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Liebe Nachbar_innen, liebe Interessierte,
wir laden Sie herzlich zum Kiezgespräch “Wohnen in Friedrichshain”am 
Dienstag, 19. Januar 2016 um 19:00 Uhr ins Wahlkreisbüro Grüne Box 
(Boxhagener Straße 36, 10245 Berlin) ein.

Es soll um Mietentwicklung in 
Friedrichshain, Milieuschutz, 
Möglichkeiten für Mieter bei 
Sanierungen, den Erhalt von bezahlbarem 
Wohnraum für alle etc. gehen. 
.

Es diskutieren:
Werner Oehlert von der ASUM, Rainer Wahls 
vom Stadtteilbüro Friedrichshain sowie 
Katrin Schmidberger, MdA. 

Kommen Sie mit uns ins Gespräch!

KATRIN SCHMIDBERGER & 
 

Sprecherin für Kinder, Jugend, und Familie 
Sprecherin für Soziales der Fraktion

Bündnis 90/ Die Grünen im
Abgeordnetenhaus von Berlin

Kontakt:
www.marianne-burkert-eulitz.de 

www.gruene-fraktion-berlin.de

KIEZGESPRÄCH
WOHNEN IN FRIEDRICHSHAIN

19.01. um 19 Uhr

Sprecherin für Mieten und Soziale Stadt
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen im

Abgeordnetenhaus von Berlin

Kontakt:
www.hallogehtsnoch.de 

www.gruene-fraktion-berlin.de

http://www.marianne-burkert-eulitz.de/


vorab per E-Mail: henkel@cdu-fraktion.berlin.de

Berlin, den 7. September 2015

Mobile Polizeiwache auf dem RAW-Gelände?

Sehr geehrter Herr Senator Henkel, 

Friedrichshain und insbesondere das Gebiet rund um die Revaler Straße sowie das RAW-
Gelände sind stadt- und weltweit bekannt und sehr beliebt. Es lockt Leute von fern und nah 
an und wer herkommt, ist fasziniert von der Andersartigkeit dieses Geländes, der Mischung 
aus alt und neu, schick und trash, Kultur, Sport und vor allem Party ohne Regeln. 

Ich schreibe Ihnen heute in zweierlei Funktion: zum einen bin ich in Friedrichshain direkt 
gewählte Abgeordnete der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und dort Sprecherin für 
Kinder, Jugend und Familie. Zum anderen bin ich seit über 15 Jahren Anwohnerin sowie 
Mutter von jungen Kindern hier im Kiez und beobachte die hiesigen Veränderungen nicht 
nur, sondern erlebe sie tagtäglich. 

Die Zahl der Tourist_innen und auch die der Anwohner_innen steigt weiterhin stetig. 
Friedrichshain ist der am dichtesten bebaute Kiez in ganz Berlin. Nutzungskonflikte gibt es 
hier schon lange. Die Simon-Dach-Straße ist schon länger Ausgehmeile mit dem damit 
verbundenen Lärm und Müll. 

Allerdings ist durch die zunehmende Zahl von Clubs, die vor allem eines sind, gewinn-
orientiert, die Situation im ganzen Kiez unzumutbar geworden. Gravierender als der Dreck 
und Lärm sind für die Anwohner_innen, die den Ort nicht einfach meiden können, der 
gestiegene Verkauf von Drogen, insbesondere um das RAW-Gelände herum, sowie die 
zunehmende Kriminalität und Gewalt. Diese Probleme gibt es natürlich nicht erst seit der 
kürzlich aufgebrachten Berichterstattung, sondern schon längere Zeit. 

Nach meiner Ansicht ist der Kiez aber in erster Linie ein Lebensort der Anwohner_innen, 
also auch der Familien. Und erst dann auch ein Ort von Party und Vergnügen. Die Realität 
ist andersherum. 

Daher fordere ich Sie auf, den Einsatz einer mobilen Polizeiwache vergleichbar wie am 
Alexanderplatz, positiv für das RAW-Gelände zu prüfen. 
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Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin Marianne Burkert-Eulitz

Nach den jüngsten Gewaltattacken könnte damit das Sicherheitsgefühl der Anwohner_innen 
und Besucher_innen wieder erhöht werden. Ähnlich wie am Alexanderplatz haben wir rund 
um die Revaler Straße ein sehr hohes Menschenaufkommen mit zunehmender, v.a. auch 
organisierter Gewalt. Diese existiert nicht erst seit den jüngsten Überfällen, die eine hohe 
mediale Aufmerksamkeit erfahren haben. 

Insbesondere die Ausläufer der Drogenkriminalität schaffen eine nicht mehr hinnehmbare 
Situation, da noch nicht einmal davor zurückgeschreckt wird, kleine Kinder oder Eltern mit 
ihren kleinen Kindern an der Hand, anzusprechen. 

Es geht nicht darum, eine no-go-area zu etablieren, sondern darum, das Gleichgewicht 
zwischen leben und feiern für die Anwohner_innen wieder zugunsten von leben zu 
verschieben, da sie es sind, die den Kiez alltäglich mit ihrer bunten Mischung aus Familien, 
vielen Kindern, Älteren etc. gestalten. Sie haben es verdient, dass sich nicht vor allem die 
Gäste hinter den Club-/Bartüren geschützt, sondern auch sie selbst sich hinter ihren 
Wohnungs- und Haustüren in ihrem Kiez sicher und unbedrängt fühlen können.

Gern stehe ich, aber auch andere Akteure aus dem Bezirk und der Zivilgesellschaft, Ihnen 
als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Mich würde interessieren, welche Vorschläge Sie 
haben, welche Beiträge sie kurzfristig und mittelfristig leisten wollen, damit sich sehr bald 
etwas verändert. Dafür möchte ich mich schon im Vorfeld bedanken und erwarte Ihre 
Antworten mit Spannung. Dies interessiert selbstverständlich auch viele meiner 
Nachbar_innen. 

Ich freue mich auf das Gespräch und den Diskurs mit Ihnen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Marianne Burkert-Eulitz
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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe Kitas, 
liebe Kinder, liebe Familien, liebe Interessierte,
a

am Freitag, den 11.September, findet ab 15 Uhr
das diesjährige Kinder- und Familienfest des 
Kreisverbands Friedrichshain-Kreuzberg statt.
Wir laden Sie und euch herzlich zu einem
fröhlichen Nachmittag mit Kinderschminken,
Buttonmaschine, Luftballons und vielen
interessanten Gesprächen auf dem 
Boxhagener Platz ein.
a

Außerdem wird das Spielmobil vor Ort sein und 
mit vielen verschiedenen Spielgeräten 
begeistern. Wir freuen uns auf viele kleine 
und große und alte, bekannte und noch 
unbekannte Gäste.
a
Herzliche Grüße!
a

Canan Bayram & 
Marianne Burkert-Eulitz
a
Kontakt:
canan.bayram@gruene-fraktion-berlin.de
marianne.burkert-eulitz@gruene-fraktion-berlin.de



Sprecherin für Kinder, Jugend, und Familie 
Sprecherin für Soziales der Fraktion
Bündnis 90/ Die Grünen im
Abgeordnetenhaus von Berlin

Kontakt:
www.marianne-burkert-eulitz.de 
www.gruene-fraktion-berlin.de

Liebe Nachbar_innen, liebe Interessierte,
ich lade Sie herzlich zum Kiezgespräch: „Stadt der Zukunft III – Urban 
Gardening”am Donnerstag, 01. Oktober 2015 um 19:00 Uhr im Wahlkreisbüro 
Grüne Box (Boxhagener Straße 36, 10245 Berlin) ein.
.

Urban Gardening - ein Konzept für die Stadt der Zukunft? Was bedeutet Urban 
Gardening für den städtischen Entwicklungsprozess? Urban Gardening - in der 
Gemeinschaft oder jeder für sich? Welche Forderungen an die Politik lassen sich 
aufstellen?
.

Auf dem Podium diskutieren Vertreter_innen des Bürgergarten 
Laskerwiese, des Prinzessinnengarten, des Tempelhofer Felds sowie 
Turgut Altug, MdA.

Kommen Sie mit uns ins Gespräch!
Herzliche Grüße 
Ihre

http://www.marianne-burkert-eulitz.de/


Sprecherin für Kinder, Jugend, und Familie 
Sprecherin für Soziales der Fraktion
Bündnis 90/ Die Grünen im
Abgeordnetenhaus von Berlin

Kontakt:
www.marianne-burkert-eulitz.de 
www.gruene-fraktion-berlin.de

Liebe Nachbar_innen, liebe Interessierte,
ich lade Sie herzlich zum Kiezgespräch: „Stadt der Zukunft II – Was isst 
Berlin?”am Donnerstag, 18. Juni 2015 um 19:00 Uhr im Wahlkreisbüro Grüne 
Box (Boxhagener Straße 36, 10245 Berlin) ein.
.

Wie versorgen wir Berlin zukünftig regional und ökologisch mit Nahrungsmitteln?
Ist vertical farming eine Option für Landwirtschaft in der Stadt?
Was ist unsere Verantwortung als Konsument_innen?
.

Mit mir diskutieren:
Dr. Turgut Altug (MdA, Sprecher für Verbraucherschutz, Bündnis '90/Die Grünen)
Willi Lehnert und Daniel Freudl (Ökonauten, Genossenschaft i.G.)
WURZELWERK e.V. (angefragt)

asdf
Kommen Sie mit uns ins Gespräch!
Herzliche Grüße
Ihre

Sprecherin für Kinder, Jugend, und Familie 
Sprecherin für Soziales der Fraktion
Bündnis 90/ Die Grünen im
Abgeordnetenhaus von Berlin

Kontakt:
www.marianne-burkert-eulitz.de 
www.gruene-fraktion-berlin.de

http://www.marianne-burkert-eulitz.de/
http://www.marianne-burkert-eulitz.de/


Liebe Nachbar_innen, liebe Interessierte,
ich lade Sie herzlich zum Kiezgespräch: “Stadt der Zukunft I – Innovative 
Mobilität”am Donnerstag, 21. Mai 2015 um 19:00 Uhr im Wahlkreisbüro 
Grüne Box (Boxhagener Straße 36, 10245 Berlin) ein.

Ist mobilisierter Individualverkehr zukunftsfähig, nachhaltig, effizient? 
Welche alternativen Verkehrsüberlegungen gibt es?
Was gibt es in Berlin und anderen Großstädten für Beispiele? 
.

Mit mir diskutieren:
Prof. Andreas Knie, Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen
Wandel (InnoZ) GmbH,
Stefan Gelbhaar, MdA, Sprecher für Verkehrs-, Medien- und Netzpolitik, 
Bündnis ’90/Die Grünen.

Kommen Sie mit uns ins Gespräch!
Herzliche Grüße
Ihre

Sprecherin für Kinder, Jugend, und Familie 
Sprecherin für Soziales der Fraktion
Bündnis 90/ Die Grünen im
Abgeordnetenhaus von Berlin

Kontakt:
www.marianne-burkert-eulitz.de 
www.gruene-fraktion-berlin.de

http://www.marianne-burkert-eulitz.de/


Liebe Nachbar_innen, liebe Interessierte,
wir laden Sie herzlich zum Kiezgespräch: „A100 – stoppen oder 
weiterbauen?“ am Mittwoch, 24. Juni 2015 um 19:00 Uhr im 
Jugendclub Skandal (Gryphiusstraße 29-31, 10245 Berlin) ein.
.

Kann die Autobahnverlängerung Entlastung für die Innenstadt bringen?
Welche Konsequenzen hat die Verlängerung auf Verkehr, Umwelt und Städtebau?
Wie lange gehen die Bauarbeiten und welche Auswirkungen haben sie für unseren 
Kiez?
Wie kann der Ausbau noch verhindert werden?
.

Es diskutieren:
Tilmann Heuser, BUND Berlin
Harald Moritz, MdA, Sprecher für Verkehrspolitik, Bündnis '90/ Die Grünen 
Mira Zupan, Vorstellung der Umfrage

Kommen Sie mit uns ins Gespräch!
Herzliche Grüße Ihre 
Marianne Burkert-Eulitz & 
Harald Moritz

Sprecherin für Kinder, Jugend, und Familie 
Sprecherin für Soziales der Fraktion

Bündnis 90/ Die Grünen im
Abgeordnetenhaus von Berlin

a

Kontakt:
www.marianne-burkert-eulitz.de 

www.gruene-fraktion-berlin.de

         24. Juni 2015  // Jugendclub Skandal 
KIEZGESPRÄCH

         „A100 – stoppen oder weiterbauen?“

http://www.marianne-burkert-eulitz.de/


BERLINER WOCHE 04.06.2015 VON THOMAS FREY

Eine Spielstraße am Boxi: Grüne wollen dem Beispiel aus Pankow 
folgen

Friedrichshain. Am Boxhagener Platz soll eine temporäre Spielstraße eingerichtet 
werden. Das fordert ein Antrag der Fraktion Bündnis90/Grüne in der BVV, über den 
jetzt im Ausschuss für Umwelt und Verkehr weiter beraten wird. 

Bei ihrem Vorstoß orientiert sich die Bündnispartei an dem Beispiel aus dem 
Nachbarbezirk Pankow. Dort wurde Ende Mai in der Gudvanger Straße in Prenzlauer Berg
eine solche Spielstraße eingerichtet. Jeden Dienstag von 10 bis 18 Uhr ist die Straße für 
Autos gesperrt. Stattdessen können dort Kinder Fahrradfahren und Skateboarden, 
Gummitwisten oder einfach nur herumtoben.

So ähnlich stellt sich das die Grüne-Fraktionsvorsitzende Paula Riester auch am Boxi vor. 
Geeignet für dieses Pilotprojekt wäre nach ihrer Meinung vor allem die Krossener Straße 
im Bereich zwischen Gabriel-Max- und Gärtnerstraße. Das sei aber nur ein Vorschlag, wie 
überhaupt noch einiges geklärt werden müsste. "Die Details wollen wir mit den Anwohnern
und den Kitas in der Nähe besprechen." Dabei soll auch herausgefunden werden, welcher 
Tag sich am besten für die Spielstraße eignen würde.

Zustimmen müssen außerdem mehrere Ämter, vor allem die Verkehrsbehörde. Zwar ist es
grundsätzlich möglich, Straßen zeitweise wegen anderer Veranstaltungen zu sperren. Das
passiert zum Beispiel wenn dort ein Fest oder regelmäßig ein Markt stattfindet. Aber nicht 
überall gibt es dafür ohne weiteres eine Genehmigung. Etwa, wenn es sich um eine 
wichtige Durchgangsstraße handelt. Und klar ist auch, dass während der Zeit als 
Spielstraße nicht nur keine Autos durchfahren können, sondern auch die Parkplätze 
wegfallen. Das könnte gerade an der Krossener Straße ein Problem werden.

Den Grünen geht es auch darum, das öffentliche Straßenland anders als vorwiegend für 
den Fahrzeugverkehr zu nutzen. "Wir wollen den kleinen und großen Anwohnern die 
Möglichkeit bieten, den Raum zum Spielen und Verweilen zurückzuerobern", sagt Paula 
Riester. Außerdem würde die Spielstraße die vorhandenen Spielplätze entlasten. 



KIEZGESPRÄCH 
FAMILIENPOLITIK FÜR 

FRIEDRICHSHAIN

Liebe Eltern, liebe Nachbar_innen, liebe Interessierte, 
die Zahl der Familienzentren und -treffpunkte in unserem Bezirk steigt stetig – es sind 
Orte für Familien und eine Besonderheit in Berlin. Sie sind Anlaufpunkte für Spiel und 
Spaß, Beratung, aber auch Informationsveranstaltungen für alle Familien. Sie gehören
zum familienunterstützenden Netz aus Kitas, Jugendamt, Kinder- & Jugendarbeit etc. 

Ziel ist es, Eltern zu begleiten, zu fördern und ihnen zu helfen.  

• Reicht das vorhandene Angebot? Was brauchen wir noch? 

• Wie können unsere Angebote für Familien noch passender gemacht werden?

• Welche Ideen haben Sie? 

Mit Monika Herrmann (Bezirksbürgermeisterin), Katinka Beber (Jugendamt
Koordination Frühe Bildung & Erziehung), Birgit Bosse (Leiterin Familienzentrum DAS 

HAUS) und Ihnen, den Eltern, möchte ich ins Gespräch kommen.

Dienstag, 10. März 2015 um 19.30 Uhr  
Kinder- & Familienzentrum DAS HAUS,
Weidenweg 62, HH, 10247 Berlin.

Ich freue mich auf Ihr und Euer Kommen!

Marianne Burkert-Eulitz
Kontakt: marianne.burkert-eulitz@gruene-fraktion-berlin.de       www.gruene-xhain.de

Illustration: Helge Wadewitz



   Kiezgespräch – 20.11.2014 – 19 Uhr  

A100-Verlängerung bis
zur Frankfurter Allee?

Keinen Doppelstocktunnel unter
unserem Kiez!

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

die  Verlängerung  der  Autobahn  bis  zum
Treptower  Park  ist  beschlossen,  die  ersten  Bauarbeiten  laufen
bereits.

Aber damit nicht genug, SPD und CDU planen, die A100 via Ostkreuz
und Frankfurter Allee bis zur Storkower Straße zu verlängern.

Ein  Doppelstocktunnel soll unter unserem Kiez entlang führen, erste
Rohbauten wurden bereits unter dem Ostkreuz vergraben.

• Wie sehen die aktuellen Planungen aus?

• Was kommt da auf unseren Kiez zu?

• Wie stehen Sie, die Anwohner_innen, dazu?

• Kann der Ausbau noch verhindert werden? Was sind Alternativen?

Darüber  möchte  ich  mit  Ihnen,  Tilmann  Heuser  (BUND  Berlin)  und
Harald  Moritz  (grüner  Verkehrspolitiker  im  Abgeordnetenhaus)
diskutieren.

Im Jugendclub SKANDAL (Gryphiusstraße 29)

20. November 2014 um 19:00

Ich freue mich auf Ihr Kommen!
Marianne Burkert-Eulitz

Marianne Burkert-Eulitz, 
direkt gewähltes Mitglied 
im Abgeordnetenhaus für 
Friedrichshain-Süd





   

Monika Herrmann
Bezirksbürgermeisterin

EINLADUNG ZUM KIEZGESPRÄCH 

Hier fehlt noch was! 
Friedrichshain und seine Spielplätze

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

Drachenspielplatz,  Traveplatz, Petersburger Platz – Absperrung, fehlende oder

gar keine Spielgeräte – so wie diese drei sehen derzeit viele Spielplätze aus.

Aber es tut sich was – Finanzierungs- und Baupläne sind erstellt.  

Wir wollen mit Ihnen über folgende Themen sprechen:

- Kita- und Spielplatzsanierung – welche Prioritäten setzt der Bezirk? 

- Patenschaften – Wie können alternative Finanzierungskonzepte aussehen? 

- Was sagen Sie? – Ihre Fragen und Forderungen an die Politik.

Hans Panhoff
Bezirksstadtrat

Gemeinsam mit Monika Herrmann (Bezirksbürgermeisterin), 

Hans Panhoff (Bezirksstadtrat) sowie Vertreter_innen aus 

BVV, Elternschaft und Kita wollen wir diskutieren. 

Dienstag, den 06. Mai 2014 um 19.30 Uhr 
im „Theater der Kleinen Form“, 

Gubener Straße 45, 10243 Berlin.  

Ich freue mich auf Ihr und Euer Kommen!
Marianne Burkert-Eulitz

Kontakt: marianne.burkert-eulitz@gruene-fraktion-berlin.de www.gruene-xhain.de

Marianne 
Bukert-Eulitz

Wahlkreisabgeordnete
Friedrichshain-Süd



EINLADUNG ZUM KIEZGESPRÄCH

Tourismus im Kiez:
Friedrichshain zwischen Urlaub und Alltag.

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

die Welt kommt Berlin besuchen: rund 27 Millionen Übernachtungen wurden allein
im letzten Jahr gezählt, Tendenz steigend – und unser Kiez ist mittendrin.

Wir wollen mit Ihnen über folgende Themen sprechen:
- Kiezalltag und Tourismus – Wie sieht das Zusammenleben aus?
- Wirtschaft oder Stadtentwicklung – Was bringt der Tourismus dem Kiez?
- Was sagen Sie? – Ihre Fragen und Forderungen an die Bezirkspolitik.

Gemeinsam mit Dr. Peter Beckers (Bezirksstadtrat für
Wirtschaft, Ordnung, Schule und Sport), Julian Schwarze
(Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung) und einem
Vertreter des DEHOGA wollen wir diskutieren.

Donnerstag, den 03. April 2014 um 19.30 Uhr
in meinem Wahlkreisbüro „Grüne Box“

Boxhagener Straße 36, 10245 Berlin.

Ich freue mich auf Ihr und Euer Kommen!

Marianne Burkert-Eulitz www.gruene-xhain.de

Marianne Burkert-Eulitz
Wahlkreisabgeordnete
Friedrichshain-Süd

Kontakt:
marianne.burkert-eulitz@gruene-
fraktion-berlin.de

www.marianne-burkert-eulitz.de
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Kleine Anfrage 
 

der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) 
 

vom 25. Januar 2013 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 01. Februar 2013) und  Antwort 
 

Verkehr auf Stralau und um das Ostkreuz 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Kleine Anfrage wie folgt:   

 

Frage 1: Welche Vorstellungen hat der Senat von Ber-

lin, um die Verkehrssituation auf der Halbinsel Stralau 
und rund um das Ostkreuz zu verbessern? 

 

Antwort zu 1.: Der Senat von Berlin bereitet im Um-

feld des Ostkreuzes und der Halbinsel Stralau Maßnah-

men mit unterschiedlichen Fristen vor. Zu den langfristi-

gen Planungen gehört der Weiterbau der Autobahn A 100 

um den 17. Bauabschnitt. Im Zuge des Umbaus Ostkreuz  

werden hierzu bereits jetzt entsprechende Vorsorgeleis-

tungen erbracht. Mit dem 17. Bauabschnitt und einer An-

schlussstelle "Ostkreuz" werden die angrenzenden Stra-

ßenzüge Elsenstraße – Markgrafendamm - Hauptstraße 

vom Nord-Süd-gerichteten Durchgangsverkehr entlastet. 
Mittelfristig ist der vierspurige Ausbau der Hauptstraße 

mit der Herstellung durchgehender separater Radver-

kehrsanlagen vorgesehen. Damit wird ein leistungsfähiges 

Angebot für die Ost-West-Verkehre zwischen den Stadt-

teilen Lichtenberg – Friedrichshain - Treptow geschaffen. 

Weiterhin soll mit der Schaffung signalisierter Querungs-

stellen, attraktiver Fußgängerwege mit Bäumen und teil-

weisen Angeboten für den ruhenden Verkehr die Ver-

kehrssituation und  Aufenthaltsqualität verbessert werden. 

Mit dem Ausbau der Kynaststraße einschließlich des 

Knotens Kynaststraße / Straße Alt-Stralau und der beid-
seitigen Herstellung von Radfahrstreifen wird eine ver-

besserte Erschließung der Halbinsel Stralau und Anbin-

dung an den Bahnhof Ostkreuz sowie an die nord-

östlichen Stadtteile erzielt. Der Zu- und Abfluss der Ver-

kehre aus bzw. in Richtung Innenstadt bzw. Treptow soll 

mit dem Umbau der Straße Alt-Stralau zwischen Kynast-

straße und Elsenstraße unterhalb der Bahnbrücken und 

einer Koordinierung der Lichtsignalanlagen (LSA) ver-

bessert werden. 

 

 

Frage 2: Wäre es möglich, eine Busspur über die El-
senbrücke bis zum Ostkreuz einzurichten, wenn nein, 

warum nicht? 

Antwort zu 2.: Die Elsenbrücke wird durch die Linie 

104 und 194 mit maximal 9 Bussen in der Spitzenstunde 

befahren. Zur Einrichtung eines Bussonderfahrstreifens 

bedarf es entsprechend der Allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) zu 
§ 41 zu Zeichen 245 mindestens 20 Omnibussen des Lini-

enverkehrs pro Stunde der stärksten Verkehrsbelastung. 

Eine Abweichung von dieser Vorgabe ist im vorliegenden 

Fall nicht gerechtfertigt.  

 

 

Frage 3: Welche Möglichkeiten bestehen, um das Ost-

kreuz herum Busvorrangschaltungen einzurichten? 

 

Antwort zu 3.: Um die optimale Bevorrechtigung des 

Linienverkehrs zu erreichen, sind die LSA Hauptstraße / 

Karlshorster Straße und Karlshorster Straße / Nöldner-
straße, Elsenstraße - Markgrafendamm / Alt-Stralau - 

Stralauer Allee und Alt-Stralau / Kynaststraße sowie 

Markgrafendamm / Persiusstraße bereits mit einer Busbe-

einflussung ausgestattet. Dies bewirkt, dass sich die Busse 

rechtzeitig an der LSA anmelden und die Freigabe der 

entsprechenden Fahrtrichtung so erfolgt, dass keine zu-

sätzlichen Halte an den LSA auftreten. Allerdings behin-

dern gegenwärtig diverse Baumaßnahmen für den Bahn-

hof Ostkreuz den gesamten Verkehr. Beeinträchtigungen, 

auch für den Bus, sind deshalb nicht zu vermeiden. Nach 

Abschluss der Gesamtbaumaßnahme Ostkreuz und der 
Straßenfreigabe werden dann die LSA den neuen Ver-

kehrsverhältnissen für den Individualverkehr und den 

Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angepasst. 

 

 

Frage 4: Ist es möglich, eine dichtere Taktung der 

Busse 104 und 347 einzurichten, wenn nein, warum 

nicht? 

 

Antwort zu 4.: Die Buslinie 104 bietet eine direkte 

Verbindung von Stralau in Richtung Treptower Park. Die 

Linie verkehrt im Abschnitt Tunnelstraße – Puschkinallee 
/ Elsenstraße im Tagesverkehr von Montag bis Sonntag in 

einem 20-Minuten-Takt. Die Buslinie 347 verbindet 
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Stralau mit den Bereichen rund um das Ostkreuz und die 

Warschauer Straße. Die Linie bedient den Abschnitt Tun-

nelstraße – S+U Warschauer Straße mit leicht einge-

schränkten Bedienzeiten von Montag bis Sonntag eben-

falls in einem 20-Minuten-Takt. Gemeinsam bieten beide 

Linien somit auf der Halbinsel Stralau ein Busverkehrs-

angebot im 10-Minuten-Takt zum nächstgelegenen S-
Bahnhof der Stadt- bzw. Ringbahn. Dieses ÖPNV-

Angebot beurteilt der Senat in Bezug auf die vorhandene 

Fahrgastnachfrage als gut. Die in den aktuellen Eckpunk-

ten des Nahverkehrsplanes des Landes Berlin vorgegebe-

nen Bedienungsstandards sowie die im Verkehrsvertrag 

festgelegten Kapazitätsstandards werden erfüllt. 

 

Generell gilt es, die nur begrenzt verfügbaren öffentli-

chen finanziellen Mittel zur Bestellung von ÖPNV-

Leistungen möglichst effektiv und effizient im Sinne der 

Zielvorgaben des aktuellen Nahverkehrsplanes einzuset-
zen. Eine weitere Verdichtung der Buslinien 104 und 347 

auf Stralau ist in diesem Zusammenhang nicht zielfüh-

rend, da dies nicht der vorhandenen Nachfrage entspre-

chen würde. Zudem müssten zur Kompensation dieser 

zusätzlichen Verkehre andere bestehende Angebote mit 

wesentlich höherer Fahrgastnachfrage abbestellt werden, 

was aus verkehrlicher Sicht nicht akzeptabel ist. 

 

 

Frage 5: Welcher Zeitrahmen ist vorgesehen, um mög-

licherweise die Straßenbahn am Ostkreuz halten zu las-

sen?  
 

Antwort zu 5.: Ein Halt der Straßenbahn unmittelbar 

am Bahnhof Ostkreuz setzt den Abschluss der Baumaß-

nahmen der DB AG und damit Baufreiheit voraus. Sofern 

das planungsrechtliche Verfahren  in der vorgesehenen 

Zeit rechtskräftig abgeschlossen werden kann, ist eine 

Inbetriebnahme der Straßenbahn zum Ostkreuz in 

2018/19 angestrebt. Aus den vorgenannten Voraussetzun-

gen kann sich aber auch eine spätere Inbetriebnahme er-

geben.  

 
  

Frage 6: Welche Möglichkeiten sieht der Senat dafür, 

ein Tempo 30 auf der Stralauer Halbinsel einzurichten, 

wenn diese Möglichkeit ausgeschlossen sein sollte, wel-

che Gründe gibt es dafür? 

 

Antwort zu 6.: Der Wunsch nach Verkehrsberuhigung 

auf der Zufahrtsstraße zur Stralauer Halbinsel wurde mit 

zunehmender Wohnbebauung der Halbinsel bereits mehr-

fach an die Verkehrslenkung Berlin herangetragen.  

Die Halbinsel wird einzig über die Straße Alt-Stralau 

erschlossen. Aufgrund dieser Erschließungsfunktion ist 

diese Straße auch Bestandteil des übergeordneten Stra-

ßennetzes und wird dort als sogenannte Ergänzungsstraße 

der Stufe 4 geführt. Es ist nicht zulässig, Straßen des 

übergeordneten Straßennetzes in Tempo 30-Zonen einzu-

beziehen. Geschwindigkeitsbeschränkungen können dort 
nur angeordnet werden, wenn aufgrund der besonderen 

örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das 

allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der Sicherheit 

im Straßenverkehr erheblich übersteigt. Aus Gründen der 

Schulwegsicherheit ist daher in Höhe der Thalia-

Grundschule eine von Montag bis Freitag in der Zeit von 

6:00 bis 16:00 Uhr geltende Geschwindigkeitsbeschrän-

kung auf 30 km/h angeordnet. Eine solche qualifizierte 

Gefahrenlage besteht ansonsten nach den Erkenntnissen 

der Straßenverkehrsbehörde in Alt-Stralau nicht.  

 
 

Berlin, den 20. Februar 2013 

 

 

In Vertretung 

 

 

Christian Gaebler 

................................ 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

 

 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 07. Mrz. 2013) 
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ziehbar empfunden. Deshalb frage ich Sie, ob Sie Ihre 
hier gemachte Ansage – noch einmal über Sachkriterien 
zu sprechen, die die Arbeit dort beeinflussen sollten – 
dann gemeinsam, an diesem speziellen Projekt – vor dem 
Hintergrund der besonderen Situation in dieser Lage –, 
wahrmachen. 
 

Vizepräsidentin Anja Schillhaneck: 
Vielen Dank! – Frau Senatorin Kolat, bitte sehr! 
 

Senatorin Dilek Kolat (Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen): 

Dass die Bewertung der Arbeit anders gewertet werden 
kann, das liegt in der Natur einer Evaluation. Ich kann 
Ihnen nur sagen, weil Sie auch vorhin betont haben, das 
sind alles Projekte im Osten gewesen, dass es da keine 
systematische Bewertung gab, sondern Projekt für Pro-
jekt beurteilt worden ist, sodass ich davon ausgehe, dass 
das, was dort als Ergebnis festgehalten wurde, auch fach-
lich gerechtfertigt ist. Das hat nicht mein Haus eigenstän-
dig gemacht, sondern bei der Evaluation wurden die 
Erfahrungen vor Ort in den Bezirken auch mit eingebun-
den, das heißt, wir haben diese Infrastrukturstellen mit 
den Bezirken gemeinsam bewertet. Deshalb habe ich 
zurzeit keinen Grund, an dem fachlichen Ergebnis zu 
zweifeln.  
 

Vizepräsidentin Anja Schillhaneck: 
Vielen Dank!  
 
Die nächste Möglichkeit zu einer Frage hat die Abgeord-
nete Frau Burkert-Eulitz. – Bitte sehr! 
 

Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE): 

Ich frage den Verkehrssenator, Herrn Müller: Wenn Sie 
vielleicht die Abendschau in dieser Woche verfolgt ha-
ben, dann haben dort Bewohnerinnen und Bewohner aus 
Rummelsburg und Alt-Stralau seit langer Zeit die fehlen-
de flexible Ampel an der Hauptstraße zur Überquerung 
zum Ostkreuz moniert. Sie sagen, dass es lebensgefähr-
lich ist. Dort ist auch ein fünfzehnjähriges Mädchen 
schwer verletzt worden. Ich frage Sie: Was werden Sie 
tun, um endlich Abhilfe zu schaffen, sodass da nicht 
immer nur ein paar Wochen Ampeln stehen, die dann 
wieder verschwinden, sodass bis zum Ende der Bauarbei-
ten am Ostkreuz dort auch die Menschen die Fahrbahn 
nicht mehr unter Lebensgefahr überqueren müssen? 
 

Vizepräsidentin Anja Schillhaneck: 
Herr Senator Müller, bitte sehr! 
 

Bürgermeister Michael Müller (Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt): 

Frau Präsidentin! Frau Abgeordnete! Ich habe den Be-
richt nicht gesehen, aber der Vorgang insgesamt ist natür-
lich bekannt, weil wir wissen, dass da eine Gefahrenstelle 
ist. Wenn die Arbeiten an der Straße abgeschlossen sind, 
wird es da eine Ampel und eine entsprechende Installati-
on geben. Das ist völlig selbstverständlich, aber es macht 
keinen Sinn, es während dieser Bautätigkeiten immer 
wieder zu machen und verändern zu müssen. Also der 
Vorgang ist bekannt. Ich glaube, es gibt dazu auch eine 
Kleine Anfrage, wo wir das beantwortet haben. Wir wer-
den das auch entsprechend umsetzen. 
 

Vizepräsidentin Anja Schillhaneck: 
Vielen Dank! – Haben Sie eine Nachfrage, Frau Burkert-
Eulitz? – Bitte sehr! 
 

Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE): 

Genau. – Da gehen jeden Tag Tausende von Menschen 
über die Straße, und wenn dort irgendwelche Firmen 
arbeiten, dann wird eine provisorische Ampel aufgebaut. 
Wenn sie fertig sind, wird sie wieder abgebaut. Die For-
derung ist einfach nur die, – 
 

Vizepräsidentin Anja Schillhaneck: 
Sie müssten bitte zu Ihrer Nachfrage kommen! 
 

Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE): 

– dass es während der gesamten Bauarbeiten eine Ampel 
gibt. Und ich frage Sie, ob Sie mit ihrer Verkehrslenkung 
dafür Sorge tragen können, dass dort während der gesam-
ten Bauarbeiten eine flexible Ampel steht, die nicht im-
mer wieder abgebaut wird. 
 

Vizepräsidentin Anja Schillhaneck: 
Herr Senator Müller! 
 

Bürgermeister Michael Müller (Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt): 

Frau Präsidentin! Frau Abgeordnete! Ich sage ja, uns ist 
das Thema bekannt. Wir werden jetzt Ihre Nachfrage 
noch einmal zum Anlass nehmen, um zu prüfen, ob man 
da etwas organisieren kann, aber es ist während der Ar-
beiten wirklich nicht so einfach, das so zu installieren, 
wie Sie sich das vorstellen. Ich sage Ihnen zu, wir gucken 
uns den Vorgang noch einmal an.  
 

Vizepräsidentin Anja Schillhaneck: 
Vielen Dank!  
 

referentin@burkert-eulitz.de
Rechteck
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Mitglied im Abgeordnetenhaus

für Friedrichshain-Süd
Fraktion Bündnis '90/Die Grünen

Einladung zur Diskussion || 29.11.2012
A100 – wie weiter?

 
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

nach der jüngsten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, das dem 
Senat bestätigt, dass seine Planung der A100 mit Auflagen rechtlich möglich 
ist, wollen wir gemeinsam mit Ihnen darüber sprechen, wie es weitergehen 
könnte und was wir gegen den tatsächlichen Bau machen können.

Folgende Themen sollen im Mittelpunkt der Diskussion stehen:
- aktueller Stand des 16. Bauabschnitt bis Treptow
- 17. Bauabschnitt bis Friedrichshain und neuer Bundesverkehrswegeplan
- mögliche Gegenstrategien und Aktionen

Gemeinsam mit Harald Moritz (Abgeordnetenhaus), 
Franz Schulz (Bezirksbürgermeister) und Tilmann 
Heuser (BUND) wollen wir diskutieren:

Donnerstag || 29. November 2012 || 20 Uhr
im RuDi Nachbarschaftszentrum,

Modersohnstraße 55

Ich freue mich auf Ihr und Euer Kommen!

Marianne Burkert-Eulitz www.frieke.de

Harald Moritz
Mitglied im Abgeordnetenhaus

verkehrspolitischer Sprecher der 
Fraktion Bündnis '90/Die Grünen 

Mitglied der Bürgerinitiative 
Stadtring Süd (BISS)
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Die Mobile Kita in Berlin oder: Wenn die Kita zu den Kindern
kommt
„Geht dein Kind auch schon in die Kita?“ Von den meisten Berliner Eltern wird diese Frage
selbstverständlich mit „Ja“ beantwortet. Doch bei Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien ist
dies  nicht immer so selbstverständlich. Um Informationen über die Vorteile eines Kita-
Besuchs besser verbreiten zu können und Ängste und Sorgen abzubauen, habe ich mit
meiner Fraktion einen Antrag ins Parlament eingebracht. Es soll ein Landesprogramm
entstehen, das in Zusammenarbeit mit geeigneten Trägern und in enger Abstimmung mit
den Berliner Bezirken „Mobile Kitas“ insbesondere dort einsetzt, wo viele geflüchtete oder
neu zugewanderte Familien leben.
Wie kann eine solche „Mobile Kita“ aussehen?
Eine Mobile Kita braucht ein Fahrzeug, wie einen Wohnwagen oder einen Kleinbus, in
dem es Platz zum Spielen, Reden, Beisammensein gibt. Dazu ein Team aus
Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen und Sprachmittler*innen, das um ehrenamtliche
Unterstützer*innen erweitert werden kann. Im Laufe einer Woche kann dieses Team
verschiedene Orte anfahren, um den Kreis der zu erreichenden Familien zu vergrößern.
Durch regelmäßige Besuche werden so Kontakte geknüpft, Freundschaften begonnen,
Sicherheit und Vertrauen gewonnen.
Wer hat einen Nutzen davon?
Ganz klar sind es die Kinder der zugewanderten oder geflüchteten Familien. Außerdem
aber auch  ihre Mütter, die so ebenfalls Kontakte knüpfen können und eine unkomplizierte
Anlaufstelle für Fragen und bestimmte Themen haben. Über die regelmäßigen Besuche
einer mobilen Kita soll den Familien das Konzept der Kita als Teil des Berliner
Bildungssystems nahegebracht werden, so dass daraus für die Kinder der Übergang in
eine reguläre Kita erfolgen kann. Die mobile Kita bildet daher einen wichtigen Baustein für
die Integration der gesamten Familie.
Warum braucht es erst eine mobile Kita?
Vielen der nach Berlin zugewanderten oder geflüchteten Familien fällt es schwer, sich
durch die Wege der Bürokratie zu kämpfen, oft gibt es große Verständigungsprobleme. Sie
wissen oft einfach nicht, wie sie ihren Kindern den bestmöglichen Zugang zum Berliner
Bildungssystem eröffnen können. Sie benötigen Unterstützung, die zu erfragen oft schon
in der eigenen Sprache schwerfällt. Wie schwer muss das erst in einer zunächst fremden
Sprache in einem völlig neuen Umfeld sein?
Mobile Kitas können, im wahrsten Sinne des Wortes, spielend Kinder fördern, die neue
Sprache vermitteln und eine (Ver-)Bindung aufbauen.
Weiterhin können so nicht nur Kinder im Kita-Alter, sondern auch ihre älteren
Geschwisterkinder aufgefangen und beim Übergang in unser Bildungssystem unterstützt
werden. Die Mobile Kita hilft den Familien unkompliziert dabei, sich die ihnen zustehende
Unterstützung zu holen.

Das zentrale Motiv heißt Integration. Alle Kinder haben einen rechtlichen Anspruch auf den
Besuch einer Kita ab dem ersten vollendeten Lebensjahr. Mit unserer Idee eines
Landesprogramms für „Mobile Kitas“ könnten wir auch den bisher benachteiligten Familien
die Möglichkeit geben, die Bildungschancen  ihrer Kinder zu gewährleisten.
Dafür braucht Berlin ein flächendeckendes Netz von niedrigschwelligen Angeboten.
Hierbei könnten die „Mobilen Kitas“ ein Schritt zum Aufbau eines solchen Netzes sein.
Marianne Burkert-Eulitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses
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Kind- und Elterngerecht – eine flexible Kinderbetreuung

Viele Familien benötigen oft auch außerhalb der Kita-Öffnungszeiten eine Betreuung
für ihre Kinder. Statt der 24-Stunden-Kita soll eine flexible und bedarfsgerechte
Kinderbetreuung, die Zuhause stattfindet, für Entlastung sorgen.
Familie 1 hat zwei Kinder, die Mutter arbeitet als Ärztin in einem Klinikum, während der
Vater beruflich mehrere Tage im Monat in einer anderen Stadt verbringt. Familie 2 besteht
aus einer alleinerziehenden Verkäuferin mit zwei Kindern. In Familie 3 leben die Eltern –
beide als Selbstständige tätig – getrennt und betreuen ihre beiden Kinder im
wöchentlichen Wechselmodell.
Was haben diese drei Familien – exemplarisch für viele andere Familienkonstellationen –
gemeinsam? Immer wieder gibt es Probleme mit den Öffnungszeiten ihrer Kitas. Auch
wenn meistens alles funktioniert, gibt es diese Tage, an denen eine flexible
Kinderbetreuung die Rettung wäre für kurzfristig geänderte Dienstpläne, Schichtzeiten,
Krankheiten oder plötzliche Meetings. Eine grundsätzliche Verlängerung der Kita-
Öffnungszeiten ist dabei nicht die Lösung für ein Problem, das doch selten zum Regelfall
wird. Vielmehr geht es darum, diese Spitzen im Alltag abzufedern und so den Eltern eine
flexible Kinderbetreuung an die Seite zu stellen.
Es muss also ein spezifisches Angebot für nachgewiesene Bedarfe geschaffen werden
und keine 24h-Kitas. So sollte das Gutscheinsystem in Berlin flexibilisiert werden, um den
Eltern die Möglichkeit zu lassen, zwischen 6:00 und 19:00 Uhr frei wählen zu können,
wann ihre Kinder die Kita besuchen. Darüber hinaus muss ein ausreichend finanziertes
Betreuungssystem entstehen, in dem Tageseltern und regionale Projekte die zusätzlichen
Bedarfe auffangen. Dies ist am Ende auch kostengünstiger als 24h-Kitas zu unterhalten.
Friedrichshain-Kreuzberg ist ein familienfreundlicher Bezirk. Die Bedürfnisse der Kinder
und ihrer Familien stehen im Zentrum der Bezirkspolitik. Wir haben gute Kitas,
hervorragende
Tagesmütter und -väter sowie engagierte ergänzende Betreuung an unseren Schulen. Wir
verbessern unter anderem im Rahmen des Netzwerks Frühe Hilfe und Familienhebammen
die Informationen über Kitas und ergänzende Tagesbetreuung direkt in den Familien.
In der angestrebten flexiblen Kinderbetreuung sollten die Kinder zunächst in den
speziellen Bedarfszeiten nicht in einer Kita, sondern zu Hause betreut werden. Für die
Kinder ist es angenehmer früh morgens oder spät abends in ihrer vertrauten Umgebung
betreut zu werden und im eigenen Bett zu schlafen. Außerdem müsste ein Kita-Bring-und-
Abhol-Service eingerichtet werden. Diese Angebote sollten flächendeckend erreichbar
sein und zu erschwinglichen, sozial gestaffelten Kosten bereitgestellt werden. Eine
Finanzierung könnte dabei über ein Gutscheinsystem erfolgen, das an das Kita-
Gutscheinsystem angedockt werden kann. Gemeinsam mit Familienzentren,
Jugendämtern und freien Trägern wollen wir Börsen und Agenturen aufbauen, in denen
Familien geeignete Personen für die Betreuung ihrer Kinder finden können.
Die Nachfrage nach flexibler Kinderbetreuung innerhalb und außerhalb von Kitas ist groß
– nicht nur bei Alleinerziehenden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist heutzutage
ein entscheidendes Kriterium im Leben. Die Vielfalt der Lebensentwürfe muss sich daher
auch in einer Vielfalt der Kinderbetreuung wiederfinden. Familien brauchen einen flexiblen
Baukasten an Kinderbetreuung. Kitas, Tageseltern sowie soziale, ehrenamtliche und
professionelle Unterstützung müssen deshalb besser gefördert werden.
Marianne Burkert-Eulitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses
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Familien stärken
Friedrichshain-Kreuzberg ist der familienreichste Bezirk Berlins. Für uns Grüne ist Familie
da, wo Kinder sind. Diesem Leitbild folgend setzt der Bezirk bei seiner Familienpolitik, die
seit 2006 in Grüner Verantwortung liegt, seinen politischen Schwerpunkt auf den
kontinuierlichen Ausbau familienfördernder und familienunterstützender Infrastruktur. Da
niemand genetisch als „Eltern“ vorgebildet ist, geht es darum, alle diejenigen, die
Verantwortung für Kinder tragen, zu unterstützen, sie zu fördern und zu stärken.
Am 10. März 2015 lud ich zum Kiezgespräch ein, um über Familienpolitik für Friedrichshain zu
diskutieren – was wurde schon erreicht, wo besteht noch weiterer Bedarf? Diesmal waren wir zu
Gast im Kinder- und Familienzentrum DAS HAUS e.V. im Weidenweg, dessen Arbeit vom Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg mit finanziert wird. Mit Birgit Bosse, der Leiterin, Monika Herrmann, der
grünen Bezirksbürgermeisterin, die zugleich seit 2006 auch zuständige Stadträtin für Kinder,
Jugend, Familien und Gesundheit ist, sowie Katinka Beber, Koordinatorin für den Bereich Frühe
Hilfen & Erziehung im Jugendamt, standen mir drei Expertinnen mit ihrer vielfältigen Erfahrung zur
Seite. Die über 30 Anwesenden waren ebenfalls bunt gemischt – Eltern aus dem Bezirk, Aktive aus
verschiedenen Gremien, Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit. Dies bot eine breite
Perspektive, auf das Thema Familie zu schauen.
Katinka Beber stellte die elf Familienzentren unseres Bezirks vor und betonte, dass es hier ein
breites, für alle offenes Angebot gibt. Dazu gehören z.B. die Familienberatung, aber auch
zunehmend Mieten- und Schuldnerberatung. Aus ihrer Erfahrung konnte Birgit Bosse berichten,
dass sich DAS HAUS in den letzten fünf Jahren entwickelt hätte – weg von Bildungsangeboten
eher für die Eltern hin zu einem Ort, an dem sich Familien treffen und austauschen können, ohne
zu verbindlich an Raum und Ort gebunden zu sein.

Aber freie Flächen im Bezirk sind rar, so ist es schwer, tatsächlich in jedem Sozialraum ein
Familienzentrum zu entwickeln oder neue Kita- & Schulplätze zu schaffen. Dennoch entsteht am
Rudolfplatz derzeit das FuN – Familie und Nachbarschaft – neu. Monika Herrmann berichtete über
diese große Ausnahme und erläuterte, dass das Familienzentrum im Verbund mit der Kita am
Rudolfplatz sowie der NISCHE, einer Kinderfreizeiteinrichtung geplant sei.
Friedrichshain-Kreuzberg führt die Rangliste in puncto Ausgaben für konkrete Hilfen für Familien
an. Diese Entwicklung hat Monika Herrmann als Grüne Jugendstadträtin unterstützt durch die BVV
Friedrichshain-Kreuzberg angeschoben und setzt sie kontinuierlich fort. Dadurch entstanden
Angebote wie z.B. Familienzentren, Kitas, das FamilienServiceBüro „Be Family“, aber auch AGs
zur Gesundheitsförderung, Aufbau regionaler Bildungsnetzwerke, Familienhebammen sowie
aufsuchende Elternhilfe, hierbei insbesondere die mehrsprachigen Angebote „Griffbereit“ und
„Rucksack“.
Wie erfahren Familien von all dem? Katinka Beber stellte die Willkommenstasche „Willkommen
Baby!“ vor, die in vielen Gesprächen in Familienzentren mit Familien entwickelt wurde. Sie
beinhaltet viele nützliche Informationen für die erste Zeit mit Baby, darunter eine umfangreiche
Adresssammlung sowie eine Kinderlieder-CD. Sie ist u.a. bei den „Willkommen Baby!“-
Infoveranstaltungen erhältlich, die wechselnd in den Familienzentren organisiert werden.
Dennoch zeigte die anschließende Diskussion, dass viele Aktivitäten des Bezirks nicht bekannt
sind, obwohl viele Informationen öffentlich verfügbar sind. Interessiert sammelten wir die Ideen, für
eine noch breitere Streuung.

Insgesamt, so die Bezirksbürgermeisterin, ist ein Paradigmenwechsel dringend notwendig. Dieser
muss darin bestehen, Familien so früh als möglich zu stabilisieren, sie zu unterstützen, und nicht
erst notdürftig mit viel Geld zu reparieren, wenn alles schon am Auseinanderbrechen ist.
Einigkeit bestand darin, dass es kein Falsch und kein Richtig im Familienleben gibt, aber allen
Familien gemein ist, dass sie Orientierung benötigen, und eben auch suchen. Dafür sind Orte wie
Familienzentren genau die richtigen und sollten daher unbedingt weiterhin gestärkt und ausgebaut
werden und zwar nicht nur in Friedrichshain-Kreuzberg, sondern in ganz Berlin.

Marianne Burkert-Eulitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses, Sprecherin für Kinder, Jugend und
Familie, Sprecherin für Soziales
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Was Flüchtlingskinder brauchen
Ein grünes Fachgespräch zur Situation von Flüchtlingskindern in Berlin hat verdeutlicht: die
aktuelle Situation ist dringend verbesserungswürdig. Eingeladen waren Vertreter*innen
der Berliner Verwaltung, der Kirchen, Nichtregierungsorganisationen und Träger von
Flüchtlingsunterkünften.
Fachgespräch zur aktuellen Situation
Im Jahr 2013 waren von 1.893 Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren, die in
Sammelunterkünften wohnten, fast 50 Prozent unter sechs Jahre alt. Von diesen besuchten
lediglich 50 Kinder eine Kita oder eine Tagesmutter. Dabei bringt der Besuch  einer Kita den
Kindern etwas Normalität im Spiel mit den anderen zurück und ist zudem ein erster Schritt ins
Bildungssystem.
Familien, die diesen Schritt geschafft haben, haben schon viel hinter sich. Zahllose
Behördengänge, ausgefüllte Formulare, unsichere Momente, wer wann wo wofür zuständig ist, ob
sie alles haben. Darunter waren vermutlich nur wenige aufmunternde oder herzliche Situationen,
ist jemand tatsächlich auf sie und ihre Geschichte, ihre möglichen Traumata und vor allem die der
Kinder eingegangen.
In der parlamentarischen Arbeit haben wir im zurückliegenden Jahr durch Schriftliche Anfragen und
Anträge dieses Thema zumindest immer wieder auf die Agenda gehoben.
Mit grüner Unterstützung wurde der Antrag zur veränderten Zuständigkeit der Jugendämter
verabschiedet. Flüchtlingsfamilien können sich nun in dem Jugendamt zu Kita-Gutschein, Kita-
oder Schulplätzen beraten lassen, in dessen Bezirk sie wohnen.
Sie müssen nun nicht mehr zu dem Jugendamt reisen, dem sie laut Geburtsdatum des
Familienoberhaupts zugeordnet sind. Wir haben zudem einen Antrag eingebracht, der einen
raschen Abstimmungsprozess aller Behörden und Verwaltungen fordert, die mit der Unterbringung
und Betreuung von Flüchtlingen in Berlin befasst sind. Daneben braucht es die Organisation eines
möglichst unkomplizierten Verfahrens und eines funktionierenden
Unterstützungsnetzwerks. Anfang Dezember 2014 habe ich im Abgeordnetenhaus gemeinsam mit
meiner Kollegin Canan Bayram ein gut besuchtes Fachgespräch zum Thema „Was brauchen
Berliner Flüchtlingskinder?“ durchgeführt. Sowohl auf dem Podium als auch im Publikum war die
Bandbreite der Institutionen, die in Berlin für die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingsfamilien
und ihren Kindern zuständig sind oder sich zuständig fühlen, vertreten.
Es wurde intensiv über die unklaren Zuständigkeiten, knappe Ressourcen und immer wieder auch
über die nicht vorhandenen Angebote für Kinder und Jugendliche sowohl räumlich als auch
zwischenmenschlich gesprochen. Konkrete Forderungen aus dem Gespräch waren a) eine
schnelle Verfügbarkeit von Dolmetschern in dieser Stadt, um die Kinder aus der Verantwortung,
Sprachmittler für ihre Eltern sein zu müssen, zu holen, b) die Beachtung einer Kontinuität der
Wohnverhältnisse für Familien mit Kindern mit gleichzeitiger Sicherung von Kontinuität in Schule
und Kita, c) bessere und früher ansetzende Gesundheitsversorgung sowie d) die tatsächliche
Umsetzung von Kinderrechten, insbesondere das Recht auf Bildung. Die UN-Kinderrechts-
konvention ist seit 1992 – drei Jahre später – auch von Deutschland anerkannt worden.
Also auch der Berliner Senat ist zur Einhaltung der Kinderrechte verpflichtet. „In erster Linie
Kinder“ heißt der aktuelle UNICEF-Bericht, der sich mit Flüchtlingskindern beschäftigt. Und diese
sind eben in erster Linie Kinder und dann erst Flüchtlinge. Das heißt, dass sie wie alle anderen
Minderjährigen in Deutschland dem Kindeswohl entsprechend zu behandeln sind.
Aber es fehlt an kindgerechter Unterstützung, insbesondere Informationsangebote für Kinder und
Jugendliche. Dazu gehört auch die Beratung hinsichtlich der asyl- und aufenthaltsrechtlichen
Verfahren oder Unterstützung bei der sozialen Integration. Vor allem aber betrifft es den Zugang zu
Bildung für die Minderjährigen. Das muss sich dringend ändern.

Marianne Burkert-Eulitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses, Sprecherin für Soziales, Familie, und
Jugend
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Doppelstocktunnel bis zur Frankfurter Allee?

Derzeit ist die Verlängerung der A 100 wieder in aller Munde. SPD und CDU haben
die Verlängerung der Autobahn bis zur Frankfurter Allee mitten durch den
Friedrichshainer Kiez beschlossen.
Kurz vor dem Aufflammen der Debatte habe ich in meinem Wahlkreis ein Kiezgespräch
dazu durchgeführt: Harald Moritz, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen Abgeordneten-
hausfraktion, und Martin Schlegel, Verkehrsreferent des BUND Berlin, stellten den über 30
Anwohner*innen die Planungen des Senates und die daraus resultierenden Probleme vor.
SPD und CDU planen, die Autobahn vom Treptower Park bis zur Frankfurter Allee
weiterzubauen. Bis zum Ostkreuz oberirdisch, den Rest der Strecke als Doppelstocktunnel
unter unserem Kiez. Dieser sogenannte 17. Bauabschnitt soll nach jetzigen Planungen
mehr als 530 Millionen Euro kosten. Zu rechnen ist aber mit Kosten von einer Milliarde
Euro, denn die Technologie für den Bau des Tunnels ist noch gar nicht entwickelt.
Kein Doppelstocktunnel durch Friedrichshain
Klar ist aber schon jetzt: Für den Tunnelbau müssen die Neue Bahnhofstraße und die
Gürtelstraße komplett aufgerissen werden. Die Wohnqualität wird sich über Jahre
erheblich verschlechtern. Die Machbarkeitsstudie geht noch von einer vierspurigen
Autobahn aus. Mittlerweile sind es sechs Spuren, wenn die Autobahn aus dem Tunnel
wieder auftaucht. Wie der zusätzliche Platz entstehen soll, sagt der Senat nicht.
Wahrscheinlich muss deshalb die Wasser-, Strom- und Gasversorgung komplett verlegt
werden. Ein enormer Aufwand und mit vielen Einschränkungen für die Anwohner*innen
verbunden.
Auch wie die Autobahn die Spree queren soll, kann der Senat noch nicht sagen. Genauso
wenig hat er eine Idee, wie der Anschluss der Autobahn an die Frankfurter Allee erfolgen
soll. Dies ließ bei den Anwesenden große Zweifel an der Sinnhaftigkeit der teuren
Senatspläne aufkommen.
Innenstadtring? Verkehrspolitische Geisterfahrt
Der neue Berliner Bausenator Geisel möchte den Autobahnring gleich ganz schließen. Die
bisherigen Planungen sehen vor, die Autobahn bis zur Frankfurter Allee zu verlängern
wie gesagt – für mehr als eine Milliarde Euro. Aber damit ist der Ring noch nicht
geschlossen, es wird also noch deutlich teurer. Dabei zeigen die vorliegenden Zahlen: Ein
Innenstadtring führt nicht zu einer Entlastung der Innenstadt. Im Westen der Stadt sind die
Verkehrsströme vor dem Ring genauso stark wie dahinter. Die Autobahn ist schon jetzt
stark überlastet. Der Senat investiert also Milliarden Euro in eine Autobahn, die nicht für
eine Entlastung der Innenstadt sorgt. Durch intelligente Ampeln, Stadtstraßen, einen
besseren öffentlichen Nahverkehr und gute Radwege ließen sich die Straßen deutlich
billiger entlasten. Das wäre gut für die Autofahrer_innen und die Umwelt. Doch dafür fehlt
das Geld. Eine nachhaltige Politik muss den Fokus verschieben: Weg von einzelnen
überteuerten Großprojekten, hin zu einer flächendeckenden Verbesserung der
Verkehrssituation. Der Innenstadtring ist nicht nur ökologischer Nonsens, er ist auch
ökonomischer Unsinn. Ich werde mich deshalb weiterhin für Alternativen zur
Autobahnverlängerung stark machen. Alternativen, die sowohl den Autofahrer_innen, als
auch den Radfahrer_innen und Fußgänger_innen zu Gute kommen.

Marianne Burkert-Eulitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses
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Kiezgespräch: Hier fehlt noch was! Friedrichshain und seine
Spielplätze
Am 06. Mai 2014 diskutierten im „Theater der Kleinen Form“ Anwohner_innen mit
Vertreter_innen aus Politik, Spielplatzkommission, Elternschaft und Kita über die Situation
unserer Spielplätze.

Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann betonte, dass Friedrichshain-Kreuzberg gemessen an
der Gesamtbevölkerung berlinweit die meisten Kinder, bei weiter steigenden  Geburtenzahlen.Seit
Jahren und noch bevor die Rufe nach mehr Kita-Plätzen laut wurden, baut der Bezirk konsequent
Kita-Plätze aus.

Kleine Kitas, die aufgrund fehlender Freiflächen nur bis zu 25 Kindern aufnehmen dürfen, sind auf
die Nutzung der öffentlichen Spielplätze angewiesen. Dabei ist rund die Hälfte der 175 Spielplätze
im Bezirk durch den TÜV teilweise oder ganz gesperrt worden. Baufällige oder kaputte Spielgeräte
sind der Grund. Dem Bezirk fehlt die finanzielle und personelle Ausstattung, um die Mängel zu
beheben. Beliebte Spielplätze wie z.B. der Drachenspielplatz, Traveplatz , Petersburger Platz sind
daher reduziert oder zum Teil ganz geschlossen.

Der Zahn der Zeit

Manuel Sahib (BVV, Spielplatzkommission) erklärt, dass Anfang der 2000er Jahre gerade in
Friedrichshain viele Spielplätze gebaut wurden. Diese gute Infrastruktur zu erhalten ist nun die
Aufgabe. Ein Großteil der betroffenen Spielplätze ist aus Holz, das nach 10-15 Jahren morsch wird
oder zu faulen beginnt. Reparaturen oder der komplette Austausch von Spielgeräten stehen an.

Auf Initiative der Grünen Fraktion in der BVV Friedrichshain-Kreuzberg und unterstützt von
Baustadtrat Hans Panhoff hat das Bezirksamt eine Mängelliste erstellt, die zeigt, dass 2,4 Mio.
Euro nötig wären, um die kaputten Spielgeräte instandzusetzen oder auszutauschen. Tatsächlich
wies der Senat dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in den Jahren 2012 und 2013 aber nur
jeweils 65.000 Euro für den Erhalt von Spielplätzen zu.

Kita- und Spielplatzsanierungs-Programm

Durch den zunehmenden Druck verabschiedete das Berliner Abgeordnetenhaus im November
2013 das Kita- und Spielplatzsanierungs-Programm (KSSP). Dieses ergänzt die dem Bezirk
zustehenden Gelder aus dem Grünflächentitel. Auf der Grundlage des KSSP sieht der
Haushaltsbeschluss 2014/2015 berlinweit 10 Mio. Euro pro Jahr, insgesamt als 20 Mio. Euro, für
die Sanierung von Kitas und öffentlichen Spielplätzen vor. Friedrichshain-Kreuzberg erhält aus
diesem Programm über zwei Jahre jeweils 879.000 Euro. Von dieser Summe werden 670.000
Euro für die Sanierung der Spielplätze genutzt, so Hans Panhoff. Dies ist aufgrund der relativ
guten Kita-Situation im Bezirk möglich. Geplanter Baubeginn ist Mitte September 2014.

Bernd Schwarz vom Landeselternausschuss sowie Karin Engel als Kita-Leiterin betonten, dass
dies ein guter, aber gleichzeitig kleiner Schritt wäre. Denn der vom Bezirksamt errechnete
Sanierungsbedarf liegt bei 1,4 Mio. Euro allein in Friedrichshain. Andere Möglichkeiten müssten
diskutiert werden, z.B. das Modell der Spielplatz-Patenschaften, wie es Spandau bereits umsetzt.

Sauberkeit auf den Spielplätzen ist das Problem, das Eltern und Kitas gleichermaßen betrifft und
besorgt. Müll und Hundekot sind die größten Probleme. Eltern würden dies auch mal selbst
beseitigen, wenn es einen zugänglichen Ort, z.B. eine Metallbox, mit Gerätschaften auf den
Spielplätzen gäbe. Dies entbindet den Bezirk natürlich nicht seiner Verantwortung, gäbe den Eltern
jedoch die Möglichkeit, selbst kurzfristig etwas tun zu können. Die Idee fand großen Anklang und
wurde von einem Anwohner als an anderer Stelle bereits funktionierend beschrieben.

Die Diskussion zeigte, dass das Thema viele Emotionen hervorruft. Weitere Kiezgespräche sind
für den Herbst geplant. Die ersten Sanierungen haben schon begonnen. Der Drachenspielplatz
z.B. ist im Umbau und wird in absehbarer Zeit wieder eröffnet.

Marianne Burkert-Eulitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses
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Eröffnung der Grünen Box
Nach Wochen der Vorbereitung konnten wir, Marianne Burkert-Eulitz und Clara
Herrmann, Grüne Friedrichshainer Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses, am
03.04.2014 endlich unser gemeinsames Wahlkreisbüro die „Grüne Box“ in der
Boxhagener Str. 36 mit einer Feier eröffnen.

Gemeinsam mit unseren Teams, für Marianne Burkert-Eulitz: Anja Volkmer, Vito Dabisch
und Frederic Maier, und für Clara Herrmann: Antonia Müller, Jeffrey Klein und Kristina
Herbst wollen wir unsere parlamentarische Facharbeit mit der praktischen Wahlkreisarbeit
vor Ort verknüpfen. Zugleich wollen wir Ansprechpartnerinnen sein für alle
Friedrichshainerinnen und Friedrichshainer, die sich für Grüne Politik im Berliner
Abgeordnetenhaus interessieren, Kritik einbringen wollen, die Unterstützung ihrer Anliegen
brauchen oder die Vermittlung an anderer Stelle benötigen. Wir wollen unsere grüne
parlamentarische Arbeit im Berliner Abgeordnetenhaus hier in unserem Kiez verständlich
machen und die Probleme und Forderungen aus unserem Kiez ins Abgeordnetenhaus
tragen.

Ich, Clara Herrmann, bin im Abgeordnetenhaus für die Haushaltspolitik, Strategien gegen
Rechtsextremismus und die Entwicklungspolitik der Grünen Fraktion zuständig. Anfang
April zog ich in einer Veranstaltung im Yaam gemeinsam mit Antje Kapek,
Fraktionsvorsitzende der Grünen Fraktion im Abgeordnetenhaus, Hans Panhoff,
Friedrichshain-Kreuzberger Stadtrat für Planen, Bauen, Umwelt und Immobilien und
Sascha Disselkamp, Sprecher des Bündnisses „East Side Gallery Retten“, Bilanz nach
einem Jahr der Proteste an der East Side Gallery, an denen im vergangenen Jahr
tausende Menschen teilgenommen haben.

Ich, Marianne Burkert-Eulitz, bin für die Kinder-, Jugend- und Familienpolitik der Grünen
Fraktion verantwortlich. Schon einen Tag vor der Eröffnung lud ich zu einem ersten
Kiezgespräch in die Grüne Box: Tourismus im Kiez – Friedrichshain zwischen Urlaub und
Alltag, ein besonders für den Friedrichshainer Südkiez wichtiges Thema.
FriedrichshainerInnen diskutierten gemeinsam mit Dr. Beckers, Friedrichshain-
Kreuzberger Stadtrat für Wirtschaft, Ordnungsangelegenheiten und Schule (für die SPD),
Julian Schwarz, Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg
von Bündnis 90/ Die Grünen, und Michael Näckel für den Deutschen Hotel- und
Gaststättenverband. Diese für unsere politische und parlamentarische Arbeit so wichtigen
Gespräche und Veranstaltungen werden wir weiterführen und laden Interessierte ein, uns
in der Grünen Box zu besuchen. Das Büro wird täglich geöffnet sein. Wir freuen uns auf
die kommende spannende Arbeit.

Clara Herrmann und Marianne Burkert-Eulitz, Mitglieder des Abgeordnetenhauses
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Familienförderangebote Berlinweit unzureichend
Ausstattung und Finanzierung gesetzlich verankerter Beratungs- und
Unterstützungsleistungen werden vom Senat bislang vernachlässigt. Der Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg ist hier längst weiter.
Berlin gibt jährlich mehr als 400 Mio. € pro Jahr für die „Hilfen zur Erziehung“ aus, wenn eine dem
Kindeswohl dienliche Erziehung nicht mehr gewährleistet ist. Der größte Teil der Summe wird für
die Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen, deren gesunde Entwicklung in ihren
Familien nicht mehr gewährleistet ist, investiert. Die präventive Familienförderung hingegen wird
mit Kleinstbeträgen und wenigen verstreuten Angeboten
unterstützt. Nur wenige Bezirke wie z.B. Friedrichshain-Kreuzberg, haben eigene Schwerpunkte im
Bereich der präventiven Familienförderung gesetzt. Familien sehen sich in Berlin wachsenden
Herausforderungen gegenüber. Berlin ist eine Stadt, die für Kreativität und kulturelle Vielfalt steht,
aber auch sehr viel Armut, Wohnungsnot und soziale Ausgrenzung hervorbringt. Diese Faktoren
belasten Familien mit Kindern besonders stark. Die gesellschaftliche Entwicklung der letzten
Jahrzehnte hat dazu geführt, dass die Heterogenität der Familienmodelle und Erziehungskonzepte
ständig zu- und der Umfang und die Festigkeit von Familiennetzen vor Ort abgenommen haben.
Immer mehr Familien fehlen wichtige Ansprechpartner_innen für ihre Fragen und Sorgen.
Präventive Angebote sind daher dringend notwendig, bevor aus Unsicherheit für die Familien echte
Probleme werden. Sie müssen für alle Familien ohne besonderen
Aufwand erreichbar sein. Dies hat auch der Gesetzgeber mit dem verankerten Angebote der
Familienförderung vorgesehen. Die Finanzierung und Ausstattung dieser Angebote hat das Land
Berlin trotz gesetzlichen Auftrages bisher vernachlässigt. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist
hier längst weiter: Unter Führung des grünen Jugendamtes
gibt es im gesamten Bezirk flächendeckende Angebote der Familienförderung für alle Familien.
Kein anderer Berliner Bezirk hält solch ein Angebot vor.
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz enthält einen Katalog an Beratungs- und
Unterstützungsleistungen für alle Familien, nicht nur für die, die bereits Probleme haben. Sie sollen
die Familien unterstützen bei der Ausbildung von Erziehungskompetenzen, der Herstellung und
Festigung von Bindungen und Beziehungen, der Förderung und Erhaltung der Gesundheit, der
Alltags- und Freizeitgestaltung, dem Umgang mit Medien, der Partizipation an der Gestaltung ihres
Umfeldes, der Einflussnahme in Institutionen und Gremien und vielem mehr. Dazu sollen einerseits
Beratungen, Gespräche und Trainings angeboten und andererseits die Organisation von
Selbsthilfenetzen und die Partizipation im Sozialraum und in seinen Institutionen unterstützt
werden. Es ist dringend notwendig, dass endlich echte Familienzentren in den Wohngebieten und
Kiezen als wichtige Präventionsangebote eingerichtet werden. Mit gut ausgebildeten und der
Inklusion verpflichteten Fachkräften, einem verlässlichen Basisangebot und ausreichenden
Öffnungszeiten.
Dort sollten Angebote von Kooperationspartnern integriert, Raum für die Selbstorganisation in
Netzwerken geboten und ehrenamtliches Engagement unterstützt und begleitet werden. Projekte
und Angebote aus Bundes- und EU-Programmen, wie z.B. „Frühe Hilfen“ und
„Familienhebammen“ können hier angebunden werden sowie Informationen und Vermittlung von
Unterstützung aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich gewährleistet werden. Familienzentren
sollen Treffpunkte für Familien sein, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Lösungen
zur Überwindung von Schwierigkeiten zu finden. Ideal dafür sind offene Angebote wie Elterncafés
und spezielle Gesprächsrunden.
Ein solches Netz sollte aus den Bezirken heraus entwickelt werden, denn die Bezirke kennen die
Bedarfe ihrer Familien, aber auch bereits vorhandene Angebote und mögliche Netzwerkpartner vor
Ort. Dafür braucht es für die Bezirke eine Anschubfinanzierung, die in die Bezirkshaushalte
eingestellt werden kann.
Bei einem Einsatz von 3,6 Mio. € jährlich, das heißt 300.000 € pro Bezirk, könnte innerhalb von 5-6
Jahren ein gut erreichbares und vernetztes Basisangebot für Familien geschaffen werden. Diese
Summe entspricht weniger als 1% der Summe, die derzeit vom Senat für die „Hilfen zur Erziehung“
aufgewendet werden.

Marianne Burkert-Eulitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses
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Neugierig, fähig und selbstbewusst – Frühkindliche Bildung für alle
Kinder
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Abgeordnetenhaus hat ein Positionspapier zur
Situation der Kitas in Berlin erstellt, indem neben der Darstellung des Ist-Zustandes
Forderungen für die Verbesserung der Situation in den Berliner Kitas erarbeitet wird.

Berliner Kitas auf dem Weg – grüne Positionen für einen zeitnahen Ausbau von Kitaplätzen in
hoher Qualität, so lautet der Titel des Positionspapiers der Grünen Berliner
Abgeordnetenhausfraktion, welches eine wichtige Grundlage für die Kita-Politik der Fraktion in
dieser Legislaturperiode bildet.
Einen wesentlichen Punkt bildet zwar der Ausbau der Kapazitäten an Plätzen, die Herausforderung
wird aber die Sicherung der erreichten Qualität in der frühkindlichen Bildung der Kleinsten und
deren Weiterentwicklung sein. Derzeit besteht ein deutlicher Mangel an Kitaplätzen und am
nötigen Fachpersonal, also qualifizierter Erzieherinnen und Erzieher.
Kitas sind Lernorte
Die Kita ist außerhalb der eigenen Familie für ein kleines Kind einer der wichtigsten Lernorte. In
den Berliner Kitas werden kleine Kinder umfassend in ihrer Entwicklung gefördert, ihre Fähigkeiten
verbessert, ihnen soziale Kompetenzen vermittelt. Bildungs-,
Teilhabe- und Lebenschancen von Kindern, die sonst von Beginn an sozial benachteiligt sind,
können so erheblich verbessert werden. Die Kinder entdecken und erforschen ihre Welt in ihrer
konkreten Lebenswelt selbsttätig und werden dabei vom Fachpersonal begleitet, ermutigt und
angeregt. Vertrauen ist zwischen den ErzieherInnen und den Eltern notwendig. Die Eltern sind die
wichtigste Erziehungs- und Orientierungsinstanz für ihre Kinder.
Deshalb ist das Gelingen einer optimalen Entwicklung der Kinder nur in einer engen Erziehungs-
partnerschaft zwischen Elternhaus und Kita möglich. Die Wirksamkeit der frühkindlichen Bildung
hängt maßgeblich von der Qualität der Arbeit in jeder einzelnen Kita ab. In Berlin sind bereits
wichtige Grundlagen für eine gute Qualität in den Kitas vorhanden, z.B. das Berliner
Bildungsprogramm.
Zur Qualitätsentwicklung steht den Kitas das Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung (BeKi)
zur Verfügung und alle Kitas sind verpflichtet, eine externe Evaluation innerhalb von fünf Jahren
nach ihrer Gründung durchzuführen.
Berlin mangelt es allerdings deutlich an einem funktionierenden System zur öffentlichen
Einschätzung der Qualität der Kitas und zur externen Qualitätskontrolle. Weder die zuständige
Senatsverwaltung, noch die Jugendämter in den Bezirken und schon gar nicht die eine passende
Kita suchenden Eltern haben einen fundierten Überblick über die Qualität der Arbeit der einzelnen
Kitas und ihre Entwicklung.
Berlin wächst wieder und wird nach den aktuellsten Bevölkerungszahlen noch erheblich weiter
wachsen. Dabei sind es besonders junge Menschen, die neu nach Berlin ziehen. Bereits heute ist
das Angebot an Kitaplätzen so knapp, dass die Träger lange Wartelisten
melden, der Zuzug junger Familien verstärkt diesen Bedarfsdruck weiter. Aktuell wird von einem
zusätzlichen Bedarf von etwa 20.000 Plätzen ausgegangen, dieser Bedarf kann in naher Zukunft
noch ansteigen. Z.Zt. geht man von Durchschnittskosten für die Schaffung eines Kitaplatzes von
etwa 10.000 € aus.
Berlin braucht mehr Kitaplätze
Um den Ausbau, auch den notwendigen qualitativen Ausbau der Kitas voran zu bringen, müssten
nach Grüner Meinung 100 Millionen Euro in den nächsten Berliner Landeshaushalt eingestellt
werden. Der Ansatz von Rot- Schwarz, 20 Millionen Euro einzusetzen, wird nicht ausreichen, um
die Plätze in entsprechender Zahl qualitativ gut
auszustatten und genügend Fachkräfte einzustellen und auszubilden. Schon jetzt gibt es in Berlin
einen Fachkräftemangel. Kitaträger und andere Einrichtungen haben bereits Schwierigkeiten
ausreichend Personal zu bekommen, um jederzeit alle Anforderungen an
Personalschlüssel und Qualität für die bereits bestehenden Kitaplätze erfüllen zu können. Die
GEW schätzt den zusätzlichen Bedarf bis 2015 auf 5.000 Fachkräfte.

Marianne Burkert-Eulitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses
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Tram 21: Wo geht die Reise hin?
Immer wieder gibt es Streit um die zukünftige Streckenführung der Tram 21,
besonders ums Ostkreuz herum. Nun ist es an der Zeit, die Frage, wie und wo sie
später zur Fertigstellung des Umbaus des S- und Regionalbahnhofes Ostkreuz
fahren und halten soll endgültig zu klären.
Viele Interessen gilt es unter „einen Hut“ zu bringen. Dazu gehören die Interessen der
unmittelbar am Ostkreuz wohnenden Menschen ebenso, wie die Interessen anderer
FriedrichshainerInnen, aber auch LichtenbergerInnen an und um die Rummelsburger
Bucht herum sowie der Menschen in Karlshorst und Schöneweide. Wie kann man den
öffentlichen Nahverkehr für die einen so attraktiv wie möglich gestalten und zugleich
den berechtigten Ansprüchen der anderen auf so wenig Lärm als möglich nachkommen?
Heute startet die Tram 21 am S-Bahnhof Lichtenberg, ihre Strecke führt entlang der
Herzbergstraße, geht dann über den Bersarinplatz in Richtung Boxhagener Straße, am S-
Bahnhof Rummelsburg vorbei, weiter entlang der Ehrlichstraße nach Karlshorst und dann
zum S-Bahnhof Schöneweide, dies sind insgesamt ca. 16,5 km.
Keine Entscheidung über den Streckenverlauf
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat sich immer noch nicht festgelegt, wie die
Streckenführung durch den Boxhagener Kiez aussehen soll. Einmal sollte die Tram aus
der Boxhagener Straße in die Wühlischstraße verlegt werden und dann wieder nicht. Die
endgültige Entscheidung wurde immer wieder herausgezögert. Für die weitere
Entwicklung insbesondere der Bahnhofvorplatzgestaltung am Ostkreuz an der Neuen
Bahnhofstraße und Sonntagsstraße und die dortige Bürgerbeteiligung muss endlich klar
sein, wie die Tram 21 an das Ostkreuz angebunden werden soll. Immer wieder verschiebt
die verantwortliche Senatsverwaltung die Bekanntgabe der Planungsergebnisse.
Der Runde Tisch Ostkreuz wurde in seiner Sitzung am 29.01.2013 auf den April 2013
vertröstet. Ob dann endlich ein Ergebnis auf dem Tisch liegen wird, ist aber noch fraglich.
Für die Anbindung an das Ostkreuz gibt es unterschiedliche Vorschläge. Die
Travekiezinitiative kämpft nach eigener Darstellung für die BewohnerInnen der
Sonntagsstraße und ist vehement gegen eine Streckenführung durch die Sonntagsstraße.
Die wahrscheinlichste aller Lösungen sieht aber vor, dass die Straßenbahn unmittelbar am
Ostkreuz hält und dann durch die Sonntagsstraße geführt wird.
Streckenführung umstritten
Diese Variante favorisieren derzeit auch die Grünen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
und auch die grüne LAG Mobilität, die sich am 14.02.2013 zu einer Sitzung im Travekiez
getroffen hatte und die BVG und die Travekiez-Initiative zu einer gemeinsamen Diskussion
eingeladen hatte. Die Idee der Travekiez-Initiative sieht vor, dass es eine sog.
Stichverbindung geben soll. Die Straßenbahn würde von der Rummelsburger Bucht
kommend am Ostkreuz an einem Kopfbahnhof halten und dann dort wieder herausfahren,
um dann in einem sehr engen Bogen zur Boxhagener Straße geführt zu werden.
Die Gegenargumente zu diesem Vorschlag sind, dass die Fahrtzeit sich stark erhöhen
würde, die Berechnung der Initiative würde wichtige Punkte außen vor lassen, die Kosten
waren zu hoch und die Kurve von nur 22m Radius wäre zu eng und würde sehr laut und
wartungsanfällig sein. Durch die Sonntagsstraße könnte die Tram durch einen
verkehrsberuhigten Bereich, mit hohen Lärmschutzanforderungen gelegt werden. In vielen
Städten hatte die Durchwegung der Straßenbahn durch intensiv genutzte
Fußgängerzonen den Aufenthaltscharakter nicht beeinträchtigt, und es gäbe auch weniger
Unfälle durch den Autoverkehr.
Marianne Burkert-Eulitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses
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Viel los am Ostkreuz
Schon mehrere Jahre wird am Ostkreuz und drum herum gebaut und es wird noch einige
Jahre so weiter gehen. Das Gebiet befindet sich in einem tiefgreifenden Umgestaltungs-
prozess. Durch viele Großprojekte und Baumaßnahmen verändert sich der Charakter dieses
Teils der Stadt Berlins von den Meisten fast unbemerkt mehr und mehr.
Dazu gehören der Neubau des größten Berliner Umsteigebahnhofs Ostkreuz und die Gestaltung
seiner Bahnhofsvorplätze, die Entwicklung des Baugebietes „An der Mole“, der Verkehr rund um
das Ostkreuz oder die geplante Verlängerung der Stadtautobahn A100 quer durch unsere Kiez-
quartiere. Viele Belange sind und waren zu berücksichtigen. Die Anwohner_ innen sahen ihre
Interessen schon bei Beginn der Bauarbeiten nicht genügend berücksichtigt. Aus einer Vielzahl
von Rechtsstreiten vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entwickelte sich auf Grundlage
der Idee eines Runden Tisches des Grünen Bürgermeisters von Friedrichshain-Kreuzberg Franz
Schulz, der jetzt schon etablierte Runde Tisch Ostkreuz, einem Forum für den kritisch kooperativen
Austausch von Anwohner_innen und Initiativen, der deutschen Bahn-AG und ihrer Gesellschaften,
verschiedener Senatsverwaltungen und der Vertreter_innen der Bezirke Lichtenberg und
Friedrichshain-Kreuzberg.
Rund um das Ostkreuz gibt es eine Vielzahl von Bürger_innen-Initiativen aus den verschiedenen
Kiezen, die feststellten, dass es eine Reihe von Themen und Problemen (Lärm am Ostkreuz, die
Entwicklung und Bebauung von Quartieren, die direkt aneinander grenzen, aber zu unterschied-
lichen Bezirken gehören), die alle ähnlich betreffen. Dabei kommt es darauf an, sich zu vernetzen,
Synergien herzustellen und so ein stärkeres Gewicht gegenüber Politik, Behörden, Unternehmen
und Investoren zu sein.
Dazu hat sich 2010 das Netzwerk der Initiativen rund um das Ostkreuz gebildet (www.ostkreuz.eu).
Das Motto lautet: „Barrieren überwinden, Kieze verbinden“. Das Netzwerk gibt Empfehlungen und
stellt Forderungen gegenüber Politik und Wirtschaft. Viele sehr konkreten Alternativen zur Bebau-
ungsplanung des Gebietes „An der Mole“ bei der gegenüber dem Bezirksamt von Lichtenberg
schon einige Änderungen zum ursprünglichen Bebauungsplanentwurf übernommen wurden, sind
Beleg hierfür. Die Initiativen kämpfen auch weiterhin für weitere Veränderungen des Bebauungs-
planentwurfs, hinsichtlich der Baudichte, Möglichkeiten des Autofreien Wohnens und des möglichst
hohen Erhaltes von naturnahen Flächen. Eine intensive Auseinandersetzung fand zum Thema
Lärm und Akustik in Neubaugebieten statt. Aus der Innenstadt werden immer mehr Menschen
wegen stark steigender Mieten verdrängt. Eine wichtige Forderung der Initiativen ist es, Flächen,
die im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen und dem Land Berlin gehören dafür genutzt werden,
dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird.
Der Umbau des Bahnhofes Ostkreuz ist in ein Stadium eingetreten, dass die Planung der
Bahnhofsvorplätze ansteht. Nach intensiven Forderungen des Runden Tisches Ostkreuz und der
Initiativen Rund um das Ostkreuz hat sich das Land Berlin dazu verpflichtet, ein Bürgerbeteili-
gungsverfahren durchzuführen, in dem für die Gestaltung der Bahnhofsvorplätze alle Belange der
angrenzenden Stadtquartiere aufeinander abgestimmt werden sollen und bei der Planung und
Umsetzung mit zu berücksichtigen sind. Einzelne Initiativen hatten sich schon früher auf den Weg
gemacht, wie etwas die Travekiezinitiative, die unter dem Motto „Ideenaufruf Ostkreuz“ öffentliche
Veranstaltungen schon im Vorfeld durchführte und sich vehement gegen eine zukünftige Tram-
führung der Straßenbahn 21 durch die Sonntagsstraße ausspricht. Das Initiativennetzwerk rund
ums Ostkreuz vertritt hingegen die Forderung: „Die Anwesenden der Initiativen fordern die Anbin-
dung der Straßenbahn 21 direkt an das Ostkreuz. Sie fordern, die Anwohnerbelastung durch eine
lärmarme Trasse, moderne Fahrzeuge und Tempobegrenzung zu minimieren. Das Netzwerk der
Initiativen sieht seine Aufgabe darin, die Diskussion über unterschiedliche Interessen der
Bürger/innen, insbesondere die Linienführung, zu moderieren. Beschlossen am 15.5.2012 mit
sieben Stimmen dafür, keine Gegenstimmen, eine Enthaltung.“
Die Herausforderung des derzeitigen Beteiligungsverfahrens durch das Büro Jahn, Mack und
Partner, welches durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit der Rahmenplanung und
der Durchführung des Beteiligungsverfahrens beauftragt wurde, liegt darin, Lösungen zu finden,
die von einem breiten Konsens aller Beteiligten getragen werden kann. Zum Verfahren gehören
öffentliche Workshops.

Marianne Burkert-Eulitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses
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Kitaplätze ohne Personal
Bereits für heute bestehende Kitaplätze haben die Träger Schwierigkeiten
ausreichend geeignetes Fachpersonal zu finden. Mehrere Tausend zusätzliche
Kitaplätze, die in den nächsten Jahren wegen des Rechtsanspruchs auf einen
Kitaplatz zwingend zu schaffen sind, werden das Problem massiv verschärfen.
Hinzu kommt eine starke Arbeitskräftefluktuation.
Gesellschaftlich besteht inzwischen große Einigkeit: die ersten Lebensjahre sind für die
Entwicklung der Fähigkeiten eines Menschen von großer Bedeutung. Versäumnisse
können später nur mit sehr viel Aufwand, wenn überhaupt, ausgeglichen werden. Zwar
werden Erzieherinnen und Erzieher inzwischen an Fachhochschulen ausgebildet und
erfüllen einen entscheidenden Bildungsauftrag.
Trotzdem kann der Beruf weder beim Prestige, noch bei der Vergütung mit anderen
Berufen aus dem Bildungsbereich konkurrieren. Ansehen, Arbeitsbedingungen und
Entlohnung von Erzieherinnen und Erziehern müssen der Bedeutung und Verantwortung
ihres Berufes angepasst werden. Nur so wird es gelingen, eine ausreichende Zahl gut
ausgebildeter und hoch motivierter Fachkräfte für die frühkindliche Bildung zu gewinnen
und langfristig zu halten. Engagement für die Kleinsten, Empathie, Motivation und hohe
Qualifi kation sind die wichtigsten Garanten für die geforderte hohe Qualität in der Kita. Auf
das Fachpersonal kommt es an!
Ausreichend Fachpersonal fördern
Ohne genügend engagierte und gut ausgebildete Fachkräfte wird das Ziel des Ausbaus
und der Verbesserung der frühkindlichen Bildung und Erziehung jedoch verfehlt. Zwischen
Kommunen und Bundesländern hat der Wettbewerb um die Erzieherinnen und Erzieher
längst begonnen. Die Entspannung, die Senatorin Scheeres (SPD) und Rot-Schwarz
ständig demonstrieren, lässt sich daher nicht nachvollziehen. Es droht der Zustand, dass
zwar genügend Kitaplätze vorhanden sein werden, diese aber mangels Personal nicht
genutzt werden können.
Der Ausbau von Ausbildungskapazitäten in der Stadt muss zügig vorangetrieben werden,
bei staatlichen wie auch bei Fachschulen in freier Trägerschaft. Insbesondere Plätze für
eine berufsbegleitende Teilzeitausbildung sind verstärkt zu fördern. Auf Grundlage einer
klaren Ausbildungsstruktur sollten Qualifizierungsmodule entwickelt werden, die den
Absolventen verwandter Berufe noch fehlende Qualifikationen verschaffen, um einen
anerkannten Abschluss zu erwerben, ohne die komplette Ausbildung und dann in Teilen
doppelt durchlaufen zu müssen. Bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse ist
ebenfalls zu prüfen, wie, wenn die komplette Anerkennung nicht möglich ist, eine modulare
Nachqualifizierung die Anerkennung ermöglichen kann. Spezielle Sprachkurse für
ausländische Fachkräfte sind anzubieten und zu fördern. Quereinstieg in den Beruf muss
als Chance gesehen und besonders unterstützt werden. Viele Menschen, die keine
formalen Bildungsabschlüsse erwerben konnten, können später mit ihrer gewachsenen
Lebenserfahrung und Interesse am Beruf eine Bereicherung der Kita-Kollegien sein. Auch
in der derzeitigen Notsituation wollen wir die Qualitätsstandards in den Kitas nicht
aufgeben.
Es muss ein Zeitrahmen abgesteckt werden in dem die Teilqualifizierten und die
QuereinsteigerInnen zu einem anerkannten Berufsabschluss geführt werden können und
müssen. Dieser Zeitrahmen muss sich allerdings flexibel an den Voraussetzungen der
Einzelnen und ihren Ausbildungswegen ausrichten.
Marianne Burkert-Eulitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses, und Gabriele Vonnekold,
Bezirksverordnete in Neukölln
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Kein Personalbedarf im Kinderschutz
Sobald ein tragischer Fall eines misshandelten oder vernachlässigten Kindes durch
die Presse geht, gibt es viele Stimmen, die fragen, warum das Jugendamt nicht
rechtzeitig eingegriffen hat. Verbesserungen im Kinderschutz werden lautstark
gefordert. Gleichwohl kürzt der Senat das bezirkliche Personal.
Von den politisch Verantwortlichen, insbesondere den Finanzverantwortlichen in der Rot-
Schwarzen Berliner Regierung wird erwartet, dass die Jugendämter und die Kinder- und
Jugendnotdienste mit immer weniger Personal auskommen. Seit Jahren müssen die
Bezirke einen massiven Personalabbau verkraften. Neueinstellungen wurden den
Bezirken nahezu unmöglich gemacht. Die Bezirke durften Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter bis auf wenige Ausnahmen fast nur aus dem Bestand der Berliner
Verwaltung einstellen, d.h., sie konnten sich nur gegenseitig abwerben.
So wurden und werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendämtern
immer weniger und immer älter. Gleichzeitig stieg und steigt in der ganzen Stadt die Zahl
der Familien, die Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder benötigen, deutlich an.
Ergebnis davon ist die unverantwortliche Überlastung der verbliebenen Fachkräfte. Sie
haben kaum noch Zeit, sich fachlich vertretbar um ihre Familien und Kinder zu kümmern.
Verbliebene Fachkräfte sind überlastet
Mit dem gerade verabschiedeten Doppelhaushalt 2012/2013 hat der Rot-Schwarze Senat
den Bezirken erneut massive Personaleinsparungen aufgegeben. Es sollen
Personalzielzahlen erfüllt werden, die sich ständig verändern. Klar ist, auch in
Friedrichshain-Kreuzberg soll weiter Personal abgebaut werden. Die Überlastung der
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Jugendämtern wird sich weiter
verschärfen.
Aber guter Kinderschutz braucht ausreichend Menschen, die nicht nur eine gute fachliche
Qualifikation und eine hohe Motivation mitbringen, sie müssen auch die Zeit haben ihre
Fälle in Ruhe zu durchdenken, die Familien gut kennen zu lernen, sich zu beraten,
Entscheidungen und Maßnahmen immer wieder zu überprüfen und vor allem einen guten
und regelmäßigen Kontakt zu den Familien zu halten. Dies alles ist unter den heutigen
Rahmenbedingungen nicht zu leisten.
Hoher Krankenstand verschärft die Situation
Die Dauerüberlastung, verbunden – gerade bei den hochmotivierten Fachkräften
- mit dem ständigen Gefühl, den eigenen Ansprüchen an die Arbeit nie wirklich genügen zu
können, führen zu einem hohen Krankenstand und dazu, dass zu viele frühzeitig in den
Ruhestand gehen müssen. Dies verschärft die Situation noch weiter.
Aber noch wichtiger als die unhaltbaren Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Jugendamtes, ist die Gefahr für die Kinder, die den Schutz der
Gesellschaft dringend brauchen. Sie verdienen die größtmögliche Aufmerksamkeit, damit
Gefahren von ihnen abgewendet werden können und sie die Förderung erhalten, die sie
brauchen, um sicher und gesund aufzuwachsen und gute Zukunftschancen zu erhalten.
Aber um diesem Anspruch gerecht zu werden, brauchen die Bezirke die Möglichkeit ihre
Jugendämter vernünftig mit Personal auszustatten.
Marianne Burkert-Eulitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses, und Gabriele
Vonnekold, Bezirksverordnete in Neukölln
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Politik für eine alternde Stadtgesellschaft
Friedrichshain-Kreuzberg ist eine der jüngsten „Kommunen“ der Bundesrepublik.
Aber auch in dieser „Babyboomtown“ werden die Menschen älter „und das ist gut
so!“.
Die Gesamtbevölkerung Deutschlands ist rückläufig. Die Kommunen und Bundesländer
stehen vor der großen Herausforderung, den notwendigen Infrastrukturwandel zu
meistern.
Das Land Berlin hat dieser Entwicklung bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit gezollt. Wo
schon Rot-Rot geschlafen hat, schläft Rot-Schwarz weiter. Die große Koalition nimmt von
der gesellschaftlichen Entwicklung politisch keine Notiz. Was eigentlich prioritär behandelt
werden müsste und als eine der gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft gilt,
sucht die interessierte Leser_in im Rot-Schwarzen Koalitionsvertrag vergeblich. Dort
finden sich lediglich ein paar Sätze zur Altersarmut und zur Pflege. Im Kapitel
„Familienfreundliches Berlin: Allen Generationen ein Zuhause“ widmet sich Rot-Schwarz
auf fünf DIN A4 Seiten lediglich mit vier Zeilen den Bedürfnissen von Senior_innen. Dort
heißt es: „Berlin braucht das Erfahrungswissen und das Potenzial Älterer. Die Koalition
wird das Seniorenmitwirkungsgesetz überprüfen und die seniorenpolitischen Leitlinien
fortschreiben. Die Koalition wird ambulante Angebote gegenüber stationären stärken,
damit Älteren eine weitgehend selbstständige und selbstbestimmte Lebensführung bis ins
hohe Alter ermöglicht wird. Wir wollen ein bedarfsgerechtes, an den tatsächlichen
Einkommensverhältnissen orientiertes Wohnangebot in den Quartieren haben. Das
schließt den Neubau sowie die Förderung und Ansiedlung wohnraumnaher
Dienstleistungen und die seniorengerechte Entwicklung der Wohnumfelder ein.“ Von
politischer Prioritätensetzung und Zukunftsgestaltung kann aus meiner Sicht keine
Rede ein. Die Bevölkerung der Bundesrepublik altert kollektiv, also auch in Berlin.
Es gibt eine hohe Steigerungsrate in der Gruppe der sehr alten Menschen, bei zunehmend
ethnisch-kultureller Differenzierung der Bevölkerung. Diese Entwicklung ist seit
Jahrzehnten bekannt. In einer Stadt wie Berlin fehlt der öffentlich wirksame Diskurs, wie
die Herausforderung positiv gemeinsam angegangen werden kann. Auch wir Grüne
haben diesbezüglich Nachholbedarf. Ein Umdenken und die Annahme der
Herausforderungen aller Akteur_innen in den Verwaltungen, in Politik und Zivilgesellschaft
sind unumgänglich.
Ressortübergreifend müssen gemeinsame Handlungsstrategien entwickelt und nach und
nach in die Praxis umgesetzt werden. Dabei spielt die sozialräumliche Arbeit eine
besondere Rolle.
In Friedrichshain-Kreuzberg wächst ein sehr zartes Pflänzchen der Neujustierung der
Altenhilfeplanung. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hatte schon vor mehreren Jahren
eine Studie zur Bedarfsermittlung als Grundlage für die zukünftige Altenhilfeplanung in
Auftrag gegeben. Diese lag am Ende der letzten Legislatur endlich mit großer
Verzögerung vor. Die politische Debatte und die Entwicklung von konkreten
Handlungsschritten stehen noch an. Dies ist eine Aufgabe der neuen Legislatur. Der
zuständige Stadtrat der Linken, Knut Mildner-Spindler, muss in die Verantwortung
genommen werden. Er muss aber auch entsprechend politisch und administrativ
unterstützt werden. Es müssen geeignete Beteiligungsformen für Ältere geschaffen
werden. Es braucht lokaler „Altenpläne“, die auf Landes- und auf bezirklicher Ebene
abgestimmt sind. Es heißt endlich Abschied nehmen von der Tradition der Altenhilfepolitik
als reiner Hilfeorientierung.
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Der Paradigmenwechsel, der auf erweiterte sozial- und gesellschaftspolitische Konzepte
von Alter(n) und Altsein setzt, steht an. Traditionelle Altenhilfe und Altenpflege bleiben
auch weiterhin wichtig. Sie sind aber nur ein Teil moderner Politik. Zukunftsfähiger ist eine
Auffassung bezirklicher und Berliner Altenpolitik, die alle Lebenslagen im Altern einbezieht
und sich als politische Gesamtverantwortung sieht.
Für die Arbeit in Berlin und in Friedrichshain-Kreuzberg ergeben sich daraus:
• Alter(n) und Altsein sind ein Querschnittsthema für die gesamte Politik.
• Es braucht guter Handlungskonzepte, die nicht mehr allein auf den Einzelfall zielen. Sie
müssen vielmehr eine Gemeinwesenorientierung und eine stärkere Vernetzung anstreben.
• Da das Alter mehr und mehr sozial differenziert ist, gibt es auch keine Standardlösungen.
Auf der Maßnahmeebene verlangt dies eine sachgerechte Heterogenität, bei einer
gleichzeitigen Schwerpunktsetzung bei den besonders benachteiligten Gruppen (z.B. der
Gruppe der von Altersarmut betroffenen Menschen).
Marianne Burkert-Eulitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses, Sprecherin für Familie,
Jugend und Kinder
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Friedrichshain-Kreuzberg

Familienpolitik für den Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg ist der familienreichste Bezirk Berlins. Die grüne Familienpolitik
seit 2006 im Bezirk zielt auf den kontinuierlichen Ausbau familienunterstützender und
-fördernder Infrastruktur. Im Vordergrund steht, Angebote für alle Familien vorzuhalten. Sie
sollen so früh wie möglich stabilisiert und unterstützt, nicht erst notdürftig mit viel Geld
repariert werden. Ein wichtiger niedrigschwelliger Baustein hierfür sind die inzwischen elf
Familienzentren plus -treffpunkte mit ihrem breiten und für alle offenen Angebot. Dieses
beinhaltet Familienberatung, aber auch zunehmend Mieten- und SchuldnerInnenberatung.
Sie sind ein Ort, an dem sich Familien treffen und austauschen können. Es gibt vielfältige
bezirkliche Angebote wie das FamilienServiceBüro „Be family“, die Familienhebammen,
Projekte wie regionale Bildungsnetzwerke sowie die aufsuchende Elternhilfe,
insbesondere die mehrsprachigen Angebote „Griffbereit“ und „Rucksack“. Der Ausbau von
Kitaplätzen erfolgt im Bezirk schon seit Jahren beständig, allein seit 2013 bis heute
entstanden fast 900 neue Plätze. Diese Entwicklung hat Monika Herrmann als Grüne
Jugendstadträtin angeschoben und setzt sie kontinuierlich fort. Noch mehr Kitaplätze
werden benötigt, denn bis 2020 werden fast 20.000 Kinder zwischen 0-6 Jahren in
Friedrichshain-Kreuzberg wohnen, davon 60 % unter 3 Jahren. Die derzeitigen Kitaplätze
sind zu fast 100 % ausgelastet, freie Kapazitäten sind kaum vorhanden. Durch die derzeit
dennoch relativ gute Kita-Situation im Bezirk konnten 2014/15 fast 80 % der Mittel aus
dem Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm in die Sanierung der maroden Spielplätze
fließen. Trotz kaum vorhandener freier Flächen im Bezirk für Neubau entsteht derzeit im
Verbund mit Kita und Kinderfreizeiteinrichtung das Familienzentrum FuN (Familie und
Nachbarschaft) neu – als regionales Bildungsnetzwerk. Familienzentren als Orte der
Begegnung zu stärken und auszubauen sollte nicht nur in Friedrichshain-Kreuzberg,
sondern in ganz Berlin das Ziel sein.

Marianne Burkert-Eulitz, Sprecherin für Kinder, Jugend, Familie und Soziale
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Kitaausbau in Berlin

Senatorin ohne Plan
Die Probleme der Berliner Kitaversorgung wachsen. In Berlin gibt es erfreulicherweise
wieder mehr Kinder als noch vor Kurzem prognostiziert. Die Geburtenraten steigen,
Familien ziehen nach Berlin und Flüchtlinge kommen.

Der Einschulungsstichtag wird ebenfalls nach hinten verschoben. Es werden also dringend
zusätzliche Plätze gebraucht. Bisher waren die Kitaträger in der Lage, viele neue Plätze
mit relativ geringer staatlicher Förderung zu schaffen. Aber sie geraten zunehmend an ihre
Grenzen. Anmietungen sind kaum noch möglich, die Erweiterung bestehender
Einrichtungen ist weitgehend ausgereizt, Neubau ist teuer und passende Flächen in der
Stadt zu finden ist nicht leicht. Die Kitafinanzierung ist so strukturiert, dass ein seriöser
Träger keine Gewinne erwirtschaften kann, um große Investitionen zu finanzieren. Die
Kitaplätze sind in der Stadt sehr unterschiedlich verteilt und leider gehören zu den
Quartieren mit großem Bedarf auch viele Gebiete mit hoher  sozialer Belastung. Seit
Kurzem wissen wir, dass Berlin bei der Personalrelation für die unter Dreĳährigen
bundesweit die Rote Laterne hat. Bisher hat sich Berlin, wie man sieht mit gutem Grund,
an diesem Vergleich nicht beteiligt. Sinnvoll wäre, wenn eine Fachkraft sich um drei Kinder
kümmern müsste. In Berlin sind es 6,6. Gerade die Kleinsten brauchen aber die größte
Aufmerksamkeit. Es brennt also an allen Ecken. Wie agiert jetzt die zuständige Senatorin
Scheeres von der SPD? Die Senatsverwaltung ist nicht in der Lage, eine seriöse Planung
oder auch nur ernstzunehmende Prognosen vorzulegen. Deshalb agiert Frau Scheeres
mit Ankündigungen, die aber durch nichts unterlegt sind. Sie verspricht 10.000 neue
Kitaplätze – Kosten mindestens 100 Millionen, vermutlich aber eher 200 Millionen, je
nachdem, wie viel Neubau notwendig sein wird. Für erste Verbesserungen der
Personalsituation, die noch lange nicht ideale Verhältnisse erreichen würde, wären 100
Millionen nötig und es ist nicht klar, woher die zusätzlichen Fachkräfte kommen sollen.
Gleichzeitig verkündet die SPD, auch die Kitaplätze für die unter Dreĳährigen kostenfrei
stellen zu wollen. Hier wird auf mindestens 50 Millionen Euro Einnahmen verzichtet. Für all
das gibt es bisher keinerlei seriöse Planung und Finanzierung.

Marianne Burkert-Eulitz, MdA, Sprecherin für Kinder, Jugend und Familie, Sprecherin für
Soziales
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Eine Stadt wächst
Kitaplätze in Berlin: Mangelware?

Eigentlich sollte der gestiegene und noch immer steigende Bedarf an Kitaplätzen in der
Stadt nicht überraschen. Berlin ist eine attraktive Stadt für Familien. Verstärkter Zuzug und
steigende Geburtenzahlen belegen dies. Die Zahl der bis Sechsjährigen erhöhte sich in
den vergangenen acht Jahren um 30.000 Kinder.

Falschen Prognosen vertraut

Das Land Berlin aber hat zu lange auf die offizielle Bevölkerungsprognose und angeblich
stagnierende Kinderzahlen vertraut, statt auf die Bezirke zu hören, die immer wieder auf
die kommenden Probleme und Veränderungen hingewiesen haben. Nun sind die Kraft
sowie die finanziellen Mittel, die nötig sind, um den Bedarf an Kitaplätzen zu decken,
enorm. Und dennoch hat die rot-schwarze Koalition die finanziellen Mittel für den
Kitaplatzausbau im Etat 2014/15 nahezu halbiert. Rein rechnerisch ergab sich in Berlin
Ende 2013 ein Puffer von 5.000 freien Plätzen, da „nur“ 136.692 Kinder derzeit in eine Kita
gehen und insgesamt 142.000 Plätze zur Verfügung stehen. Diese sind aber über die
gesamte Stadt verteilt und zwingen die Eltern zum Teil zu langen Anfahrtswegen.
Rechtlich ist eine Stunde Fahrtzeit zumutbar. Aber was bedeutet das für die Familien und
ihre Kinder, täglich diese Fahrtzeit aufzubringen? Kleine Füße brauchen eigentlich kurze
Wege. In sozial belasteten Gebieten fehlen viele Kitaplätze. Ein früher Kitabesuch ist aber
besonders wichtig, damit diese Kinder gute Bildungschancen haben.

Wir Grüne haben beantragt, dass im Haushalt 2014/15 die gleichen Mittel für den
Kitaplatzausbau zur Verfügung gestellt werden wie 2012/13. Dies wurde von Rot-
Schwarz abgelehnt.

Mangel wird verwaltet

Der Senat hat ein neues Instrument entwickelt, um den Mangel besser zu verwalten – das
Kitaverzeichnis Berlin. Auf die Frage, wie aktuell dieses Verzeichnis denn sei, teilte der rot-
schwarze Senat mit, dass bis Mitte Februar 2014 erst 30 von den insgesamt 2050
Einrichtungen in Berlin ihre freien Plätze gemeldet hätten.

Für das Melden von freien Plätzen gibt es keine Frist und es ist freiwillig. Es ist also mehr
als fraglich, ob es die gewünschte Erleichterung und Übersichtlichkeit schafft, die Eltern
und Kitaleitungen dringend benötigen. Es bleibt zu befürchten, dass die Kitawarteliste eher
Verwirrung stiftet als weiterzuhelfen. Die Herausforderungen der nahen Zukunft sind Erhalt
und Ausbau der Qualität unserer Kitas durch die Sicherung des Fachkräfteschlüssels.
Denn schon bald fehlen bis zu 1.000 Erzieher_innen in unseren Kitas.

Marianne Burkert-Eulitz, MdA, Sprecherin Familie, Jugend und Kinder



STACHLIGE ARGUMENTE 2013 NR.188

Die Haasenburg wird dicht gemacht - und nun?
Wenn ein Jugendlicher untergebracht ist, darfst du ihn nicht vergessen! Seit dem Anfang
November ist klar, die berüchtigte „Haasenburg“, eine  geschlossene
Jugendhilfeeinrichtung in Brandenburg, in der Kinder und Jugendliche misshandelt und
gequält wurden, wird dank der Aktivität Vieler, endlich geschlossen. Sogenannte
schwierige Kinder und Jugendliche, bei denen scheinbar nichts anderes hilft, werden
jedoch auch in Zukunft weiter untergebracht werden. Es reicht nicht, lediglich empört
gegen das Wegschließen von Kindern zu sein. Solange das Familienrecht dies zulässt,
wird es die Geschlossene Unterbringung (GU) geben. Berlin schickt diese Kinder und
Jugendliche nach Brandenburg, Baden-Württemberg oder Bayern – Kontrolle und Schutz
durch Berliner Gerichte, Jugendämter oder Vormünder ist so nicht möglich. Wie können
wir unsere Kids besser schützen? Um politische und gesetzgeberische Handlungsaufträge
zu entwickeln, hat die Grüne Abgeordnetenhausfraktion ein Fachgespräch unter dem Titel
„Geschlossene Unterbringung - Kinder und Jugendliche ohne Rechte?“ durchgeführt. Viele
Fachkräfte aus den Bereichen Kinder- und Jugendpsychiatrie, der freien und öffentlichen
Jugendhilfe und von Seiten der Familiengerichte haben gemeinsam mit uns über
Bedingungen diskutiert, die Kinder und Jugendliche besser schützen und ihre Rechte
stärken. Den betroffenen Kindern und Jugendlichen soll in Zukunft über das
familiengerichtliche Verfahren hinaus ein Rechtsbeistand zur Seite gestellt werden, es
braucht klare „Vollzugsregeln“, die die Rechte der Kinder garantieren und die Pflichten der
Einrichtungen festlegen. Es darf keine langfristigen gerichtlichen Beschlüsse mehr geben,
sie müssen in kurzen Fristen überprüft werden. Vormünder, RichterInnen und fallführende
SozialarbeiterInnen in den Jugendämtern müssen verpflichtet und in die Lage versetzt
werden, die Kinder und Jugendlichen regelmäßig zu besuchen. Es müssen verbindliche
Beschwerdesysteme implementiert werden. Es müssen bundesrechtlich verbindliche
Qualitätsstandards für diese Einrichtungen eingeführt werden. Sie müssen regelmäßig
kontrolliert werden und transparent ihr Handeln offen legen.

Marianne Burkert-Eulitz, MdA



BERLINER MORGENPOST 17.01.2016 VON JENS ANKER

Fast 8.000 minderjährige Flüchtlinge leben in Notunterkünften

Die Berliner Sozialverwaltung schafft es nicht, minderjährige Flüchtlinge 
kindgerecht unterzubringen. Es seien einfach zu viele.

In Berlin leben derzeit noch 7.908 Minderjährige in Notunterkünften, davon 2.994 Kinder 
unter sechs Jahren. Die Verwaltung schafft es nicht, geeignete Unterkünfte für die 
minderjährigen Asylsuchenden bereit zu stellen. "Aufgrund der sehr hohen Zugangszahlen
ist es zumindest derzeit nicht vermeidbar, auch Familien oder Alleinreisende mit Kindern 
vorübergehend in einer Notunterkunft unterzubringen", heißt es in der Antwort des 
Sozialstaatssekretärs Dirk Gerstle auf eine Anfrage der Grünen. "Mit rund 10.000 nach 
Berlin verteilten Asylbegehrenden wurden allein im November annähernd so viele 
Personen in Berlin aufgenommen wie im gesamten ersten Halbjahr sowie im gesamten 
Vorjahr."
Grundsätzlich werde angestrebt, den Aufenthalt der Kinder und Jugendlichen in einer 
Notunterkunft so weit wie möglich zu vermeiden und die Betroffenen in eine 
Gemeinschaftsunterkunft zu verlegen, wo die Bedingungen für Kinder und Jugendliche 
besser seien, als in einer Notunterkunft, beteuert die Sozialverwaltung.

Kritik an der Unterbringung von Tausenden minderjährigen Flüchtlingen in den 
Notunterkünften kommt von den Grünen. "Der Senat muss sicherstellen, dass 
Kinderrechte überall gelten - auch in Flüchtlingsunterkünften", sagt die Sprecherin für 
Kinder, Jugendliche und Familie der Grünen-Fraktion, Marianne Burkert-Eulitz. "Derzeit 
gibt es oft keine kindgerechten Wohnverhältnisse oder ausreichende Bewegungsflächen, 
auch Kinderbetreuung und Integrationsmaßnahmen fehlen", kritisiert Burkert-Eulitz. "Das 
muss sich ändern."
Die Verwaltung müsse stattdessen vielmehr Kooperationen mit Kinder- und 
Jugendeinrichtungen suchen, damit Flüchtlingskinder möglichst frühzeitig mit 
Gleichaltrigen aus der Umgebung in Kontakt kommen, fordert die grüne 
Familienpolitikerin. "Nur so wird der Grundstein für eine gute Integration gelegt." 

Ähnlich dramatisch hat sich die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
entwickelt. 
Im vergangenen Jahr sind nach Angaben der Jugendverwaltung insgesamt 4252 
Minderjährige unbegleitet nach Berlin gekommen. Das sind viermal mehr als im Jahr 
davor. Die hohe Zahl hat dazu geführt, dass die Behörden mit der medizinischen 
Erstuntersuchung dieser Jugendlichen stark hinterherhinkt. Eine medizinische 
Erstuntersuchung ist aber eine Voraussetzung dafür, am Schulbesuch teilnehmen zu 
können. An der Charité sollen deshalb an zwei Wochenenden im Januar alle Kinder und 
Jugendlichen, die noch nicht erstuntersucht sind, eine medizinische Versorgung erhalten.

Meiste minderjährige Flüchtlinge in Lichtenberg

Um die Situation der minderjährigen Flüchtlinge in der Stadt zu verbessern, hat der Senat 
die ehemalige Senatorin für Stadtentwicklung, Ingeborg Junge-Reyer, zur Koordinatorin 
ernannt. sie hat im November ihre Arbeit aufgenommen. 
Seitdem werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, wie Erwachsene auch, nach dem 
sogenannten Königsteiner Schlüssel auf alle Bundesländer verteilt. Davor waren sie vor 
allem in wenigen, besonders darauf vorbereiteten Bundesländern untergebracht.
In Berlin bestehen inzwischen 39 Einrichtungen, in denen die unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge von der Jugendhilfe betreut werden.
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Schriftliche Anfrage   
 

der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE)   
 
vom 15. Dezember 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 16. Dezember 2015) und  Antwort 
 

Situation von Berliner Kindern, die in Notunterkünften leben 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Wie viele Kinder welcher Altersgruppen in Berlin 

leben aktuell in Notunterkünften? 

 

Zu 1.: Die gewünschten Angaben können mit Stand 

17.12.2015 dem in der Anlage beigefügten Tabellenwerk 

entnommen werden. 

 

 

2. Wie lange leben aktuell Kinder im Land Berlin in 

Notunterkünften? 

 

Zu 2.: Die Aufenthaltsdauer in den Notunterkünften 

wird statistisch nicht erfasst. 

 

 

3. Welche rechtlichen Vorschriften und fachlichen 

Standards gelten aktuell für Kinder, die in Berlin in Not-

unterkünften untergebracht sind? 

 

4. Was tut der Berliner Senat aktuell, um die Situati-

on von Kindern in Notunterkünften zu verbessern? 

 

6. Wie garantiert das Land Berlin die Einhaltung der 

Regelungen der UN-Kinderrechtskonvention für alle 

Kinder, die in Notunterkünften im Land Berlin unterge-

bracht sind?  

 

7. Welche Vorstellungen hat das Land Berlin davon, 

wie lange Kinder in Notunterkünften verbleiben werden? 

 

8. Wo werden die Kinder, die derzeit in Notunter-

künften leben müssen, danach untergebracht? 

 

9. Wie werden die Interessen von Kindern bei der 

Planung der späteren Unterbringung nach den Notunter-

künften durch das Land Berlin beachtet? 

 

Zu 3. und 4. sowie 6. bis 9.: Bei Gemeinschaftsunter-

künften nach § 53 Asylgesetz (AsylG) handelt es sich 

nicht um Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im 

Sinne des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII). 

Daher wurden durch die Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft insoweit weder Qualitäts-

anforderungen vorgegeben noch rechtliche Bestimmun-

gen erlassen.  

Gleichwohl werden die Interessen von Familien und 

Kindern bei der Ertüchtigung und Inbetriebnahme von 

Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften oder 

Not-unterkünften berücksichtigt. So wird etwa der beson-

deren Bedarfslage von Familien oder Alleinerziehenden 

in den Qualitätsanforderungen für vertragsgebundene 

Unterkünfte, welche auf der Internet-Präsentation der 

Berliner Unterbringungsleitstelle (BUL) unter der Online-

Adresse 

 

http://www.berlin.de/lageso/soziales/asyl-

aussiedler/berliner-

unterbringungsleitstelle/informationen-zu-betreiber-und-

immobilienangeboten/  

 

veröffentlicht sind und laufend fortgeschrieben wer-

den, bei den räumlichen Gegebenheiten, dem vorzulegen-

den Einrichtungskonzept oder – in Einrichtungen mit 

Vollverpflegung – der Ernährung Rechnung getragen. Im 

Übrigen wird mit der Erstbelegung festgelegt, welcher 

Personenkreis in den Einrichtungen untergebracht wird. 

Notbelegte Objekte dienen allerdings vorrangig der 

Vermeidung von Obdachlosigkeit und der Bereitstellung 

einer winterfesten Unterkunft für alle in Berlin eintreffen-

den Flüchtlingen. Auf Grund der sehr hohen Zuzugszah-

len – mit rund 10.000 nach Berlin verteilten Asylbegeh-

renden wurden allein im November annährend so viele 

Personen in Berlin aufgenommen wie im gesamten ersten 

Halbjahr sowie im gesamten Vorjahr – ist es zumindest 

derzeit nicht vermeidbar, auch Familien oder Alleinrei-

sende mit Kindern vorübergehend in einer Notunterkunft 

unterzubringen. In diesen Einrichtungen können die vor-

genannten Qualitätsanforderungen mitunter nur einge-

schränkt gewährleistet werden, auch wenn sich die BUL 

sowie der Landesweite Koordinierungsstab Flüchtlings-

management (LKF) in Kooperation mit den jeweiligen 

Betreiberinnen und Betreibern stets intensiv bemühen, die 

Aufenthaltsbedingungen für die untergebrachten Personen 

http://www.berlin.de/lageso/soziales/asyl-aussiedler/berliner-unterbringungsleitstelle/informationen-zu-betreiber-und-immobilienangeboten/
http://www.berlin.de/lageso/soziales/asyl-aussiedler/berliner-unterbringungsleitstelle/informationen-zu-betreiber-und-immobilienangeboten/
http://www.berlin.de/lageso/soziales/asyl-aussiedler/berliner-unterbringungsleitstelle/informationen-zu-betreiber-und-immobilienangeboten/
http://www.berlin.de/lageso/soziales/asyl-aussiedler/berliner-unterbringungsleitstelle/informationen-zu-betreiber-und-immobilienangeboten/
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möglichst bedarfsgerecht auszugestalten. Dies gilt insbe-

sondere auch für Flüchtlinge mit minderjährigen Kindern. 

Grundsätzlich wird angestrebt, den Aufenthalt der Kinder 

in der Notunterkunft zeitlich so weit wie möglich zu be-

schränken und die Betroffenen schnellstmöglich – nach 

Maßgabe freier Kapazitäten – in eine für die Unterbrin-

gung von Kindern besser geeignete Gemeinschaftsunter-

kunft zu verlegen.  

 

 

5. Wer kontrolliert wie häufig Träger und Einrich-

tungen von Notunterkünften, in denen Kinder unterge-

bracht sind? 

 

Zu 5.: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales 

(LAGeSo) kontrolliert jährlich in den Routinebegehungen 

der Unterkünfte auch die Unterbringung und Betreuung 

der Kinder. Bei den im laufenden Jahr neu eingerichteten 

Notunterkünften werden durch die Arbeitsgruppe Quali-

tätssicherung zusätzlich Einweisungsbegehungen  zeitnah 

nach der Eröffnung durchgeführt, die auch die besondere 

Situation der Kinder im Fokus haben. Anlassbezogene 

Begehungen werden bei Beschwerden und Mängelanzei-

gen durchgeführt, die leider manchmal auch die Situation 

von Kindern betreffen. Diese erfolgen durch die Arbeits-

gruppe Qualitätssicherung kurzfristig. 

 

Im Übrigen wird auf die Antwort des Senats vom 

25.02.2015 auf die Schriftliche Anfrage 17/15499 verwie-

sen. Diese Antwort entspricht grundsätzlich dem aktuel-

len Stand. 

 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Intensität 

der vom LAGeSo wahrzunehmenden Kontrolltätigkeit 

auch von der Anzahl und Kapazität der betroffenen Ein-

richtungen beeinflusst wird. Insofern wird darauf verwie-

sen, dass mit Stand 22.12.2015 bereits mehr als 130 Ein-

richtungen mit einer Gesamtkapazität von rund 40.000 

Plätzen in Betrieb waren. 

 

 

Berlin, den 29. Dezember 2015 

 

 

In Vertretung 

 

Dirk  G e r s t l e 

 

_____________________________ 

Senatsverwaltung für 

Gesundheit und Soziales 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 30. Dez. 2015) 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

leben zurzeit In Berlin? (Bitte nach Geschlecht und Alter 

aufgeschlüsselt darstellen) 

 

2. Wie werden sie untergebracht? Wie viele leben je-

weils in Pflegefamilien, Einrichtungen der Jugendhilfe, 

speziellen Notunterkünften für Jugendliche, in Gemein-

schaftsunterkünften, in Hostels  oder in allgemeinen Not-

unterkünften? 

 

3. Für welche Zeiträume werden unbegleitete minder-

jährige Flüchtlinge außerhalb von Pflegefamilien und 

Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht? 

 

4. Wie wird die Betreuung und Förderung derjenigen 

Jugendlichen gesichert, die noch nicht in Pflegefamilien 

oder Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht werden 

konnten? 

 

6. Wie wird Bildung und Ausbildung für diejenigen 

Jugendlichen gesichert, die noch nicht in Pflegefamilien 

oder Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht werden 

konnten? 

 

10. Wie wird der Zugang der Jugendlichen zu Leis-

tungen und Schutz der Jugendhilfe gesichert, die noch 

nicht in Pflegefamilien oder Einrichtungen der Jugendhil-

fe untergebracht werden konnten? 

 

11. Werden integrative Angebote der Zivilgesell-

schaft, wie zum Beispiel formelle oder informelle Paten-

schaften für Jugendliche oder Gruppen von Jugendlichen 

unterstützt? Wenn ja wie? 

 

Zu 1. bis 4., 6., 10. und 11.: Die Zahl der nach Berlin 

kommenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 

(UMF) steigt – analog der Entwicklung der Flüchtlings-

zahlen insgesamt – stetig an. Allein im dritten Quartal des 

Jahres 2015 (Juli bis September) wurden in Berlin rund 

1.500 UMF neu erfasst. Dies waren doppelt so viele junge 

Menschen wie im gesamten ersten Halbjahr 2015 (n = 

728 UMF). Mit 691 Zugängen wies der September den 

höchsten je erfassten Wert aus.  

 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wis-

senschaft (SenBildJugWiss) rechnet nunmehr unter der 

Annahme einer Fortschreibung des Zugangsniveaus des 

dritten Quartals (durchschnittlich 500 Zugänge / Monat) 

mit mindestens ca. 3.700 Zugängen unbegleiteter minder-

jähriger Flüchtlinge im Verlauf des Jahres 2015, sodass 

annähernd mit einer Vervierfachung der Erstaufnahmen 

von UMF gerechnet werden muss. 



Abgeordnetenhaus Berlin  – 17. Wahlperiode Drucksache 17 / 17 147    
 

 

2 

 

Ist-Entwicklung der UMF-Fälle 2015 in Berlin nach Monaten (Stand: 09/2015; n = 2.186 Fälle); Quelle: Erstauf-

nahme- und Clearingstelle; Nachrichtlich: für 10-12/2015 – aktuelle Arbeitshypothese SenBildJugWiss zur mitt-

leren Zugangszahl UMF. 

 

 

Zum Stichtag 30.06.2015 wurden durch die Berliner 

Jugendämter  586 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

und 276 junge volljährige Flüchtlinge (gemäß § 41 SGB 

VIII) betreut. Hiervon  waren laut Hilfeplanstatistik der 

Bezirke am Stichtag 30.06.2015 neun unbegleitete min-

derjährige Flüchtlinge im Alter unter 14 Jahren in Voll-

zeitpflege gemäß § 33 SGB VIII untergebracht. Von den 

862 in den Jugendämtern zum Stichtag Betreuten sind 697 

männlich und 165 weiblich.  

 

Der Anstieg der Fallzahlen kann mit den bestehenden 

Angebotsstrukturen für das Erstaufnahme und Clearing-

verfahren nicht bewältigt werden. Die derzeit vorhandene 

Kapazität an Clearingplätzen (n = 141 Plätze) reicht nicht 

aus. 

In der Übergangsphase bedarf es daher einer ausrei-

chenden Anzahl von Plätzen für eine kurzfristige Unter-

bringung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und zur 

Sicherstellung des Schutzauftrages. Aus diesem Grund 

nutzt die SenBildJugWiss gegenwärtig ergänzend tempo-

räre Unterbringungseinrichtungen und Beherbergungsbe-

triebe zur Abfederung der Spitzenlastsituation. Hier erhal-

ten junge unbegleitete Flüchtlinge (Kinder bis zum voll-

endeten 14. Lebensjahr, Mädchen, Schwangere und junge 

Mütter werden von der Erstaufnahme- und Clearingein-

richtung (EAC) nicht an diese Standorte weitergeleitet) 

neben einer Erst- und Grundversorgung auch eine ambu-

lante sozialpädagogische Betreuung  

 

In Kooperation mit Hilfsdiensten, die auch anerkannte 

Träger der Jugendhilfe sind, werden zurzeit vier temporä-

re Unterbringungseinrichtungen für unbegleitete minder-

jährige Flüchtlinge mit bis zu 59 Plätzen betrieben. Wei-

tere fünf Objekte sind gegenwärtig in Prüfung und/oder 

Vorbereitung. 

 

Zusätzlich wird aktuell in 14 unterschiedlichen Beher-

bergungsbetrieben (z.B. Hostels, Hotels, Jugendherber-

gen, Jugendgästehäuser) im Rahmen der jeweils belegba-

ren Kapazitäten, eine Versorgung mit ambulanter sozial-

pädagogischer Betreuung im Schichtbetrieb durch ein 

Netzwerk ambulanter sozialpädagogischer Träger, nach 

den mit der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung 

vereinbarten Betreuungsinhalten und Leistungsumfängen, 

sichergestellt. Hinzu kommen 8 kleinere Kontingente an 

Standorten an denen die Betreuung durch die anbietenden 

Jugendhilfeträger selbst sichergestellt werden konnte. 

 

Die Anzahl der Standorte und Platzkontingente in den 

verschiedenen Unterbringungsvarianten unterliegt den 

sich täglich ändernden Anforderungen bzw. trägerseitigen 

(Eigen-)-Bedarfen. Insofern stellt diese nur einen Zwi-

schenstand dar. Aktuell werden in diesen temporären 

Unterbringungseinrichtungen rd. 1000 UMF versorgt und 

betreut. 
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Die Dauer des Aufenthalts der jungen Flüchtlinge in 

diesen temporären Unterbringungseinrichtungen soll so 

kurz wie möglich gehalten werden. Aktuell dauert die 

Unterbringung bis zu drei bis vier Monate. Deshalb wird 

derzeit abgestimmt, dass auch in dieser Phase – über die 

bestehenden Angebote für Deutschkurse hinaus – der 

Schulbesuch gesichert wird. 

 

Integrative Angebote der Zivilgesellschaft werden be-

grüßt und unterstützt. Um dem besonderen Schutzauftrag 

gegenüber Minderjährigen gerecht werden zu können, ist 

in gruppen- oder einzelfallbezogenen Betreuungsformen 

die Eignung der Betreuungskräfte/Paten in der angemes-

senen Weise sicherzustellen. (Vermittlung über Träger, 

Jugendämter, Patenschaftsprojekte). 

 

 

5. Wie wird die Aufarbeitung von Traumata durch 

Flucht auslösende Erlebnisse, die Trennung von der Fami-

lie und erschütternde Erfahrungen auf der Flucht unter-

stützt oder Gewalterlebnisse in den Sammeleinrichtun-

gen? Welche speziellen Angebote für Kinder und Jugend-

liche (gibt es spezifische Angebote für Mädchen?) werden 

wo und von wem vorgehalten und wie werden die Bedar-

fe der Jugendlichen mit den Angeboten zusammenge-

führt? 

 

12. Welche Schutzkonzepte gibt es, um die Jungen 

und Mädchen vor Gewalterfahrungen in Sammelunter-

künften zu schützen? 

 

Zu 5.und 12.: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

werden nicht in Sammelunterkünften untergebracht. 

Wenn sich in den Flüchtlingsgruppen, die nach der An-

kunft von Sonderzügen oder Bussen in den entsprechen-

den Sammelunterkünften untergebracht werden, unbeglei-

tete Minderjährige befinden, dann werden diese an die 

EAC weitergeleitet.  

 

Wird bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 

durch die sozialpädagogischen Fachkräfte ein durch trau-

matisierende Erlebnisse bedingter akuter bzw. erhöhter 

Betreuungsbedarf festgestellt, so erhalten sie die notwen-

dige Hilfe durch die bestehenden Angebote im Rahmen 

der Kranken- bzw. Jugendhilfe. Letztere hält auch spezifi-

sche Einrichtungen bzw. Angebote für Mädchen vor. 

 

 

7. Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

haben einen Vormund? Wie viele davon stehen unter 

Amtsvormundschaft und wie viele Mündel muss ein/e 

Mitarbeiter/in gegenwärtig betreuen? Wie viele Vor-

mundschaften werden durch Organisationen oder Vereine 

geführt und wie viele durch Einzelpersonen? Wie viele 

Vormundschaften erfolgen ehrenamtlich? 

 

8. Wie wird die Wahrung der Rechte und Interessen 

derjenigen Jugendlichen gesichert, die ohne Vormund-

schaft leben?  

9. Wie wird die Wahrung der Rechte und Interessen 

derjenigen Jugendlichen gesichert, bei denen die elterli-

che Sorge durch die im Ausland lebenden Erziehungsbe-

rechtigten ausgeübt werden soll? Wie vollzieht sich diese 

Ausübung der elterlichen Sorge praktisch? Wie wird mit 

Situationen umgegangen, die schnellere Entscheidungen 

verlangt, als über eine Kontaktaufnahme mit den Erzie-

hungsberechtigten möglich ist, z. B. bei gesundheitlichen 

Krisensituationen? Welche Vorkehrungen zur Gewähr-

leistung des Kindeswohls werden getroffen, wenn die 

Entscheidungen der Erziehungsberechtigten als nicht 

angemessen förderlich erscheinen (z. B. Abbruch von 

Bildungsgängen)? 

 

Zu 7. bis 9.: Im Jugendamt Steglitz-Zehlendorf, das 

die Amtsvormundschaften für UMF als gesamtstädtische 

Aufgabe wahrnimmt, waren zum Stand 1. Oktober 472 

Amtsvormundschaften  bzw. -pflegschaften von unbeglei-

teten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) erfasst. Zur 

Sicherstellung der erhöhten Aufgabenerfüllung hat das 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf einen Stellenmehrbedarf 

im Umfang von 5 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) geltend 

gemacht und erhalten. 

 

Zu Vereins- und Einzelvormundschaften liegen keine 

Erhebungen vor. 

 

Solange für einen unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtling keine Vormundschaft oder Ergänzungspflegs-

chaft bestellt ist, wird die rechtliche Vertretung durch das 

in Obhut nehmende Landesjugendamt bzw. durch das 

jeweils zuständige Jugendamt des Bezirks ausgeübt. 

 

 

Berlin, den 21. Oktober 2015 

 

 

In Vertretung 

 

Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 27. Okt. 2015) 
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Schriftliche Anfrage 
 

der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) 
 

vom 10. März 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. März 2015) und  Antwort 

 

Verfolgt der Berliner Senat aktiv das Ziel bestehende Rechte von Flüchtlingskindern oh-

ne Eltern zu beschneiden? 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Trifft es zu, dass die Senatsverwaltung für Jugend 

in den Gremien des Landesjugendhilfeausschusses und im 

Berliner Familienbeirat in den vergangenen Monaten und 

Wochen wiederholt von selbst oder auf Nachfrage von 

Anwesenden immer bestätigt hat, dass die Situation und 

Versorgung für Flüchtlingskinder ohne elterliche Beglei-

tung (Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) in Berlin 

trotz Fallzahlsteigerungen immer noch gut sei, die Ju-

gendbehörden und Einrichtungen in ausreichendem Maße 

für diese Kinder sorgen können und bei Schwierigkeiten 

die zuständigen Gremien zeitnah informiert werden? 

 

2. Trifft es zu, dass die zuständige Staatssekretärin für 

Jugend auf einer öffentlichen Veranstaltung (2. Jugendhil-

feforum) am 07.03.2015 bei einer Rede erklärt hat, dass 

Berlin gemeinsam mit den anderen Stadtstaaten wegen 

der angespannten Situation und einer Überforderungssitu-

ation der Strukturen der Jugendhilfe hinsichtlich der zu 

hohen Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 

Änderungen der gesetzlichen Vorschriften im SGB VIII 

betreibt bzw. trifft der Fakt an sich zu, dass Berlin mit 

diesen Stadtstaaten gesetzliche Änderungen im SGB VIII 

anstrebt? 

 

3. Wie passt es zusammen, wenn den zuständigen 

Gremien auf der einen Seite erklärt wird, dass hinsichtlich 

der Situation von Flüchtlingskindern ohne Eltern alles in 

Ordnung sei und damit derzeit kein Handlungsbedarf 

besteht und andererseits massive Schritte der Einschrän-

kungen der rechtlichen Situation für die Gruppe der unbe-

gleiteten Flüchtlinge auf Bundesebene durch den Berliner 

Senat unternommen werden? 

 

16. Gibt es derzeit bei der Versorgung und Vertretung 

von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Berlin 

Probleme, wenn ja welche und wie wird diesen abgehol-

fen? 

 

 

Zu 1., 2., 3. und 16.: Der Zustrom von minderjährigen 

unbegleiteten Flüchtlingen steigt seit 2013 stetig an, ein 

weiterer Anstieg wird für die kommenden Jahre erwartet. 

Deutschlandweit sind diejenigen Länder und Kommunen, 

die sich zu zentralen Einreise- bzw. Ankunftsstellen ent-

wickelt haben, vor nur noch schwer zu lösende Situatio-

nen bei der Unterbringung, Versorgung, Betreuung und 

Begleitung dieser besonders schutzwürdigen Zielgruppe 

gestellt.  

 

Vor diesem Hintergrund ist das Vorhaben für eine ge-

setzliche Regelung einer bundesweiten Aufnahmepflicht 

der Länder zur Ermöglichung eines am Kindeswohl orien-

tierten landesinternen und bundesweiten Verteilungsver-

fahrens zu sehen. Es ist gemeinsames Anliegen aller Län-

der wie auch des Bundes, diese gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe mit dem Blick auf die Zielbestimmung der Ju-

gendhilfe im Rahmen der haushalterischen Möglich-

keiten zu bewältigen. 

 

Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen kommt 

jedoch nicht nur die äußerst angespannte jugendgerechte 

Unterbringung und Versorgung durch die örtlichen Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe an ihre Grenzen, sondern vor 

allem auch die soziale, schulische und berufliche Ent-

wicklung individueller Chancen wird durch die örtliche 

Ballung beeinträchtigt. Dies trifft auch auf Berlin zu und 

berührt aus Sicht des Landes Berlins den Gesichtspunkt 

des Kindeswohls, um die Chance auf Integration lern- und 

leistungsbereiter junger Menschen adäquat gewährleisten 

zu können.  

 

Alle Überlegungen, die starke Ballung von unbegleite-

ten minderjährigen Flüchtlingen an wenigen Orten im 

Bundesgebiet (insbesondere den Stadtstaaten sowie Nord-

rhein-Westfalen und Bayern) aufzulösen, müssen im 

Rahmen der Anwendung der gesetzlichen Grundlagen des 

§ 42 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII erfolgen. Die Interes-

sen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge werden 

wie bisher auch im Rahmen der vorläufigen In-

obhutnahme zunächst vom Aufnahmejugendamt vertreten 
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werden. Nach einer bestimmten Frist muss die Bestellung 

eines qualifizierten Vormundes bei Gericht angeregt und 

geprüft werden.  

 

 

4. Wie werden die für die Jugendhilfe zuständigen 

Berliner Gremien in die bundespolitischen Aktivitäten des 

Berliner Senates zur Änderung des SGB VIII für unbe-

gleitete minderjährige Flüchtlingskinder mit eingebunden 

bzw. warum werden diese nicht beteiligt, ist ein solches 

Vorgehen zulässig und  neuer Stil der zuständigen Se-

natsverwaltung? 

 

5. Ist es richtig, dass durch die Stadtstaatenbundeslän-

der insbesondere die Regelungen für die Inobhutnahme 

von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen verändert 

werden sollen und Sonderregelungen geschaffen werden 

sollen? 

 

6. Welche Regelungsänderungen zur Inobhutnahme 

soll es nach Ansicht des Berliner Senats konkret mit einer 

Änderung des § 42 SGB VIII geben? 

 

8. Sollte es zu einer gesetzlich geregelten Verteilungs-

quote der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge kom-

men, welche Vorstellungen zu dieser Verteilung hat der 

Berliner Senat? 

 

9. Würde der Berliner Senat das in Berlin bewährte 

und Standard für das gesamte Bundesgebiet setzende 

Clearingsverfahren, in dem innerhalb von drei Monaten 

alle wesentlichen Fragen (Sorgerecht, Gesundheitsmaß-

nahmen, Aufenthaltsfragen usw.) bisher geklärt werden, 

aufgegeben werden und die jungen Menschen schon nach 

7 Tagen anderswohin gebracht werden? 

 

10. Wie würden sie in dieser Zeit versorgt werden, wie 

würde insbesondere die gesundheitliche Versorgung aus-

sehen und wie würden sie untergebracht und betreut wer-

den?  

 

11. Wenn die Kinder und Jugendlichen dann verteilt 

werden würden, wie würden sie dann in diese Bundes-

länder und Orte verbracht werden, wer würde sie wie 

begleiten? 

 

12. Wie würde sich eine Verteilungsregelung mit dem 

bestehenden Grundsatz der Freiwilligkeit und des 

Wunsch- und Wahlrechtes für die jungen Leute insbeson-

dere, an  welchem Ort sie leben wollen, vereinbaren? 

 

13. Der Grundsatz der Inhobhutnahme lautet, dass 

immer das Jugendamt bis zur Klärung der Situation und 

Einleitung weiterer Jugendhilfemaßnahmen zuständig ist, 

in dessen Zuständigkeitsbereich die jungen Menschen 

angetroffen werden oder um Hilfe bitten, welche Begrün-

dung hat der Berliner Senat dafür, dass gerade besonders 

bedürftige Flüchtlingskinder anders behandelt werden 

sollen als andere in Deutschland lebende Kinder und 

Jugendliche und wie vereinbart sich ein solches Vorgehen 

mit der UN-Kinderrechtskonvention? 

 

14. Welche weiteren Regelungen sollen wie nach den 

Vorstellungen des Berliner Senates sonst noch hin-

sichtlich junger Flüchtlinge im SGB VIII verändert wer-

den? 

 

15. Sieht der Berliner Senat auch Änderungsbedarf in 

anderen Rechtskreisen, z.B. im BGB im Rahmen des 

Ruhens der Elterlichen Sorge, da in Verfahren vor den 

Berliner Familiengerichten bis zur Bestellung eines Vor-

mundes bis zu 1,5 Jahre vergehen? 

 

Zu 4.- 6. und 8. - 15.: Im Rahmen der Beratungen der 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder  

zur Asyl- und Flüchtlingspolitik wurde eine länderoffene 

Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der gesetzlichen Rege-

lung einer bundesweiten Verteilung unbegleiteter minder-

jähriger Flüchtlinge unter Federführung des Bundesminis-

teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) eingerichtet. An den Zusammenkünften neh-

men die Vertreterinnen und Vertreter der obersten Lan-

desjugendbehörden teil. Die Fachkompetenz  der Kinder- 

und Jugendhilfe ist damit unmittelbar und wesentlich bei 

der Diskussion, Prüfung und Entscheidungsfindung ge-

währleistet. 

 

Am 14. November 2014 fand auf Einladung der Län-

der Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg und Berlin 

ein Expertengespräch zur bundesweiten Verteilung von 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen mit Vertrete-

rinnen und Vertretern von Fachverbänden und der freien 

Wohlfahrtspflege statt. Am 24. Februar 2015 wurden den 

Vertreterinnen und Vertretern der Fachöffentlichkeit 

durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) die ersten Eckpunkte des 

Gesetzesvorhabens vorgestellt. Die fachliche Diskussion 

und Beratung des geplanten Gesetzesvorhabens findet 

gegenwärtig in zahlreichen Arbeitsgruppen und Gremien 

innerhalb der Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe 

statt, die sich mit unterschiedlichen Stellungnahmen und 

Diskussionsbeiträgen in das Verfahren einbringen. 

 

Die für die Jugendhilfe zuständigen Berliner Gremien 

z.B. die in der ersten Frage angesprochenen Gremien des 

Landesjugendhilfeausschusses und der Berliner Familien-

beirat  wurden und werden zeitnah über die Gesamtthe-

matik unterrichtet. Dem Landesjugendhilfeausschuss 

wurde in seiner Sitzung am 18. März 2015 unter dem 

Schwerpunktthema Flüchtlinge sowohl über die Arbeit 

der Erstaufnahme- und Clearingstelle in Berlin als auch 

über die aktuellen bundesweiten Entwicklungen im Hin-

blick auf das Gesetzesverfahren berichtet. Um eine ver-

tiefte Erörterung zu gewährleisten, wurde vereinbart, das 

Thema im Landesjugendhilfeausschuss zeitnah erneut 

aufzurufen, sobald der Stand des Gesetzesvorhabens es 

sinnvoll erscheinen lässt. 

 

Das Land Berlin beteiligt sich aktiv an der Ausgestal-

tung eines am Kindeswohl orientierten  Gesetzentwurfes 

im Rahmen der noch andauernden Länderabstimmung. Es 

setzt sich dafür ein, die aktuelle Diskussion über Vertei-

lung und Kosten vor dem Hintergrund des demographi-

schen Wandels im Interesse der gesamten Bundesrepublik 
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deutlicher auch unter dem Aspekt von Integration und 

Chancen zu sehen. In der Zusammenarbeit von Ländern 

und Kommunen mit Betrieben und Unternehmen müssen 

die Fragen von Nachwuchsproblemen und Qualifizie-

rungsdefiziten stärker auch unter dem Aspekt der Einwan-

derung einer großen Zahl motivierter junger Menschen 

und den sich daraus ergebenden Chancen diskutiert wer-

den. 

 

 

7. Ist es richtig, dass die Bundesländer den jetzt schon 

bestehenden rechtlich geregelten Kostenausgleich für die 

Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-

gen untereinander nicht geklärt bekommen und deshalb 

das Recht der Flüchtlingskinder eingeschränkt werden 

soll? 

 

Zu 7.: Das bestehende Kostenerstattungsverfahren 

nach der Regelung des § 89 d Sozialgesetzbuch (SGB) 

VIII basiert auf der Grundlage eines finanziellen Lasten-

ausgleichs für die reinen Fallkosten nach dem Königstei-

ner Schlüssel und führt im Ergebnis langfristig zu einer 

gleichmäßigen finanziellen Belastung der Länder bei der 

Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbeglei-

teten minderjährigen Flüchtlingen. Die Kosten für die 

notwendige Infrastruktur sind nicht Bestandteil des Kos-

tenerstattungsverfahrens. Dieses sehr verwaltungsauf-

wändige finanzielle Ausgleichssystem und dessen system-

immanente Schwankungen sind für die Haushaltswirt-

schaft in den Ländern und Kommunen nicht steuerbar und 

stellen somit eine nicht unerhebliche finanzielle Belastung 

dar. 

 

Forderungen nach einer Modifizierung des Kosten-

ausgleichs im bisherigen Erstattungssystem sind kein 

zielführender Beitrag zur Lösung der aktuellen und zu-

künftigen Herausforderungen. Insofern bedarf es unab-

hängig von der Frage einer gesetzlichen Regelung für eine 

bundesweite Aufnahmepflicht der Länder zur Ermögli-

chung eines am Kindeswohl orientierten Verteilungsver-

fahrens neuer Regelungen, die die Länder und Kommu-

nen in die Lage versetzen, bundesweit geeignete Einrich-

tungen und Dienste aufzubauen, d.h. in allen Bundeslän-

dern die notwendige Infrastruktur für die Versorgung 

dieser besonders schutzwürdigen Zielgruppe sicherzustel-

len. 

 

 

Berlin, den 23. März 2015 

 

 

In Vertretung 

 

Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 30. Mrz. 2015) 
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Schriftliche Anfrage 
 

der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) 
 

vom 12. Juli 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. Juli 2015) und  Antwort 

 

Das Wohl des Kindes? - Flüchtlingskinder mit Behinderung in Berlin 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Wie viele Flüchtlingskinder mit Behinderung sind 

derzeit in Berlin registriert? Wie hat sich diese Zahl in 

den letzten 5 Jahren verändert? Bitte pro Jahr aufschlüs-

seln, wenn es dazu keine Angaben gibt, warum nicht? 

 

8. Was schätzt der Senat, wie viele Mitarbeiter_innen 

bräuchte es tatsächlich, um die Bedarfe, z.B. eine ange-

messene Dauer bis zu einer Entscheidung über Hilfen, 

Hilfsmittel, Therapien, Kita- und Schulplatz etc. der 

Flüchtlingskinder mit Behinderungen zu decken? 

 

Zu 1. und 8.: Eine gesonderte statistische Erfassung 

dieser Personengruppe erfolgt nicht. Aus diesem Grund 

ist auch keine Einschätzung über die erforderlichen Per-

sonalressourcen möglich. 

 

 

2. Wie viele Mitarbeiter_innen arbeiten derzeit in der 

Leistungsstelle für Asylsuchende des LAGeSo, die be-

sondere Kompetenzen für die Beratung von Eltern mit 

behinderten Kindern haben? 

 

Zu 2.: An die Zentrale Aufnahmestelle und an die 

Zentrale Leistungsstelle für Asylbewerberinnen und 

Asylbewerber des Landesamtes für Gesundheit und So-

ziales (LAGeSo) ist ein Sozialdienst mit sechs Fachkräf-

ten der Sozialarbeit angegliedert. Beratung, Gesundheit, 

Krankheit, Case-Management und Prävention gehören zu 

den Grundlagen des Studiums der Sozialen Arbeit, so 

dass eine Kompetenz für die Beratung von Eltern mit 

behinderten Kindern vorliegt.  

 

 

3. Welche Beratungs- und Unterstützungsangebote für 

Flüchtlingskinder mit Behinderungen und ihre Familien 

gibt es in Berlin? Bitte nach Trägern aufschlüsseln. 

 

4. In welcher Höhe werden diese Beratungs- und Un-

terstützungsangebote vom Berliner Senat gefördert?  

 

6. Wie funktioniert die Kommunikation zwischen den 

beteiligten Anlaufstellen? Gibt es z.B. gemeinsame 

Kommunikationsprozesse oder Abstimmungsrunden? 

Wenn ja, welche? Wenn nein, gibt es diesbezügliche 

Planungen?  

 

7. Welche zusätzlichen Ressourcen hat der Berliner 

Senat den Gesundheitsämtern und Jugendämtern der 

Bezirke zur Verfügung gestellt, um Eltern und Kinder mit 

Behinderung und Fluchterfahrung zu unterstützen? Wie 

viele Mitarbeiter_innen arbeiten in den bezirklichen Ge-

sundheitsdiensten? Bitte für die Mitarbeiter_innen, die 

aktuell für Flüchtlingskindern mit Behinderung arbeiten 

nach Bezirken aufschlüsseln.  

 

9. Wer finanziert derzeit die Fachstelle für Flüchtlinge 

mit Behinderung? In welcher Höhe? Wie viele Mitarbei-

ter_innen arbeiten dort (Bitte aufschlüsseln nach ange-

stellt und ehrenamtlich.) Wo ist sie angesiedelt? 

 

Zu 3, 4., 6, 7 und 9.: Alle Beratungsstellen der öffent-

lichen und freien Jugendhilfe in Berlin stehen auch 

Flüchtlingsfamilien mit Kindern und Jugendlichen mit 

Behinderung und von Behinderung bedrohten Kindern 

und Jugendlichen und ihren Eltern bzw. Sorgeberechtig-

ten offen. Ein Anspruch auf Leistungen nach dem Kinder-  

und Jugendhilfegesetz kann im Regelfall nach einem 

mindestens dreimonatigen erlaubten Aufenthalt und so-

fern gewöhnlicher Aufenthalt im Sinne des § 86 Achtes 

Buch  Sozialgesetzbuch (SGB VIII) festgestellt wurde, 

geltend gemacht werden. Die Gewährung eines Kita-

Gutscheins wie auch anderer Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe liegt im pflichtgemäßen Ermessen. 16 Kin-

der- und Jugendambulanzen/Sozialpädiatrische Zentren 

(KJA/SPZ) und  fünf Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) an 

Krankenhäusern stehen Familien mit Kindern und Ju-

gendlichen mit Behinderung zur Verfügung. Hierfür ist 

ein Überweisungsschein eines niedergelassenen Arztes 

notwendig. 

Weiterhin gibt es spezielle Angebote für traumatisierte 

Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien (z. B. 

Xenion, Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin), 

sowie therapeutische  Einrichtungen für psychisch bzw. 
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psychiatrisch auffällige Kinder, Praxen der niedergelasse-

nen (ärztlichen und psychologischen) Psychotherapeutin-

nen bzw. Psychotherapeuten und Traumaambulanzen an 

Fachkliniken. 

 

Darüber hinaus gibt es in Berlin zur Thematik Behin-

derung eine Reihe von Beratungsstellen der unterschiedli-

chen Vereine und Verbände, die im Einzelfall neben ein-

fachen Informationen auch qualifizierte Beratungen und 

unterstützende Leistungen anbieten, wozu auch gemein-

same Veranstaltungen, Kulturabende, Theatergruppen etc. 

gehören.  Vom Land Berlin wird die Fachstelle für Migra-

tion und Behinderung der Arbeiterwohlfahrt Berlin (A-

WO) gefördert. Diese Fachstelle ist Ansprechpartner für 

gemeinnützige und öffentliche Träger, Leitungskräfte, 

Arbeitsteams und Vereine und Initiativen bürgerschaftli-

chen Engagements. In regelmäßigem Turnus treffen sich 

auf dem von der Fachstelle durchgeführten Fachforum bis 

zu 40 Vereine zum Austausch. Aus dem Integrierten So-

zialprogramm (ISP) werden jährlich rund 50.000 Euro 

bereitgestellt. 

 

Als spezialisierte Beratungsstelle für die Zielgruppe 

Geflüchtete mit Behinderung ist dem Senat das Berliner 

Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Men-

schen e.V. (BZSL) bekannt.  

Die Arbeit der Fachstelle für Flüchtlinge mit Behinde-

rung im Berliner Zentrum für Selbstbestimmtes Leben 

e.V. ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab dem September 

2015 nicht mehr finanziell abgesichert, da die erwarteten 

Finanzmittel aus dem Asyl- und Migrationsfonds (AMIF) 

nicht bewilligt wurden. Nach Auskunft der Fachstelle 

stellt sich die Situation derzeit wie folgt dar: 

Diplom-Psychologin (15-20 Stunden/Woche) mit Ar-

beitsassistenz bis einschließlich August 2015 

Diplom-Wirtschaftlerin (9,57 Stunden/Woche) bis 

einschließlich August 2015 

Die Arbeitsassistenz für die Mitarbeitenden wird 

durch das Integrationsamt finanziert. 

Um die Arbeit eingeschränkt fortsetzen zu können, 

wird sie derzeit in folgendem Umfang ehrenamtlich ge-

leistet: 

Diplom-Psychologe: 10-12 Stunden/Woche  

Diplom-Sozialpädagoge: 12-15 Stunden/Woche  

Diplom-Wirtschafterin: 7 Stunden/Woche. 

 

Der öffentliche Gesundheitsdienst unterstützt Eltern 

und Kinder mit Behinderung unabhängig vom aufent-

haltsrechtlichen Status oder von der Staatsangehörigkeit 

im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben.  

Zusätzliche Ressourcen für diese Arbeit z. B. in Form 

von zusätzlichen Stellen wurden den Bezirken seitens des 

Senats bisher nicht zur Verfügung gestellt. Diesbezüglich 

bleiben die Ergebnisse der Evaluation und Bewertung des 

Zentrenkonzepts als auch der Grundstruktur des Öffentli-

chen Gesundheitsdienstes (ÖGD) in einem dritten Be-

richt, der derzeit in Arbeit ist, abzuwarten.  

Zur Frage der derzeitigen Personalausstattung des 

ÖGD wird auf den Bericht 0023 C verwiesen, der dem 

Unterausschuss Produkthaushalt und Personalwirtschaft 

vorgelegt wurde. Dabei dürften insbesondere der Fachbe-

reich 1 sowie das Zentrum für Sinnesbehinderte von Inte-

resse sein. 

 

Der Senat beabsichtigt, eine ressortübergreifende 

Konzeption für den Umgang mit Flüchtlingen in Berlin zu 

beschließen. Bestandteil der dortigen Ausführungen wer-

den auch Aussagen zu den Strukturen und Anforderungen 

der Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche sein. Die 

Frage der Zurverfügungstellung von zusätzlichen Res-

sourcen ist grundsätzlich auch davon abhängig, ob und 

inwieweit sich der Bund an den entstehenden Kosten in 

der Infrastruktur in den Ländern und Kommunen beteili-

gen wird.  

 

 

5. Welche Standards gelten für die Unterbringung von 

Flüchtlingskindern mit Behinderung in Sammelunterkünf-

ten? Welche Standards gelten bei der Unterbringung der 

Familie mit einem Kind mit Behinderung? 

 

Zu 5.: Flüchtlingskinder mit Pflegebedarf oder Behin-

derung gehören in mehrfacher Hinsicht zum Personen-

kreis der besonders schutzbedürftigen Personen im Sinne 

der Richtlinie zur Festlegung von Normen für die Auf-

nahme von Personen, die internationalen Schutz beantra-

gen, nämlich einerseits durch ihre Minderjährigkeit und 

andererseits durch ihre schwere körperliche Erkrankung 

oder Behinderung. Daher ist ihre angemessene Versor-

gung dem LAGeSo, das für Leistungen an Asylbewerbe-

rinnen und Asylbewerber zuständig ist, ein besonderes 

Anliegen. 

Es gibt verschiedene Gemeinschaftsunterkünfte, die z. 

B. für Rollstuhlnutzung geeignete Etagen oder Wohnun-

gen anbieten. Das LAGeSo steuert die angemessene Be-

legung bestmöglich. Allerdings ist dies nicht immer oder 

nicht immer zu Beginn der Unterbringung möglich, da 

angesichts der erhöhten Zugänge Plätze in den für 

Schutzbedürftige besonders geeigneten Unterkünften 

nicht frei gehalten werden können.  

 

 

10. Gibt es Fallmanager_innen, die über übergeordne-

tes Fachwissen für die Beratung von Flüchtlingsfamilien 

mit Kindern mit Behinderung verfügen? Wenn nein, plant 

der Senat die Etablierung solcher? Wenn nein, warum 

nicht, wenn ja, wann und wie viele und wo? 

 

Zu 10.: Fallmanagerinnen und -manager in den Ju-

gendämtern werden regelmäßig zu aktuellen fachlichen 

Erfordernissen in Fort-und Weiterbildungen geschult. 

Entsprechende Planungen zum Thema Flüchtlingskinder 

mit Behinderung werden angestrebt. 

 

 

11. Was ist das Ergebnis der „Prüfung, ob die Einrich-

tung eines zentralen Mail-Postfachs für eine zügigere 

Abarbeitung von Anfragen hilfreich sei“? Wenn aufgrund 

positiver Prüfung eingeführt wurde, hat es die erhofften 

Effekte gehabt? Welche waren das? Hat die angekündigte 

personelle Entlastung die Situation wie erhofft verbessert? 

(Vorgang: 33. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit 

und Soziales vom 06.01.2014) 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/UAPHPW/vorgang/uph17-0023.C-v.pdf
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Zu 11.: Seit März 2015 ist ein zentrales E-Mail-

Postfach eingerichtet,  über das ein Austausch erfolgreich 

verläuft. Angesichts des weiterhin anhaltend hohen Zu-

gangs von Asylbegehrenden ist die personelle Situation 

auch im Sozialdienst äußerst angespannt. 

 

 

12. Konnte der persönliche Austausch zwischen den 

Mitarbeiter_innen des LAGeSo und den betroffenen 

Fachstellen wie geplant verbessert werden, um die Situa-

tion auch der pflegebedürftigen Kinder zu verbessern? 

(Ebenfalls zu Vorgang: 33. Sitzung des Ausschusses für 

Gesundheit und Soziales vom 06.01.2014) Wenn ja, wie? 

Wenn nein, gibt es dazu weitere Planungen und wie sehen 

diese aus? 

 

Zu 12.: Der Sozialdienst des LAGeSo fungiert als An-

laufstelle für besonders schutzbedürftige Asylbewerberin-

nen und Asylbewerber und stellt auch den Kontakt zu den 

jeweiligen Fachstellen, zu denen auch das Berliner Zent-

rum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen e. 

V. (BZSL e. V.) gehört, her. Auch erhalten 

die Asylbewerberinnen und Asylbewerber dort ein 

Merkblatt, das einen Überblick über die im Rahmen des 

Asylbewerberleistungsgesetzes zu gewährenden Leistun-

gen gibt und darüber hinaus nichtstaatliche Beratungsstel-

len benennt, die die Betroffenen u. a. bei leistungsrechtli-

chen Problemen zusätzlich beraten können. Zwischen 

dem BZSL e. V. besteht ein regelmäßiger Kontakt zu 

Einzelfällen.   

 

 

13. Gibt es derzeit Überlegungen seitens des Senats, 

eine Ausführungsvorschrift zum § 6 AsylbLG zu erlassen, 

um die Ermessensspielräume im Sinne der Kinder auszu-

legen?  

 

Zu 13.: Zur Umsetzung des § 6 Asylbewerberleis-

tungsgesetz (AsylbLG) wurde ein Rundschreiben erarbei-

tet, das sowohl behinderungsbedingte Bedarfe als auch 

Bedarfe von Kindern in einer Leistungsübersicht beinhal-

tet um Ermessensspielräume auszulegen. Es ist in der 

Vorschriftensammlung zum Berliner Sozialrecht veröf-

fentlicht  

(http://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-

sozialrecht/land/rdschr/2015_02.html). 

Der Erlass einer Ausführungsvorschrift ist darüber 

hinaus nicht beabsichtigt. 

 

 

14. Wie viele Mitarbeiter_innen arbeiten derzeit in der 

Zentralen Medizinischen Gutachtenstelle? 

 

Zu 14.: 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten 

derzeit in der Zentralen Medizinischen Gutachtenstelle. 

 

 

15. Gibt es Planungen bezüglich der Umsetzung des 

Bremer Modells auch für Berlin? Wenn ja, für wann und 

wie ist der Stand der Planung? Wenn nein, warum nicht? 

 

Zu 15.: Sofern mit der Bezeichnung „Bremer Modell“ 

die Ausgabe einer elektronischen Gesundheitskarte  als 

Nachweis der Leistungsberechtigung nach § 4 Asylbe-

werberleistungsgesetz (AsylbLG) gemeint ist, so beab-

sichtigt der Senat, diese Verfahrensweise auch im Land 

Berlin einzuführen. Die Senatsverwaltung für Gesundheit 

und Soziales befasst sich derzeit mit den dafür erforderli-

chen Prüfungen und vorbereitenden Maßnahmen. 

 

 

Berlin, den 31. Juli 2015 

 

 

In Vertretung 

 

Dirk G e r s t l e 

_____________________________ 

Senatsverwaltung für 

Gesundheit und Soziales 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 05. Aug. 2015) 

http://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/rdschr/2015_02.html
http://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/land/rdschr/2015_02.html
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Antrag  

 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
Aufsuchende Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder – Brücken in das Berliner Bil-
dungssystem 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Es soll ein Landesprogramm aufgelegt werden, um in Zusammenarbeit mit geeigneten Trä-
gern und in enger Abstimmung mit den Berliner Bezirken „Mobile Kitas“ dort einzusetzen, 
wo viele geflüchtete oder neu zugewanderte Familien leben. 
 
Die „Mobilen Kitas“ sollen die Kinder fördern, ihre Familien beraten und in ihrer Erzie-
hungskompetenz stärken sowie die Integration der Kinder in die Kinderbetreuungseinrichtun-
gen des Wohnumfeldes vorbereiten und unterstützen. „Mobile Kitas“ sollen auch offen sein 
für ältere Geschwisterkinder und können bei der Integration in die Schulen helfen. Sie sollen 
auch bei anderen Problemen der Familien Brücken zu den Leistungen der Regelsysteme bau-
en. 
 
Um die vielfältigen Aufgaben gut erfüllen zu können, brauchen die „Mobilen Kitas“ jeweils 
ein Team aus ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen und SprachmittlerInnen, das um ehrenamtli-
che Unterstützerinnen erweitert werden kann. „Mobile Kitas“ können im Verlauf einer Woche 
verschiedene Orte anfahren, um den Kreis der erreichten Familien zu vergrößern. 
 
 
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 31. Dezember 2015 zu berichten. 
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Begründung: 

 
Viele nach Berlin neu zugewanderte oder geflüchtete Familien benötigen Unterstützung, da-
mit ihre Kinder den bestmöglichen Zugang zu Bildung bekommen. Das Berliner Bildungssys-
tem ist ihnen oft nicht bekannt und die Wege durch die Bürokratie sind für viele Menschen, 
insbesondere mit Verständigungsproblemen, ohne Hilfe nicht zu meistern. Diese Unterstüt-
zung für die Familien zu organisieren, ist eine staatliche Aufgabe, damit der Zugang zu Bil-
dung für die Kinder ohne unnötige Zeitverluste erreicht werden kann. Eine solche Aufgabe 
kann zwar von Ehrenamtlichen unterstützt werden, sie darf aber nicht bei Ihnen allein abgela-
den werden. Die vielen ehrenamtlichen UnterstützerInnen, die in Berlin Hervorragendes leis-
ten, dürfen nicht als Ersatz für staatliches Nichthandeln missbraucht werden. Alle Kinder ha-
ben ein Recht auf eine gute Bildung von Anfang an. 
 
„Mobile Kitas“ können zunächst unverbindliche Einstiegsangebote machen, um den Kindern 
den Zugang zu Förderung und Bildung zu eröffnen. Sie können beim Übergang in unser Bil-
dungssystem Hilfestellung auch für ältere Geschwisterkinder leisten. Sie können die Familien 
dabei begleiten, sich die ihnen angemessene Unterstützung bei der Integration in ihre neue 
Umgebung zu holen. 
 
Damit die Bildungschancen aller Kinder gewährleistet werden können, braucht Berlin ein flä-
chendeckendes Netz von niedrigschwelligen Angeboten. Ein Landesprogramm für „Mobile 
Kitas“ kann ein Schritt zum Aufbau eines solchen Netzes sein. 
 
Berlin, den 4. September 2015 
 

 
 

Pop   Kapek   Burkert-Eulitz 
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
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Antrag  

 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
 
Versorgung und Förderung von Kindern mit Behinderung aus Flüchtlingsfamilien si-
cherstellen – Ausführungsvorschrift zum § 6 Asylbewerberleistungsgesetz  
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, umgehend eine Ausführungsvorschrift zum § 6 des Asylbewer-
berleistungsgesetzes zu erlassen, die die Grundsätze der UN-Behindertenrechtskonvention, 
der UN-Kinderrechtskonvention, der EU-Aufnahmerichtlinien und des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland in den Mittelpunkt stellt, da die bisher gültigen Regelungen die 
angemessene Versorgung von Kindern mit Behinderung durch Ermessensregelungen und 
Zeitverzug behindern. Ziel der AV soll sein, sicher zu stellen, dass alle Kinder mit Behinde-
rung schnell und umfassend die Hilfen und Förderungen erhalten, die ihnen eine gute Ent-
wicklung ermöglichen. Sie und ihre Familien sollen Zugang zu Beratung und langfristiger 
Unterstützung erhalten. Dazu ist auch das Vorhalten von ausreichenden, fachlich für diese 
Problematik geschulten Sprachmittlern vorzusehen.  
 
 
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 30. November 2015 zu berichten. 
 
 

Begründung: 
 
 
Kinder mit Behinderung aus Familien von Geflüchteten müssen bei der gegenwärtigen Ver-
fahrenslage oft monatelang auf die Gewährung von medizinischen Leistungen, Pflegehilfsmit-
teln, Mobilitätshilfen, therapeutischer Förderung usw. warten. Es ist allgemein anerkannt, 
dass die frühe Behandlung und Förderung bei Kindern besonders wichtig ist, um Verschlim-
merungen und Verfestigungen von Behinderungen entgegenzuwirken und eine gute Entwick-
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lung zu fördern. Jeder Monat, in dem man die Kinder ohne ausreichende Hilfe lässt, schadet 
der Entwicklung der Kinder so, dass auch durch spätere therapeutische Einwirkung der Ver-
lust an positiver Entwicklung meist nur noch teilweise und mit großem Aufwand wieder aus-
geglichen werden kann. 
 
Jedes Kind/jeder Mensch mit Behinderung hat das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an 
Gesundheit (Kinderrechtskonvention Artikel 24 und Behindertenrechtskonvention Artikel 
25). Diesen Grundsätzen muss Berlin möglichst schnell auch bei der Versorgung von Kindern 
aus geflohenen Familien Geltung verschaffen. Kindeswohl und Menschenwürde sind unteil-
bar. 
 
 
Berlin, den 17. Juni 2015 
 

 
 

Pop   Kapek   Burkert-Eulitz  
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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Koalition hat ja ein bahnbrechendes Gesetz, Landesaner-
kennungsgesetz – – 
 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Können Sie bitte die Frage stellen! 
 

Elke Breitenbach (LINKE): 

Ja! – Das Landesanerkennungsgesetz, wie kommt es da 
zur Anwendung? Haben Sie da überhaupt eine Vorstel-
lung, wie Sie den Qualifikationsstand erheben und damit 
umgehen und den Menschen helfen wollen, dass sie in 
Lohn und Brot kommen? 

[Zuruf von Christopher Lauer (PIRATEN)] 

 

Björn Eggert (SPD): 

Sie haben es richtig dargestellt. Wir haben hier bereits ein 
bahnbrechendes Gesetz verabschiedet. Wir sind sozusa-
gen an dem Thema dran. Wir haben da eine ganze Menge 
erreicht. Jetzt biete ich Ihnen folgende Möglichkeit an: 
Die Frage war ja: Wird dieses Gesetz auch in diesen 
Fällen zur Anwendung kommen? – Ja, dieses Gesetz 
kommt zur Anwendung. 

[Elke Breitenbach (LINKE):  
An der Umsetzung hapert’s!] 

– Ich verstehe die Frage nicht.  

[Elke Breitenbach (LINKE):  
Dass es nicht umgesetzt wird!] 

– Die Kollegin hat noch eine Frage.  
 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Noch eine Frage.  
 

Elke Breitenbach (LINKE): 

Er hat die Frage nicht verstanden. – Die Frage ist, wie Sie 
dieses Gesetz genau in den Fällen, die in diesem Antrag 
geschildert sind, umsetzen wollen. Da müssen Sie doch 
eine Vorstellung haben, wenn Sie solch ein Gesetz be-
schlossen haben.  

[Oliver Friederici (CDU): Ruhig, ruhig! – 
Christopher Lauer (PIRATEN): Jetzt klären Sie  

das mal hier in der Mitte!] 

 

Björn Eggert (SPD): 

Wir haben ja glücklicherweise die Möglichkeit, das auch 
in unserem Ausschuss zu besprechen. Dazu lade ich Sie 
herzlich ein: Kommen Sie mit dazu! – Folgenden Hin-
weis nur zu dieser gesetzlichen Umsetzung: Weder die 
Opposition noch die Koalition sitzt sozusagen dabei, 
nachdem wir die Gesetze beschlossen haben, und guckt 
auf Einzelfälle, wie das dann anzuwenden ist.  

[Elke Breitenbach (LINKE): Ich schon! Ich kann Ihnen 
meine Erfahrungen sagen!] 

Ich glaube, das Gesetz zur Anerkennung von ausländi-
schen Schulabschlüssen und Berufserfahrung ist ein gro-
ßer Schritt und hilft einer sehr großen Gruppe. Sollten Sie 
mehr als drei Fälle benennen können, in dem das nicht 
zum Tragen kommt, ist, glaube ich, niemand mehr daran 
interessiert als die SPD-Fraktion, dass wir da im Zweifel 
nachbessern und helfen. Nennen Sie uns die Punkte, wir 
helfen Ihnen da gerne. Ansonsten diskutieren wir über 
dieses Gesetz noch einmal.  

[Zuruf von Elke Breitenbach (LINKE)] 

 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Frau Kollegin Breitenbach! Er antwortet gerade auf Ihre 
Frage.  
 

Björn Eggert (SPD): 

Vor allen Dingen diskutieren wir über den Antrag im 
Ausschuss. Ich hoffe sehr, dass wir da sozusagen Erlö-
sung finden. Für die Einzelfälle kann man etwas machen. 
Ich glaube, die Auslegung und Gesetzesexegese überlasse 
ich im Zweifelsfall den Juristen, die das öfter tun. – Vie-
len Dank! 

[Beifall bei der SPD und der CDU] 

 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Danke auch! – Bündnis 90/Die Grünen hat als Rednerin 
die Kollegin Burkert-Eulitz benannt. Und sie erhält jetzt 
das Wort. – Frau Kollegin, bitte schön! 
 

Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Lieber Herr Kollege Eggert! Ich weiß nicht, wie Sie das 
machen. Sie haben ja gesagt, Sie tun es nicht, aber ich 
schaue mir schon an, wie Gesetze in der Praxis umgesetzt 
werden und welche Wirkung sie auf Menschen in der 
Stadt hier zumindest haben,  

[Zurufe von Daniel Buchholz (SPD), Iris Spranger und 
Joschka Langenbrinck (SPD)] 

um dann eben als Gesetzgeberin darüber zu sprechen, wo 
man Änderungen treffen muss und wie Dinge besser 
umgesetzt werden können.  

[Beifall bei den GRÜNEN – 
Beifall von Regina Kittler (LINKE)] 

Wir unterstützen den Antrag der Linken, –  
 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Eggert? 
 

(Elke Breitenbach) 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 6799 Plenarprotokoll 17/66 
11. Juni 2015 

 
 
Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE): 

Nein, der hat jetzt schon genug gequatscht, es ist gut.  

[Oh! von der SPD und den PIRATEN – 
Christopher Lauer (PIRATEN): Seien Sie 

doch nicht so! Der arme Herr Eggert!] 

– denn die Eingliederung in eine angemessene Berufstä-
tigkeit, das war auch nicht so ergiebig, darüber können 
wir uns später noch einmal unterhalten.  
 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Ich will nur ganz kurz sagen, Kollegen quatschen nicht, 
die reden. 

[Vereinzelter Beifall bei der SPD – 
Steffen Zillich (LINKE): Quatsche, quatsche!] 

 

Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE): 

Er redet ja! Suboptimal hat er geredet.   

[Heiterkeit] 

Das ist der beste Weg, Menschen in unsere Gesellschaft 
zu integrieren, sie von staatlicher Alimentation zu befrei-
en und ihnen ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. 
Wer es noch nicht verstanden hat, wir haben einen Fach-
kräftemangel, insbesondere beim pädagogischen Personal 
in dieser Stadt.  

[Vereinzelter Beifall bei den GRÜNEN] 

Frau Kittler hat schon richtig gesagt, bei der Eingliede-
rung der Kinder aus geflüchteten Familien in das Berliner 
Bildungssystem können Menschen, die die Muttersprache 
und den Erfahrungshintergrund dieser Kinder teilen, 
besonders wertvoll sein. Information und Beratung muss 
früh einsetzen, damit die Menschen schnellstmöglich 
ihren Weg in eine adäquate Beschäftigung finden. Und 
sie muss dort einsetzen, wo die Menschen sind. Eine 
Stelle zur Anerkennung von Berufsabschlüssen in der 
Senatsverwaltung reicht dafür sicherlich nicht aus. Es 
muss eine Begleitung durch den Instanzenweg organisiert 
werden, weil davon auszugehen ist, dass diese Menschen 
weder in der Lage waren, geordnete Unterlagen über 
ihren Bildungs- und Ausbildungsweg oder Arbeitszeug-
nisse auf die Flucht mitzunehmen – da bin ich dann ganz 
bei Herrn Eggert – noch bei den Flucht auslösenden Ver-
hältnissen in ihren Heimatländern Ersatz zu beschaffen. 
Wie Qualifikationen nachgewiesen werden können, da 
müssen wir die Situation abändern.  
 
Es gibt einen einzigen Ausbildungsgang in dieser Stadt, 
wo Menschen ansetzen können. Das ist das Projekt An-
schwung – Migrantinnen in die Erzieherinnenausbildung, 
die auch mit uns Grünen entwickelt wurde, wo Men-
schen, die pädagogisch vorgebildet sind, denen nachge-
wiesen worden ist, dass ihnen Module fehlen, ansetzen 
und sich ausbilden lassen können. Weder die Universitä-
ten noch die Hochschulen haben diese Möglichkeiten. Da 

müssen Sie ansetzen. Da müssen Sie nachbessern. Ich 
glaube nicht, dass es an den Universitäten und Hochschu-
len scheitern wird. Da müssen wir den Kontakt aufneh-
men, damit Menschen schnell nachqualifiziert werden 
können und dann eben auch in der Berliner Bildungsland-
schaft eingesetzt werden können. – Vielen Dank! 

[Beifall bei den GRÜNEN – 
Vereinzelter Beifall bei der LINKEN und  

den PIRATEN] 

 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Danke schön ebenfalls. – Für die Fraktion der CDU 
spricht jetzt der Kollege Roman Simon. Und ich erteile 
ihm das Wort.  
 

Roman Simon (CDU): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Bei der heutigen Rederunde befassen 
wir uns mit Ihrem Antrag „Flüchtlingen mit pädagogi-
scher Qualifikation Tätigkeitsfelder in Kita und Schule 
eröffnen“. 

[Martin Delius (PIRATEN): Das wissen wir!] 

Hierzu erlaube ich mir zunächst zu bemerken: Im Januar 
2015 wurden durch Bundestag und Bundesrat Erleichte-
rungen bei der Arbeitsaufnahme von Asylbewerbern 
beschlossen. Für den Arbeitsmarktzugang entfällt nun-
mehr in bestimmten Fällen die sogenannte Vorrangprü-
fung. Die Bundesanstalt für Arbeit durfte bisher einer 
Beschäftigung von Asylbewerbern und Geduldeten nur 
unter bestimmten Voraussetzungen zustimmen. Für das 
konkrete Stellenangebot durften keine deutschen Arbeit-
nehmer, EU-Bürger oder entsprechend rechtlich gleich-
gestellte Ausländer zur Verfügung stehen. Durch die 
Beschäftigung durften sich außerdem keine nachteiligen 
Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt ergeben. Diese 
Vorrangprüfung entfällt nun seit einigen Monaten für 
Hochschulabsolventen in Engpassberufen, die die Vo-
raussetzung für eine Blaue Karte der EU erfüllen, und für 
Fachkräfte, die eine anerkannte Ausbildung für einen 
Engpassberuf nach der Positivliste der Bundesagentur für 
Arbeit haben bzw. an einer Maßnahme für die Berufsan-
erkennung teilnehmen oder wenn die Menschen seit 15 
Monaten ununterbrochen erlaubt geduldet oder mit einer 
Aufenthaltsgestattung in Deutschland sind. Das ist auch 
ganz gut, wenn wir uns mal vor Augen halten, was ganz 
kurzfristig vor wenigen Monaten geändert worden ist.  
 
Ich bin skeptisch, ob Ihr Ansinnen, Flüchtlinge oder 
Asylsuchende mit einer pädagogischen Qualifikation 
schnellstens – und meine Betonung liegt ganz ausdrück-
lich auf der zeitlichen Komponente, also schnellstens – 
bei der Bildung von Kindern einzusetzen, so sinnvoll sein 
kann, jedenfalls dann, wenn man davon ausgeht, dass die 
Mehrheit der Flüchtlinge oder Asylsuchenden keine be-
sonderen Deutschkenntnisse hat. Ich meine, es muss zwar 
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Schriftliche Anfrage 
 
der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) 
 
vom 06. Mai 2014 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 08. Mai 2014) und  Antwort 
 

Flüchtlingskinder: eine vergessene Zielgruppe der Kinder- und Jugendpolitik des Berli-

ner Senates? 
 

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. 
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. 

 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Wie viele Flüchtlingskinder zwischen 0 und 18 Jah-

ren kamen 2011, 2012 und 2013 nach Berlin? 

 

Zu 1.: Die beim Landesamt für Gesundheit und Sozia-

les (LAGeSo) eingesetzte Datenbank-Software für die 

statistische Erfassung der nach Berlin verteilten Asylbe-

gehrenden weist nur minderjährige Asylbewerberinnen 

und Asylbewerber, die das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, als eigenständige Personengruppe aus, 

da alle Personen ab dem 16. Lebensjahr eine eigene Be-

scheinigung über die Meldung als Asylsuchende und 

Asylsuchender (BÜMA) erhalten, auch wenn die betref-

fende Person als Mitglied eines Familienverbands einge-

reist ist. 

 

Somit kann die Frage lediglich für den Personenkreis 

der Asylbegehrenden im Alter bis einschließlich 15 Jahre 

wie folgt beantwortet werden: 

 

2011:     625 aufgenommene Personen 

2012:   1140 aufgenommene Personen 

2013:   1744 aufgenommene Personen. 

2. Wie viele Flüchtlingskinder (0-18 Jahre) leben der-

zeit in Berlin? 

 

Zu 2.: Die Frage kann nur hinsichtlich der Personen 

beantwortet werden, die in Berlin Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Aus-

weislich des Gesundheits- und Sozialinformationssystems 

(GSI) der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales 

erhielten zum 31.12.2013 (letzter veröffentlichter Aus-

wertungsstichtag des GSI) 5.826 Personen im Alter unter 

18 Jahren diese Leistungen.  

 

 

3. Wie viele dieser Kinder und Jugendlichen leben 

derzeit in Gemeinschaftsunterkünften? 

 

Zu 3.: Im Ergebnis einer zum Auswertungsstichtag 

13.05.2014 durchgeführten Erhebung bei den vertragsge-

bundenen Einrichtungen (Aufnahmeeinrichtungen, Ge-

meinschafts- und Notunterkünfte) ergibt sich folgende 

Darstellung: 

 

 

 

 

 

Art der Einrichtung Bezirk Ortsteil Kinder und Ju-

gendliche 

0 bis 18 Jahre 

Aufnahmeeinrichtungen Spandau Siemensstadt 136 

 Spandau Gatow 157 

 Lichtenberg Lichtenberg 161 

 Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg 23 

Gemeinschaftsunterkünfte Charlottenburg-Wilmersdorf Wilmersdorf 96 

 Charlottenburg-Wilmersdorf Westend 62 

 Charlottenburg-Wilmersdorf Westend 81 

 Friedrichshain-Kreuzberg Kreuzberg 23 

 Friedrichshain-Kreuzberg Kreuzberg 92 

 Friedrichshain-Kreuzberg Friedrichshain 0 

 Lichtenberg Alt-Hohenschönhausen 64 

 Marzahn-Hellersdorf Marzahn 46 
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Art der Einrichtung Bezirk Ortsteil Kinder und Ju-

gendliche 

0 bis 18 Jahre 

 Mitte Moabit 33 

 Mitte Wedding 29 

 Mitte Tiergarten 49 

 Mitte Mitte 187 

 Neukölln Neukölln 100 

 Pankow Weißensee 49 

 Pankow Pankow 81 

 Reinickendorf Wittenau 86 

 Reinickendorf Reinickendorf 78 

 Tempelhof-Schöneberg Lankwitz 31 

 Tempelhof-Schöneberg Marienfelde 284 

 Treptow-Köpenick Köpenick 87 

 Treptow-Köpenick Baumschulenweg 0 

Notunterkünfte Lichtenberg Fennpfuhl 64 

 Mitte Moabit 70 

 Mitte Moabit 50 

 Mitte Wedding 0 

 Marzahn-Hellersdorf Hellersdorf 60 

 Pankow Prenzlauer Berg 79 

 Reinickendorf Wittenau 190 

 Treptow-Köpenick Grünau 52 

 Spandau Spandau 59 

 Spandau Staaken 26 

 Steglitz-Zehlendorf Steglitz 24 

gesamt 2.709 

 

 

4. Wie viele Flüchtlingskinder (0-18 Jahre), die in 

Gemeinschaftsunterkünften leben, besuchen aktuell eine 

Kita bzw. eine Schule? 

 

Zu 4.: Die erfragten Daten werden statistisch nicht er-

fasst. Es ist lediglich bekannt, wie viele Schülerinnen und 

Schüler sich als „Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse“ in 

den Schulen befinden: Demnach sind mit Stand 

06.05.2014 die in Berlin eingerichteten Lerngruppen für 

Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse an allgemein bil-

denden öffentlichen Schulen mit 2.944 Schülerinnen und 

Schülern belegt. 

 

 

5. Welche Schritte wurden von Seiten des Senates im 

Rahmen des Netzwerkes Kinderschutz und innerhalb der 

Senatsverwaltungen unternommen, um auch für Flücht-

lingskinder die Standards des Berliner Kinderschutzes zu 

garantieren? 

 

Zu 5.: Die Regelungen und Verfahren des Kinder-

schutzes in Berlin gelten grundsätzlich auch für Flücht-

lingskinder. Das betrifft das Tätigwerden der Jugendämter 

im Rahmen ihres gesetzlichen Wächteramtes bei Anzei-

chen einer Kindeswohlgefährdung, aber auch alle anderen 

Angebote und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe für 

Flüchtlingskinder und -familien im Einzelfall. Zur Unter-

stützung einer allgemeinen und vernetzten Zusammenar-

beit  ist eine Arbeitsgruppe beim Landesamt für Gesund-

heit und Soziales (LAGeSo) mit Vertreterinnen und Ver-

tretern der Jugendämter und der Senatsverwaltung für 

Bildung, Jugend und Wissenschaft eingerichtet worden.  

 

 

Hierbei ist auch das Verfahren in Fällen des Verdachts 

auf Kindeswohlgefährdung Gegenstand der Abstimmun-

gen. Darüber hinaus wird derzeit ein Projekt entwickelt, 

das die Möglichkeiten für Flüchtlingsfamilien zur Betreu-

ung und Pflege ihres Kindes während der Wartezeit im 

Rahmen der Erstaufnahme Asylbegehrender verbessern 

soll.  

 

 

6. Welche Hilfen stehen konkret in den Flüchtlingsun-

terkünften und in ihrem Umfeld von Seiten der Kinder- 

und Jugendhilfe und von Seiten des Gesundheitsbereiches 

zur Verfügung, wenn davon auszugehen ist, dass bis zu 

50 Prozent der Kinder die in Flüchtlingsunterkünften 

leben, auf die Belastungen ihrer Flucht mit psychischen 

Auffälligkeiten reagieren? 

 

Zu 6.: Notwendige Hilfen im Rahmen der Jugendhilfe 

einschließlich Hilfen zur Erziehung werden auf Antrag 

bei festgestelltem Bedarf durch das zuständige Jugendamt 

gewährt. Die Art der Hilfe orientiert sich am individuellen 

Hilfebedarf, das schließt auch die Berücksichtigung psy-

chischer Belastungen mit ein. Für die Bereit-stellung der 

Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch – Achtes Buch 

(SGB VIII), zugeschnitten auf den Einzelfall, sind die 

bezirklichen Jugendämter zuständig. 
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7. Wie viele dieser Kinder erhalten ein psychothera-

peutisches Angebot, wenn davon auszugehen ist, dass 

ohne Hilfe Posttraumatische Belastungsstörungen, also 

eine Chronifizierung des Traumas, mit allen damit ver-

bundenen negativen lebenslangen Folgen, droht? 

 

Zu 7.: Die erfragten Daten werden statistisch nicht er-

fasst. Insoweit wird auf die Antwort des Senats vom 

06.06.2013 auf Frage 4 der Kleinen Anfrage 17/11976 

vom 25.04.2013 verwiesen. 

 

Die fachgerechte Versorgung traumatisierter Kinder 

und Jugendlicher erfolgt im Rahmen einzelfallbezogener 

Hilfen auf der Grundlage des Sozialgesetzbuchs – Fünftes 

und Achtes Buch (SGB V bzw. SGB VIII). 

 

 

Berlin, den 21. Mai 2014 

 

 

In Vertretung 

 

Dirk  G e r s t l e 

_____________________________ 

Senatsverwaltung für 

Gesundheit und Soziales 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 26. Mai 2014) 
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Schriftliche Anfrage 
 
der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) 
 
vom 28. August 2014 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 29. August 2014) und  Antwort 
 

Kann Berlin alle unbegleiteten Flüchtlingskinder nach den in der Jugendhilfe geltenden 

Standards versorgen? 
 

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. 
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. 

 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

sind pro Jahr seit 2011 nach Berlin gekommen? 

 

2. Wie viele von diesen wurden pro Jahr in Obhut 

genommen? 

 

Zu 1. und 2.: Im angefragten Zeitraum wurden unbe-

gleitete minderjährige Flüchtlinge zur Vermeidung von 

Obdachlosigkeit im Auftrag des Landes Berlin in der 

Erstaufnahme- und Clearingstelle (EAC) des Jugendhilfe-

trägers Stiftung zur Förderung sozialer Dienste (FSD-

Stiftung) wie folgt aufgenommen:  

 

Jahr Erstaufnahmen 

2011 546 

2012 739 

2013 882 

 

In diesem Jahr fanden bis einschließlich 31. Juli ins-

gesamt 509 Aufnahmen statt.  

 

Nach erfolgter Altersschätzung wurden hiervon in das 

Clearingverfahren aufgenommen:  

 

Jahr Clearingverfahren 

2011 257 

2012 390 

2013 491 

 

In diesem Jahr sind bis einschließlich 31. Juli für ins-

gesamt 231 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge Clea-

ringverfahren eingeleitet worden. 

 

 

3. Wie viele dieser jungen Menschen wurden pro 

Jahr seit 2011 nach der Erstaufnahme in regulären Ein-

richtungen der Jugendhilfe untergebracht? 

 

 

Zu 3.: In angefragten Zeitraum wurden im Anschluss 

an das Clearingverfahren in reguläre Jugendhilfeeinrich-

tungen vermittelt: 

 

Jahr  Unterbringungen 

2011 207 

2012 232 

2013 295 

 

In diesem Jahr waren bis einschließlich 31. Juli insge-

samt 228 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unterzu-

bringen.   

 

 

4. Können derzeit alle nach Berlin kommenden un-

begleiteten minderjährigen Flüchtlinge in den Erstauf-

nahmeeinrichtungen der Jugendhilfe aufgenommen wer-

den und auch anschließend nach den Standards der Ju-

gendhilfe versorgt werden? 

 

Zu 4.: Im Land Berlin erfolgt die Inobhutnahme von 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ausschließlich 

durch die EAC in der Wupperstraße 17 in Steglitz-

Zehlendorf. Derzeit können alle dort Ankommenden 

aufgenommen und entsprechend versorgt werden. 

 

 

5. Wie lange dauert derzeit ein Verfahren von An-

kunft bis Unterbringung der jungen Menschen in regulä-

ren Einrichtungen der Jugendhilfe? 

 

Zu 5.: Die Verfahrensregelung erfolgt nach Nummer 4 

der Ausführungsvorschriften über die Gewährung von 

Jugendhilfe für alleinstehende minderjährige Ausländer 

(AV-JAMA) vom 21. Mai 2013. Die Höchstdauer beträgt 

drei Monate. 

 

 

6. Nach welchen Quoten ist welches Jugendamt für 

die Jugendlichen zuständig? 
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Zu 6.: Nach Nummer 3 Absatz 4 AV-JAMA erfolgt 

die bezirkliche Zuweisung nach dem folgenden Quoten-

schlüssel: 

 

Bezirk Quote in % 

Charlottenburg - Wilmersdorf 9,0 

Friedrichshain - Kreuzberg 7,0 

Lichtenberg 8,3 

Marzahn - Hellersdorf 8,4 

Mitte 8,2 

Neukölln 8,1 

Pankow 9,5 

Reinickendorf 7,8 

Spandau 7,2 

Steglitz - Zehlendorf 9,5 

Tempelhof - Schöneberg 9,1 

Treptow - Köpenick 7,9 
 

 

7. Wie hoch waren 2012 und 2013 die Kosten für die 

Erstaufnahme von minderjährigen unbegleiteten Flücht-

lingen und wie hoch bei der Unterbringung in regulären 

Einrichtungen der Jugendhilfe? 

 

Zu 7.: Im angefragten Zeitraum betrugen die Kosten 

für Erstaufnahme- und Clearingverfahren im Land Berlin 

wie folgt: 

 

Jahr Ausgaben in EUR 

2012 2.999.884 

2013 4.368.030 

 

Die jährlichen Kosten von minderjährigen unbegleite-

ten Flüchtlingen in den regulären Einrichtungen der Ju-

gendhilfe werden von den Bezirken nicht gesondert er-

fasst. 
 

 

8. Wie lange dauern derzeit die Vormundschaftsver-

fahren bei den Familiengerichten, von Beginn der Antrag-

stellung auf Bestellung eines Vormundes für diese Min-

derjährigen bis zum Vormundschaftsbeschluss? 

 

Zu 8. : Können die Personensorgeberechtigten des 

minderjährigen unbegleiteten Flüchtlings nicht ermittelt 

bzw. erreicht werden, regt die für Jugend zuständige Se-

natsverwaltung  gemäß Nummer 3 Absatz 3 AV-JAMA 

spätestens am dritten Werktag nach Aufnahme in die 

EAC eine Entscheidung des zuständigen Familiengerichts 

über die erforderlichen Maßnahmen zum Wohle des 

Flüchtlings an. Gleiches gilt, wenn eine Übergabe an die 

Personensorgeberechtigten mit seinem Wohl nicht ver-

einbar erscheint. 

 

Bis zum Beschluss des zuständigen Familiengerichtes 

können -  je nach Umfang des Verfahrens hinsichtlich der 

Feststellung zum gegenwärtigen Aufenthalt der Personen-

sorgeberechtigten und ihrer vor Ort bestehenden Mög-

lichkeiten zur Ausübung der elterlichen Sorge – unter-

schiedlich lange Zeiträume vergehen.   

 

 

9. Welche Maßnahmen ergreifen Senat und Bezirke, 

um die Situation von unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen in Berlin zu verbessern bzw. die geltenden 

Standards der Jugendhilfe zu sichern? 

 

Zu 9.: In vernetzter Zusammenarbeit der für Jugend 

zuständigen Senatsverwaltung mit dem Landesamt für 

Gesundheit und Soziales (LaGeSo), den Bezirken und 

Trägern werden alle erforderlichen Maßnahmen zur Ver-

besserung der Situation unbegleiteter minderjähriger 

Flüchtlinge und zur Sicherung der Qualitätsstandards der 

Jugendhilfe umgesetzt. 

 

Das Erstaufnahme und Clearingverfahren orientiert 

sich nach Nummer 3 AV-JAMA am individuellen Hilfe-

bedarf und unter Berücksichtigung der psychischen Belas-

tungssituation der minderjährigen unbegleiteten Flücht-

linge. Nach der ausländerrechtlichen Registrierung und 

der Anregung der erforderlichen Maßnahmen des Famili-

engerichtes werden die folgenden Standards gesichert. 

 

Gesundheitliche Abklärung: Dazu gehören die Unter-

suchung im Tropeninstitut und Tuberkulosezentrum, eine 

Grundimmunisierung, gegebenenfalls ein internistischer, 

zahnmedizinischer und gynäkologischer Gesundheits-

Check und die Untersuchung durch den Kinder- und Ju-

gendgesundheitsdienst.  

 

Umfassende Beratung: Während des  Aufenthalts in 

der EAC werden die unbegleiteten minderjährigen Flücht-

linge zu aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten, gesetzli-

chen Rahmenbedingungen, gesundheitlichen Fragen, 

gesunder Ernährung, Hygiene sowie zu Bildungsmöglich-

keiten beraten. 

 

Deutschunterricht und Einschulung: Alle Bewohner 

und Bewohnerinnen der EAC erhalten sofort Deutschun-

terricht, der werktäglich vormittags im Hause stattfindet 

und auf der Grundlage einer psychologisch betreuten 

Sprach- und Kulturvermittlung erfolgt. Schulpflichtige 

werden nach der Eignungsuntersuchung in spezielle 

Lerngruppen für Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse 

eingeschult. Über 16-Jährigen wird entweder ein Schul-

platz oder ein dreistufiger Deutschkurs beim Sozialpäda-

gogischen Institut Berlin „Walter May“ (Stiftung SPI) - 

Projekt „Flucht nach vorn“ - angeboten. 

 

Pädagogische Betreuung: Im Haupthaus der EAC gibt 

es vier Gruppen zu je zehn Personen mit jeweils einer 

sozialpädagogischen Fachkraft sowie vier Erziehern und 

Erzieherinnen. Die minderjährigen unbegleiteten Flücht-

linge erhalten eine individuell auf ihre Bedürfnisse abge-

stimmte sozialpädagogische und psychologische Unter-

stützung. Bei Bedarf werden Fachdienste hinzugezogen. 

In der EAC werden Angebote zu tagesstrukturierenden, 

sozialpädagogisch begleiteten Freizeitaktivitäten angebo-

ten und notwendige lebenspraktische Fähigkeiten vermit-

telt. 
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Abklärung der erzieherischen Hilfen: Der Clearingver-

lauf wird durch die EAC dokumentiert und der erzieheri-

sche Bedarf ermittelt. Vor der Anschlussunterbringung 

werden alle relevanten Unterlagen einschließlich einer 

sozialpädagogischen Stellungnahme zur Vorbereitung 

einer Hilfekonferenz an das gemäß AV-JAMA zugewie-

sene bezirkliche Jugendamt weitergeleitet, das für eine 

Anschlussunterbringung zuständig ist.  

 

Nach Bestellung des Vormunds oder der familienge-

richtlichen Ablehnung und dem Abschluss der Sozial-

anamnese erfolgt durch die für Jugend zuständige Senats-

verwaltung eine Mitteilung an das im Anschluss zustän-

dige bezirkliche Jugendamt über den Zeitpunkt des Über-

gangs der Zuständigkeit für die weitere Unterbringung 

und Betreuung. Dieses hat nach Nummer 5 Absatz 2 AV-

JAMA dann zwei Wochen Zeit, eine geeignete An-

schlussunterbringung sicherzustellen. Gleiches gilt, wenn 

ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling inzwischen 

volljährig ist, aber noch ein Bedarf für weitere Hilfen 

nach den §§ 41 oder 19 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII 

festgestellt wurde.  

 

 

Berlin, den 11. September 2014 

 

 

In Vertretung 

 

Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 16. Sep. 2014) 
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Antrag  

 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
Kita-Offensive I: Bedarfsgerechte Kitaversorgung für Flüchtlingskinder 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert ein Konzept vorzulegen, in dem dargestellt wird, wie eine be-
darfsgerechte Kitaversorgung für alle Flüchtlingskinder gewährleistet werden soll. Grundsätz-
lich ist dabei davon auszugehen, dass diese Kinder nicht mehr als drei Monate nach Erstauf-
nahme abgesondert in den jeweiligen Einrichtungen betreut werden. Die Kinder haben grund-
sätzlich einen Anspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung in den Regeleinrichtungen 
der Berliner Kitalandschaft. Sie sind in die Kitaversorgung ihrer Wohnumgebung zu integrie-
ren. 
 
Das Konzept soll folgende Punkte berücksichtigen und darstellen: 
 
1. Die Sicherstellung der räumlichen Versorgung der Kinder mit Kitaplätzen im nahen Um-
kreis von (geplanten) Flüchtlingseinrichtungen. 
2. Die Beachtung der besonderen Erfordernisse dieser Kinder, verursacht durch die Erlebnisse 
der Flucht, für die pädagogische Arbeit der Kitas. Diese besonderen Bedarfe müssen sich im 
Personalschlüssel der jeweiligen Einrichtungen niederschlagen. 
3. Die besonderen Bedarfe für die Elternzusammenarbeit, die sich angesichts der Tatsache 
ergeben, dass die Familien traumatische Erlebnisse verarbeiten müssen und, auf Grund ihrer 
Erfahrungen, wenig Vertrauen in staatliche Stellen aufbauen konnten. Die Kitas sind hierbei 
zu unterstützen. 
4. Die Unterstützung der Zusammenarbeit der Kitas mit dem Netzwerk Kinderschutz und an-
deren unterstützenden Behörden und Organisationen ist zu organisieren. 
5. Die finanziellen Vorkehrungen, die der Senat treffen wird, um den besonderen Belangen 
der Flüchtlingskinder gerecht zu werden. 
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Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 31. März 2015 zu berichten. 
 
 

Begründung: 
 

 
Berlin erwartet eine steigende Zahl von Flüchtlingen und plant deshalb zusätzliche Gemein-
schaftsunterkünfte. Schon heute erweist sich die Integration die Kinder in die Kitas der Um-
gebung als schwierig, da die Kitaversorgung in Berlin bereits sehr angespannt ist und speziell 
in einzelnen Stadtquartieren immer noch ein Mangel herrscht.  
 
Da davon auszugehen ist, dass sich die Kinder aus nach Berlin geflohenen Familien hier sehr 
lange aufhalten werden, ist eine Integration in das Berliner Bildungssystem von Anfang an 
entscheidend für ihre weitere Entwicklung. Dabei ist insbesondere darauf Wert zu legen, 
Traumatisierungen möglichst schnell und in enger Zusammenarbeit mit den Familien zu be-
arbeiten, um eine gesundes Aufwachsen der Kinder zu fördern.  
 
 
Berlin, den 10. November 2014 
 
 

 
Pop   Kapek   Burkert-Eulitz  

und die übrigen Mitglieder der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 
 
 
 
 
 



Marianne Burkert-Eulitz, MdA
Sprecherin für Kinder, Jugend und Familie
Sprecherin für Sozialpolitik

Telefon: 030.2325 2461
E-Mail: marianne.burkert-eulitz@gruene-

fraktion-berlin.de
Web: www.marianne-burkert-eulitz.de 

Canan Bayram, MdA
Sprecherin für Sprecherin für Integration, 
Migration und Flüchtlinge

Telefon: 030.2325 2431
E-Mail: canan.bayram@gruene-fraktion-

berlin.de
Web: www.friedrichshainerin.de 

Fraktion Bündnis90/Die Grünen
im Abgeordnetenhaus von Berlin

Niederkirchnerstraße 5, 10111 Berlin
Telefon: 030.2325 2400
Telefax: 030.2325 2409
E-Mail: gruene@gruene-fraktion-berlin.de
Web:   www.gruene-fraktion-berlin.de

UN-
KINDERRECHTSKONVENTION

Artikel 2

Achtung der Kindesrechte;
Diskriminierungsverbot

(1) Die Vertragsstaaten achten die in diesem
Übereinkommen festgelegten Rechte und 
gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt 
unterstehenden Kind ohne jede 
Diskriminierung unabhängig von der Rasse, 
der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache,
der Religion, der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der nationalen, ethnischen 
oder sozialen Herkunft, des Vermögens, 
einer Behinderung, der Geburt oder des 
sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern 
oder seines Vormunds.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle 
geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen,
dass das Kind vor allen Formen der 
Diskriminierung oder Bestrafung wegen des 
Status, der Tätigkeiten, der 
Meinungsäußerungen oder der 
Weltanschauung seiner Eltern, seines 
Vormundes oder seiner Familienangehörigen
geschützt wird. 

Das Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes wurde am 20. November 1989 von 
der Vollversammlung der Vereinten Nationen
verabschiedet. In Deutschland ist es seit 
dem 05. April 1992 in Kraft. Die Forderungen
der Konvention sind nahezu lückenlos im 
nationalen Recht festgeschrieben. Das heißt,
dass auch der Berliner Senat zur Einhaltung 
der Kinderrechte verpflichtet ist. 

Was brauchen

Berliner

Flüchtlingskinder? 

Fachgespräch 
Donnerstag, 04. Dezember 2014 
18.30 Uhr
Abgeordnetenhaus von Berlin
Raum 107



ES DISKUTIEREN

Siegfried Pöppel
Flüchtlingsrat Berlin e.V. 

Uta Keßler
Füchtlingsrat Berlin e.V. 

LaGeSo 
angefragt

Jugendamt 
angefragt

Diakonie 
angefragt 

Moderation:

Canan Bayram, 
MdA Bündnis90/ Die Grünen 

Sprecherin für Integration, Migration und
Flüchtlinge

Marianne Burkert-Eulitz,
MdA Bündnis90/Die Grünen

Sprecherin für Kinder, Jugend und Familie
Sprecherin für Sozialpolitik

WIR FRAGEN   

 Wie kann es in Berlin gelingen, den 

Kindern die Voraussetzungen für ein 
gesundes Aufwachsen sowie 
Perspektiven für ihr künftiges Leben zur 
Verfügung zu stellen?

 Wie funktioniert in der Praxis der Zugang

von Flüchtlingskindern zu Bildung, im 
Speziellen zu Kita und Schule?

 Welche Probleme und Herausforderungen

gibt es hierbei?

 Wie sind Bildungsübergänge organisiert?

 Wie sieht die Praxis in Berlin für die 

soziale Integration von Flüchtlingskindern
aus?

 Welche Unterstützungen sieht das 

System der Jugendhilfe für 
Flüchtlingskinder vor?

 Welche Forderungen an die Politik gibt 

es? 

Wir möchten Sie einladen, gemeinsam 
anstehende Fragen für eine gelingende 
Integration von Flüchtlingskindern in Berlin 
zu diskutieren und Lösungsansätze zu 
entwickeln. 

IN ERSTER LINIE KINDER...

… so heißt der aktuelle UNICEF-Bericht, der 
sich mit Flüchtlingskindern beschäftigt. Und 
diese sind eben in erster Linie Kinder und 
dann erst Flüchtlinge. Das heißt, dass sie wie
alle anderen Minderjährigen in Deutschland 
dem Kindeswohl entsprechend zu behandeln
sind. 

Aber es fehlt an kindgerechter 
Unterstützung, insbesondere 
Informationsangebote für Kinder und 
Jugendliche. Dazu gehört auch Beratung 
hinsichtlich der asyl- und 
aufenthaltsrechtlichen Verfahren oder 
Unterstützung bei der sozialen Integration. 
Vor allem aber betrifft es den Zugang zu 
Bildung für die Minderjährigen.

Im Jahr 2013 waren von 1.893 Kindern und 
Jugendlichen bis 18 Jahren, die in 
Sammelunterkünften wohnen, fast 50 
Prozent unter 6 Jahre alt. Von diesen 
besuchten lediglich 50 Kinder eine Kita oder 
Tagesmutter. Dabei bringt der Besuch einer 
Kita den Kindern etwas Normalität im Spiel 
mit den anderen zurück und ist zudem ein 
erster Schritt ins Bildungssystem. 

Der Bericht legt auch dar, dass individuelle 
Betreuung ein zentraler Erfolgsfaktor sei. 
Was vielfach in der nationalen Gesetzgebung
und internationalen Normen festgelegt ist, 
liegt im Alltag aber häufig in engagierten 
privaten Händen. Sozialarbeit, insbesondere 
Schulsozialarbeit, Jugendamt, 
Flüchtlingsorganisationen  etc. – mit der 
anzunehmenden zunehmenden Zahl von 
Flüchtlingen werden die zum Teil jetzt schon 
schwachen Strukturen noch durchlässiger 
werden. 



PRESSEMITTEILUNG

SCHNELLERE HILFE FÜR PFLEGEBEDÜRFTIGE FLÜCHTLINGSKINDER

Marianne Burkert-Eulitz, Sprecherin für Familie, Jugend und Kinder, und Canan Bayram, 
Sprecherin für Integration, Migration und Flüchtlinge, sagen zur Medienberichterstattung 
über pflegebedürftige Flüchtlingskinder in Berlin: 

Flüchtlingskinder in Berlin dürfen nicht wie Kinder zweiter Klasse behandelt werden. Der 
rot-schwarze Senat muss Verantwortung übernehmen und für schnellere Hilfe für 
pflegebedürftige Kinder und ihre Familien sorgen.

Im Moment warten die Betroffenen zum Teil monatelang auf Hilfe, weil sich niemand 
verantwortlich fühlt oder die Bearbeitungszeiten viel zu lange dauern. Aus den 
zusätzlichen Personalmitteln für das LAGeSo (Landesamt für Gesundheit und Soziales) im
Landesetat 2014/15 müssen auch genügend Personalmittel für eine strukturelle 
Anlaufstelle für Flüchtlingskinder und -jugendliche zur Verfügung stehen. Das Personal 
muss sozialrechtlich geschult sein und sich in den Sozialstrukturen der Stadt auskennen. 
Fallmanagerinnen und Fallmanager für Familien mit schwerpflegebedürftigen Kindern 
würden dieses Angebot komplettieren, damit sich die Familien im Behördendschungel 
schneller zurechtfinden. Auch die Beratungs- und Unterstützungsangebote in den 
Asyleinrichtungen haben Verbesserungspotential.



BERLINER ZEITUNG 25.09.2014 

IMMER MEHR MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE IN BERLIN

Zigtausende Menschen aus Osteuropa, dem Balkan oder Krisengebieten im Nahen 
Osten kommen derzeit nach Deutschland. Viele von ihnen sind noch nicht einmal 
erwachsen. Auch in Berlin steigt die Zahl der Flüchtlingskinder kontinuierlich. 

Neben Flüchtlingsfamilien und erwachsenen Asylbewerbern kommen auch immer mehr 
geflohene Kinder nach Berlin. Die Zahl minderjähriger Flüchtlinge ohne Begleitung stieg in 
den vergangenen Jahren kontinuierlich an, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten 
Antwort der Sozialverwaltung auf eine Grünen-Anfrage hervorgeht. Im Jahr 2011 wurden 
546 Kinder und Jugendliche als Flüchtlinge in Berlin registriert, danach 739 (2012), 882 
(2013) und bis Juli 2014 schon 509. 
Insgesamt erwartet Berlin in diesem Jahr mehr als 10.000 Asylbewerber. Bundesweit sind 
es mehr als 200.000. 

Prüfung der Unterkünfte

Von den minderjährigen Flüchtlingen ohne Erwachsene als Begleiter landet ein Teil im 
sogenannten Clearing-Verfahren, in dem Staatsangehörigkeit, Fluchtgründe, 
Verwandtschaft und Unterbringung geklärt werden sollen. Viele von ihnen werden danach 
in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht. 2013 waren es 295, in diesem Jahr 228. Die 
Ausgaben für die Erstaufnahme und das Clearingverfahren lagen 2013 bei knapp 4,4 
Millionen Euro.

Insgesamt erhielten nach aktuellen Statistiken 17 295 Asylbewerber in Berlin im Jahr 2013
Unterstützung vom Staat. Das ist der höchste Stand seit zehn Jahren. Die Ausgaben für 
Grund- und Hilfsleistungen betrugen 128 Millionen Euro. Die meisten Flüchtlinge kamen 
aus den Ländern des früheren Jugoslawien und Osteuropa. 

Das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales prüft nach eigener Aussage seit 
Jahresbeginn „verstärkt“ die Qualität von Unterkünften für Flüchtlinge. „In Einzelfällen“ 
seien Abweichungen von Verträgen festgestellt worden, weil Betreiber der Heime nicht die 
geforderte Qualität erbrachten. (dpa)
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Kleine Anfrage 
 

der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) 
 

vom 25. April 2013 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 26. April 2013) und  Antwort 

 

Jugendhilfeangebote für Flüchtlingskinder 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Kleine Anfrage wie folgt:   

 

1. Wie viele Kinder unter 6 Jahren leben aktuell in 

Sammelunterkünften für Flüchtlinge? 

 

 

2. Wie viele dieser Kinder besuchen eine Kita oder ei-

ne Tagesmutter? 

 

 

3. Wie viele Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 

18 Jahren leben in Sammelunterkünften für Flüchtlinge? 

 

Zu 1. bis 3.: Im Ergebnis einer zum Auswertungsstich-

tag 02.05.2013 durchgeführten Erhebung bei den ver-

tragsgebundenen Einrichtungen (Aufnahmeeinrichtungen, 

Gemeinschaftsunter-künfte und Notunterkünfte) ergibt 

sich folgende Belegung: 

 

Bezirk Einrichtung Zu 1. 

(Kinder unter 6 

Jahren) 

Zu 2. 

(Anzahl der Kin-

der in Kita oder bei 

Tagesmutter) 

Zu 3. 

(Kinder und Ju-

gendliche zwischen 0 

und 18 Jahren) 

Charlottenburg-

Wilmersdorf 

Brandenburgische Stra-

ße 74, 10713 Berlin 

28 6 101 

Charlottenburg-

Wilmersdorf 

Rognitzstraße 8, 14057 

Berlin 

25 1 57 

Charlottenburg-

Wilmersdorf 

Wilmersdorfer Straße 

67, 10629 Berlin 

11 0 21 

Friedrichshain-

Kreuzberg 

Zeughofstraße 12-15, 

10997 Berlin 

12 1 21 

Friedrichshain-

Kreuzberg 

Stallschreiberstraße 6-

12, 10969 Berlin 

28 0 48 

Lichtenberg Degnerstraße 82, 13053 

Berlin 

29 11 61 

Lichtenberg Rhinstraße 125-127, 

10315 Berlin 

78 0 148 

Lichtenberg Max-Brunnow-Straße 4, 

10369 Berlin 

38 0 70 

Marzahn-Hellersdorf Otto-Rosenberg-Straße 

4-10, 12681 Berlin 

32 3 48 

Mitte Schöneberger Ufer 75-

77, 10785 Berlin 

20 4 45 

Mitte Chausseestraße 54, 

10115 Berlin 

53 0 121 

Mitte Lehrter Straße 67, 

10557 Berlin 

16 2 36 

Mitte Levetzowstraße 3-5, 

10555 Berlin 

54 6 99 

Pankow Falkenberger Straße 

151-154, 13088 Berlin 

11 4 61 

Pankow Straßburger Straße 56, 

10405 Berlin 

49 0 98 
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Reinickendorf Im Erpelgrund 11-17, 

13503 Berlin 

30 0 55 

Reinickendorf Eichborndamm 124, 

13403 Berlin 

39 0 69 

Spandau Askanierring 71a, 

13587 Berlin 

29 0 56 

Spandau Motardstraße 101a, 

13629 Berlin 

96 0 238 

Steglitz-Zehlendorf Klingsorstraße 119, 

12003 Berlin 

17 0 27 

Tempelhof-Schöneberg Trachenbergring 71-83, 

12249 Berlin 

16 2 23 

Tempelhof-Schöneberg Marienfelder Allee 66-

80, 12277 Berlin 

126 10 333 

Treptow-Köpenick Köpenicker Landstraße 

280, 12437 Berlin 

0 0 3 

Treptow-Köpenick Wassersportallee 56-58, 

12437 Berlin 

24 0 54 

 

Ergänzend hat die Auswertung aus dem Datensystem 

"Integrierte Software Berliner Jugendhilfe" - Fachverfah-

ren ISBJ-KiTa am 06.05.2013 ergeben, dass 44 Gutschei-

ne, bei denen als Unterbringungsgrund „Sammelunter-

kunft“ angegeben ist, ausgestellt und davon 22 Verträge 

geschlossen wurden. Bei den geschlossenen Verträgen 

handelt es sich um sechs Kinder deutscher und 12 Kinder 

nichtdeutscher Herkunftssprache. 

 

 

4. Wie viele dieser Kinder und Jugendlichen erhalten 

Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff.. § 35a, § 41 oder § 19 

SGB VIII? 

 

 

Zu 4.: Die erfragten Daten werden statistisch nicht ge-

sondert erfasst. Die für Jugend zuständige Senatsverwal-

tung geht davon aus, dass es sich nur um einige wenige 

Fälle handelt. Insgesamt liegt der Anteil der Hilfen zur 

Erziehung für den in Rede stehenden Personenkreis - Zu-

ständigkeit nach tatsächlichem Aufenthalt oder bei feh-

lender Melde-anschrift - bei unter einem Prozent. 

 

 

5. Wie viele dieser Kinder und Jugendlichen wurden 

2011, 2012 und 2013 bisher in Obhut genommen? 

 

Zu 5.: Die erfragten Daten werden statistisch nicht er-

fasst. 

 

 

6. Wie werden Familien mit Kindern, die in Sammel-

unterkünften für Flüchtlinge leben, gefördert und unter-

stützt? 

 

7. Welche konkreten Angebote vor Ort beraten diese 

Familien, Kinder und Jugendliche über ihre Rechtsan-

sprüche nach dem SGB VIII? 

 

 

Zu 6. und 7.: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Sozialdienste vor Ort beraten grundsätzlich über Unter-

stützungsmöglichkeiten und verweisen bei Bedarf an das 

zuständige Jugendamt bzw. schalten dieses beispielsweise 

im Kinderschutzfall ein.  

 

Zum vor Ort vorgehaltenen Beratungs- und Unterstüt-

zungsangebot können beispiels-weise die Hilfestellung 

bei der Vermittlung von Hort- und Kitaplätzen, bei der 

Schul-anmeldung und –untersuchung, Kinder- und Haus-

aufgabenbetreuung, Unterstützung bei der Beantragung 

von Betreuungsgeld, Arztbesuchen, Familienberatung, 

Schwan-geren-/Säuglingsvorsorge, Impfberatung und 

Gesundheitsprophylaxe und diverse weitere Unterstüt-

zungsmaßnahmen gehören. 

 

Zuständig für Hilfen nach dem SGB VIII ist das gem. 

Nr. 6 der Ausführungsvorschriften über die Zuständigkeit 

der Jugendämter auf dem Gebiet der Kinder- und Jugend-

hilfe (AV Zuständigkeit Kinder- und Jugendhilfe – AV 

ZustJug) zuständige Jugendamt. 

 

 

Berlin, den 06. Juni 2013 

 

 

In Vertretung 

 

Emine D e m i r b ü k e n - W e g n e r 

_____________________________ 

Senatsverwaltung für 

Gesundheit und Soziales 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 13. Juni 2013) 
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Kleine Anfrage   
 

der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE)  
 
vom 16. August 2013 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 23. August 2013) und  Antwort 
 

Sind Flüchtlingskinder für das Land Berlin Kinder „Zweiter Klasse“? 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Kleine Anfrage wie folgt:  

 

1. Aus der Drucksache 17/ 11976 geht hervor, dass 

Kinder in Flüchtlingsunterkünften so gut wie keine Kin-

dertagesstätten besuchen; die Berliner Kitavorschriften 

schreiben aber vor, dass Kinder aus Familien mit beson-

deren sozialen Belastungen, einem Sprachförderbedarf 

und pädagogischem Förderbedarf verstärkt eine Kita 

besuchen sollen - warum werden die Kinder in den 

Flüchtlingsunterkünften vom Besuch der Kita ausge-

schlossen, wenn selbst die Stadt Teltow die Bereitstellung 

von genügend Kitaplätzen bei der Aufnahme von Flücht-

lingsfamilien sofort mitdenkt? 

 

Zu 1.: Es kann keine Rede davon sein, dass Kinder, 

die in Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge leben, 

vom Kitabesuch ausgeschlossen würden. Vielmehr haben 

auch diese Kinder nach Ablauf der dreimonatigen Asy-

lerstaufnahmefrist einen bundesgesetzlichen Rechtsan-

spruch auf eine bedarfsgerechte Betreuung in einer Kin-

dertageseinrichtung. Eine Versorgungslücke für Flücht-

lingskinder aufgrund mangelnder Platzkapazitäten exis-

tiert nicht. Der Senat unterstützt die Schaffung neuer 

Plätze in der Kindertagesbetreuung für alle in Berlin le-

benden Kinder mit Hilfe des Landesprogramms „Auf die 

Plätze, Kitas, los!“ sowie mit Mitteln aus dem sogenann-

ten „U3-Programm“ des Bundes. Der Senat verfolgt das 

Ziel, dass möglichst viele Kinder einen Kitaplatz in An-

spruch nehmen, nicht zuletzt um sie auf einen erfolgrei-

chen Schulbesuch vorzubereiten. Die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Sozialdienste vor Ort und der Jugend-

ämter beraten Eltern über die Möglichkeiten und Chancen 

einer Betreuung ihrer Kinder in einer Kindertageseinrich-

tung und unterstützen bei der Beantragung des Kitagut-

scheins. Aufgrund der besonderen Lebenslage nach einer 

Flucht, benötigen die Familien jedoch häufig Zeit, bevor 

die Eltern sich für den Kitabesuch der Kinder entschei-

den.  

 

2. Sieht der Berliner Senat hinsichtlich der in der 

Drucksache 17/ 11976 klar gewordenen Misere Hand-

lungsbedarf? Wenn ja, was wird er tun, um dem abzuhel-

fen, wenn nein, warum besteht kein Handlungsbedarf? 

3. Welche Maßnahmen wird der Berliner Senat ergrei-

fen, um Familien, Kindern und Jugendlichen in Flücht-

lingscamps die breite Palette der Jugendhilfe endlich im 

vollen Umfang zur Verfügung zu stellen und für die 

Wahrnehmung dieser Angebote auch intensiv bei diesen 

Familien zu werben? 

 

Zu 2. und 3.: Der Rückschluss aus der Beantwortung 

der Kleinen Anfrage 17/11976 auf eine Misere ist nicht 

nachvollziehbar. Vielmehr wurde bereits dort in der Ant-

wort zu den Fragen 6 und 7 erläutert, dass eine Beratung 

durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozial-

dienste in den Unterkünften erfolgt, welche bei Bedarf an 

das zuständige Jugendamt verweisen. Jugendhilfe wird 

dann nach individueller Bedarfsprüfung im erforderlichen 

Umfang gemäß SGB VIII zur Verfügung gestellt. Der 

Status „Flüchtling“ begründet selbst keinen Jugendhil-

febedarf. 

 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wis-

senschaft wird ihre Bemühungen, allen in Berlin lebenden 

Kindern den Zugang zu Kindertageseinrichtungen zu 

ermöglichen, fortsetzen und für den frühen Kitabesuch 

werben. Ein wichtiger Baustein hierbei ist es, allen Eltern 

die hierzu notwendigen Informationen zugänglich zu 

machen. Wie in der Beantwortung der Kleinen Anfrage 

17/12407 ausgeführt, ist vor diesem Hintergrund die 

Übersetzung der Elterninformation zum Kitabesuch in 

weitere relevante Sprachen beabsichtigt. 

 

 

Berlin, den 03. September 2013 

 

 

In Vertretung 

 
Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 18. Sep. 2013) 
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Kleine Anfrage 
 

der Abgeordneten Stefanie Remlinger und Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE)   
 
vom 27. September 2013 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 07. Oktober 2013) und  Antwort 
 

Unterstützung durch das Bildungs- und Teilhabepaket - auch für Flüchtlingskinder?  
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Kleine Anfrage wie folgt:  

 

1. Wie viele Anträge auf Leistungen nach dem Bil-

dungs- und Teilhabepaket wurden in den vergangenen 12 

Monaten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestellt? 

(Bitte tabellarisch nach Monaten und Art der Leistung 

auflisten.) 

 

2. Wie viele Anträge auf Leistungen nach dem Bil-

dungs- und Teilhabepaket wurden in den vergangen 12 

Monaten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz abge-

lehnt? (Bitte tabellarisch nach Monaten und Grund der 

Ablehnung auflisten.) 

 

Zu 1. und 2.: Angaben über die Anzahl der gestellten 

Anträge auf Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) 

werden von den Leistungsstellen bereits seit 01. Oktober 

2012 nicht mehr erhoben. Die Anzahl der abgelehnten 

Anträge wurde zu keinem Zeitpunkt erfasst.  

 

 

3. Wie und vom wem werden die Flüchtlinge über das 

Angebot informiert und bei der Antragstellung unter-

stützt? 

 

Zu 3.: Informationen über die Inanspruchnahme sozi-

aler Leistungen, einschließlich jener, die für Bildung und 

Teilhabe gewährt werden, werden Asylbegehrenden durch 

den Sozialdienst des Landesamtes für Gesundheit und 

Soziales (LAGeSo) sowie durch die in den Gemein-

schaftsunterkünften tätigen Sozialarbeiterinnen und Sozi-

alarbeitern vermittelt. Die Beratung kann im Einzelfall 

auch die Unterstützung bei der Antragstellung umfassen.  

4. Welche Leistungen wurden für wie viele Kinder 

und Jugendliche in den letzten 12 Monaten erstattet? 

(Bitte tabellarisch nach Art der Leistung, Höhe, Alter und 

Anzahl der Leistungsempfänger/innen auflisten.) 

 

5. Wie viel Prozent der Leistungsberechtigten aus dem 

Asylbewerberleistungsgesetz erhielten in den letzten 12 

Monaten Leistungen nach dem BuT? (Bitte getrennt nach 

Art der Leistung auflisten.) 

 

Zu 4. und 5.: Wegen der erforderlichen Schaffung der 

notwendigen technischen Voraussetzungen liegen erste 

verwertbare Daten zur Inanspruchnahme der Leistungen 

für Bildung und Teilhabe in den Rechtskreisen SGB XII 

und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) noch nicht 

vor. Daher kann eine Aussage darüber, welche Leistungen 

wie viele Kinder erhalten haben, nicht getroffen werden.  

 

 

6. Von wem und in welchem Umfang wurde in den 

Sommerferien Lernförderung für Flüchtlingskinder im 

Rahmen des BuT angeboten? (Bitte tabellarisch nach 

Bezirk, Anbieter und Anzahl der betreuten Kinder und 

Jugendlichen auflisten.) 

 

Zu 6.: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen aus den Bil-

dungsregionen nur wenige statistische Angaben vor, so 

dass keine genaue Angabe über die exakte Zahl der An-

bieter und der teilnehmenden Flüchtlingskinder möglich 

ist.   

In den Sommerferien wurde Lernförderung für Flücht-

lingskinder im Rahmen des BuT wie folgt angeboten: 

 
 

 

Bezirk   Anbieter     Anzahl 

Spandau  GIZ Gesellschaft für internationale   11 Kinder im      

                                        Zusammenarbeit e. V.    Grundschulalter 

 

Charlottenburg  lehrreich Wilmersdorf    3 Jugendliche 

-Wilmersdorf 
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7. Ist der Senat mit dem Grad der Inanspruchnahme 

des BuT nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zufrie-

den? Wie unterstützt der Senat die Betreiber/innen der 

Einrichtungen und die Schulen damit die Flüchtlingskin-

der vom BuT profitieren können? 

 

Zu 7.: Der Senat beurteilt die zunehmende Zahl der 

Antragstellungen positiv. Zur weiteren Förderung der 

Inanspruchnahme werden die Heimleitungen in den re-

gelmäßig stattfindenden Arbeitsbesprechungen mit dem 

LAGeSo auch über die für die Sozialberatung relevanten 

Aspekte informiert, so auch über die Angebote und An-

tragsvoraussetzungen der Bildungs- und Teilhabeleistun-

gen. 
 

Die Schulen werden von der Senatsverwaltung für 

Bildung, Jugend und Wissenschaft wie folgt umfassend 

unterstützt:  
 

 Beschulung der Kinder und Jugendlichen durch 

Empfehlung, Anschaffung und Entwicklung von 

Materialien, 

 Qualifizierung des pädagogischen Personals; es 

gibt ein Fortbildungsmodul für Lehrkräfte, Fachta-

gungen, Strukturüberlegungen hinsichtlich Ar-

beitstreffen von Lehrkräften, sowie einen Fach-

brief, 

 Veranstaltung von Tagungen und Fortbildungen zu 

diesem Thema, 

 Internetpräsenz (Bildungsserver, Unterrichtsmate-

rial, rechtliche Grundlagen u. a.), 

  umfangreiche Informationen, wie die Herausgabe 

des „Leitfadens für Lerngruppen für Neuzugänge“, 

durch die Veröffentlichung von Merkblättern, Er-

läuterungen und Handouts der durchgeführten 

Fachtagungen, die auch auf der Homepage der Se-

natsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-

schaft:http://www.berlin.de/sen/bildung/foerderung/spra

chfoerderung/fachinfo.html erhältlich sind sowie auf 

Tagungen, an Schulen und den entsprechenden 

Einrichtungen verbreitet werden.  

 

Hierzu gehören auch Informationen zur finanziellen 

Unterstützung einkommensschwacher Familien und un-

begleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Eine detaillierte 

Übersicht zu aktuellen Leistungen für Bildung und Teil-

habe und dem jeweiligen Beantragungsverfahren ist zu 

finden unter: http://www.berlin.de/sen/bjw/bildungspaket/. 

 

Berlin, den 1. November 2013 

 

In Vertretung 

 

Dirk G e r s t l e 

_____________________________ 

Senatsverwaltung für 

Gesundheit und Soziales 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 06. Nov. 2013) 

http://www.berlin.de/sen/bildung/foerderung/sprachfoerderung/fachinfo.html
http://www.berlin.de/sen/bildung/foerderung/sprachfoerderung/fachinfo.html
http://www.berlin.de/sen/bjw/bildungspaket/


Kinder vor Abschiebehaft auf dem zukünftigen Großflughafen Berlin/Brandenburg bewahren 
– Berlin und Brandenburg müssen die UN-Kinderrechtskonvention beachten 

Auf dem künftigen Großflughafen Berlin/Brandenburg ist ein Abschiebegefängnis geplant, in dem 
auch Kinder inhaftiert werden sollen. Dies würde gegen geltendes Recht und gegen humanitäre 
Grundsätze verstoßen. Kinderschutz muss für alle Kinder gelten, so verlangt es die ohne Vorbehalt 
für Deutschland geltende UN-Kinderrechtskonvention.

Im letzten Jahr hat der Bundesrat seinen Widerstand gegen die Rücknahme des deutschen Vorbe-
halts gegen die direkte innerstaatliche Anwendbarkeit der UNO-Kinderrechtskonvention aufgege-
ben. Sie ist nun in Deutschland endlich geltendes Recht. Sie ist als rechtliches Instrument anzuwen-
den, um Inhumanitäten wie die Inhaftierung von Kindern im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention 
(Minderjährige bis zu 18 Jahren) zu verhindern. 

Eine Inhaftierung von Flüchtlingskindern stellt eine große Belastung für sie dar und kann sie in ih-
rem Wohl gefährden, sie entspricht in keinem Fall dem Kindeswohl. Art. 3 der UN-Kinderrechts-
konvention  gebietet immer die Beachtung des Kindeswohles und dessen Vorrang. Art. 37 b) UN-
Kinderrechtskonvention erlaubt die Freiheitsentziehung von Kindern nur als ultima ratio und nur 
für den kürzest möglichen Zeitraum. Art. 20 III UN-KRK schreibt die Unterbringung unbegleiteter 
Kinder in geeigneten Kinderbetreuungseinrichtungen vor. Weder ein Abschiebegefängnis noch eine 
sonstige Verbringung im Flughafentransit werden dem gerecht. 

Zu verhindern ist nicht nur die Inhaftierung von Kindern im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention, 
sondern auch die sogen. „Asylverfahrensfähigkeit“ von Kindern im Alter von 16 und 17 Jahren. 
Dem ist endlich ein Ende zu bereiten. Minderjährige Kinder einem Flughafenverfahren nach dem 
AsylVfG auszusetzen ist ein klarer Verstoß gegen Art. 22 I und Art. 22 II 2 i.V.m. Art. 1 UN-KRK!

Ebenso wenig ist die angemessene medizinische Versorgung von Kindern in dem geplanten Flugha-
fenabschiebegefängnis gesichert. Nach dem deutschen AsylbLG kämen sie im Regelfall nur bei 
Fällen akuter Erkrankungen oder Schmerzzuständen in den Genuss medizinischer Behandlung. Laut 
Art. 24 I UN-KRK erkennen die Vertragsstaaten jedoch das Recht jedes Kindes auf ein „erreichba-
res Höchstmaß an Gesundheit sowie die Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von 
Krankheiten und Wiederherstellung der Gesundheit“ an. Zudem haben sie sicherzustellen, dass 
„keinem Kind der Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird“.  Das Völkerrecht 
gebietet hier ganz klar, Flüchtlingskindern die gleiche medizinische Versorgung wie deutschen Kin-
dern zukommen zu lassen!

Ich betrachte es als gemeinsame gesellschaftliche und politische Aufgabe an, alles zu tun, um die 
Inhaftierung von Kindern im geplanten Flughafengefängnis zu verhindern und sehe den Senat, der 
hierfür politische Verantwortung trägt, in der Pflicht, sich an geltendes Völkerrecht und Art. 13 I 
der Berliner Verfassung zu halten.

Marianne Burkert-Eulitz, MdA
Sprecherin für Kinder, Jugend und Familien
der Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen
im Abgeordnetenhaus von Berlin 

referentin@burkert-eulitz.de
Textfeld
STELLUNGNAHME 2012
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Schriftliche Anfrage 
 

der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) 
 

vom 27. Januar 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 28. Januar 2015) und  Antwort 

 

Wie soll der Kitaausbau in Berlin weitergehen? 
 

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. 
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. 

 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Wie groß schätzt der Senat den Bedarf an zusätzli-

chen Kitaplätzen für die Jahre 2015, 2016 und 2017 ein? 

Bitte getrennt darstellen für die Bereiche U3 und Ü3. 

 

2. Welche Annahmen liegen dieser Schätzung bezüg-

lich jeweils der EU-Binnenwanderung, des Zuzuges von 

Flüchtlingen und der Verschiebung der Schulpflicht zu 

Grunde? 

 

Zu 1. und 2.: Der Berechnung des prognostischen Be-

darfs an Plätzen in der Kindertagesbetreuung bis 2017 

und darüber hinaus muss eine intensive Analyse der 

Rahmendaten und -bedingungen vorausgehen. Dies be-

trifft neben der Berücksichtigung des Bevölkerungs-

wachstums insbesondere auch die Folgewirkungen aus 

der Entscheidung zur Früheinschulung. Die entsprechen-

den Analysen und Berechnungen werden derzeit in der 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 

(SenBildJugWiss) vorgenommen. Über die Ergebnisse 

wird das Parlament mit dem Bericht zur Kita-

Entwicklungsplanung im März 2015 unterrichtet werden. 

 

 

3. Welche Kosten prognostiziert der Senat für die nö-

tigen Baukosten? Welchen Mix erwartet der Senat bei den 

neu zu schaffenden Plätzen zwischen Miet- und Ausstat-

tungszuschüssen, Aus- und Anbau bei bestehenden Ein-

richtungen und Neubauten? 

 

Zu 3.: Der Senat unterstützt die Schaffung neuer Plät-

ze durch eine anteilige Förderung von Bau- und Ausstat-

tungsmaßnahmen im Rahmen des Landesprogramms 

„Auf die Plätze, Kitas, los!“ sowie der Bundesförderung 

für Investitionsmaßnahmen zum bedarfsgerechten Ausbau 

der Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren. 

Die Höhe der anteiligen Förderung richtet sich nach der 

jeweiligen Förderrichtlinie mit verpflichtenden Eigenan-

teilen für die Projektträger. Die tatsächlichen Baukosten 

liegen in aller Regel jedoch höher, sodass diese nicht 

allein aus den Programmkriterien ableitbar sind. 

Der Senat geht davon aus, dass bestehende Raum- und 

Flächenressourcen an Bestandsbauten weniger werden 

und geeignete neue Gewerbeflächen, insbesondere in 

belasteten Innenstadtlagen, nur begrenzt zur Verfügung 

stehen. Insoweit wird das Erfordernis, die Errichtung von 

Neu- und Erweiterungsbauten zu unterstützen, steigen. 

Hierüber wird neben der Berücksichtigung zusätzlicher 

Mittel in Höhe von 10 Mio. € im Rahmen des Nachtrags-

haushaltes 2015 (über das Sondervermögen Infrastruktur 

der Wachsenden Stadt (SIWA) im Zuge der Aufstellung 

des Doppelhaushalts 2016/2017 und im Rahmen der mit-

telfristigen Finanzplanung zu beraten sein.  

 

 

4. Gibt es Planungen, die regional sehr unterschiedli-

che Versorgung in der Stadt auszugleichen, wenn ja wel-

che? 

 

Zu 4.: Die Steuerung eines bedarfsgerechten Ausbaus 

der Angebote der Kindertagesbetreuung erfolgt auf 

Grundlage des Berliner Bedarfsatlasses als ein Instrument 

zur Einschätzung des bestehenden und des prognostischen 

Bedarfs in den Berliner Bezirksregionen (Lebensweltlich 

Orientierten Räumen). Er wurde von der SenBildJugWiss 

in enger Abstimmung mit den Berliner Jugendämtern 

erarbeitet. Er wird in regelmäßigen Abständen aktuali-

siert. Der Bedarfsatlas berücksichtigt insbesondere die 

aktuellen und angestrebten Versorgungs- und Betreu-

ungsquoten. Jede Förderentscheidung setzt darüber hinaus 

eine individuelle Prüfung des Bedarfs und eine Bedarfs-

bestätigung durch das örtliche Jugendamt voraus. 

 

 

5. Wie schätzt der Senat die Möglichkeiten ein, Flä-

chen für bedarfsgerechte und wohnungsnahe Kitas zu 

finden und welche Unterstützung für bauwillige Träger 

plant der Senat, um ihnen entsprechende Grundstücke 

zugänglich zu machen? 

 

Zu 5.: Der Senat hat zur Vergabe geeigneter Flächen 

für bedarfsgerechte und wohnungsnahe Kitas das Verfah-

ren entsprechend der Kriterien der Transparenten Liegen-

schaftspolitik weiterentwickelt. Die Bezirke von Berlin 
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als Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind nach § 4 

Kindertagesförderungsgesetz (KitaFöG) verpflichtet, die 

bedarfsgerechte Förderung von Kindern in Tagesbetreu-

ung zu gewährleisten.  

 

Darüber hinaus werden soweit wie möglich im Rah-

men von städtebaulichen Verträgen bei Investitionsvorha-

ben zwischen den Bezirken von Berlin und Investoren 

größerer Wohnungsbauvorhaben entsprechende Vereinba-

rungen zur Beteiligung der Investoren an den Kosten der 

Errichtung der sozialen Infrastruktur abgeschlossen. 
 

 

6. Wann wird der Senat den Trägern Grundstücke so 

übertragen, dass diese in der Lage sind, die Grundstücke 

für ihre Baufinanzierung zu nutzen? 

 

Zu 6.: Im Ergebnis der Erörterungen des Abgeordne-

tenhauses zur Veräußerung sanierungsbedürftiger Kita-

Standorte unter Wert im Mai 2013 soll zukünftig die 

Vergabe von Erbbaurechten zu Sonderkonditionen ange-

strebt werden, um Sanierungen durch Träger weiterhin zu 

ermöglichen. Der Unterausschuss Vermögen des Haupt-

ausschusses befasst sich aktuell mit einer entsprechenden 

Vorlage. 
 

 

7. Welche Fördermittel des Bundes werden für die 

Jahre 2015, 2016 und 2017 für den Kitaplatzausbau zur 

Verfügung stehen? 

 

8. Welche Landesmittel plant der Senat in den Jahren 

2015, 2016 und 2017 im Haushalt für die Schaffung zu-

sätzlicher Kitaplätze zur Verfügung zu stellen? 

 

Zu 7. und 8.: Berlin erhält auf Grundlage des Gesetzes 

„Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kom-

munen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen 

Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung 

des Lastenausgleichsgesetzes“ (veröffentlicht Bundesge-

setzblatt (BGBl) Jahrgang 2014 Teil I Nr. 63 vom 

30.12.2014) Bundesmittel in Höhe von 27.161.398 € für 

Investitionsmaßnahmen zum bedarfsgerechten Ausbau 

der Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren.  

 

Für die anteilige Förderung von Projekten zur Schaf-

fung von zusätzlichen Plätzen für Kinder ab dem dritten 

Lebensjahr stehen im Jahr 2015 im Rahmen des Landes-

programms „Auf die Plätze, Kitas, los!“ 10 Mio. € zur 

Verfügung. Darüber hinaus ist beabsichtigt, weitere 10 

Mio. € im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2015 (über 

SIWA) hierfür bereit zu stellen. Der weitere Finanzmit-

telbedarf wird im Rahmen der Fortschreibung der Kita-

Entwicklungsplanung ermittelt.  

 

Im Rahmen der Berichterstattung zum Landespro-

gramm „Auf die Plätze, Kitas, los!“ (Drs.17/1400) an das 

Abgeordnetenhaus zum 31.12.2014 wird das Förderjahr 

2014 in den Blick genommen. Die in diesem Zusammen-

hang gewonnenen Erkenntnisse über aktuelle Entwick-

lungen (Anteile in den Maßnahmearten; Baukostensteige-

rungen etc.) werden in die Planungen für die Folgejahre 

einfließen. 

9. Welche zusätzlichen Kosten erwartetet der Senat 

für 2015, 2016 und 2017 für die Kitagutscheinfinanzie-

rung? 

 

Zu 9.: Voraussetzung für eine prognostische Beziffe-

rung des konsumtiven Finanzbedarfs für die Folgejahre ist 

die Ermittlung des Platzbedarfs. Es wird auf die Beant-

wortung zur Frage 1 verwiesen. 

  

 

10.  Mit welchem zusätzlichen Personalbedarf rechnet 

der Senat für die Jahre 2015, 2016 und 2017 für die Berli-

ner Kitas? 

 

11.  Mit welchen Maßnahmen soll die Personallücke 

nachhaltig geschlossen werden? 

 

Zu 10. und 11.: Die Berechnungen zum Fachkräftebe-

darf werden derzeit aktualisiert. Die verschiedenen Maß-

nahmen zur Deckung des Fachkräftebedarfs, die der Senat 

in den vergangenen Jahren ergriffen hat, zeigen Wirkung. 

Vor allem der Ausbau der Ausbildungskapazitäten hat 

dafür gesorgt, dass die Absolventenzahlen an den Fach-

schulen für Sozialpädagogik stetig gestiegen sind. In den 

letzten sechs Jahren haben sich die Ausbildungszahlen an 

den Fachschulen insgesamt verdoppelt. Die Anzahl der 

Absolventen der berufsbegleitenden Ausbildung hat sich 

im gleichen Zeitraum versechsfacht. In 2014 haben erst-

mals mehr als 2.000 Absolventinnen und Absolventen die 

Fachschulen verlassen.  

 

 

12.  Sieht der Senat die Möglichkeit, bereits zeitnah 

die Betreuungsrelation für die Unterdreijährigen zu ver-

bessern? Wenn ja in welchem Umfang und mit welchen 

Kosten? Wenn nein, wann kann frühestens damit gerech-

net werden? 

 

13.  Trifft es zu, dass eine Erweiterung der Kostenfrei-

heit zeitnah geplant ist? Wenn ja, für welchen Zeitpunkt, 

in welchem Umfang und zu welchen Kosten?  

 

Zu 12. und 13.: Der Senat verfolgt den bedarfsgerech-

ten Ausbau und die Weiterentwicklung des Kitasystems. 

Die konkreten Möglichkeiten werden dabei unter fachli-

chen und finanziellen Gesichtspunkten auszuloten sein. 

Priorität hat dabei die Schaffung von Kitaplätzen durch 

Ausbau zur Erfüllung der bundesrechtlichen Rechtsan-

sprüche. 

 

 

Berlin, den 13. Februar 2015 

 

 

In Vertretung 

 

Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. Feb. 2015) 



 Drucksache 17 /  16 668       
 Schriftliche Anfrage 

17. Wahlperiode 

 

 

 

 

Schriftliche Anfrage 
 

der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) 
 

vom 12. Juli 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. Juli 2015) und  Antwort 

 

Situation der Kitaversorgung zum Start des Kitajahres 2015/2016 Berlin 
 

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. 
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. 

 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Wie viele Kinder im Alter von 1- 3 Jahren und von 

3- 6 Jahren leben gegenwärtig in Berlin? Bitte die Zahlen 

für Berlin und aufgeschlüsselt für die Berliner Bezirke 

angeben. 

 

 

 

 

Zu 1.: Gemäß Einwohnermelderegister lebten zum 

Stichtag 31. Dezember 2014 insgesamt 198.642 Kinder 

im Alter von 1 bis unter 7 Jahren in Berlin. Davon waren 

68.991 Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren (34,7 

Prozent) und 129.651 Kinder (65,3 Prozent) im Alter von 

3 bis unter 7 Jahren. Eine Aufschlüsselung der in Berlin 

lebenden Kinder differenziert nach den einzelnen Alters-

stufen und den Berliner Bezirken kann der folgenden 

Tabelle 1 entnommen werden. 

 

Tabelle 1: Anzahl der in Berlin lebenden Kinder im Alter von 1 bis unter 7 Jahren zum Stichtag: 31.12.2014 

(Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Stichtag: 31.12.2014) 

 

31.12.2014

Bezirk 1- u 2 2- u 3 3- u 4 4- u 5 5- u 6 6- u 7 1- u 3 3- u 7 1- u 7

Mitte 3.800 3.621 3.558 3.362 3.186 3.166 7.421 13.272 20.693

Friedrichshain-

Kreuzberg
3.021 2.950 2.661 2.658 2.494 2.423 5.971 10.236 16.207

Pankow 4.484 4.353 4.283 4.232 4.158 4.036 8.837 16.709 25.546

Charlottenburg-

Wilmersdorf
2.492 2.498 2.379 2.371 2.309 2.394 4.990 9.453 14.443

Spandau 2.094 2.134 2.170 2.236 2.111 2.097 4.228 8.614 12.842

Steglitz-

Zehlendorf
2.408 2.359 2.437 2.497 2.552 2.571 4.767 10.057 14.824

Tempelhof-

Schöneberg
2.914 2.797 2.811 2.884 2.797 2.744 5.711 11.236 16.947

Neukölln 3.373 3.342 3.085 3.034 2.830 2.805 6.715 11.754 18.469

Treptow-

Köpenick
2.388 2.354 2.168 2.238 2.220 2.131 4.742 8.757 13.499

Marzahn-

Hellersdorf
2.647 2.723 2.555 2.570 2.590 2.537 5.370 10.252 15.622

Lichtenberg 2.740 2.794 2.621 2.612 2.559 2.267 5.534 10.059 15.593

Reinickendorf 2.318 2.387 2.277 2.362 2.268 2.345 4.705 9.252 13.957

Berlin gesamt 34.679 34.312 33.005 33.056 32.074 31.516 68.991 129.651 198.642

Alter
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2. Wie viele davon sind Kinder, die in Flüchtlingsun-

terbringungen leben? Bitte die Zahlen für Berlin und 

aufgeschlüsselt für die Berliner Bezirke angeben. 

 

Zu 2.: Der Tabelle 2 sind die nichtschulpflichtigen 

Kinder, die in Flüchtlingsunterbringungen leben zu ent-

nehmen:  

 

Tabelle 2: Anzahl der in Flüchtlingsunterbringung lebenden nichtschulpflichtigen Kinder zum Stichtag: 

30.06.2014 (Quelle: Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) II GStL) 

 

  

Ein- 

nichtschulpflichtig 

  (bis 5 Jahre) 

 Bezirk richtungen Zuständigkeit 
Gesamt 

  Bezirk LAGeSo 

Charlottenburg-Wilmersdorf 5 12 153 165 

Friedrichshain-Kreuzberg 5 31 53 84 

Lichtenberg 6 63 217 280 

Marzahn-Hellersdorf 2 16 82 98 

Mitte 9 22 149 171 

Neukölln 2 1 40 41 

Pankow 7 37 261 298 

Reinickendorf 7 25 247 272 

Spandau 5 10 224 234 

Steglitz-Zehlendorf 2 0 39 39 

Tempelhof-Schöneberg 4 65 115 180 

Treptow-Köpenick 6 20 143 163 

Berlin gesamt 60 302 1.723 2.025 

 

 

3. Wie viele Schulrücksteller/innen werden in diesem 

Jahr nicht die Kitas verlassen, um in die Schule zu wech-

seln? Bitte die Zahlen für Berlin und aufgeschlüsselt für 

die Berliner Bezirke angeben. 

 

Zu 3.: Die Zahlen der Schulrückstellerinnen und -

rücksteller für dieses Jahr werden erst am Schuljahresbe-

ginn für das Schuljahr 2015/2016 erhoben. Daher können 

hierzu derzeit keine Angaben gemacht werden. 

 

 

4. Wie viele Kitagutscheine sind seit Beginn des Jah-

res an Familien neu ausgereicht worden? Bitte die Zahlen 

für Berlin und aufgeschlüsselt für die Berliner Bezirke 

angeben. 

 

5. Wie viele dieser Gutscheine sind bereits eingelöst 

worden? Bitte die Zahlen für Berlin und aufgeschlüsselt 

für die Berliner Bezirke angeben. 

 

 

 

Zu 4. und 5.: Zwischen dem 1. Januar 2015 bis zum 

Auswertungstag 20. Juli 2015 wurden insgesamt 33.965 

neue Anträge für Betreuungsgutscheine sowohl für das 

laufende Kitajahr 2014/2015 als auch das folgende 

Kitajahr 2015/2016 in der Integrierten Software Berliner 

Jugendhilfe (ISBJ) registriert
1
. Insgesamt 31.845 der 

gestellten Neuanträge (bzw. 93,8%) wurden bewilligt. 

Von den positiven Bedarfsbescheiden führten bislang 

22.765 zu neu abgeschlossenen Betreuungsverträgen mit 

öffentlichen und öffentlich finanzierten Kindertagesstät-

ten oder der Kindertagespflege (71,5 Prozent).  

 

Detaillierte Angaben zu den Neuantragszahlen, den 

hervorgegangenen Bedarfsbescheiden und den daraus 

ergehenden Kindertagesbetreuungsverträgen innerhalb 

der einzelnen Berliner Bezirke können der Tabelle 3 ent-

nommen werden
2
.  

 

                                                           
1 Bei den hier angegebenen Daten ist zu beachten, dass es sich 

um tagesaktuelle Zahlen mit Auswertungsstand 20. Juli 2015 

handelt, welche abhängig von den Bearbeitungsständen in den 

zuständigen Gutscheinstellen der Bezirke sind und sich somit 

rückwirkend noch verändern können. 
2 Auswertung nach Verwaltungsbezirk. Das heißt, die Antrags-

stellung sowie die abgeschlossenen Betreuungsverträge wurden 

im jeweiligen Wohnbezirk der Kinder gezählt. 
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Tabelle 3: Anzahl der Neuanträge für Betreuungsgutescheine, der Bedarfsbescheide und der bereits geschlos-

senen Betreuungsverträge (Quelle: ISBJ, Auswertungsstand: 20.07.2015; Berechnung: SenBildJugWiss, Gesamt-

jugendhilfeplanung) 

 

Auswertungsstand: 20.07.2015  

 

Bezirk 

Neuanträge für Kita-

gutschein 

Ausgegebene Kitagut-

scheine 

(Bedarfsbescheide) 

davon bereits 

geschlossene 

Betreuungsverträge 

Mitte 3.343 3.202 2.169 

Friedrichshain-Kreuzberg 3.029 2.770 1.960 

Pankow 4.394 4.047 2.953 

Charlottenburg-Wilmersdorf 2.229 2.221 1.561 

Spandau 2.061 1.907 1.419 

Steglitz-Zehlendorf 2.445 2.261 1.529 

Tempelhof-Schöneberg 2.892 2.783 1.927 

Neukölln 3.068 2.922 2.101 

Treptow-Köpenick 2.477 2.250 1.619 

Marzahn-Hellersdorf 2.918 2.795 2.095 

Lichtenberg 2.995 2.707 2.020 

Reinickendorf 2.114 1.980 1.412 

Berlin gesamt 33.965 31.845 22.765 

 

 

6. Wie viele Kitaplätze sind zum Stichtag 01.08.2015 

in Berlin genehmigt? Bitte die Zahlen für Berlin und 

aufgeschlüsselt für die Berliner Bezirke angeben. 

 

7. Wie viele dieser genehmigten Kitaplätze stehen 

zum Stichtag 01.08.2015 in Berlin wirklich zur Verfü-

gung und sind nicht auf Grund von baulichen Gegeben-

heiten, pädagogischen Konzepten oder Personalengpässen 

in den Kitas derzeit nicht verfügbar? Bitte die Zahlen für 

Berlin und aufgeschlüsselt für die Berliner Bezirke ange-

ben. 

 

Zu 6. und 7.: Gemäß ISBJ stehen zum Auswertungs-

tag, 20. Juli 2015 berlinweit insgesamt 162.631 Betreu-

ungsplätze in öffentlichen und öffentlich finanzierten 

Kindertagesstätten laut Betriebserlaubnis zur Verfügung. 

Davon werden 151.649 als angebotene Kita-Betreu-

ungsplätze (93,2 Prozent) ausgewiesen. Wie sich die Kita-

Plätze nach Betriebserlaubnis und die angebotenen Kita-

Plätze innerhalb der Berliner Bezirke verteilen, ist in der 

Tabelle 4 ersichtlich. 
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Tabelle 4: Kita-Plätze laut Betriebserlaubnis und angebotene Kita-Plätze mit Auswertungsstand 20. Juli 2015 

(Quelle: ISBJ, Auswertungstag: 20.07.2015; Berechnung: SenBildJugWiss, Gesamtjugendhilfeplanung) 

 

Auswertungsstand: 20.07.2015 

  

Bezirk 

Kitaplätze laut 

Betriebserlaubnis (BE) 
davon angebotene 

Kita-Plätze 

Mitte 18.275 16.935 

Friedrichshain-Kreuzberg 14.751 13.922 

Pankow 21.739 20.998 

Charlottenburg-Wilmersdorf 11.405 10.504 

Spandau 9.975 9.104 

Steglitz-Zehlendorf 11.945 11.000 

Tempelhof-Schöneberg 14.234 13.027 

Neukölln 13.732 12.370 

Treptow-Köpenick 11.588 10.885 

Marzahn-Hellersdorf 11.574 11.173 

Lichtenberg 13.521 12.644 

Reinickendorf 9.892 9.087 

Berlin gesamt 162.631 151.649 

 

 

8. Wie viele offene Kitaplätze sind z.Zt. bei der Da-

tenbank „Kindertagesstätten in Berlin“ gemeldet? Bitte 

die Zahlen für Berlin und aufgeschlüsselt für die Berliner 

Bezirke angeben. 

 

Zu 8.: Das Kitaverzeichnis dient nicht als „Wartelis-

tenmanagement“, sondern als unter www.berlin.de zu-

gängliches Verzeichnis aller öffentlichen und öffentlich 

geförderten Kindertageseinrichtungen.  

 

Diesbezüglich verweist der Senat auf die Beantwor-

tung der Schriftlichen Anfrage Nr. 17/14668, in der die 

verschiedenen unter dem Projekttitel „ISBJ-Vormerkung“ 

zusammengefassten Maßnahmen bzw. Funktionalitäten 

im Überblick dargestellt wurden. Der Senat fördert die 

Meldung von freien Kitaplätzen durch die Träger u. a. 

durch die Bereitstellung der Anwendung „Freiplatzmel-

dung“. Diese können Träger jederzeit unmittelbar über 

das ISBJ-Trägerportal erreichen und nutzen. Die im Kin-

dertagesförderungsgesetz (KitaFöG) und in der Rahmen-

vereinbarung über die Finanzierung und Leistungssicher-

stellung der Tageseinrichtungen (RV-Tag) vereinbarte 

Meldung der angebotenen Plätze erfolgt durch die Träger 

über das ISBJ-Trägerportal im Kitaverzeichnis. Die Mel-

dung „freier Plätze“ ist hingegen nicht Gegenstand dieser 

rechtlichen Verpflichtung. Diese erfolgt als freiwillige 

Meldung über die Anwendung „Freiplatzmeldung“. 
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Im Juli 2015 sind unter dieser Anwendung in Berlin 

insgesamt 514 freie Plätze gemeldet. 

 

 

In der folgenden Tabelle 5 können die aktuell im 

Kitaverzeichnis gemeldeten freien Betreuungsplätze je 

nach Bezirk eingesehen werden. 

 

Tabelle 5: Anzahl der in der Datenbank „Kindertagesstätten in Berlin“ gemeldeten freien Betreuungsplätze 

im Juli 2015 (Quelle: „Kindertagesstätten in Berlin“, Auswertungsstand: 20.07.2015; Berechnung: SenBildJug-

Wiss, Gesamtjugendhilfeplanung) 

 

Bezirk 

offene Kitaplätze  

zum 20. Juli 2015 

Mitte 35 

Friedrichshain-Kreuzberg 22 

Pankow 186 

Charlottenburg-Wilmersdorf 92 

Spandau 22 

Steglitz-Zehlendorf 38 

Tempelhof-Schöneberg 71 

Neukölln 35 

Treptow-Köpenick 6 

Marzahn-Hellersdorf 0 

Lichtenberg 0 

Reinickendorf 7 

Berlin gesamt 514 

 

9. Wird der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für 

alle Kinder wohnortnah umsetzbar sein, oder sind bereits 

örtliche Schwerpunkte erkennbar, wo die Versorgung 

nicht mehr im Nahumfeld (fußläufig) gewährleistet wer-

den kann? Wenn ja welche? 

 

10. Hält der Senat die geltende Regelung einer Er-

reichbarkeit der Kita mit dem ÖPNV in einem Zeitrahmen 

von 30 Minuten in Berlin für realitätstauglich und ange-

messen? 

 

Zu 9. und 10.: Der im Sozialgesetzbuch (SGB) - Ach-

tes Buch (VIII) – verankerte Rechtsanspruch sichert die 

Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder Kinderta-

gespflegestelle. Nach § 6 Abs. 4 Kindertagesförderungs-

verordnung (VOKitaFöG) soll die Kindertageseinrichtung 

angemessen erreichbar sein. Dies ist dann der Fall, wenn 

bei Familien mit nur einem Kind die Einrichtung mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 30 Minuten 

erreichbar ist oder auf dem Weg zum Arbeitsplatz liegt. 

Die Regelung hat sich bewährt; eine Änderung ist nicht 

vorgesehen. 

 

 

11. Wie groß wird die Reserve an verfügbaren Plätzen 

sein, die für Kinder, die im weiteren Verlauf des Kitajah-

res aufgenommen werden wollen, vorgehalten werden 

kann? Bitte die Zahlen für Berlin und aufgeschlüsselt für 

die Berliner Bezirke angeben. 

 

 

Zu 11.: Da der Platzbedarf im Verlauf eines Kitajahres 

über den gesamten Zeitraum hinweg stetig ansteigt, wird 

der maximale Platzbedarf erst im Juni eines Jahres er-

reicht. Um diesem Sachverhalt gerecht zu werden, ist in 

der Kindertagesstättenentwicklungsplanung ein ergänzen-

der gesamtstädtischer Aufschlag von zwei Prozent als 

erforderliche Vakanzquote bezogen auf die Zahl der Ver-

träge zum 31.12. eines Jahres veranschlagt. Dieser dient 

als Mindestreserve um regional unterschiedliche Bedarfs-

lagen abzufedern und das Wunsch- und Wahlrecht der 

Eltern abzusichern. 

 

Gemäß § 19 Abs. 1 KitaFöG liegt die Zuständigkeit 

für die Kindertagesstättenentwicklungsplanung bei den 

zwölf bezirklichen Jugendämtern. Diese sind „im Rahmen 

ihrer Jugendhilfeplanung […] zur Entwicklung eines 

bedarfsgerechten Angebotes der Tagespflege verpflich-

tet“. Entsprechend werden die kleinräumigen Bezirkspla-

nungen in den Bezirken erarbeitet und verantwortet. 

 

Berlin, den 28. Juli 2015 

 

In Vertretung 

 

Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 31. Juli 2015) 
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Schriftliche Anfrage 
 

der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE)   
 

vom 14. April 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 15. April 2015) und  Antwort 

 

Kitaplatzverzeichnis Berlin II – Wahlfreiheit oder zur Wahl gezwungen? Wie funktio-

niert die Berlinweite Warteliste für die Verteilung von Kitaplätzen ein Jahr nach ihrer 

Einführung? 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Wie hat sich die Nutzung des Kitaplatzverzeichnis-

ses seit seiner Einführung entwickelt? Bitte aufgeschlüs-

selt nach Meldung von freien Plätzen pro Bezirk pro Mo-

nat seit Einführung bis April 2015. 

 

Zu 1.: Die in der Anwendung „Freiplatzmeldung“ un-

ter www.berlin.de ausgewiesenen freien Plätze können 

nur mit Stand 20.04.2015 dargestellt werden. Es  sind von 

den Trägern insgesamt 273 freie Plätze im Self-Service 

veröffentlicht. 

 

Nr. Bezirk Anzahl

 Freiplatzmeldungen

1 Mitte 16

2 Friedrichshain-Kreuzberg 22

3 Pankow 75

4 Charlottenburg-Wilmersdorf 51

5 Spandau 35

6 Steglitz-Zehlendorf 21

7 Tempelhof-Schöneberg 24

8 Neukölln 6

9 Treptow-Köpenick 0

10 Marzahn-Hellersdorf 0

11 Lichtenberg 0

12 Reinickendorf 23

13 Gesamt 273

Quelle: Freiplatzmeldung (Stand: 20.04.2015)  
 

2. Wie aktuell ist das Kitaverzeichnis jeweils, wie ga-

rantiert der Berliner Senat, dass sich Eltern darauf verlas-

sen können, das Verzeichnis immer auf dem neuesten 

Stand zu finden? 

 

5. Wie stellt der Senat die Aktualität und Vollstän-

digkeit des Verzeichnisses sicher? 

 

 

Zu 2. und 5.: Das unter www.berlin.de veröffentlichte 

Berliner Kitaverzeichnis, in dem alle öffentlichen und 

öffentlich geförderten Kindertageseinrichtungen erfasst 

sind, wird  täglich über eine  automatisierte Routine aktu-

alisiert. Änderungen sind somit ab dem Folgetag im Kita-

verzeichnis ersichtlich.   

 

 

3. Hat sich das Kitaverzeichnis so wie erwartet und 

von Seiten des Senats versprochen als „Wartelistenma-

nagement“ bewährt, so dass es in den Kitas keine eigenen 

Wartelisten mehr gibt? 

 

8. Welche Rückmeldungen aus den bezirklichen Ju-

gendämtern gibt es, die anzeigen, ob und wie die Einfüh-

rung eines zentralen Kitaplatzverzeichnisses die allerorten 

praktizierte Praxis der dezentralen Wartelisten pro Kita 

verändert hat? 

 

Zu 3. und 8.: Das Kitaverzeichnis dient nicht als 

„Wartelistenmanagement“, sondern als unter 

www.berlin.de zugängliches Verzeichnis aller öffentli-

chen und öffentlich geförderten Kindertageseinrichtun-

gen.  

 

Diesbezüglich verweist der Senat auf die Beantwor-

tung der Schriftlichen Anfrage Nr. 17/14668, in der die 

verschiedenen unter dem Projekttitel „ISBJ-Vormerkung“ 

(ISBJ steht für Integrierte Software Berliner Jugendhilfe) 

zusammengefassten Maßnahmen bzw. Funktionalitäten 

http://www.berlin.de/
http://www.berlin.de/
http://www.berlin.de/
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im Überblick dargestellt wurden. Demnach wurden An-

fang 2014 folgende Anwendungen planmäßig eingeführt:  
 

- Online-Kitagutscheinantrag: Einführung eines dy-

namischen, elektronischen Formulars auf Basis des For-

mularservice des IT-Dienstleistungszentrum Berlin 

(ITDZ). Dieses können Eltern unter www.berlin.de aufru-

fen, um einen Kitagutschein zu beantragen. Es handelt 

sich um ein interaktives, dynamisches Formular, das El-

tern bei der Dateneingabe unterstützt. Die erfassten An-

tragsdaten werden ins Fachverfahren ISBJ-Kita übernom-

men und unterstützen so auch die bezirklichen Kita-

gutscheinstellen. Der Online-Kitagutscheinantrag wird 

seit Einführung zunehmend in Anspruch genommen.  

 

- Neugestaltung und Ausbau des ISBJ-Träger-

portals: Das ISBJ-Trägerportal ist eine Online-Plattform, 

auf die Träger von Kindertageseinrichtungen mit Hilfe 

eines benutzerspezifischen Zertifikats zugreifen können, 

um beispielsweise Verträge zu erfassen oder Bildung und 

Teilhabe-Leistungen (BuT) zu verwalten. Im Rahmen des 

Projektes „ISBJ-Vormerkung“ wurde das Trägerportal 

anwenderfreundlicher gestaltet und um die Anwendungen 

„Kitaverzeichnis“, „Freiplatzmeldung“ und „Stellen-

börse“ erweitert. Diese Anwendungen ermöglichen es 

Trägern nunmehr, im Trägerportal aktuelle Informationen 

zur jeweiligen Kindertageseinrichtung (Kitaverzeichnis), 

zu freien Platzangeboten (Freiplatzmeldung) sowie zu 

Stellengesuchen (Stellenbörse) selbständig zu pflegen und 

unmittelbar (Aktualisierung innerhalb eines Tages; siehe 

Frage 1) unter www.berlin.de einer breiten Öffentlichkeit 

anzuzeigen.  

 

- ISBJ-Vormerkung: Hierbei handelt es sich um eine 

weitere neue, ebenfalls über das ISBJ-Trägerportal bereit-

gestellte Anwendung für Träger. Diese bietet Trägern die 

Möglichkeit, eigene trägerspezifische Vormerkungen (auf 

einer Warteliste) elektronisch zu erfassen und – mit Hilfe 

der Anwendung ISBJ-Vormerkung - mit Einträgen ande-

rer Träger abzugleichen. So erhält ein Träger (nicht die 

Eltern) bezogen auf die eigenen Vormerkungen kontinu-

ierlich Rückmeldung über Statusänderungen. Hierzu 

zählen beispielsweise Informationen über die Beantra-

gung,  das Ausstellen und das Einlösen eines Kitagut-

scheins sowie den Vertragsbeginn. So wird im Falle eines 

Vertragsschlusses eines Kindes in einer anderen Einrich-

tung die Vormerkung bei den jeweils anderen Trägern, 

die dieses Kind vorgemerkt haben, „deaktiviert“. In der 

Folge haben alle Anbieter, die das Fachverfahren nutzen, 

jederzeit einen Überblick über die aktuelle Bedarfslage.  

 

Die Anwendung „ISBJ-Vormerkung“ entspricht mit 

den dargestellten Möglichkeiten den Erwartungen des 

Senats.  
 

 

4. Wie fördert der Senat die Meldung von freien 

Kitaplätzen durch die Träger und Kitas? Welche Kom-

munikationswege werden genutzt? 

 

Zu 4.: Der Senat fördert die Meldung von freien Kita-

plätzen durch die Träger u. a. durch die Bereitstellung der 

Anwendung „Freiplatzmeldung“. Diese können Träger 

jederzeit unmittelbar über das ISBJ-Trägerportal errei-

chen und nutzen. Zur Unterstützung der Träger hinsicht-

lich der Nutzung der neuen Anwendungen finden von 

Seiten der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Wissenschaft (SenBildJugWiss) regelmäßige Schulungen 

durch den Trägerservice statt.  

 

 

6. Wie wird das Kitaplatzverzeichnis von den Berli-

ner Eltern wahr- und aufgenommen? Wie erfolgte bzw. 

erfolgt die Information der Eltern? 

 

Zu 6.: Durch das Kitaverzeichnis und die Freiplatz-

meldungen erhalten Eltern aktuellere Informationen, wo 

es gegenwärtig oder künftig  freie Plätze gibt.  

 

Das Angebot des Online-Kitagutscheinantrags findet 

hohe Akzeptanz. Allein im Jahr 2015 konnten bis zum 

17.04.2015 ca. 2.800 Online-Anträge verzeichnet werden, 

die an die zuständigen bezirklichen Jugendämter elektro-

nisch versendet wurden.  

 

 

7. Gibt es über die aus dem KitaFöG resultierenden 

Verpflichtungen seitens der Kita bzw. der Kita-Träger zur 

Meldung von Freien Plätzen hinaus mit dem Senat ge-

troffene Absprachen mit allen beteiligten Akteuren, um 

die permanente Aktualität von freien Plätzen zu ermögli-

chen? Wenn ja, welche Absprachen sind das? Wenn nein, 

warum nicht? 

 

Zu 7.: Die Verpflichtungen der Träger zur Meldung 

von angebotenen Plätzen sind Teil der Anlage 8 (II) der 

Rahmenvereinbarung über die Finanzierung und Leis-

tungssicherstellung der Tageseinrichtungen (Rahmenver-

einbarung –  kurz: RV-Tag).  

 

Die im KitaFöG und in der RV-Tag vereinbarte Mel-

dung der angebotenen Plätze erfolgt durch die Träger über 

das ISBJ-Trägerportal im Kitaverzeichnis. Die Meldung 

„freier Plätze“ ist hingegen nicht Gegenstand dieser recht-

lichen Verpflichtung. Diese erfolgt als freiwillige Mel-

dung über die Anwendung „Freiplatzmeldung“.  

 

Diese Erweiterung ist erforderlich, da sich aus der 

rechnerischen Differenz zwischen angebotenen und be-

legten Plätzen nicht unmittelbar die Anzahl der „freien 

Plätze“ ableiten lässt. In der Regel sind diese rechnerisch 

„nicht belegten Plätze“ auf Seiten der Träger bereits für 

die kommenden Monate „vorbelegt“, also nicht mehr 

„frei“. Aus diesem Grund bietet die Senatsverwaltung 

Trägern mit der Freiplatzmeldung die Möglichkeit, tat-

sächlich freie Angebote unter www.berlin.de anzuzeigen.  

http://www.berlin.de/
http://www.berlin.de/
http://www.berlin.de/
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9. Wie erfolgt die Sicherung der  Qualität des Ver-

zeichnisses? Gibt es hierzu regelmäßig Treffen mit den 

beteiligten Akteuren, um Erfahrungen auszutauschen und 

eine stetige Verbesserung der Nutzung (sowohl seitens 

der Eltern als auch der Kitas / Kita-Träger) und Erhöhung 

der Datenmenge zu erzielen? Wenn ja, in welchen Ab-

ständen finden die Treffen statt? Welche Ergebnisse wur-

den bisher erzielt? Wenn nein, warum nicht? 

 

Zu 9.: Vormerkungen liegen im Geltungsbereich des 

Trägers. In der Regel haben Träger eigene IT-Lösungen 

(Fachverfahren / Excel-Listen), in denen Vormerkungen 

von Kindern erfasst werden. Das o. g. Fachverfahren 

ISBJ-Vormerkung bietet Trägern deshalb die Möglich-

keit, Vormerkungen direkt über das ISBJ-Trägerportal zu 

erfassen.  

 

Um doppelte Datenerhebungen zu vermeiden, ist fer-

ner die Bereitstellung einer Standardschnittstelle vor-

gesehen, die eine Anbindung trägereigener Fachverfahren 

ermöglicht. Diese Schnittstelle befindet sich unter Einbe-

ziehung von Trägern gegenwärtig noch in einer Test-

phase. Durch die Schnittstelle wird eine verstärkte Anbin-

dung dezentraler „Wartelisten“ erwartet.  

 

Des Weiteren wurde durch die in der RV-Tag enthal-

tene Verpflichtung der Träger zur Anmeldung im ISBJ-

Trägerportal (über das das Fachverfahren ISBJ-Vormer-

kung erreicht werden kann) eine schrittweise Erhöhung 

des Nutzergrades des ISBJ-Trägerprotals erreicht, die eine 

wichtige Voraussetzung  für die verstärkte Inanspruch-

nahme von ISBJ-Vormerkung ist.  

Neben der Schnittstelle und verpflichtenden Teil-

nahme am Trägerportal führt die SenBildJugWiss zudem 

regelmäßige Schulungen und Informationsveranstaltun-

gen zu ISBJ (inkl. ISBJ-Trägerportal und ISBJ-Vormer-

kung) durch. Auf diese Weise wird der Bekanntheitsgrad 

der Lösung sowie die Kenntnis über die Nutzungsmög-

lichkeiten erhöht. 

 
 

10. Finden Eltern nun tatsächlich schneller einen Kita-

platz als vorher? 

 

Zu 10.: Eltern können über das Kitaverzeichnis einen 

schnellen, guten und gezielten Überblick über Kinderta-

geseinrichtungen erhalten. Dabei haben Sie die Möglich-

keit, nach räumlichen und pädagogischen Schwerpunkten 

zu suchen und gezielt Einrichtungen anzusprechen.  

 
Berlin, den 28. April 2015 

 
In Vertretung 

 

Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 29. Apr. 2015) 
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Grüne Kita-Agenda – Sechs Schritte für ausreichend gute Kitas
Marianne Burkert-Eulitz, Sprecherin für Familie, Jugend und Kinder, sagt zu dringend
gebotenen Schritten für mehr und bessere Kita-Plätze:

Es ist zum Verzweifeln, seit Jahren tritt Berlin in der Kita-Debatte auf der Stelle. So macht
sich etwa jedes Frühjahr der Kita-Platzmangel bemerkbar, obwohl Senatorin Scheeres
noch zu Beginn des Kita-Jahres verkündet hat, man sei gut aufgestellt. Dabei bezieht sie
sich aber nur auf die normale Entspannung der Lage, wenn Kinder in die Schule wechseln
und im August ihre Kita-Plätze freimachen. Nicht nur hier gilt es zügig Lösungen zu finden,
sondern auch bei der Betreuungsqualität, dem Personalschlüssel oder den
Arbeitsbedingungen der Erziehenden. Wir wollen eine Kita-Agenda samt realistischer
Planung sowie gesicherter Finanzierung und keine neue Debatte über kostenlose Kitas.
Familien brauchen viele gute Kita-Plätze und keinen kostenfreien Mangel.

Wir Grüne fordern deshalb:

1. Einen angemessenen Kita-Platz für jedes Kind – Wahlrecht für Eltern:
Damit jedes Kind einen guten Kita-Platz nahe seines Wohnortes bekommen kann, müssen
2016 und 2017 mindestens 10 000 Plätze geschaffen werden. Der Bedarf wird aber
aufgrund steigender Flüchtlingskinderzahlen, der Verschiebung des Einschulungsstichtags
2017 und der Wahlfreiheit für Eltern weiter zunehmen. Um diesen zu decken, muss der
Kita-Ausbau darum weiter vorangetrieben werden.
Eltern sollen wieder entscheiden können, wann sie ihr Kind in welche Kita geben.
Derzeit müssen sie auf einen guten Platz lange warten und/oder lange Anfahrwege in Kauf
nehmen. Besonders in der ersten Hälfte jeden Jahres ist das Angebot immer extrem
knapp.

2. Ausreichende Landesmittel für den Kita-Ausbau:
Die derzeit eingeplanten Mittel in Höhe von rund 45 Millionen Euro von Bund und Land
(inklusive SIWA) reichen nicht aus, um einen ausreichenden Platzausbau zu
gewährleisten. Für 10 000 neue Plätze sind bei einem realistischen Mix aus Aus- und
Neubau mindestens 150 Millionen Euro (ohne Grundstückskosten) notwendig. Je mehr
der Neubauanteil steigt, kann es auch noch teurer werden. Diese Mittel müssen im
nächsten Doppelhaushalt abgesichert werden. Für den darauffolgenden Doppelhaushalt
erwarten wir mindestens eine ähnliche Summe. Die Zeiten sind vorbei, in denen neue
Plätze relativ preiswert errichtet werden konnten. Die Erweiterungen bestehender
Einrichtungen sind ausgereizt, preiswerte Anmietungen von Gewerberäumen sind kaum
noch möglich. Jetzt geht es um echten Kita-Neubau und dabei muss mit mehr als 20 000
Euro pro Kita-Platz gerechnet werden.

3. Übertragung landeseigener Grundstücken an bauwillige Kita-Träger:
Nur wenn Träger beleihungsfähige Grundstücke schnell und unbürokratisch erhalten, sind
diese in der Lage Kredite aufzunehmen, um den Kita-Neubau zu finanzieren. Aus den
Kita-Gebühren können keine Überschüsse erwirtschaftet werden. Diese Gelder müssen
vollständig für eine gute Kita-Qualität ausgegeben werden. Die rot-schwarze Koalition
hatte jahrelang jede Regelung verschleppt. Die angekündigte Erbpacht-Regelung muss
unverzüglich umgesetzt werden.



PRESSEMITTEILUNG

4. Kitas brauchen mehr Personal:
Der Betreuungsschlüssel muss verbessert werden, insbesondere bei den Kleinsten.
Derzeit liegt Berlin bundesweit auf dem letzten Platz – im Schnitt muss sich eine Fachkraft
um fast sieben Kinder unter drei Jahren kümmern. Wir wollen mittelfristig ein Verhältnis
von 1:4 erreichen, langfristig ein Verhältnis von 1:3. Bei den Überdreijährigen kommen auf
eine Fachkraft rund acht Kinder – hier zielen wir auf ein Verhältnis von 1:5 ab.

5. Betreuungsqualität verbessern:
Die Kita-Erzieherinnen und -Erzieher sollen mehr Zeit für die Kinder haben. Deshalb
dürfen Tätigkeiten wie Vorbereitung und Dokumentation der Arbeit, Zusammenarbeit mit
den Eltern, Vernetzung mit den Akteuren des Sozialraumes und besonders die Leitung der
Kita nicht in die Betreuungszeit für die Kinder eingerechnet werden. Hier muss es
realistische Freistellungen geben, die in der Kostenerstattung für die Träger und im
Personalschlüssel wirksam werden.

6. Wertschätzung der Erzieherinnen und Erzieher verbessern:
Die gute Arbeit der pädagogischen Fachkräfte legt wichtige Grundlagen für die
Entwicklung der Kinder und ihrer Chancen in der Zukunft. Erzieherinnen und Erzieher
werden lange und intensiv ausgebildet, übernehmen nach dem Berliner
Bildungsprogramm vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben bei der Kinderförderung, sind
Erziehungspartner der Eltern, öffnen die Lebenswelt der Kinder in den Sozialraum und
arbeiten mit allen Institutionen zusammen, die die Entwicklung der Kinder positiv
begleiten. Dies alles ist eine Herkulesaufgabe! Weder die allgemeine Wertschätzung des
Berufes, die Arbeitsbedingungen, noch die Vergütung entsprechen auch nur im Ansatz der
wahren Bedeutung ihrer Tätigkeit für die Zukunft unserer Stadt. Nur wenn es hier zu
deutlichen Verbesserungen kommt, werden mehr Menschen diesen Beruf ergreifen und
darin auch lange ihre Perspektive sehen.

Die derzeitigen Forderung der Gewerkschaften nach einer höheren Gruppeneinstufung für
Kita-Fachpersonal sind angesichts der Anforderungen berechtigt und würden zu einer
Einkommensverbesserung von etwa 10 Prozent führen. Der Senat ist aufgefordert, eine
langfristige Planung auf den Weg zu bringen, um dieses Ziel zu erreichen.



DER TAGESSPIEGEL 23.11.2015 VON SUSANNE VIETH-ENTUS UND ULRICH ZAWATKA-GERLACH

Berliner Krippen werden gebührenfrei
Die Berliner Koalition einigt sich auf eine schrittweise Abschaffung der Beiträge für
Krippen. Auch die Qualität der Betreuung soll verbessert werden. Lesen Sie hier
weitere Details der Vereinbarung.

Für die Betreuung ihrer Kinder in den Krippen müssen die Berliner Eltern ab 2017 keine
Gebühren mehr zahlen. Darauf einigten sich in der Nacht zum Montag die
Regierungsfraktionen SPD und CDU im Rahmen eines Kompromisspakets für den
Landeshaushalt 2016/17. Die Beiträge für zweijährige Kinder werden schon ab August
2016 abgeschafft. Ein Jahr später folgen die Gebühren für einjährige Kinder.

Gleichzeitig stellt die Koalition für den Ausbau der Krippen und die Verbesserung der
Betreuungsqualität mehr Geld zur Verfügung. Der Betreuungsschlüssel für Kinder unter
drei Jahren soll von durchschnittlich 5,9 schrittweise auf 4,9 Kinder pro Erzieher verändert
werden. Die Gebührenfreiheit kostet ab 2017 jedes Jahr 40,5 Millionen Euro, die
Qualitätsverbesserungen jährlich 49 Millionen Euro. „Es gibt keinen Gegensatz zwischen
einer besseren Kinderbetreuung und der Kostenfreiheit“, sagte SPD-Fraktionschef Raed
Saleh am Montag. Der CDU-Fraktionschef Florian Graf nannte die gebührenfreie Krippe
„eine Herzenssache der SPD“, aber die Union werde sich gegen finanzielle Entlastungen
der Berliner Familien nicht stemmen.
Die Beitragsfreiheit für Kinder über drei Jahre hatte der frühere Regierende Bürgermeister
Klaus Wowereit (SPD) bereits nach der Abgeordnetenhauswahl 2006 durchgesetzt,
damals noch in einer rot-roten Koalition. Vorbild war das Land Rheinland-Pfalz. Der SPD-
Fraktionsvorsitzende Saleh machte, nachdem er 2012 ins Amt kam, die vollständige
Gebührenfreiheit zu seinem Projekt, das er jetzt gegen Widerstände in der Koalition, aber
auch in der eigenen Partei durchsetzte.
„Wir freuen uns über jede Verbesserung“, kommentierte Landeselternsprecher Norman
Heise den „überraschenden“ Beschluss. Allerdings fragt er sich, woher die zusätzlichen
Erzieherinnen kommen sollen, die infolge der Koalitionseinigung benötigt werden. Schon
jetzt sei das Personal knapp, wozu auch die Pensionierungswelle beitrage. Infolge der
verspäteten Schulpflicht und der verstärkten Zuwanderung werde ohnehin mehr Personal
benötigt. Da Berlin den Kita-Kräften aber weniger bezahle als die meisten anderen
Bundesländer, stehe Berlin in der Konkurrenz um die knappen Erzieherinnen nicht gut da,
gibt Heise zu bedenken.

Eine Frage der Priorität
Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband reagierte zwar „sehr froh“, dass mehr Geld in
den Kitahaushalt fließt, ansonsten aber skeptisch. „Wir hätten die Prioritäten anders
gesetzt“, kritisierte Kita-Referent Martin Hoyer die Entscheidung, die Beitragsfreiheit
gleichzeitig mit den Qualitätsverbesserungen zu beginnen: „Die Eltern hätten noch
gewartet“, glaubt Hoyer. Er bezweifelt auch, dass 49 Millionen Euro reichen, um die
Krippengruppen um ein Kind zu verkleinern: Das Berliner Kitabündnis habe für diesen
Schritt 75 Millionen Euro angesetzt.
Die Grünen teilen diese Skepsis: „Es wäre besser gewesen, die Elterngebühren nicht
sofort zu erlassen, sondern diese Millionen zusätzlich in die Qualitätsverbesserung zu
stecken“, sagte die jugendpolitische Sprecherin Marianne Burkert-Eulitz, dem
Tagesspiegel. „Aber es ging eben nur darum, dass Herr Saleh sich profilieren wollte“,
lautet ihre Einschätzung.
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Hingegen begrüßte Salehs Parteifreundin, Jugendsenatorin Sandra Scheeres, den
Beschluss: „Die Fraktionen bestätigen mich in meinem Anliegen, den Dreiklang von Kita-
Ausbau, Qualitätsverbesserungen und Beitragsfreiheit weiterzuverfolgen und keine der
Fragen getrennt voneinander zu diskutieren“, sagte Scheeres. Um den Fachkräftemangel
mittels Quereinsteigern zu bekämpfen, gibt der Senat im Doppelhaushalt 4,7 Millionen
Euro für ihre Einarbeitung aus. Wie viele Erzieherinnen jetzt insgesamt zusätzlich
gebraucht werden, war nicht zu erfahren.



DER TAGESSPIEGEL 23.11.2015 VON Susanne Vieth-Entus und Ulrich Zawatka-Gerlach

Mittag gibt‘s bei Mutti
Eigentlich sollen alle Dreijährigen einen Ganztagsplatz in der Kita bekommen – egal,
ob die Eltern arbeiten oder nicht. Die Realität sieht anders aus

Vier Jahre ist so ein Koalitionsvertrag gemeinhin gültig. Eine lange Zeit: Als Politiker darf
man sich da ruhig berechtigte Hoffnung machen, dass das Wählergedächtnis – und die
politische Konkurrenz – da auch mal den einen oder anderen Vertragspunkt vergisst. So
wie den Beschluss der rot-schwarzen Koalition, Kita-Kindern ab dem dritten Lebensjahr
das Recht auf einen Ganztagsplatz zuzusprechen. So steht es zumindest im
Koalitionsvertrag von 2011, so sollte es bis Ende 2016 sein.

Passiert ist in dieser Hinsicht allerdings nichts. Nach wie vor gilt: Wenn die Eltern nicht
oder nur in geringem Stundenumfang arbeiten, haben Drei- bis Sechsjährige derzeit nur
Anspruch auf einen Halbtagsplatz, sprich: auf vier bis fünf tägliche Kitastunden.
„Inkonsequenz“, wirft „Marianne Burkert-Eulitz, jugendpolitische Sprecherin der Grünen-
Fraktion im Abgeordnetenhaus, denn auch Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) vor:
„Dabei sagt die SPD immer, wie wichtig ihr die Kita als Förderinstrument sei.“
Bemüht ist man in der Tat: Seit einigen Jahren gibt es in den Kitas das sogenannte
Sprachlerntagebuch. Die Idee: ErzieherInnen dokumentieren den Sprachfortschritt der
Kinder, LehrerInnen können dann besonders bei Kindern mit Förderbedarf gezielter
reagieren. Evaluiert wurde dieses Projekt allerdings noch nicht. Auch einen
verpflichtenden Sprachtest mit vier Jahren gibt es seit 2014: Alle Kinder, die nicht in der
Kita angemeldet sind, müssen daran teilnehmen.
Jedoch scheinen diese Disziplinierungsmaßnahmen nur bedingt zu greifen. Ausgerechnet
Neukölln und Mitte haben berlinweit die niedrigsten Betreuungsquoten – gleichzeitig leben
hier besonders viele Kinder, die Förderbedarf in Deutsch haben. „Häufig scheitern die
Eltern an den bürokratischen Hürden“, sagt Bernd Schwarz vom Berliner Kitabündnis.
Besser als Disziplinierungsmaßnahmen für die Eltern oder gar die Forderung nach einer
Kita-Pflicht, mit der SPD-Fraktionsvorsitzender Raed Saleh bereits ordentlich aneckte,
fände es Schwarz, „wenn den Familien ein Kita-Gutschein“ ins Haus geschickt würde.
„Das wäre eine Willkommenskultur, die die Familien einladen würde“.
Darüber hinaus könnte ein solcher Blanko-Gutschein für die Dreijährigen auch Kapazitäten
in den Jugendämtern freisetzen, die für die Gutscheinausgabe zuständig sind. Beim
Kitabündnis hat man errechnet, dass ein pauschaler 6-Stunden-Gutschein für alle über
Dreijährigen die Verwaltung so entlasten würde, dass es die Mehrkosten für zusätzlich
benötigte ErzieherInnen aufwiegen würde.
Im Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg etwa findet bei den Dreijährigen, die aus der
Krippe „hochwachsen“, bereits gar keine Prüfung mehr statt, welchen Betreuungsumfang
die Eltern tatsächlich geltend machen könnten. „Aufgrund der Überlastungssituation der
Arbeitsgruppe“ erfolge „keine erneute Bedarfsüberprüfung durch die Gutscheinstelle“, lässt
die zuständige Jugendstadträtin und Bezirksbürgermeistern Monika Herrmann mitteilen.
Theoretisch könnte das Land, das für über Dreijährige die Betreuungskosten übernimmt,
also für einige Kinder einen höheren Beitragssatz als erforderlich zahlen. „Aber der
Rechnungshof geht dem nicht weiter nach“, so Herrmann. „Die haben keine
Personalressourcen dafür.“
Die Senatsbildungsverwaltung indes lässt mitteilen, man konzentriere sich derzeit lieber
auf die Verbesserung des Betreuungsschlüssels und den Kitaplatzausbau. „Die



TAZ 02.11.2015 VON ANNA KLÖPPER

Erweiterung auf einen Ganztagsanspruch für alle Familien ohne Bedarfsprüfung ist auch
im kommenden Doppelhaushalt nicht vorgesehen“, so ein Sprecher. Und dann ist der
Koalitionsvertrag ja auch wirklich Schnee von vorgestern.



BZ 06.08.2015 VON HILDBURG BRUNS

Über 10.000 Kita-Plätze können nicht genutzt werden
162.631 Kitaplätze gibt es eigentlich in Berlin, aber nur 151.649 sind tatsächlich
belegt. Die Gründe: Unter anderem Bauarbeiten und Erziehermangel.

Wie ging das neue Kitajahr 2015/16 jetzt im August an den Start? Die Grünen-
Abgeordnete Marianne Burkert-Eulitz (43, Grüne) bekam beim Senat viele Zahlen auf eine
Parlamentsanfrage, die der B.Z. exklusiv vorliegt. 198.642 Kids im Krippen-Kita-Alter (1 bis
unter 7) leben in der Hauptstadt.
2.025 Flüchtlingskinder gab es schon Ende Juni im Kita-Alter. Sie müssen sich in den
Heimen oft mit einer kleinen Spielecke begnügen. 31.845 neue Kita-Gutscheine sind seit
Jahresanfang an Eltern ausgegeben worden. 22.765 Betreuungsverträge hatten die Eltern
aber erst bis vor gut zwei Wochen abgeschlossen, nur 71,5 Prozent der Berechtigten.
„Das heißt, rund 9.000 suchen noch“, sagt die Abgeordnete.
162.631 Kitaplätze gibt es eigentlich, aber nur 151.649 (knapp 94 Prozent) sind besetzt.
Gründe unter anderem: unter anderem Bauarbeiten, Erziehermangel. Die Abgeordnete:
„So weit es geht, müssten die Reserven aktiviert werden.“
514 freie Plätze vermeldet die Datenbank „Kindertagesstätten in Berlin“ aktuell. Nur. „Die
Träger sind dazu rechtlich nicht verpflichtet, sagt der Senat. Konter der Grünen-
Abgeordneten: „Das Versprechen war aber am Anfang, dass dort immer alle stehen.“
20.998 Kita-Plätze gibt’s in Pankow – Bezirksrekord! Mit 9.087 die wenigsten in
Reinickendorf. 30 Minuten darf der Weg von Familien mit nur einem Kind mit Bahn und
Bus zur Kita dauern. „Die Regelung hat sich bewährt; eine Änderung ist nicht vorgesehen.“



BERLINER KURIER 09.08.2015 VON MIKE WILMS

Mangelware Kita-Plätze Ost-Kind allein zu Haus
Die Suche nach einem Kitaplatz kostet Nerven. Zum Start des neuen Kita-Jahrs ist das ein
ganz heißes Eisen. In der wachsenden Stadt Berlin gibt es: Immer mehr Kids, oft zu wenig
Plätze im Wunsch-Kiez, lange Wartelisten, dazu Anmelde-Chaos und eine mies gemachte
Kita-Börse. Gerade in den Ost-Bezirken braucht Berlin dringend mehr Plätze.

Für viele Eltern fühlt es sich wie ein Lottogewinn an, wenn sie ihr Kind gut untergebracht
haben. Denn trotz Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ist die Suche oft eine Qual. Sonst
gäbe es nicht die Väter, die der Wunsch-Kita mit Bestechungsgeld auf die Sprünge helfen
wollen. Oder Mütter, die mit frischer Kaiserschnittnarbe vorstellig werden. Fakt ist: Für
198.642 Berliner Kids im Krippen- und Kita-Alter (1 bis 6 Jahre) gibt’s nur 162.631 Plätze.
Davon werden nach einer neuen Senats-Statistik derzeit nur 151.649 angeboten, etwa
wegen Umbauten oder Erziehermangel. Wer einen Kitaplatz in Berlin sucht, muss erst
einen Kita-Gutschein beantragen. 2015 wurden 31.845Gutscheine ausgegeben.Aber erst
in 22.765 Fällen kam es auch zu einem Betreuungsvertrag.
Daraus schließt die Grünen-Politikerin Marianne Burkert-Eulitz (43), dass Eltern in rund
9000 Fällen noch einen Kita-Platz suchen (Stand: 20. Juli). Das Grundproblem liegt aber
weniger darin, dass es zu wenig Plätze gibt. Denn laut Bedarfs-Atlas des Senats können
zumindest bei den Drei- bis Fünfjährigen 94 Prozent betreut werden. Aber: Die Angebote
sind ungünstig verteilt. Vor allem der Osten Berlins braucht mehr Kitaplätze.
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Können Kitas ihre Miete noch zahlen, werden sie aus der Innenstadt verdrängt? 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Kleine Anfrage wie folgt:   

 

1. Welche Anteile sind die im momentan geltenden 

Kita-Kostenblatt beinhalteten Sachkostenzuschüsse für 

Räume?  

 

Zu 1.: Die Raumkosten sind in den Sachkosten des 

Kita-Kostenblatts enthalten, die grundsätzlich einheitlich 

und pauschal berücksichtigt werden.    

 

 

2. Welcher Mietpreis kann (€ pro qm und Monat) mit 

den in Frage 1 vorgesehenen Sachkostenanteilen für 

Räume finanziert werden? 

 

Zu 2.: Nach § 12 Abs. 3 des Kindertagesförderungsge-

setzes sind pro Kind mindestens 3 qm pädagogische Nutz-

fläche zur Verfügung zu stellen. Hinzuzurechnen ist der 

weitere Flächenbedarf für Küchen, Sanitärräume, Garde-

roben, Verkehrsflächen usw. Es ergibt sich ein Flächen-

bedarf von insgesamt mindestens 6 qm pro Kind. Die 

Kindertagesstättenaufsicht geht in ihrer Musterraumpla-

nung für eine Kita mit 80 bis 100 Plätzen von einem Flä-

chenbedarf von 699 qm ohne Anschluss- und Kellerräume 

aus. Nach der Finanzierungssystematik im Kita-Gut-

scheinverfahren werden von den Gesamtkosten (Personal- 

und Sachkosten) und insoweit auch von den anteiligen 

Raumkosten 93 % abzüglich der Elternkostenbeteiligung 

nach dem Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz 

(TKBG) durch das Land Berlin finanziert. Der Trägeran-

teil beträgt 7 %. Die Kostensatzfinanzierung erlaubt eine 

betriebswirtschaftliche Querfinanzierung zwischen den 

Einzelpositionen der Sachkosten sowie zwischen den 

Sach- und Personalkosten.  

 

 

3. Sind dem Senat Fälle bekannt, in denen auf Grund 

der Mietpreisentwicklung bestehende Kindertagesstätten 

nicht weiter betrieben werden können, sieht er Hand-

lungsbedarf Kitas vor Verdrängung zu schützen, wenn ja 

was wird er tun, wenn nein, warum nicht?   

4. Wie schätzt der Senat die Situation bei Neuanmie-

tungen zur Gründung von Kindertagesstätten in den un-

terschiedlichen Stadtteilen, wie sie auch im Kitaatlas ka-

tegorisiert werden (wie ist z.B. die Situation in Innen-

stadtlagen, mit einem hohen Anteil von Kindern unter 6 

Jahren) ein?  

 

Zu 3. und 4.: Die Verlängerung von auslaufenden 

Mietverträgen geht häufig mit Neuaushandlungen des 

Mietzinses einher. Dies führt insbesondere in verdichteten 

Gebieten des Innenstadtbereiches zu im Einzelfall nicht 

unwesentlichen Drucksituationen. Die unter 1. und 2. dar-

gestellte platzbezogene Finanzierung sowie die Höhe der 

jeweiligen Teilansätze sind das Ergebnis gemeinsamer 

Verhandlungen des Landes Berlin mit der Liga der Spit-

zenverbände der freien Wohlfahrtspflege und dem Dach-

verband der Berliner Kinder- und Schülerläden. In 2013 

werden mit den Vertragspartnern erneut Verhandlungen 

aufgenommen werden, um die den Kostenblättern zu 

Grunde liegende Rahmenvereinbarung (RV Tag) aktuel-

len Entwicklungen anzupassen.  

 

Die Antragslage im Landesprogramm zum Kitaausbau 

als auch im Investitionsprogramm des Bundes macht 

deutlich, dass erfahrene als auch neue Träger regelmäßig 

neue Kindertageseinrichtungen in allen Bezirken, auch in 

Innenstadtlagen, eröffnen. Seit Jahresbeginn konnten ca. 

50 neue Einrichtungen durch die Kita-Aufsicht zum Be-

trieb zugelassen werden. Selbstverständlich kann aber 

nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere in be-

gehrten Innenstadtlagen manche Gewerbefläche an Ge-

werbetreibende vermietet wird, die höhere Mietkosten zu 

tragen in der Lage sind.  

 

 

5. Werden bei Vermietungen durch landeseigene Un-

ternehmen (z.B. Bim, Wohnungsbaugesellschaften) an 

Kitaträger oder andere soziale Träger, die öffentliche so-

ziale Aufgaben erledigen, die Mieten angepasst an den 

Verwendungszweck erhoben (gedeckelte Mieten), wenn 

nein, warum nicht?   
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Zu 5.: Die sechs städtischen Wohnungsbaugesell-

schaften (WBG) wurden um eine Stellungnahme gebeten. 

Alle sechs Gesellschaften antworteten, dass sie sich im 

Rahmen ihrer sozialen Verantwortung in den Quartieren 

bei den Mieten für Kitas natürlich an der mit dem Nut-

zungszweck verbundenen begrenzten wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit orientieren. Aus diesem Grunde wer-

den Kooperationen mit sozialen Trägern (also auch Kitas) 

auf verschiedenen Ebenen, z.B. durch Verzicht auf maxi-

mal mögliche Mieteinnahmen, unterstützt.  

 

 

6. Gibt es eine Anweisung von Seiten des Senates an 

die städtischen Wohnungsbaugesellschaften für sämtliche 

Gewerbemietverträge und Objekte vertragliche Mietan-

passungen vorzunehmen, um marktübliche Mieten zu 

erzielen, unabhängig davon, welche gesellschaftlich rele-

vanten Aufgaben ein Mieter erfüllt, wenn ja, warum gilt 

dies auch für soziale Träger, die Aufgaben der öffentli-

chen Daseinsvorsorge erledigen und/oder wichtige soziale 

Aufgaben in öffentlichem Interesse übernehmen? 

 

Zu 6.: Nein. 

 

 

7. Erfolgen bei Auflagen in städtebaulichen Verträgen 

neben der Pflicht zur Errichtung von Kindertagesstätten 

auch Vorgaben zu einer späteren Miethöhe, wenn ja wel-

che, wenn nein, warum nicht? 

 

Zu 7.: § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Baugesetzbuch 

(BauGB) ermöglicht die Vereinbarung zu sog. Folgelas-

ten- bzw. Folgekostenverträgen. Die Finanzierung von 

Wohnfolgeeinrichtungen wie Kindertagesstätten ist unter 

der Voraussetzung der Kausalität und Angemessenheit 

davon gedeckt. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-

nung wird von den Berliner Bezirken in eigener Zustän-

digkeit davon Gebrauch gemacht. Ob punktuell von den 

Bezirken Vorgaben zu einer späteren Miethöhe gemacht 

werden ist nicht bekannt. 

Eine Übersicht dazu gibt es nicht und ist auch ohne 

hohen Verwaltungsaufwand nicht erstellbar. 

 

 

Berlin, den 30. Mai 2013 

 

 

In Vertretung 

 

Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 05. Juni 2013) 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Kleine Anfrage wie folgt:   

 

1. Wie viele Berliner Kindertagesstätten haben bis 

zum 02.01.2014 ihre freien Plätze in das neue Kitaver-

zeichnis eingestellt, wie viele waren es am 15.01.2014? 

 

Zu 1.: Die Funktion der Freiplatzmeldung wurde Ende 

2013 planmäßig im Rahmen der Einführung des neuen 

Fachverfahrens ISBJ-Vormerkung (ISBJ = Integrierte 

Software Berliner Jugendhilfe) technisch in Betrieb ge-

nommen. Die Träger wurden hiervon mit Schreiben vom 

13.12.2013 in Kenntnis gesetzt. Ergänzend zu diesem 

Schreiben erhielten die Träger von Kindertagesstätten in 

diesem Zusammenhang umfangreiche Informationen zu 

allen neuen Funktionalitäten von ISBJ-Vormerkung. Der 

erforderliche Einführungsprozess hat, u. a. in Form von 

Informationsveranstaltungen in den Bezirken und bei 

Trägerverbänden, Anfang 2014 begonnen. Die Schaffung 

der technischen Voraussetzungen auch auf Seiten der 

Träger wird den Prozess und die Dauer der Einführung 

maßgeblich beeinflussen. Vor diesem Hintergrund wird 

sich die Freiplatzmeldung prozesshaft aufbauen. Bis zum 

02.01.2014 hatten fünf Kindertagesstätten die neue Funk-

tion der Freiplatzmeldung genutzt. Zum 15.01.2014 wa-

ren es acht, zum 17.02.2014 bereits 30 Kindertagesein-

richtungen mit insgesamt 235 freien Plätzen. In Folge der 

aktuell laufenden Informationsveranstaltungen wird sich 

die Zahl der die Funktion der Freiplatzmeldung nutzenden 

Kindertageseinrichtungen nach Einschätzung der Senats-

verwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft stetig 

weiter erhöhen. 
 

2. Bis wann müssen alle Berliner Kindertagesstätten 

ihre freien Plätze in das Kitaverzeichnis des Berliner 

Senats eingestellt haben? 

 

3. Gibt es rechtliche Regelungen, die jede Berliner 

Kita verpflichtet, ihre freien Kapazitäten unverzüglich in 

das Kitaverzeichnis einzustellen, wenn nein, warum 

nicht? 
 

4. Wie kontrolliert der Berliner Senat mit welchen Per-

sonalkapazitäten, dass jeden Tag alle freien Kitaplätze in 

das Kitaplatzverzeichnis eingestellt sind? 

Zu 2., 3. und 4.: Die Träger von Kindertageseinrich-

tungen sind gemäß § 19 Abs. 5 Kindertagesförderungsge-

setz (KitaFöG) verpflichtet, quartalsweise den Jugend-

ämtern die Anzahl und die Art der angebotenen und be-

legten Plätze je Einrichtung mitzuteilen, soweit diese 

Daten nicht bereits im Rahmen des Finanzierungsverfah-

rens vorliegen. Darüber hinaus ist die verbindliche Nut-

zung des Trägerportals in Zusammenhang mit der Ver-

tragserfassung derzeit Gegenstand der Verhandlungen zur 

3. Fortschreibung der Rahmenvereinbarung Tagesein-

richtungen (RV Tag). Aufgrund dieser noch laufenden 

Verhandlungen kann auf Details derzeit nicht weiter ein-

gegangen werden. Eine rechtliche Verpflichtung, freie 

Plätze laufend in das ISBJ-gestützte Kitaverzeichnis des 

Berliner Senats einzustellen, ist damit allerdings nicht 

verbunden. Entsprechend gibt es auch keine Fristsetzung 

für das Einstellen freier Plätze in das Kitaverzeichnis. Das 

Konzept basiert vielmehr auf dem Prinzip der Freiwillig-

keit mit der Erwartung, durch verbesserte Leistungsange-

bote und Funktionalitäten auf Seiten der Träger von Kin-

dertagesstätten Anreize für eine Nutzung zu setzen. Die 

Optimierung des Trägerportals, der Bereitstellung einer 

standardisierten Schnittstelle zur Übernahme aus Fremd-

systemen (Vermeidung von Medienbrüchen und Mehrfa-

cherhebungen etc.) sowie der Weiterentwicklung des 

Kitaverzeichnisses mit erweiterten Suchfunktionen bietet 

die Möglichkeit zur Anzeige freier Plätze unter berlin.de 

und somit nach Überzeugung der Senatsverwaltung für 

Bildung, Jugend und Wissenschaft viele Vorteile für alle 

Anbieter. Zielsetzung der Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft ist es, die Freiplatzmeldung wie 

auch die anderen Funktionalitäten, wie das Vormerksys-

tem, bis zum Beginn des Kitajahres 2014/2015 auf Seiten 

der Träger als Regelinstrument zu etablieren.  

 

Berlin, den 24. Februar 2014 

 

In Vertretung 

 

Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 
 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 03. Mrz. 2014) 
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Schriftliche Anfrage 
 
der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) 
 
vom 29. April 2014 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 08. Mai 2014) und  Antwort 
 

Besuchen unsere Kinder in Zukunft die Kita nur noch nach der Stechuhr? 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Ist es richtig, dass der Senat eine Untersuchung zur 

Nutzung der Kitagutscheine, d.h. wie lange die Berliner 

Kinder minutengenau täglich die Kita besuchen, in Auf-

trag gegeben hat? 

 

2. Welche Senatsverwaltung hat die Federführung bei 

dieser Untersuchung und welche Senatsverwaltungen sind 

in dieses Projekt involviert? 

 

3. Wie viel kostet dieses Projekt und wer wurde mit 

der Untersuchung beauftragt? 

 

Zu 1., 2. und 3.: Der Senat hat im Oktober 2013 die 

„Untersuchung über die zeitliche Nutzung der Kinderta-

geseinrichtungen“ (im Folgenden kurz „Untersuchung“) 

ausgeschrieben und im Januar 2014 das Unternehmen 

Moysies & Partner mit der Durchführung beauftragt.  

 

Die Kosten für diese Untersuchung und der noch aus-

zuschreibenden Untersuchung im Bereich der ergänzen-

den Ganztagsförderung (EFöB) sind durch Restebildung 

in Kapitel 1000 auf Titel 52610 in Höhe von rund 

250.000 Euro gedeckt. Da die Ausschreibung der letztge-

nannten Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, kann 

unter Wettbewerbsgesichtspunkten zum jetzigen Zeit-

punkt keine Detailaussage zu den Kosten der erstgenann-

ten Untersuchung erfolgen. Die Aufschreibung der Anwe-

senheitszeiten der Kinder erfolgt viertelstundengenau.  

 

 

4. Welche Methodik wird bei der Erhebung ange-

wandt? 

 

9. Nach welchem Verfahren werden die Einrichtungen 

ausgewählt? 

 

10. Welcher Zeitrahmen ist für die Untersuchung an-

gesetzt und wie repräsentativ uns verbindlich sollen die 

Ergebnisse für alle Berliner Kitas sein? 

 

Zu 4., 9. und 10.: Aus den Kindertageseinrichtungen 

in Berlin wurde eine repräsentative Zufallsstichprobe 

gezogen. Die Untersuchung wird im Juni und Juli 2014 in 

den Kalenderwochen 25, 26 und 29 an jeweils drei Tagen 

durchgeführt. Dabei werden die aktuellen Anwesenheits-

zeiten der Kinder erhoben und stichprobenartig mit einer 

vereinfachten Kontrollzählung abgeglichen. Die Daten-

struktur soll grundsätzlich auch differenzierte Auswertun-

gen (z.B. Unterschiede in der Nutzung zwischen Einrich-

tungen in Stadtrand- und Citylagen, zwischen großen und 

kleinen Einrichtungen u.a.m.) unterstützen. 

 

 

6. Auf welcher Rechtsgrundlage werden diesen Daten 

erhoben?  

 

7. Ist die Teilnahme an dieser Erhebung freiwillig? 

 

Zu 6. und 7.: Rechtsgrundlage der Datenerhebung ist § 

9 Abs. 4 der Rahmenvereinbarung über die Finanzierung 

und Leistungssicherstellung der Tageseinrichtungen (RV 

Tag). Die Träger haben sich mit dem Beitritt zur RV Tag 

verpflichtet, an einer Untersuchung über die zeitliche 

Nutzung der Kindertageseinrichtungen durch Eltern und 

Kinder mitzuwirken.  

 

 

5. Welches Ziel verfolgt der Senat mit dieser Untersu-

chung und welche Auswirkungen auf die Kitas, Eltern 

und Kindern sollen die Ergebnisse haben?  

 

11. Plant der Senat auf Grundlage der Ergebnisse der 

Erhebung eine Veränderung  

a) des Kitagutscheinsystems 

b) der finanziellen Ausstattung der Trä-

ger/Einrichtungen 

c) der personellen Ausstattung der Einrichtungen? 

 

12. Wann und wo werden die Ergebnisse der Untersu-

chung veröffentlicht und mit wem werden sie diskutiert? 
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Zu 5., 11. und 12.: Ziel der Untersuchung ist die Ge-

winnung einer repräsentativen und validen Datenbasis, 

die einen Vergleich der geförderten Betreuungszeiten mit 

den tatsächlich in Anspruch genommenen Betreuungszei-

ten in Kindertagesstätten ermöglicht. Die Ergebnisse der 

Untersuchung werden der Liga der Spitzenverbände der 

freien Wohlfahrtspflege (LIGA) und dem Dachverband 

der Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS e.V.) in 

aggregierter Form zur Verfügung gestellt. 

 

Eine Auseinandersetzung mit den gewonnenen Er-

kenntnissen wird nach Vorlage der Erhebungsergebnisse 

in gemeinsamen Gesprächen zwischen dem Land Berlin, 

vertreten durch die Senatsverwaltungen für Bildung, Ju-

gend und Wissenschaft und Finanzen einerseits, sowie der 

LIGA und dem DaKS e.V. andererseits erfolgen und kann 

zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorweggenommen werden. 

 

 

8. Wie wurden und werden die Träger, Einrichtungen 

und Eltern im Vorfeld informiert, beteiligt und wie wer-

den die Daten der betroffenen Kinder/Familien/Eltern 

geschützt bzw. wie wird der Datenschutz beurteilt? 

 

Zu 8.: Die LIGA und der DaKS e. V. waren in die 

Konzeptionierung der Untersuchung eingebunden und 

über die eingegangenen Bewerbungen und unterschiedli-

chen Konzepte der Bewerber unterrichtet. Mit dem beauf-

tragten Unternehmen und den Verbänden wurde in zwei 

Workshops das Feinkonzept zur Kita-Evaluierung erar-

beitet. Alle Kita-Träger, der Landeselternausschuss und 

die Bezirkselternausschüsse wurden über die Durchfüh-

rung einer repräsentativen Erhebung informiert.  

 

In allen Phasen der Untersuchung hat die Wahrung 

des Datenschutzes oberste Priorität. Die Erhebung der 

Daten erfolgt aggregiert und anonymisiert, personenbezo-

gene Daten werden nicht ausgewertet. Es sind keine 

Rückschlüsse auf die Wahrnehmung des Betreuungsum-

fangs durch das einzelne Kind und auch keine Rück-

schlüsse auf einzelne Einrichtungen möglich. 

 

 

Berlin, den 21. Mai 2014 

 

 

In Vertretung 

 

Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 28. Mai 2014) 
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Schriftliche Anfrage 
 
der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) 
 
vom 28. Mai 2014 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 05. Juni 2014) und  Antwort 
 

Kann der Berliner Senat die Qualität der frühkindlichen Bildung in der Kita für die Zu-

kunft garantieren? Warum haben anderen Bundesländer einen besseren Personalschlüs-

sel in den Kitas als Berlin? 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Wie hoch ist der Fachkräftebedarf in den Berliner 

Kitas nach den aktuellen Prognosezahlen des Wachstums 

der Kinderzahl der unter 6jährigen in den Jahren 2015, 

2016, 2017, 2018 und 2019? 

 

Zu 1.: Die Fachkräftebedarfsprognose ist Bestandteil 

der laufenden Kitaplanung. Sie wird für den Zeitraum 

2014/2015 - 2016/2017 planmäßig erstellt und voraus-

sichtlich bis Ende des dritten Quartals 2014 vorliegen. Im 

Weiteren wird auf die Beantwortung Ihrer Schriftlichen 

Anfrage 17/13 937 verwiesen. 

 

 

2. Welche zusätzlichen Maßnahmen ergreift der Ber-

liner Senat, um die Fachkräfteausbildung und die Qualität 

der Ausbildung für die Kitas zu sichern? 

 

Zu 2.: Das Angebot an Ausbildungsplätzen in den 

staatlichen und staatlich genehmigten sowie anerkannten 

Schulen in freier Trägerschaft wurde in den letzten Jahren 

kontinuierlich erhöht. Im Schuljahr 2004/2005 befanden 

sich insgesamt 4.515 Studierende, im Schuljahr 

2008/2009 insgesamt 5.161 Studierende sowie im Schul-

jahr 2012/2013 insgesamt 6.252 Studierende in der Aus-

bildung. 

 

Derzeit - Schuljahr 2013/2014 - werden im Bereich 

der Fachschulen für Sozialpädagogik in 5 staatlichen 

Schulen und 37 staatlich genehmigten oder staatlich aner-

kannten Fachschulen in freier Trägerschaft insgesamt 

7.592 Studierende beschult. Die Zahl der Studierenden 

wird in den kommenden Jahren weiter steigen. 

 

 

Entsprechend der nunmehr vorgenommenen Eingrup-

pierung der Absolventinnen und Absolventen der Fach-

schule für  Sozialpädagogik  in  den  Europäischen/Deut- 

 

schen Qualifikationsrahmen - EQR/DQR - der Niveaustu-

fe sechs wurde festgestellt, dass die Fachschulen diese 

Qualitätsstufe mit der derzeit gültigen Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung sowie dem Berliner Rahmenlehrplan 

erfüllen. Um aber eine bessere bundesweite Vereinbarkeit 

zwischen den Ländern im Bereich der Sozialpädagogik zu 

erreichen, wird Berlin seinen Rahmenlehrplan an den 

bundesweit vereinbarten Rahmenlehrplan, der nun ent-

sprechend des EQR/DQR-Niveaus in Form von Lernfel-

dern aufgestellt ist, anpassen. Entsprechende Vorarbeiten 

zum Rahmenlehrplan sowie zur Ausbildungs- und Prü-

fungsvorbereitung wurden eingeleitet. Es ist geplant, die 

neuen kompetenzbasierten Unterrichtsinhalte ab dem 

Schuljahr 2015/2016 in Kraft zu setzen. 

 

 

3. Welche personellen Ressourcen für die Begleitung 

von ErzieherInnen in Ausbildung in der Praxis eines Trä-

gers stehen diesen nach dem Kostenblatt zur Verfügung?  

 

Zu 3.: Die der Rahmenvereinbarung über die Finan-

zierung und Leistungssicherstellung der Tageseinrichtun-

gen (RV Tag) zugehörigen Kostenblätter weisen Perso-

nal-, Sach- und Gesamtkosten aus, die nach dem Alter der 

Kinder und ihrem Betreuungsumfang differieren. Die den 

Personalkosten zugrundeliegenden Personalstellenanteile 

je Kind (Regelausstattung ohne Zuschläge) werden auf 

Basis des § 11 Abs. 2 Nr. 1 Kindertagesförderungsgesetz 

(KitaFöG) berechnet. Hinzu kommen Personalzuschläge 

gemäß § 11 Abs. 2 Nrn. 2, 3 und 4 KitaFöG i. V. m. §§ 15 

ff. Kindertagesförderungsverordnung (VOKitaFöG) für 

verlängerte Betreuungszeiten, Kinder mit Behinderung, 

Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache und Kinder in 

Wohngebieten mit sozial benachteiligenden Bedingungen 

sowie die Freistellung für Leitungsaufgaben. Gemäß § 12 

Abs. 2 VOKitaFöG umfasst die abschließende Personal-

ausstattung auch die erforderlichen Zeiten für die Anlei-

tung von Praktikantinnen und Praktikanten. 
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4. Warum ist der ErzieherInnenberuf kein Mangelbe-

ruf? 

Zu 4.: Der Beruf der Erzieherin/des Erziehers gilt bei 

der Bundesanstalt für Arbeit statistisch nicht als Mangel-

beruf. Natürlich weiß auch die Bundesanstalt um den 

Bedarf an entsprechenden Fachkräften für Einrichtungen, 

kann diesen jedoch nicht aus ihren Statistiken generieren. 

Arbeitskräfte suchende Träger wenden sich offenbar zu 

wenig mit entsprechenden Anfragen an die Arbeitsagentu-

ren – so die Erläuterung von Seiten der Bundesanstalt im 

Rahmen der Abschlussveranstaltung der von fünf Ge-

werkschaften und Berufsverbänden initiierten Kampagne 

„Profis für die Kita“ im Februar 2014.  

 

Auch in Berlin wenden sich Träger nur im Ausnahme-

fall mit Fachkräftegesuchen an die Arbeitsagenturen, da 

erfahrungsgemäß die direkte Vermittlung geeigneter Ar-

beitskräfte über eigene Stellengesuche erfolgversprechen-

der ist. 

 

 

5. Welche zusätzlichen Maßnahmen ergreift der Se-

nat oder hat er vor zu ergreifen, um den Fachkräftebedarf 

in den Berliner Kitas jetzt und in Zukunft zu sichern? 

 

Zu 5.: Die Regelungen zum Quereinstieg werden wei-

terhin gut angenommen; es konnten mehr Personen ge-

wonnen werden als geplant. Im Jahr 2013 wurden 934 

Personen für den Quereinstieg gewonnen (gegenüber 770 

in 2012). Bis zum Stichtag 14.05.2014 wurden erneut 307 

Quereinstiege genehmigt. Der Schwerpunkt von Querein-

steigerinnen und Quereinsteigern liegt weiterhin in der 

berufsbegleitenden Ausbildung, aber auch der Anteil aus 

verwandten Berufen sowie im Rahmen der Regelungen 

für bilinguale Kitas konnte verbessert werden.  

 

Das „Modellprojekt praxisbegleitende Ausbildung“, 

eine Kooperation zwischen dem Jobcenter Friedrichshain-

Kreuzberg, der Stiftung Sozialpädagogisches Institut 

„Walter May“ – Stiftung SPI - und den Senatsverwaltun-

gen für Bildung, Jugend und Wissenschaft sowie für Ar-

beit, Integration und Frauen ist erfolgreich auf den Weg 

gebracht worden; eine entsprechende Vereinbarung wurde 

am 13.05.2014 unterzeichnet. In diesem Modell zur 3-

jährigen praxisbegleitenden Ausbildung zur Erziehe-

rin/zum Erzieher werden ca. 25 Leistungsbezieherin-

nen/Leistungsbezieher der Job Center in den ersten beiden 

Jahren der Ausbildung weiterhin über Leistungen der 

Arbeitsagentur gefördert und erst im 3. Jahr ein Arbeits-

vertrag mit dem Kita-Träger analog der berufsbegleiten-

den Ausbildung mit Anrechnung auf den Fachkräfte-

schlüssel abgeschlossen. Die Ausbildung wird am 

25.08.2014 mit einer Gruppe von 25 Personen starten. Die 

Unterzeichnung der Arbeitsverträge mit den Kita-Trägern 

soll am 01.07.2014 erfolgen. 

 

6. Welchen Personalschlüssel zur Betreuung von 

Kitakindern (0-6 Jahre) haben die anderen Bundesländer 

und welchen hat Berlin dazu im Vergleich? 

 

7. Warum haben andere Bundesländer im Vergleich 

zu Berlin einen besseren Personalschlüssel? 

 

Zu 6. und 7.: Die Kindertagesbetreuung ist in den 

Ländern landesrechtlich und inhaltlich unterschiedlich 

ausgestaltet. Auch die Verfahren der Personalbemessung 

unterscheiden sich. Die unter Federführung des Landes 

Brandenburg geführte „Länderübersicht Kindertagesbe-

treuung: Rechtslage. Land. Geltungsbereich des Gesetzes. 

Regelungsumfang.“ verdeutlicht dies, sie ist unter 

www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/media.php/5527/Recht

slage.pdf abrufbar. 

 

Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Systeme ist kei-

ne Vergleichbarkeit der Personalschlüssel gegeben, 

wenngleich die BertelsmannStiftung mit dem Länderre-

port Frühkindliche Bildungssysteme 2013 den Versuch 

eines Vergleiches von sog. Personalressourcenschlüsseln 

nach Gruppentypen in den Bundesländern unternommen 

hat. Hierfür waren stichtagsbezogene Daten der Bundes-

statistik zu Kindern und tätigen Personen in Kindertages-

einrichtungen und öffentlich geförderter Kindertagespfle-

ge herangezogen und durch den Forschungsverbund 

Deutsches Jugendinstitut DJI/Technische Universität 

Dortmund in Ganztagsinanspruchnahmeäquivalente und 

Vollzeitbeschäftigungsäquivalente umgerechnet worden. 

Berlin war im Ländervergleich nicht enthalten, weil die 

Einrichtungen statistisch als Einrichtungen ohne feste 

Gruppenstruktur erfasst waren. 

 

 

8. Vor dem Hintergrund, dass es konkrete Überle-

gungen gibt, die ersten Kitajahre kostenfrei zu machen, 

sollte sich nicht vorher erst einmal der Personalschlüssel 

verbessern, welche Meinung hat der Berliner Senat dazu? 

 

Zu 8.: Die fachpolitischen Ziele des Senates von Ber-

lin sind unverändert auf einen bedarfsgerechten Ausbau 

der Kindertagesbetreuung und die kontinuierliche Weiter-

entwicklung der Qualität der frühkindlichen Bildung 

gerichtet.  

 

 

Berlin, den 16. Juni 2014 

 

 

In Vertretung 

 

Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 23. Juni 2014) 

 

http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/media.php/5527/Rechtslage.pdf
http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/media.php/5527/Rechtslage.pdf
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Schriftliche Anfrage 
 
der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) 
 
vom 28. Mai 2014 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 05. Juni 2014) und  Antwort 
 

Die Kinderzahlen steigen schneller als vom Senat gedacht, was tut der Senat, um jedem 

Kind einen Kitaplatz zu garantieren? 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Welche Veränderungen hinsichtlich des Anwach-

sens der Zahl der unter 6-Jährigen in Berlin haben sich im 

Vergleich zu den Prognosen aktuell ergeben? 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Zum 31.12.2013 lag die Zahl der unter 6-

Jährigen gemäß Einwohnerregister bei 198.601 Kindern 

(siehe Tabelle 1). Dies waren 3.788 Kinder bzw. 1,9 Pro-

zent mehr als der Vorjahreswert in Höhe von 194.813 

Kindern unter 6 Jahren. Die tatsächliche Veränderungsra-

te lag demnach für diesen Zeitraum um 0,6 Prozent-

Punkte über dem gemäß Bevölkerungsprognose (mittlere 

Variante) erwarteten Niveau in Höhe von 1,3 Prozent 

bzw. 0,5 Prozent-Punkte über der Annahme der Bevölke-

rungsprognose (obere Variante) in Höhe von 1, 4 Prozent. 

 

 Tabelle 1: IST-Entwicklung 2011 – 2013 (jeweils 31.12.d.J.) der unter 6-Jährigen im  

 Vergleich zu der Bevölkerungsprognose 2011 - 2030 (mittlere und obere Variante) 

 

0 bis unter 6-jährige Einwohner 2011 2012 2013 

        

IST-Einwohner* 189.536 194.813 198.601 

  
  

  

Steigerung zum Vorjahr 
 

5.277 3.788 

Steigerungsrate zum Vorjahr 100 102,8% 101,9% 

  Basisjahr 

 

  

Prognose mittlere Variante 189.536 193.432 195.968 

  

  

  

Steigerung zum Vorjahr 
 

3.896 2.536 

Steigerungsrate zum Vorjahr 100 102,1% 101,3% 

  Basisjahr 

 

  

Prognose obere Variante 189.536 193.506 196.286 

  

  

  

Steigerung zum Vorjahr 
 

3.970 2.780 

Steigerungsrate zum Vorjahr 100 102,1% 101,4% 

  

  

  
Quelle: Einwohnerregister, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, SenStadtUM 

*2011: bereinigte Einwohnerzahl inkl. der Nachmeldungen der 0- bis u. 1-Jährigen 
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2. Stimmt die ursprüngliche Annahme des Senates 

noch, dass die Zahl der unter 6-Jährigen ab 2015 wieder 

rückläufig sein wird? 

 

3. Welche Veränderungen hinsichtlich der ursprüng-

lich getätigten Annahmen bezüglich der notwendigen 

Kitaplätze ergeben sich aus den aktuellen Zahlen und den 

erwarteten weiteren Kinderzahlentwicklungen der unter 

6-Jährigen bis 2020? 

 

Zu 2. und 3.: Angesichts der erkennbaren Abweichung 

der realen Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum 2011 – 

2013 (siehe Tabelle 1) von der aktuell gültigen  Bevölke-

rungsprognose 2011 – 2030 (mittlere/obere Variante) 

erarbeitet derzeit der Senat eine Zahlenbasis für die Kita-

planung , die für den Übergangszeitraum 2014 - 2016 

sowohl der Realentwicklung als auch der prognostizierten 

Entwicklung Rechnung trägt. 

 

Nach ersten Abstimmungen über die Anpassung die-

ser Datengrundlage wird bis 2016 für Berlin keine rück-

läufige Zahl der unter 6-jährigen Kinder erwartet. Da das 

Verfahren der Aktualisierung der Kitabedarfsplanung 

insgesamt noch nicht abgeschlossen ist, können zum 

derzeitigen Zeitpunkt noch keine Aussagen zu den Ver-

änderungen getroffen werden Die der Kitaplanung zu 

Grunde liegenden Annahmen werden hinaus werden erst 

dann möglich sein, wenn eine neue Bevölkerungsprogno-

se vorlegt; dies wird für 2015 erwartet. 

 

 

4. Wie viele Kitaplätze wird es nach Planung des Se-

nates in den Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 geben? 

 

Zu 4: Zum 31.12.2013 wurden lt. Integrierter Software 

Berliner Jugendhilfe (ISBJ) rund 150.000 Betreuungsplät-

ze in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege angebo-

ten. Für die Jahre 2014, 2015 und 2016 sind weitere be-

darfsgerechte Ausbaumaßnahmen mit Landes- und Bun-

desmitteln vorgesehen.  

 

 

5. Wer soll mit welchen Mitteln zusätzliche Kitaplät-

ze schaffen? 

 

Zu 5: Schwerpunkt des Kitaplatz-Ausbaus sind in ers-

ter Linie die Förderprogramme des Landes („Auf die 

Plätze Kita, los!“, 2012 bis 2015) und des Bundes (Inves-

titionsprogramm für unter Dreijährige, U3-Programm). 

Hier werden insbesondere Projektanträge von Kita-

Trägern in Bezirksregionen mit besonderem Platzbedarf 

gefördert. Außerdem haben die Bezirke die Möglichkeit, 

den Neubau von Kitas in ihre eigenen Investitionsplanun-

gen aufzunehmen. 

 

Darüber hinaus können in verschiedenen städtebauli-

chen Förderprogrammen wie z.B. Stadtumbau Ost, Stad-

tumbau West, Soziale Stadt – Quartiersmanagement, 

Bildung im Quartier oder Städtebaulicher Denkmalschutz 

Fördermittel für Projekte beantragt werden, die der Schaf-

fung zusätzlicher Kitaplätze dienen.  

 

 

Im Rahmen von städtebaulichen Verträgen bei größe-

ren Wohnungsbauvorhaben bestehen Möglichkeiten der 

Beteiligung der Investoren an den Kosten sozialer Infra-

strukturmaßnahmen. Das ist durch die Errichtung von 

Kitas durch Investoren selbst oder die Entrichtung von 

Ablösebeträgen von den Investoren an die Bezirke um-

setzbar. 

 

Träger von bestehenden und auch geplanten Kitas leis-

ten mit erheblichen Eigenmitteln einen signifikanten 

Beitrag zum Ausbau der Kindertagesbetreuung in Berlin. 

Das betrifft sowohl die Mittel zur Kofinanzierung von 

Förderprojekten, als auch die Alleinfinanzierung weiterer 

Ausbauvorhaben (z. B. außerhalb von Förderkulissen oder 

-fristen). 

 

 

6. Reichen die von der Koalition zur Verfügung ge-

stellten finanziellen Mittel im aktuellen Haushalt aus, um 

die Zahl der Plätze den notwendigen Bedarfen der Kinder 

und ihrer Familien bis 2017 zu genügen? 

 

7. Nach den derzeit veröffentlichten Förderrichtlinien 

des Berliner Senates für das Kitaausbauprogramm ist es 

nicht möglich, mit Landesmitteln Neubauten von Kitas zu 

finanzieren, warum nicht? 

 

8. Braucht Berlin in Zukunft ein Landesprogramm 

für den Neubau von Kitas, wenn nein warum nicht? 

 

Zu 6. bis 8.: Der Senat geht davon aus, dass mit den 

im Doppelhaushalt 2014/2015 zur Verfügung stehenden 

Landesmitteln in Höhe von 18 Mio. € bedarfsgerecht die 

Schaffung neuer Plätze anteilig unterstützt werden kann.  

 

Die Fertigstellung dieser Plätze erfolgt sukzessive in-

nerhalb der Förderperiode. Im Rahmen des Investitions-

programms 2013 - 2014 des Bundes für die Schaffung 

von Plätzen für unter dreijährige Kinder konnten Projekte 

gefördert werden, durch die rund 3.000 neue Plätze ent-

stehen werden. Auch im Bundesprogramm erfolgt die 

Fertigstellung der Projekte sukzessive, spätestens jedoch 

bis zum 30.6.2016.  

 

Gemäß Nr. 4.2.2 der Förderrichtlinie über die Gewäh-

rung von Zuwendungen für Maßnahmen zum bedarfsge-

rechten Ausbau der Kindertagesbetreuung in Berlin in der 

Fassung vom 31.03.2013 können im begründeten Einzel-

fall Erweiterungs- und Neubauvorhaben mit Gesamtkos-

ten von bis zu 15.000 € pro Platz gefördert werden.  

 

 

Berlin, den 19. Juni 2014 

 

 

In Vertretung 

 

Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 25. Juni 2014) 
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Schriftliche Anfrage 
 
der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz und Dr. Turgut Altug (GRÜNE) 
 
vom 26. Juni 2014 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 01. Juli 2014) und  Antwort 
 

Wie sichert der Berliner Senat die Qualität der Essensversorgung der kleinsten  

BerlinerInnen in den Kitas? 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Wie kontrolliert und sichert das Land Berlin die 

Qualität der Essensversorgung der Berliner Kita-Kinder? 

 

Zu 1.: Im Berliner Bildungsprogramm für die Bildung, 

Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrich-

tungen von 2004 (BBP) und in seiner aktualisierten Fas-

sung von 2014 finden sich Aussagen zu einer gesunden 

Ernährung von Kindern im frühkindlichen Alter. Die 

Arbeit nach dem BBP ist für alle durch das Land Berlin 

finanzierten Träger mit dem Beitritt zur „Qualitätsverein-

barung Tageseinrichtungen“ (QVTAG) verbindlich. Die 

konkrete Umsetzung im Alltag der Einrichtungen sowie 

die Kontrolle der Einhaltung der eingegangenen Ver-

pflichtung ist  Aufgabe der Einrichtungsträger. Darüber 

hinaus setzt das Land Berlin in Zusammenarbeit mit der-

zeit fünf Bezirken und weiteren Partnern wie z.B. Kran-

kenkassen und der Unfallkasse ein „Landesprogramm 

gute gesunde Kita“ um, im dessen Rahmen die Themen 

der gesunden Ernährung einen breiten Raum einnehmen. 

Der Standard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 

„DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Tagesein-

richtungen für Kinder“ ist Inhalt in Fortbildungen und 

Beratung. 

 

 

2. Welche Maßnahmen ergreift der Berliner Senat, 

wenn ihm Verstöße von Kitaträgern oder einzelnen Ein-

richtungen gegen die Qualitätsvereinbarung Tageseinrich-

tungen (QVTAG), insbesondere den Punkt 3, Nummer 

17, wonach die Träger für eine qualitativ hochwertige 

Mittagsversorgung zu sorgen haben, bekannt werden? 

 

3. Welche rechtlichen Möglichkeiten hat der Berliner 

Senat, um auf Träger oder Einrichtungen einzuwirken, die 

gegen die in Frage 2 angesprochene Regelung verstoßen? 

 

Zu 2. und 3.: Erhält der Berliner Senat Kenntnis von 

Verstößen gegen die Vereinbarungen der QVTAG, so 

wird der betreffende Einrichtungsträger zur Stellungnah-

me, ggf. zur Abstellung von Mängeln und zu vertragskon-

formem Verhalten, aufgefordert und bei nicht angemesse-

ner Beseitigung von Mängeln ein Vertragsverletzungsver-

fahren gegen ihn eingeleitet.  

 

 

4. Sind dem Berliner Senat Fälle bekannt, in denen 

Einrichtungen gegen die in Frage 2 angesprochene Rege-

lung verstoßen haben, wenn ja wie viele (2012, 2013 und 

2014) und was hat der Berliner Senat unternommen, um 

Abhilfe zu schaffen? 

 

Zu 4.: Dem Senat sind keine Fälle bekannt, in denen 

Einrichtungen gegen die in Frage 2 angesprochenen Re-

gelungen verstoßen haben. 

 

 

5. Was können Berliner Eltern und Erzieher_innen 

tun, wenn sie mit der Essensversorgung ihrer Kita nicht 

zufrieden sind? 

 

Zu 5.: Nach § 14 Kindertagesförderungsgesetz (Kita-

FöG) ist die Zusammenarbeit des Fachpersonals mit den 

Eltern zu gewährleisten. Sind Eltern nicht zufrieden mit 

der Essensversorgung, haben sie die Möglichkeit, sich an 

die Leitung bzw. den Einrichtungsträger oder an die El-

ternvertretung in der Einrichtung zu wenden, um ihre 

Einwände dort vorzubringen und gemeinsame Lösungen 

zu suchen.  

 

 

6. Wie wird in den Berliner Kitaeigenbetrieben für 

eine gute und gesunde Ernährung gesorgt? 
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Zu 6.: Die Berliner Kitaeigenbetriebe sorgen – wie al-

le anderen Kitaträger -  für eine gute und gesunde Ernäh-

rung durch eigens für diesen Bereich festgelegte Quali-

tätskriterien bzw. -standards, i.d.R. auf der Basis der 

„Richtlinien für die Verpflegung in Tageseinrichtungen 

für Kinder“ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 

e.V.. Die Kriterien werden regelmäßig aktualisiert und 

gelten sowohl für eigenes Personal als auch für Caterer. 

Dazu gehören u.a. die tägliche Verwendung von frischem 

Obst und Gemüse, die Verwendung von Bio-Kost, die 

Berücksichtigung regionaler Anbieter, die Rücksichtnah-

me auf Ernährungsbesonderheiten wie z.B. Allergien, 

Unverträglichkeiten.  

 

 

7. Wie werden in den Kitaeigenbetrieben Caterer 

ausgewählt? Inwieweit wird dabei auf ein vegetarisches 

bzw. veganes Essensangebot geachtet? Welche Rolle 

spielt die Verwendung von Zutaten aus ökologischer und 

regionaler Landwirtschaft für die Auswahl?   

 

8. Gibt es ein berlineinheitliches Vergabeverfahren 

für die Auswahl von Caterern in den Kitaeigenbetrieben, 

wenn nein, warum nicht? 

 

Zu 7. und 8.: In etlichen Einrichtungen der Eigenbe-

triebe wird selbst  zubereitetes Mittagessen gereicht. So-

fern Caterer ausgewählt werden, erfolgt die Auswahl 

durch (europaweite) Ausschreibung auf der Basis spezifi-

scher Qualitätskriterien. Die Qualitätskriterien für die 

Auswahl der Caterer legen die Eigenbetriebe selbst fest. 

Diese reichen von vegetarischen und veganen Angeboten,  

über die Nutzung von Zutaten aus ökologischer und regi-

onaler Landwirtschaft, Frischwaren bei Obst und Gemüse 

aus dem regionalen und saisonalen Angebot, bis zu Be-

standteilen an Bio-Produkten und weiteren Kriterien. 

 

Die Kita-Eigenbetriebe sind zur Anwendung der ber-

lineinheitlichen Vergabevorschriften verpflichtet.  

 

 

9. Wie sorgen die Berliner Kitaeigenbetriebe für die 

Erfüllung der in Frage 2 angesprochenen Regelung? 

 

Zu 9.: Die Eigenbetriebe des Landes Berlin sind Ver-

einbarungspartner der QVTAG und somit gilt die Antwort 

unter 2. und 3. entsprechend. 

 

 

10. Reichen die Regelungen in der QVTAG aus, um 

für alle Berliner Kitakinder eine qualitativ gute Essens-

versorgung zu garantieren? 

 

Zu 10.: Dem Berliner Senat liegen keine Anhaltspunk-

te vor, dass die Regelungen in der QVTAG - basierend 

auf den Aussagen des BBP – nicht ausreichend wären, um 

eine qualitativ gute Essensversorgung zu garantieren.  

 

 

 

11. Wann, in welchem Verfahren und mit welchem 

Ergebnis wurde zum letzten Mal überprüft, ob die Mittag-

essenspauschale i.H.v.23 € pro Monat ausreicht, um ein 

den in Frage 2 genannten Anforderungen genügendes 

Mittagessen bereitstellen zu können? 

 

Zu 11.: Die Verpflegungskosten (Materialkos-

ten/Lebensmittel und die Herstellung der Verpflegung) 

sind Bestandteil der Sachkostenpauschale gem. geltendem 

Kostenblatt der Rahmenvereinbarung RV Tag. Der Kos-

tenanteil für die Verpflegung beträgt kalkulatorisch nicht 

23 €,  sondern 56,84 € pro Platz und Monat. Darin enthal-

ten ist der Verpflegungsanteil der Eltern von derzeit 23 € 

Euro im Monat. Die Trägerfinanzierung ist nicht "zweck-

gebunden", d.h. ein Träger kann eigenständig mit dem 

Kostenanteil wirtschaften, um eine qualitativ hochwertige 

Mittagsversorgung zur Verfügung zu stellen. 

 

Die 23 € stellen den - auf volle Euro gerundeten – 

monatlichen Verpflegungsanteil dar, der durch die Eltern 

zu entrichten ist. Dieser ist über die Jahre unverändert 

beibehalten worden. Der aus Landesmitteln bezuschusste 

Teil hingegen ist im Rahmen der Anpassung des Kosten-

blatts erhöht worden, letztmalig zum 1.1.2014 um 3,5 % 

entsprechend der Anpassung der Sachkostenpauschale. 

 

 

Berlin, den 08. Juli 2014 

 

 

In Vertretung 

 

Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 16. Juli 2014) 
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Antrag  

 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
Kita-Offensive II: Übertragung von Kita-Grundstücken an die freien Träger der Ju-
gendhilfe 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Landeseigene Grundstücke sollen zum symbolischen Preis von einem Euro oder durch Erb-
baurechtsverträge zu kitaspezifischen Sonderkonditionen an die freien Träger der Jugendhilfe 
für den Betrieb und Erhalt von Kindertagesstätten übertragen werden.  
 
Dabei soll auch die Möglichkeit eröffnet werden, landeseigene Grundstücke, die bislang nicht 
für die Kindertagesbetreuung genutzt werden oder deren Gebäude vollständig ersetzt werden 
müssen, zum Zwecke der Errichtung von Kindertagesstätten zu übertragen. 
 
Trägern, die zum Erhalt und/oder zur Neuschaffung von Plätzen in einem erhöhten Maß auf 
Eigen- und Fremdmittel bei der Finanzierung angewiesen sind, ist eine Beleihung der Grund-
stücke zur Fremdkapitalaufnahme dadurch zu ermöglichen.  
 
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 31. März 2015 zu berichten. 
 
 

Begründung: 
 
 
Berlin braucht dringend neue Kitaplätze. Bestehende Kitaplätze müssen ertüchtigt werden, 
um sie zu sichern. Derzeit ist das Kindertagesstätten- und Spielplatzsanierungsprogramm der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft nicht ausreichend mit finanziellen 
Mitteln ausgestattet, so dass für die hohen baulichen Aufwendungen der stark genutzten Kin-
dertagesstätten z.B. bei Standardanpassungen aufgrund von neuen technischen Vorschriften 
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oder Regelungen, aufgetretenen Baumängeln, notwendigen Sanierungen nach Abnutzung 
usw. keine ausreichenden Landesmittel zur Verfügung stehen. Zur Bestandssicherung ist es 
daher notwendig, auch weitere private Mittel für den Erhalt von Plätzen in der Kindertagesbe-
treuung zu sichern. Zur Aufnahme von Krediten oder Hypotheken zur Sanierung von Gebäu-
den und Freiflächen benötigen die Träger dingliche Sicherheiten für die Kredit- oder Hypo-
thekensicherung z.B. in Form von Grundstücken.  
 
Bisher ist nicht möglich, unbebaute Grundstücke an die freien Träger der Jugendhilfe zu über-
tragen, wenn diese sich verpflichten, Kindertagesstätten zu errichten. Auch diese Flächen 
werden für den weiteren Platzausbau dringend benötigt.  
 
Weiterhin werden bei den derzeitigen Förderprogrammen zum Platzausbau ebenfalls erhebli-
che Eigenmittel der Träger benötigt. Um den weiteren Ausbau für Berlin nicht zu verlangsa-
men, sind die freien Träger weiterhin gefordert, erhebliche Summen an Eigenkapital aufzu-
bringen.  
 
Um die Rechtsansprüche auf Kitaversorgung erfüllen zu können, war und ist Berlin dringend 
auf die Bereitschaft der freien Träger der Jugendhilfe, in die Erhaltung und Schaffung von 
Kitaplätzen zu investieren, angewiesen. Berlin muss ihnen dann aber auch die dafür notwen-
digen Rahmenbedingungen schaffen. 
 
Das Land Berlin bindet Übertragungen in den Verträgen ausdrücklich an die Erfüllung sozia-
ler Zwecke und sichert so, dass die Liegenschaften grundsätzlich nur für die Erfüllung der 
sozialen Daseinsvorsorge für die Berlinerinnen und Berliner aus der Verfügung des Landes in 
die der freien Träger übergehen können. Sollte ein sozialer Zweck nicht mehr erfüllt werden 
können, fallen die Liegenschaften an das Land Berlin zurück. Nach den erfolgten rechtlichen 
Klärungen durch Gutachten besteht heute Klarheit, dass eine solche Zweckbindung möglich 
und umsetzbar ist. 
 
 
Berlin, den 10. November 2014 
 

 
 

Pop   Kapek   Burkert-Eulitz  
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
 
 



PRESSEMITTEILUNG 

ROT- SCHWARZ LÄSST BEIM KITAPLATZAUSBAU NACH?

Marianne Burkert-Eulitz, Sprecherin für Familie, Jugend und Kinder, sagt zu den 
fehlenden Kitaplätzen in Berlin:

Außer Senatorin Scheeres findet vermutlich niemand den gestiegenen und noch immer 
steigenden Bedarf an Kita-Plätzen in der Stadt überraschend. Obwohl ganz klar ist, dass 
die Bevölkerung Berlins erfreulich wächst und immer mehr Kinder geboren werden, Eltern 
mit ihren Kindern nach Berlin ziehen und immer mehr Kinder früher die Kita besuchen, hat 
die Rot-Schwarze Koalition die finanziellen Mittel für den Kitaplatzausbau im Etat 
2014/2015 nahezu halbiert. Auch bei der Haushaltsverabschiedung im Dezember 2013 
war bekannt, dass das Engagement zum Platzausbau nicht abnehmen darf, sondern 
intensiviert werden muss. Wir Grüne haben im Familienausschuss des 
Abgeordnetenhauses beantragt, dass für den Haushalt 2014/15 Mittel in Höhe von 48 
Millionen Euro für den notwendigen Kitaplatzausbau zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Dies wurde von Rot-Schwarz abgelehnt.

Eine Stadt, die monatlich Millionen Euro Steuermittel an einer nicht fertig werdenden 
Flughafenbaustelle verbrennt, hätte genügend Geld, um allen Eltern und Kindern die 
Kitaplätze zur Verfügung zu stellen, die diese wünschen und brauchen
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Zentrale Kitaplatzsuche über Datenbank
In Zukunft soll die Kitaplatzsuche über eine Datenbank erfolgen, die anzeigt, wo es
freie Betreuungsplätze gibt. Grünen-Politikerin Marianne Burkert-Eulitz kritisiert,
dass das eigentliche Problem ungelöst bleibt.

Das Kind ist noch gar nicht geboren, da müssen sich Berliner Eltern schon um einen
Kitaplatz kümmern. Während sie dabei theoretisch die Freiheit haben, sich die Kita
auszusuchen, kehrt sich dies faktisch oft ins Gegenteil um: die Notwendigkeit, sich in
möglichst vielen Einrichtungen auf eine Warteliste setzen zu lassen und dann sehr lange
nicht zu wissen, ob man jemals wieder etwas davon hört. Dieses Chaos will die
Senatsbildungsverwaltung nun ordnen. Künftig soll es wie berichtet im Internet eine
Datenbank geben, in der jeder anhand seiner Postleitzahl sofort sehen kann, welche Kitas
in seiner Nachbarschaft freie Plätze haben. So soll es auch leichter werden, den
Platzbedarf realistischer einzuschätzen.
„Wir sind guter Dinge, dieses System bis Jahresende zum Laufen zu bekommen“, sagte
der Sprecher der Bildungsverwaltung, Ilja Koschembar. Zum 1.August, wenn der
bedingungslose Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz auch für unter Dreijährige in Kraft tritt,
schaffe man es aber nicht.
Bei näherem Hinsehen handelt es sich doch nicht um einen Wahnsinnsfortschritt.
„Wir wollen den Eltern zugleich den Nutzen bieten, dass sie den Kitagutschein online
beantragen können“, hatte Koschembar die Neuerung erst angepriesen.
Doch dann musste er zugeben:„Man muss den online ausgefüllten Antrag dann
ausdrucken, unterschreiben und mit der Post zum Jugendamt schicken.“ Es sei eine
Originalunterschrift nötig. Die eingegebenen Daten würden dann automatisch mit dem
Melderegister abgeglichen, um sicherzustellen, dass es das Kind auch wirklich gebe, für
das ein Platz beantragt wird. Auch dieser Abgleich findet heute schon statt.
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Neugierig, fähig und selbstbewusst – gute frühkindliche Bildung für alle Kinder 
 
Berliner Kitas auf dem Weg – grüne Positionen für einen zeitnahen Ausbau von 
Kitaplätzen in hoher Qualität 
 
 
Derzeit besteht ein deutlicher Mangel an Kitaplätzen und an Fachpersonal, der durch die 
Ausweitung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz auf alle Kinder ab dem 1. Geburtstag 
noch deutlicher zu Tage tritt. Das folgende Papier ist eine Positionierung dazu, allen Kindern 
zeitnah einen Zugang zu guter frühkindlicher Bildung zu schaffen. Es erhebt nicht den 
Anspruch alle Facetten der frühkindlichen Bildung und einer familienfreundlichen 
Ausgestaltung zu beleuchten, sondern konzentriert sich auf die Hauptelemente, die in dieser 
Legislaturperiode umgesetzt werden sollen und können. Weitergehende Überlegungen und 
Forderungen werden in einem Ausblick am Ende nur angerissen.  
 
 
Seit mehreren Jahrzehnten hat sich ein grundlegender Wandel in der Kindertagesbetreuung 
vollzogen; weg von der reinen Pflege und Beaufsichtigung: „heil, satt und sauber“, hin zu 
frühkindlicher Bildung: „neugierig, fähig und selbstbewusst“. Kinder besuchen Krippen und 
Kitas nicht mehr nur, weil ihre Eltern keine Zeit haben, ihre Kinder selbst zu erziehen, weil 
sie einem Beruf oder einer Ausbildung nachgehen. Die Kita ist heute einer der wichtigsten 
Lernorte für unsere Kleinsten neben ihrer Familie und ihrem engsten sozialen Umfeld. In den 
Berliner Kitas werden kleine Kinder umfassend in ihrer Entwicklung gefördert, ihre 
Fähigkeiten verbessert, ihnen soziale Kompetenzen vermittelt. Krippe und Kita sind die 
ersten Glieder in der Bildungskette des lebenslangen Lernens. 
 
Wichtige wissenschaftliche Studien belegen, dass Kinder, die längere Zeit eine Kita 
besuchen, davon stark profitieren. Beim Spracherwerb und Sprachvermögen, der Motorik 
und dem Sozialverhalten sind sie Kindern, die keine Unterstützung bei der Entwicklung ihrer 
Kompetenzen im Rahmen der frühkindlichen Bildung erhalten haben, voraus. Nach 
längerem Kitabesuch sind Kinder in der Regel beim Start in die Schule erfolgreicher. 
Bildungs-, Teilhabe- und Lebenschancen von Kindern, die sonst von Beginn an sozial 
benachteiligt sind, können so erheblich verbessert werden.  
Wichtig ist ein möglichst früher Kitabesuch für die Sprachentwicklung. Für Kinder aus 
Zuwanderungsfamilien ist der sehr frühe Kitabesuch entscheidend dafür, ob sie die Chance 
erhalten zwei oder mehr Sprachen von Anfang an parallel zu erlernen, oder ob sie später die 
deutsche Sprache als Fremdsprache erlernen müssen, was zu deutlichen Schwierigkeiten 
und geringerem Erfolg führt als eine echte bilinguale oder mehrsprachige Erziehung. Wobei 
es zunächst schon sehr sinnvoll ist, wenn eine Sprache konsequent im Elternhaus, die 
andere in der Kita gesprochen wird. Eine weitere Unterstützung der Mehrsprachigkeit durch 
mehr bilinguale Kitas und Schulen wird angestrebt. 
 
In der Kita als Ort frühkindlicher Bildung findet das Lernen in den Alltag integriert in jeder 
Situation des Tages statt. Damit unterscheidet sich diese Bildungsform von der 
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formalisierteren Form des Lernens in der Schule und auch der ehemaligen Vorschulen. Die 
Kinder entdecken und erforschen ihre Welt in ihrer konkreten Lebenswelt selbsttätig und 
werden dabei vom Fachpersonal begleitet, ermutigt und angeregt. Dazu ist eine 
vertrauensvolle Bindung zwischen Kindern und Erzieher_innen nötig, denn nur auf der 
Grundlage von Vertrauen und Sicherheit in der Beziehung zu den Erwachsenen können die 
Kinder in ihren Lernprozessen Selbstvertrauen und Selbstsicherheit entwickeln. 
 
 
Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Kita: 
 
Vertrauen ist auch zwischen den Erzieher_innen und den Eltern notwendig. Die Eltern sind 
die wichtigste Erziehungs- und Orientierungsinstanz für ihre Kinder. Deshalb ist das 
Gelingen einer optimalen Entwicklung der Kinder nur in einer engen Erziehungspartnerschaft 
zwischen Elternhaus und Kita möglich. Das erfordert einen regelmäßigen Austausch mit und 
zwischen den Eltern einer Kita. Interkulturelle Kompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für 
den Aufbau des nötigen Vertrauens zwischen Familien und Kitas. Die Zusammenarbeit mit 
den Eltern ist ein wichtiger Teil der Arbeit einer Kita, der sich auch im Personalschlüssel 
niederschlagen muss. Eltern haben das Recht auf Information und Partizipation in allen 
Belangen der Erziehung und Entwicklung  ihrer Kinder in der Kita. Darüber hinaus sollte die 
Kita auch die erste Anlaufstelle für Beratung bei Fragen der Erziehung und Vermittlung von 
Angeboten der Elternbildung sein. 

 
 

Qualität:  
 
Die Wirksamkeit der frühkindlichen Bildung hängt maßgeblich von der Qualität der Arbeit in 
jeder einzelnen  Kita ab.  Um den gewachsenen Ansprüchen an die Kita als 
Bildungsinstitution auch gerecht zu werden, wurde in den letzten Jahren das Berliner 
Bildungsprogramm erarbeitet und fortentwickelt und die Ausbildung der Fachkräfte massiv 
verändert. Der Anteil der akademisch ausgebildeten Fachkräfte nahm zu. Sowohl die 
Betreuungsschlüssel, als auch die Standards für die räumlichen Gegebenheiten in Kitas 
sollen dem Ziel einer möglichst individuellen Förderung in einer zu Eigenaktivität 
anregenden Umgebung dienen. Für die spezielle Förderung von Kindern mit besonderem 
Förderbedarf in der Entwicklung, beim Spracherwerb oder für Kinder aus besonderen sozial 
benachteiligten Gebieten wurden Verbesserungen bei den Betreuungsschlüsseln 
vorgenommen.  

 
In Berlin sind bereits wichtige Grundlagen für eine gute Qualität in den Kitas vorhanden: das 
KitaFöG, das  Berliner Bildungsprogramm, die Rahmenverträge und diverse 
Qualitätsvereinbarungen dienen als Grundlage der Betriebsgenehmigungen von Kitas. Zur 
Qualitätsentwicklung steht den Kitas das Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung (BeKi) 
zur Verfügung und alle  Kitas sind verpflichtet, eine externe Evaluation innerhalb von 5 
Jahren nach ihrer Gründung durchzuführen. Damit gibt es gute Instrumente für die interne 
Qualitätsentwicklung. 
 
Berlin mangelt es allerdings deutlich an einem  funktionierenden System zur öffentlichen 
Einschätzung der Qualität der Kitas und zur externen Qualitätskontrolle. Weder die 
zuständige Senatverwaltung, noch die Jugendämter in den Bezirken und schon gar nicht die 
eine passende Kita suchenden Eltern haben einen fundierten Überblick über die Qualität der 
Arbeit der einzelnen Kitas und ihre Entwicklung. Die Bezirke haben derzeit keinerlei rechtlich 
abgesicherte Einblicksmöglichkeiten und die Kitaaufsicht der Senatsverwaltung ist personell 
so unterausgestattet und mit so wenigen Eingriffsmöglichkeiten versehen, dass sie oft schon 
damit überfordert ist, schwarze Schafe unter den Kitaanbietern herauszufiltern und wirksam 
gegen sie vorzugehen.  
Es fehlt ein umfassendes Qualitätsmonitoring für die Einrichtungen, denn nur auf Grundlage 
einer fundierten Einschätzung der Qualität der pädagogischen Arbeit wäre eine tatsächliche 
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sinnvolle Weiterentwicklung und Steuerung möglich. Es muss geprüft werden, welches 
Monitoringsystem aufzubauen ist, um bundesweite und internationale Vergleiche der 
Qualität der Berliner Kitas möglich zu machen.  
 
Die Qualitätskontrolle im Land und in den Bezirken muss personell und in ihren 
Kompetenzen gestärkt werden, dabei sollte die rechtliche Zuständigkeit (Betriebserlaubnis 
und Auflagen dazu) beim Land verbleiben, die Bezirke sollten aber verbindliche 
Möglichkeiten zur fachlichen  Steuerung erhalten. 
 
 
Rechtsanspruch 
 
Ab August 2013 hat jedes Kind ab dem 1. Geburtstag einen Rechtsanspruch auf einen Platz 
in einer Kindertageseinrichtung. Die Eltern können entsprechende Plätze einklagen oder 
haben, wenn die Kommune die benötigten Plätze nicht zur Verfügung stellen kann, 
Anspruch auf finanziellen Schadensausgleich.  
 
Wird der Anspruch auf einen Betreuungsplatz nach § 24 Abs. 2 SGB VIII zukünftig nicht 
erfüllt, dann besteht ein Anspruch auf Amtshaftung gegen die Kommune. In Berlin, das 
gleichzeitig Land und Kommune ist, würde sich der Anspruch gegen das Land richten. Die 
Amtspflichtverletzung bestünde in der Nichterfüllung des Rechtsanspruches des Kindes auf 
einen Betreuungsplatz. Es könnte Verdienstausfall beansprucht werden, wenn sich die 
Wiederaufnahme der Arbeit nach der Elternzeit mangels Betreuungsplatz verzögert, die 
Fortsetzung der Arbeit unterbrochen wird, weil ein berufstätiger Elternteil mangels 
Betreuungsplatz zu Hause bleiben muss, oder wenn eine konkrete Erwerbstätigkeit nicht 
aufgenommen bzw. eine bereitstehende Stelle nicht angetreten werden kann. Auch 
Aufwendungen für eine anderweitig organisierte Betreuung wären vom Schadensersatz 
umfasst. Die Höhe der Kosten wäre nicht beschränkt auf den Betrag, den der örtliche Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe (das Land Berlin) für die Bereitstellung von Betreuungsplätzen 
aufwendet. Für die Eltern besteht lediglich die Pflicht zu wirtschaftlichem Handeln. 
 
Eines wird in der Fachwelt als sicher angesehen: Es wird eine „bewegte“ Übergangsphase 
geben, Klagen werden wohl nicht ausbleiben. Auch wenn die Berlinerinnen und Berliner 
bislang darauf verzichtet haben, ihre bereits bestehenden Rechtsansprüche einzuklagen, ist 
angesichts des sich verschärfenden Mangels und der ersten Klageerfolge in anderen 
Bundesländern nicht davon auszugehen, dass das so bleiben muss. Wenn Berlin keine 
Klagen erleben will, mit entsprechenden Auswirkungen auf den Landeshaushalt, müssen 
unverzüglich 20.000 zusätzliche Plätze geschaffen werden, um den Bedarf und die 
Rechtsansprüche der Familien in Berlin zu decken. 

 
 

Ausbau von Kitaplätzen 
 
Berlin wächst wieder und wird nach den aktuellsten Bevölkerungszahlen noch erheblich 
weiter wachsen. Dabei sind es besonders junge Menschen, die neu nach Berlin ziehen. 
Bereits heute ist das Angebot an Kitaplätzen so knapp, dass die Träger lange Wartelisten 
melden, der Zuzug junger Familien verstärkt diesen Bedarfsdruck weiter. Aktuell wird von 
einem zusätzlichen Bedarf von etwa 20.000 Plätzen ausgegangen, dieser Bedarf kann in 
naher Zukunft noch ansteigen. 
 
Z.Zt. geht man von Durchschnittskosten für die Schaffung eines Kitaplatzes von etwa 10.000 
€ aus. Das ergibt sich aus einer Mischkalkulation folgender Kostenansätze pro neu 
einzurichtendem Platz: 
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• 1.000 € Unterstützung für die Ausstattung von Elterninitiativkitas, die Eltern erbringen 
mindestens die gleiche Summe als Eigenleistung bei ca. 20% der zusätzlich zu 
schaffenden Plätze  

• 5.500 €, wenn Umbaumaßnahmen erforderlich sind bei ca. 30% Anteil 
• 16.500 € bei Anbauten an bestehende Kitas, wenn die benötigten Anschlüsse 

(Wasser, Strom, etc.) auf dem Grundstück schon bestehen und genutzt werden 
können bei ca. 40% Anteil 

• 26.500 € für Neubauten (ohne Grundstückskosten) bei ca. 10% Anteil 
 
Dieser Mix-Durchschnittspreis  wird sich vermutlich im Lauf der Zeit nach oben verändern, 
denn der Anteil der Um- und Ausbauten bestehender Einrichtungen wird bald an seine 
Grenzen stoßen und für Elterngruppen wird es, auf Grund der sich verschärfenden 
Wohnungs- und Gewerberaumnachfrage in Berlin, immer schwieriger geeignete und 
preisgünstige Räume zu finden. 
 
Um den Bedarf zu decken, sind in den nächsten Jahren mindestens 200 Mio € nötig. Im 
Doppelhaushalt 2012/13 stehen in Berlin für 2012 18 Mio € (14 Mio aus Bundesprogrammen  
und 4 Mio aus dem Landesprogramm) und für 2013 30 Mio € (14 Mio aus 
Bundesprogrammen und 16 Mio aus dem Landesprogramm) zur Verfügung, insgesamt für 
den Doppelhaushalt also 48 Mio €. Das reicht für etwa 5.000 neue Plätze bis zum Stichtag 
des Rechtsanspruches für alle Kinder ab dem ersten Geburtstag. Das ist ein Viertel des 
realen zusätzlichen Bedarfs. Auch wenn die Anfangserfolge, wegen der Konzentration der 
Förderung auf die Inbetriebnahme bestehender Räume, zunächst größer erscheinen, bleibt 
eine bedeutende Lücke, die sich immer schwerer schließen lassen wird. 
 
Für die benötigten zusätzlichen 20.000 Plätze müssen außerdem 12-15 Mio € jährlich für die 
laufenden Kosten in der Kitagutscheinfinanzierung bereitgestellt werden. 
 
 
Fachkräfte 
 
Schon heute gibt es in Berlin einen Fachkräftemangel. Kitaträger und andere Einrichtungen 
haben bereits Schwierigkeiten ausreichend Personal zu bekommen, um jederzeit alle 
Anforderungen an Personalschlüssel und Qualität für die bereits bestehenden Kitaplätze 
erfüllen zu können. Insbesondere der Anteil männlicher Fachkräfte ist immer noch 
entschieden zu gering, um in jeder Kita die gendersensible Erziehung auch durch 
entsprechende männliche Rollenvorbilder unterstützen zu können. Diese Situation wird sich 
im Zuge des weiteren Kitaausbaus noch  verschärfen. Die GEW schätzt den zusätzlichen 
Bedarf bis 2015 auf 5.000 Fachkräfte.  
 
Beim benötigten zusätzlichen Fachpersonal kann nicht etwa, wie bei der zuständigen 
Senatsverwaltung angenommen, die Zahl der zukünftigen Absolvent_innen der 
Erzieher_innenausbildungsgänge zugrunde gelegt werden. Nicht alle Absolvent_innen 
gehen in die Kindertagesbetreuung, denn auch andere Bereiche, wie z.B. Schule oder 
Jugendhilfe und andere soziale Einrichtungen suchen händeringend Erzieher_innen. Einige 
bleiben auch nicht lange im Beruf, da die Bedingungen nicht attraktiv genug sind. Weiter 
werden nicht alle in Vollzeit arbeiten, z.B. um ihre eigene Familienplanung umsetzen oder 
ihre berufliche Qualifikation erweitern zu können. Und nicht zuletzt ist die steigende Zahl der 
Erzieher_innen zu berücksichtigen, die in den Ruhestand gehen. Jahrelang wurde, vor allem 
in den Eigenbetrieben auf Grund der Einstellungsbeschränkungen durch den Senat, der 
Altersdurchschnitt in den Einrichtungen immer weiter nach oben getrieben. Nach den Daten 
der Deutschen Rentenversicherung gehen Frauen in Sozial- und Erziehungsberufen mit ca. 
62,2 Jahren in den Ruhestand, bei Erzieherinnen rechnet das DJI (Deutsches 
Jugendinstitut) mit einem durchschnittlichen Renteneintritt mit 59 Jahren. Eine Vielzahl von 
Fachkräften scheidet aufgrund verminderter Erwerbsfähigkeit aus ihrem Beruf aus. Durch 
den überdurchschnittlichen Anteil von Vollzeitkräften in Berlin, der bereits deutlich über dem 



 5

bundesweiten Standard liegt, ist der Spielraum durch Stundenaufstockung zusätzliche 
Personalreserven zu erschließen ebenfalls sehr begrenzt.  
 
Eine weitere Ausweitung der Ausbildungskapazitäten für die Voll- und Teilzeitausbildung, 
auch an den Hochschulen ist notwendig. Dabei sind aber insbesondere die notwendigen 
Praxisplätze für die Ausbildung im Auge zu behalten. 
 
Auf Grundlage einer klaren Ausbildungsstruktur, sollten Qualifizierungsmodule entwickelt 
werden, die den Absolventen verwandter Berufe noch fehlende Qualifikationen verschaffen, 
um einen anerkannten Abschluss zu erwerben, ohne die komplette Ausbildung  doppelt 
durchlaufen zu müssen. 
 
Bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse ist ebenfalls zu prüfen, wie, wenn 
eine komplette Anerkennung nicht möglich ist, eine modulare Nachqualifizierung die 
Anerkennung ermöglichen kann. Spezielle Sprachkurse für ausländische Fachkräfte sind 
anzubieten und zu fördern.   
 
Quereinstieg in den Beruf muss als Chance gesehen und besonders unterstützt werden. 
Viele Menschen, die sich beruflich umorientieren wollen, aber auch solche die keine 
formalen Bildungsabschlüsse erwerben konnten, können später mit ihrer gewachsenen 
Lebenserfahrung und Interesse am Beruf eine Bereicherung der Kita-Kollegien sein. Dazu 
müssen aber die Voraussetzungen geschaffen werden, die Interessierten und Trägern 
ermöglichen den beruflichen Quereinstieg erfolgreich zu gestalten, denn die Qualität  der 
Ausbildung darf nicht eingeschränkt werden. Die bisherige Methode, Menschen ohne 
ausreichende Voraussetzungen im Schnelldurchgang per Bildungsgutschein auf die 
Externenprüfung vorzubereiten ist weitgehend gescheitert. Weniger als ein Drittel der so 
„Ausgebildeten“ bestanden die Prüfungen. Alle anderen haben nun keine Chance mehr in 
den Beruf einzusteigen. Nur wenn Quereinsteiger_innen Bildungsgänge eröffnet werden, in 
denen sie stufenweise, über einen längeren Zeitraum und mit großen Praxisanteilen, in 
denen sie Erfahrungen erwerben, aber auch ihre Lebenserfahrung einbringen können, zu 
echten Berufsabschlüssen geführt werden, kann der Quereinstieg zum Erfolgsmodell 
werden. Dazu muss eine Anlauf- und Beratungsstelle eingerichtet werden, die 
Ausbildungswege aufzeigt und den Trägern Sicherheit vermittelt z.B. bei der 
Anrechenbarkeit solcher Mitarbeiter_innen. Es müssen modulare Ausbildungsgänge 
entwickelt werden, die auch den Erwerb formaler Bildungsabschlüsse (MSA) und eines 
guten Sprachniveaus beinhalten. Hierzu müssen unbedingt die Arbeitsagenturen 
eingebunden werden, die heute allgemeine Bildungsanteile in der Regel nicht fördern und 
ihre Förderung kaum über zwei Jahre ausdehnen können. Sinnvoll wäre ein 
Ausbildungsplan für die Interessentengruppen, der je nach Modul vom Jobcenter, aus 
Landesmitteln der Arbeitsförderung und anderen Fördermitteln finanziert werden kann und 
an dessen Ende ein vollwertiger Berufsabschluss als Erzieher_in steht. 
 
Der Einsatz von teilqualifiziertem Personal kann in der Mangelsituation helfen Lücken zu 
schließen, denn dadurch kann die Zahl der Menschen deutlich erhöht werden, die eine 
Erzieher_innenausbildung aufnehmen. 
 
Die Anrechenbarkeit von teilqualifiziertem Personal, sollte dem Ausbildungsstand 
entsprechen. Dabei ist die notwendige Anleitung durch das Fachpersonal vor Ort zu 
berücksichtigen, die den Kollegien in den Kitas nicht einfach noch on Top draufgesattelt 
werden kann. In jedem Fall muss ein Zeitrahmen abgesteckt werden, in dem die 
Teilqualifizierten zu einem anerkannten Berufsabschluss geführt werden müssen. Dieser 
Zeitrahmen muss sich allerdings flexibel an den Voraussetzungen der Einzelnen und ihren 
Ausbildungswegen ausrichten.  
 
Die Betreuungsschlüssel dürfen im Sinne der Förderqualität auch in der Mangelsituation 
nicht verschlechtert werden. Längerfristig sind sie weiter zu verbessern, um die frühkindliche 
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Bildung, insbesondere die Sprachentwicklung weiter zu verbessern, um die Zusammenarbeit 
mit den Eltern und dem sozialen Umfeld der Kitas zu stärken, den Übergang der Kinder in 
die Schule besser begleiten zu können  und, nicht zuletzt, um die Arbeitsbedingungen für die 
Fachkräfte zu verbessern.  
 
Eine anzustrebende längerfristige  weitere Verbesserung  der Ausbildungsqualität  ist nur 
erreichbar bei einer gleichzeitigen deutlichen Verbesserung bei Arbeitsbedingungen, 
Vergütung, Aufstiegschancen und sozialer Anerkennung. In den nächsten Jahren ist 
ebenfalls daraufhin zu arbeiten, dass es für die Fachkräfte mehr Möglichkeiten der 
beruflichen Weiterentwicklung gibt. Die Kitas sollen sich qualitativ als erste 
Bildungseinrichtung unserer Kinder weiterentwickeln, dabei darf es zu keiner Aufweichung 
der Qualitätsstandards in der Ausbildung und im beruflichen Alltag der Erzieher_innen 
geben. Denn je jünger die Kinder desto entscheidender ist die Qualität des Fachpersonals 
für den Erfolg der Förderung. 
 
 
Forderungen: 
 

Kurzfristige Forderungen: 
 

• Bereitstellung von mindestens 100 Mio € Fördermittel zum Kitaausbau im 
Doppelhaushalt 2014/15 

• Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten für Kitafachpersonal 
• Erstellung von Verbleibsstudien der Berliner Bachelor-Absolvent_innen und später 

auch der Master-Absolvent_innen 
• Schaffung einer Anlauf- und Beratungsstelle für potentielle Quereinsteiger_innen in 

den Erzieher_innenberuf und Kitaträger 
• Entwicklung von modularisierten Ausbildungsgängen und entsprechenden 

Finanzierungsmodellen  
• Stärkere Verankerung der Interkulturellen Kompetenz in der Ausbildung  
• Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Kita und Elternhaus 
• Reform der Strukturen der Elternpartizipation 
• Verbesserung der Transparenz der externen Evaluation  
• Stärkung der fachlichen und rechtlichen Aufsicht bei der Senatsverwaltung 
• Schaffung von Möglichkeiten der Fachsteuerung in den Jugendämtern der Bezirke 
• Entwicklung eines Qualitätsmonitorings 

 
Längerfristige Forderungen: 

 
• Ausbau von Angeboten mit flexiblen Öffnungszeiten 
• Verbesserung des Betreuungsschlüssels in den Kitas 
• Verbesserung der Arbeitsbedingungen für das Fachpersonal 
• Verbesserung der Aufstiegsmöglichkeiten und der Vergütung für das Fachpersonal 
• Ausbau des Anteils des akademisch ausgebildeten Personals 
 
 

Bereits die Umsetzung der kurzfristig zu realisierenden Forderungen werden große 
Anstrengungen verlangen und auch für den Berliner Haushalt deutliche Entscheidungen 
erfordern. Ob, und wenn ja wie, zur möglichst raschen Umsetzung der längerfristigen 
Forderungen  wieder auf Elternbeiträge zurückgegriffen werden sollte, muss mit allen 
Beteiligten in Berlin (Eltern, Kitaträgern und Verwaltung) diskutiert werden. Dabei könnte 
eine Möglichkeit ein zeitlich begrenzter und sozial gestaffelter Solidarbeitrag der Eltern sein, 
um die gewünschte Ausbauqualität für alle Kinder rascher zu erreichen. 
Grundsätzlich sollte die frühkindliche Bildung genau wie die Bildung in Schulen und 
Hochschulen vom Staat kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich 
Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

 
1. In welchen Bezirken gibt es bereits einen Mangel 

an Kitaplätzen? 
 
Zu 1.: Gemäß § 19 des Kindertages-

förderungsgesetzes (KitaFöG) sind die örtlichen 
Jugendämter im Rahmen ihrer Jugendhilfeplanung 
unter Einbeziehung der freien Träger zur Entwicklung 
eines bedarfsgerechten Kindertagesbetreuungs-
angebotes verpflichtet. Gemeinsam mit den Bezirken 
entwickelte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft (SenBildJugWiss) ein Daten- und 
Informationsraster für eine einheitliche und ver-
gleichbare gesamtstädtische Darstellung der Kita-
planungen der Bezirke.  

 
Dem am 03.07.2012 gestarteten Kitaaus-

bauprogramm liegt ein Bedarfsatlas zur Darstellung der 
in den Berliner Bezirksregionen bestehenden Bedarfe 
zugrunde, um eine zielgerichtete und bedarfsgerechte 
Förderung zu ermöglichen. Das Modell bildet die 
Berliner Bezirksregionen unter Berücksichtigung der 
dort melderechtlich registrierten 0 bis unter   6-jährigen 
Einwohnerinnen und Einwohner, Bevölkerungs-
dynamiken von 2007 bis 2011 in der relevanten 
Altersgruppe sowie Wanderungsbewegungen (Zu- und 
Abwanderung in die Region hinein bzw. aus der 
Region hinaus/Wanderungssaldo) ab. Es nimmt Bezug 
auf die in den Regionen am 31.12.2011 angebotenen 
Kitaplätze und aktuell betreuten Kinder und geht von 
einer grundsätzlich gewünschten wohnortnahen 
Versorgung aus. Dabei werden in vier Kategorien die 
Dringlichkeiten des bestehenden Bedarfs abgebildet. 
Der Bedarfsatlas ist online unter 
http://www.berlin.de/sen/familie/kindertagesbetreuung/
fachinfo.html veröffentlicht. 

 
Der Bedarfsatlas wird erstmals Anfang 2013 

aktualisiert werden. Die Aktualisierung wird die auf 
dem Mikrozensus beruhende und im Herbst 2012 
avisierte neue Bevölkerungsprognose, die Daten der 

oben genannten vereinheitlichten Jugendhilfe-
planungen sowie die bis dato getroffenen 
Förderentscheidungen im Rahmen des Kitaaus-
bauprogramms berücksichtigen. 

 
2. Welche und wie viele Fälle sind dem Senat von 

Berlin bekannt geworden, bei denen Kitaträger oder 
einzelne Kitas von den Eltern Aufnahmegebühren, 
kostenpflichtige Zusatzleistungen, Bürgschaften für 
sanierungsbedürftige Einrichtungen oder sonstige 
finanzielle Aufwendungen verlangen? 

 
3. Wenn dem Senat keine Fälle bekannt sind, gibt 

es in den Bezirken solche Fälle, wenn ja in welchen 
Bezirken und wie viele? 

 
5. Was werden oder würden die Kitaaufsicht und 

die zuständige Senatsverwaltung unternehmen, wenn 
ihnen die in Frage zwei beschriebenen Fälle bekannt 
werden oder bekannt würden? 

 
6. Hat oder hätte die zuständige Senatsverwaltung 

die rechtlichen Möglichkeiten bei bekannt werden der 
in Frage 2 beschriebenen oder ähnlicher Fälle, in denen 
Kitas unzulässige Gelder von Eltern fordern, 
aufsichtsrechtlich oder steuernd einzugreifen? 

 
7. Wenn es die in Frage 6 beschriebenen 

rechtlichen Möglichkeiten des Einschreitens nicht 
geben sollte, sieht der Senat von Berlin rechtlichen 
Handlungsbedarf, wenn ja welchen, wenn nein, warum 
nicht? 

 
Zu 2., 3., 5., 6. und 7.: Grundsätzlich sind Zu-

zahlungen nicht zulässig. Weder dürfen Aufnahme-
gebühren, Gebühren für die Reservierung eines Platzes, 
Kautionen, Verwaltungsgebühren, Refinanzierungs-
gebühren noch Freihaltegelder erhoben werden. Nur 
wenn es sich um Zuzahlungen für besondere 
pädagogische Angebote handelt, die über das 
Regelangebot, also die Angebote nach dem Berliner 
Bildungsprogramm, hinausgehen, sind Zuzahlungen 
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zulässig. Kein Kind darf aber von diesen besonderen 
Angeboten ausgeschlossen werden.  

 
„Zuzahlungen“ (über die Kostenbeteiligung 

hinausgehende finanzielle Verpflichtungen der Eltern) 
sind folglich nur zulässig, wenn sie sich auf Grund von 
besonderen Leistungen des Trägers ergeben und von 
den Eltern gewünscht sind. Diese finanziellen 
zusätzlichen Verpflichtungen müssen von den Eltern 
jederzeit einseitig aufgehoben werden können, ohne 
dass sich daraus ein Kündigungsgrund ergibt. Generell 
können Eltern auch einen Platz verlangen, der über die 
Kostenbeteiligung nach dem Tagesbetreuungs-
kostenbeteiligungs-gesetz (TKBG) hinaus keine 
Zahlungsverpflichtungen umfasst. Einzig die Eltern-
Initiativ-Kindertagesstätten dürfen weitergehende 
Zuzahlungen erheben, da sie aufgrund ihrer Or-
ganisationsform einer besonderen Kostenstruktur 
unterliegen. 

 
Dem Senat sind Einzelfälle bekannt, in denen von 

Eltern unzulässige Zuzahlungen und Gebühren verlangt 
und die Eltern im Unklaren über ihre Rechte gelassen 
werden. Die Einrichtungsaufsicht der SenBildJugWiss 
berät Eltern, klärt sie über ihre Rechte auf und geht den 
bekanntgewordenen Fällen nach. So prüft sie bspw. die 
Betreuungsverträge und erteilt nachträgliche Auflagen 
zur Erlaubnis gemäß § 45 SGB VIII. Ziel muss es sein, 
Träger und Eltern aufzuklären, Missbrauch zu ver-
hindern und sinnvolle Zusatzangebote zu ermöglichen, 
ohne Eltern zu überfordern. Derzeit wird von der 
Einrichtungsaufsicht ein Merkblatt für Eltern erstellt, 
das eindeutig aufzeigt, welche Zuzahlungen unzulässig 
sind und welche Rechte Eltern haben. 

 
Eine zahlenmäßige Erhebung der Verstöße gegen 

die Regelungen des KitaFöG bzw. der Rahmen-
vereinbarung über die Finanzierung und Leistungs-
sicherstellung der Tageseinrichtungen (RV Tag) erfolgt 
nicht. Bereits jetzt können Verstöße von Trägern gegen 
die Regelungen des KitaFöG und der RV Tag geahndet 
werden. Im Rahmen von Vertragsverletzungsverfahren 
nach § 7 RV Tag kann im schwerwiegenden Fall die 
Finanzierung eingestellt werden. In enger Zusammen-
arbeit mit der Einrichtungsaufsicht wird das im Aufbau 
befindliche Vertragscontrolling in der SenBildJugWiss 
künftig verstärkt Vertragsverletzungsverfahren nach § 
7 RV Tag zu dieser Problematik einleiten. 

 
4. Welchen Handlungsbedarf sieht die zuständige 

Senatsverwaltung, Eltern besser über ihre Rechte 
hinsichtlich der Betreuungsverträge mit den Kitas 
aufzuklären? 

 
8. Welche Schritte können gemacht werden, um 

Eltern besser über ihre Rechte aufzuklären? 
 
9. Welche Meinung vertritt die zuständige 

Senatorin, verbindliche Musterbetreuungsverträge für 
Kitas und die Tagespflege einzuführen, die festlegen, 
welche Bestandteile verpflichtend sind und welche 
freiwillig? 

 

Zu 4., 8. und 9.: Die Einrichtungsaufsicht in der 
SenBildJugWiss berät im Rahmen der 
Betriebserlaubnisverfahren nach § 45 SGB VIII die 
Träger von Kindertagesstätten u.a. in Bezug auf die 
Gestaltung der Betreuungsverträge. Zu diesem Zweck 
hat die Einrichtungsaufsicht einen Musterbetreuungs-
vertrag entwickelt, der die gesetzlich verpflichtenden 
sowie empfohlenen Bestandteile eines solchen 
Vertrages aufzeigt. 

 
Die Vorgaben für den Betreuungsvertrag sind mit 

wesentlichen Inhalten im Kindertagesförderungsgesetz 
(KitaFöG) festgeschrieben. Bestandteil des Be-
treuungsvertrags ist u.a., dass die Träger gemäß § 16 
Abs. 1 Nr. 2 KitaFöG verpflichtet sind, die Eltern 
umfassend über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären, 
insbesondere über die Verpflichtung zur Kosten-
beteiligung nach § 26 KitaFöG sowie die Rechte nach 
§ 23 Abs. 3 Nr. 3 KitaFöG. Darüber hinaus muss der 
Träger sicherstellen, dass grundsätzlich alle Kinder alle 
Angebote in einer Tageseinrichtung nutzen können, 
und zwar unabhängig von den Einkommens-
verhältnissen der Eltern bzw. unabhängig von 
Zuzahlungen. Voraussetzung für die Erhebung von 
Zuzahlungen ist, dass die Eltern an den Ent-
scheidungen, die zu finanziellen Belastungen führen, 
beteiligt werden. Gemäß § 14 Abs. 2 KitaFöG sollen 
die Eltern in allen Fragen der pädagogischen 
Konzeption und deren Umsetzung, also auch in die 
Planung zusätzlicher Angebote, einbezogen werden.  

 
Für die Kindertagespflege stellt sich diese 

Anforderung nach einem Musterbetreuungsvertrag 
nicht, da hier der Betreuungsvertrag zwischen dem 
Jugendamt und den Eltern geschlossen wird. 

 
 

Berlin, den 18. Juli 2012 
 
 

In Vertretung 
Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft 
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Antrag  

 

 
 
auf Annahme einer Entschließung 
 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
Rechtssicherheit für Tageseltern schaffen –  
Sind Tageseltern „Lebensmittelunternehmer_innen“ oder doch nicht? 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat von Berlin wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass 
die Berliner Tageseltern Rechtssicherheit und Rechtsklarheit 
darüber erhalten, ob und welche Hygienevorschriften rechtlich ver-
bindlich für sie gelten. Die zuständigen Senatsverwaltungen haben 
sich mit den weiteren Gremien unverzüglich abzustimmen. Dazu 
gehören Bundesbehörden, Bezirke und selbstverständlich auch die 
Berliner Senatsverwaltung. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
ist bei den zu treffenden Regelungen in besonderem Maße zu be-
achten. Die Tageseltern sind unverzüglich über das Vorgehen und 
die erzielten Ergebnisse zu informieren.  
 
 
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 31.03.2012 zu berichten. 
 
 

Begründung 
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In der Berlin herrscht ein akuter Mangel an adäquaten Betreuungs-
plätzen für kleine Kinder. Die Tagesbetreuung durch Tageseltern 
ist ein wichtiger Teil der Förderung und Betreuung der 
Allerkleinsten. Sie ermöglicht es Eltern, Beruf und Familie mit-
einander zu vereinbaren. Vor diesem Hintergrund sind die derzeitig 
schleppenden Entwicklungen hinsichtlich der Geltung oder Nicht-
geltung von EU-Hygienevorschriften für Tageseltern nicht nach-
vollziehbar.  

Ab dem 01.01.2012 sollen die EU-Vorschriften in Berlin an-
gewendet werden. Die Bezirke haben diese umzusetzen. Seit 
einiger Zeit berichten die Medien über die Gleichstellung von 
Tageseltern ab Januar 2012 mit „Gastwirten“ und die Anwendung 
von ansonsten nur für Gaststätten und Großküchen geltenden 
Lebensmittel- und Hygienevorschriften. Diese sollen nach Auf-
fassung der Berliner Verwaltung nunmehr der Registrierungspflicht 
als Lebensmittelunternehmer unterliegen, müssen dann Warenein-
gangskontrollen durchführen, die Lagerungstemperatur täglich 
messen und dokumentieren, teilweise sogar die Gar- und/oder 
Warmhaltetemperatur. Zudem sollen auch regelmäßige Kontrollen 
durch die bezirklichen Aufsichtsämter erfolgen. Das anhaltende 
Chaos, ob die EU-Verordnungen nun gelten oder nicht, ist endlich 
zu beenden. 

Die meisten Kinder werden durch Tageseltern in deren privater 
Wohnung betreut, oft nur bis zu drei Kleinkinder. Pädagogisch und 
entwicklungspsychologisch geht es darum, dass die bis zu drei-
jährigen Säuglinge und Kleinkinder in familienähnlichen Be-
treuungssettings gefördert werden. Es besteht schon rein praktisch 
keine Parallele zu Gastwirtschaften, wenn die Tagespflege in der 
privaten Wohnung der Tagespflegeperson erfolgt oder im Haushalt 
der Eltern. Seit Januar 2012 sind die Berliner Bezirke gehalten, die 
von der Landesebene vorgegebenen Vorschriften umzusetzen. 

Die Rechtsauffassung des Berliner Senates, dass nunmehr diese 
Hygiene-Regeln auch für die Tageseltern gelten sollen, ver-
unsichert diese massiv. Befürchtet wird, dass Tageseltern durch den 
plötzlich auf sie zukommenden bürokratischen Aufwand nicht 
mehr zu ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich der Kinderbetreuung 
kommen würden. Einerseits ist sicher nichts dagegen zu sagen, 
auch Tageseltern in Fragen der Lebensmittelhygiene zu schulen, 
etwa dergestalt, dass für die Zubereitung von Kuchen besser auf 
pasteurisierte Eiprodukte zurückgegriffen wird, da dies 
salmonellensicher ist - immerhin gibt man ihnen ja fremde Kinder 
in Obhut. Dies findet aber bereits statt. Zur Qualifizierung von 
Tagespflegepersonen gehört die Schulung über die Lebensmittel-
hygieneverordnung. Die Tagespflege wird immer wieder mit zum 
Teil übertriebenem Formalismus überzogen, der zur Zeit einen 
neuen Höhepunkt erlebt. Es ist richtig und wichtig, dass die Tages-
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pflege qualifiziert wird und ihre Qualität steigt, damit sie als 
wichtiges Standbein in der Förderung und Betreuung von Kindern 
ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen kann. Mit übertriebener 
Bürokratie wird aber dafür Sorge getragen, dass nicht mehr 
Menschen dieser wichtigen Tätigkeit mit viel Engagement bei nach 
wie vor schlechter Bezahlung nachgehen, sondern Tageseltern 
frustriert aufgeben. Sie wären ein so wichtiger Bereich, um die in 
Berlin fehlenden Tagesbetreuungsplätze mit aufzufangen. Es soll 
nicht unangebracht mit Kanonen auf Spatzen geschossen werden - 
Tageseltern sind keine Schulkantinen. 

Es gibt seit einiger Zeit einen Leitfaden, der von den Senatsver-
waltungen für Bildung und Jugend, sowie Gesundheit, Umwelt und 
Verbraucherschutz entwickelt wurde und durch die bezirklichen 
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsämtern inzwischen an die Be-
troffenen verschickt wird. Mit dem tatsächlichen Status von Tages-
pflegeeltern haben sich die handelnden und anweisenden Behörden 
scheinbar nicht genauer befasst, sondern Parallelen an Stellen ge-
zogen, die bedenklich sind. In dem Leitfaden heißt es, dass Tages-
pflegepersonen im Rahmen ihrer Tätigkeit Lebensmittel an Kinder 
ausgeben, daher rechtlich als Lebensmittelunternehmer einzustufen 
sind und dementsprechend auch der amtlichen Lebensmittel-
kontrolle unterworfen wären. Für die rechtliche Einordnung als 
„Lebensmittelunternehmer“ wird die Verordnung (EG) Nr. 
178/2002 (EU-Verordnung) bemüht, die ihrerseits jedoch voraus-
setzt, dass die betreffenden (natürlichen oder juristischen) Personen 
dafür verantwortlich sind, dass die Anforderungen des Lebens-
mittelrechts in dem ihrer Kontrolle unterstehenden Lebensmittel-
unternehmen erfüllt werden. Es gibt jedoch weder auf Bundes-, 
noch auf Landesebene eine Vorschrift, aus der unzweideutig 
hervorgehen würde, dass dies auf Tageseltern zutrifft. Die in dem 
Leitfaden herangezogenen nationalen Vorschriften verweisen ihrer-
seits auf die EU-Verordnung (wie etwa das Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuch) oder unterlassen einen solchen Verweis 
gleich gänzlich (wie etwa das Infektionsschutzgesetz). Die Er-
wähnung von Tagespflegepersonen wird man hier aber vergeblich 
suchen. Spätestens hier dürfte auch für juristische Laien erkennbar 
sein, dass immerhin zwei Senatsverwaltungen einem juristischen 
Zirkelschluss erlegen sind. Inzwischen sah sich selbst die EU-
Kommission dazu veranlasst, das Land Berlin darauf hinzuweisen, 
dass es fälschlicherweise EU-Lebensmittel- und Hygienerecht auf 
Tagespflegepersonen anwenden will! Berlin hat sich noch die 
Mühe gegeben, die Verordnung überhaupt zu zitieren, in Sachsen 
hielt man das bei einem ähnlichen Hinweisblatt gar nicht erst für 
notwendig. Tageseltern sind ein wichtiger Bestandteil der 
Förderung und Betreuung von kleinen Kindern. Sie sollten mög-
lichst mit keinem derart unnützen und überflüssigem Bürokratis-
mus belastet werden. Es wäre zu erwarten gewesen, dass die be-
teiligten Senatsverwaltungen wenigstens kritisch prüfen, ob ihre 
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Annahme tatsächlich juristisch haltbar ist oder ob es eine für die 
Tagespflegeeltern sprechende juristische Auslegung gibt, die trag-
bar ist. Niemand scheint bisher einmal genauer hingeschaut zu 
haben. Nun gilt es Rechtsklarheit zu schaffen. Es besteht unmittel-
barer Handlungsbedarf.  
 
 
Berlin, den 24. Januar 2012 
 
 
 
 

Pop   Burkert-Eulitz   Dr. Altug 
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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Rede zur Annahme einer Entschließung über Rechtssicherheit für Tageseltern 
schaffen – Sind Tageseltern "Lebensmittelunternehmer/innen" oder doch nicht?

Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Senatoren und Senatorinnen! Liebe 
Koalitionäre! Sie machen Tageseltern zu Lebensmittelunternehmern und 
Lebensmittelunternehmerinnen. Das ist ein Schildbürgerstreich erster Güte. Machen Sie 
dem ein Ende! 

[Beifall bei den GRÜNEN – Vereinzelter Beifall bei der LINKEN und den PIRATEN] 

Es ist schon klar: Sie werden mir gleich erklären, dass es bei den Tageseltern dieser Stadt
weder berüchtigte EU-Regeln noch Verunsicherung oder ein Bürokratiechaos gibt und 
dass eine Tagesmutter, die bei sich zu Hause drei Zweijährige betreut, auch nicht einem 
Kneipier in der Simon-Dach-Straße gleichgesetzt wird. Im August 2011 wurde ich auf 
einem Spielplatz zum ersten Mal von einer Tagesmutter auf eine, wie sie sagte, 
Horrorhygienevorschrift des Senats angesprochen. Sie war entsetzt und ist es noch 
immer. Hier im Hause wurden mehrfach – auch von der Koalition – Mündliche Anfragen zu
diesem Thema gestellt. Herr Braun dozierte hier im Plenarsaal und erklärte einer Kollegin 
der CDU, was Hygiene in der lateinischen Übersetzung eigentlich heiße. 

Fakt ist: Hier in dieser Stadt sind die Tageseltern aktuell Lebensmittelunternehmer – so die
Antwort auf meine Kleine Anfrage vonseiten des Senats. Leute, die auf solche Ideen 
kommen, können nur verkopft in ihren Büros hocken. Sie haben vom Alltag und den 
Arbeitsbedingungen von Tageseltern überhaupt keine Ahnung. 

[Beifall bei den GRÜNEN und der LINKEN]

Aber reden wir, soweit das hier geht, etwas genauer über diese Berliner Politikposse, bei 
der unsere Senatsverwaltungen und unsere Senatoren und Senatorinnen – auch die 
neuen, auch Herr Braun! Ach so, der ist ja schon wieder Geschichte! Ich meine Herrn 
Senator Heilmann – eine herausragende Rolle spielen und spielten. 

 

Ich könnte darüber lachen, wenn es nicht so ernst wäre. Sie verunsichern die Tageseltern. 
Uns fehlen bis zu 23 000 Plätze für unsere Kleinsten. Wir brauchen die Tageseltern so 
dringend, aber was machen Sie? – Sie schrecken sie mit Ihren absurden Vorschriften ab. 

[Beifall bei den GRÜNEN und den PIRATEN] 

Die Medien begleiten die Vorgänge seit mehreren Monaten. Republikweit macht sich 
Berlin inzwischen mehr als lächerlich. Es gibt immer neue Variationen der Auslegung der 
Materie.

Dabei ist es möglich und gar nicht so schwierig, mit einem Grundkurs Europarecht das 
auch zu lösen. Tageseltern sind – ganz klar – keine Lebensmittelunternehmer.

[Beifall bei den GRÜNEN – Vereinzelter Beifall bei der LINKEN]

Und das Beste ist: Die EU selbst, die die Vorschrift erlassen, sagt, dass eine Tagesmutter 
keine Lebensmittelunternehmerin ist. Ihnen fehlt das Wissen über Föderalismus. Seit 
wann ist ein Bundesland an die Rechtsauslegung eines Bundesministeriums gebunden, 
wenn diese Auslegung zudem auch noch so komisch ist? – Andere Landesregierungen 
wie Sachsen haben klare Absagen erteilt. 
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Sie haben die Info vom Bund zur Kenntnis genommen, und sie sagen: Die 
Hygienevorschriften, die wir haben, reichen aus. – Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bremen, 
Thüringen! Bayern hat noch nie etwas davon gehört. Und warum Berlin hier vorprescht, ist
nicht klar. 

Nehmen wir uns ein Beispiel an Hamburg: Das sind die Einzigen, die darin Berlin 
nachziehen. Aber Hamburg – das hat sich erwiesen – ist kein gutes Vorbild. Die 
sarrazinschen Zeiten sind vorbei. Ich dachte, das wäre schon Schrott von gestern. 
Scheinbar eilt das Land Berlin Hamburg immer noch hinterher. 

Herr Senator Heilmann und Sie, Frau Senatorin Scheeres, haben hier in diesem Plenum 
öffentlich versprochen, es werde eine Besserung geben. Sie wollen Abhilfe schaffen, 
halten aber an der absurden Begriffsbestimmung fest. So lautete Ihre Antwort auf meine 
Kleine Anfrage vor wenigen Tagen. 

Schon im Februar 2009 machte Brüssel auf eine Auslegungshilfe der Basisverordnung im 
europäischen Hygienerecht aus dem Jahr 2002 aufmerksam, dass europäische Auflagen 
für Lebensmittelbetriebe nicht für Tageseltern gälten. Ich frage mich seit Wochen, warum 
Sie sich nicht von der rechtsetzenden Ebene selbst leiten lassen. Das Berliner Chaos 
besteht ohne Not. Ich wiederhole noch einmal meine Bitte vom Anfang. Kommen Sie zu 
Vernunft, und beenden Sie das Chaos! 

[Beifall bei den GRÜNEN – Vereinzelter Beifall bei der LINKEN und bei den PIRATEN]
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Schriftliche Anfrage 
 

der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE)   
 

vom 20. März 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 26. März 2015) und  Antwort 

 

Erzieher_innen-Ausbildung - Quereinstieg: knapp 1.000 Pflichtstunden mehr, ab sofort 

bei gleicher Ausbildungszeit von 3 Jahren - Stopft der Senat auf dem Rücken der Studie-

renden und Träger das Qualitätsloch in der Ausbildung in einer Nacht- und Nebelaktion? 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Vor dem Hintergrund, dass am 08. Februar 2015 

Änderungen in der APVO-Sozialpädagogik mit sofortiger 

Wirkung für auch die bereits begonnenen Ausbildungen 

im Quereinstieg für Erzieher_innen in Kraft traten und 

diese die Teilzeitausbildung um 960 Stunden (davon 480 

an der Fachschule und 480 in anderen Lernformen, mit 

einer Erhöhung der Pflichtstunden auf 2.400 im Teilzeit-

studium - im Vergleich, die Vollzeitausbildung umfasst 

2.600 Pflichtstunden.) erhöhen und vor dem Hintergrund, 

dass der Berliner Senat bisher die Meinung vertrat, dass 

es keiner Änderungen für die berufsbegleitende Erzie-

her_innen-Ausbildung bedürfe, die Angebote ausreichend 

seien, frage ich, welche Gründe gab es für diese Ände-

rungen? 

 

Zu 1.: Die zum 08.Februar 2015 in Kraft getretene 

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

Sozialpädagogik (APVO) kommt erstmals für die ab dem 

Schuljahr 2015/2016 beginnenden Klassen zur Anwen-

dung. Da alle bisherigen Absolventinnen und Absolven-

ten der berufsbegleitenden Ausbildung zur Erzieherin 

oder zum Erzieher zwar die Berliner staatliche Anerken-

nung erhalten, aber nicht die bundesweite Anerkennung 

des Zeugnisses, hat das zur Folge, dass Berliner Erziehe-

rinnen und Erzieher mit dem Zeugnis über die berufsbe-

gleitende Ausbildung in anderen Ländern unter Umstän-

den keine Zugangsberechtigung zum Studium oder sogar 

zum Arbeitsmarkt haben könnten. 

 

 

2. Gab es vorher einen Qualitätsdialog mit allen Betei-

ligten für die eingeführten Änderungen? 

 

Zu 2.: Mit der bundesweiten Zuordnung des Ab-

schlusses einer Fachschule zum Europäischen Qualifika-

tionsrahmen/Deutschen (EQR/DQR) der Niveaustufe 6 ist 

festgelegt worden, dass das dafür vorgesehene Kompe-

tenzniveau in der Abschlussprüfung nachzuweisen ist. 

Der auf dieser Grundlage bundesweit zwischen allen 

Ländern vereinbarte Rahmenplan, der von einer paritä-

tisch besetzten Arbeitsgruppe für die Fachschulen für 

Sozialpädagogik bearbeitet wird, ist auf das  Erreichen 

der Niveaustufe 6 des DQR ausgerichtet. Ein darüberhin-

ausgehender Qualitätsdialog hat nicht stattgefunden. 

 

 

3. Warum wurden diejenigen, die ihre Ausbildung 

zum 01.02.2015 begonnen haben, die Fachschulen in 

freier Trägerschaft und die Ausbildungskitas, die die 

QuereinsteigerInnen auf ihren Personalschlüssel anrech-

nen müssen, vorab über diese gravierenden Änderungen 

die ab sofort gelten nicht informiert, damit sie sich auf die 

neue Situation einstellen können und ihre Entscheidungen 

entsprechend den neuen Realitäten hätten treffen können? 

 

Zu 3.: Wie bereits zu 1. ausgeführt, wird die APVO-

Änderung erst mit Beginn des Schuljahres 2015/16 wirk-

sam. 

 

 

4. Wie hängen diese Änderungen mit den geplanten 

Änderungen des Rahmenlehrplans für die Erzieher_innen-

Ausbildung zusammen? 

 

Zu 4. Die Voraussetzung der Umsetzung des neuen 

bundesweit vereinbarten Rahmenplans ist unter anderem 

die Einhaltung der nach der Kultusministerkonferenz 

vorgesehenen Anzahl von 2.400 Unterrichtsstunden. 

 

 

5. Wieso sind die o.g. Änderungen seit 08.02.2015 in 

Kraft, obwohl der neue Rahmenlehrplan erst zum Schul-

jahr 2016/17 gelten soll? 

 

Zu 5.: Die bundesweite Anerkennung der Berliner be-

rufsbegleitenden Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher 

ist nicht abhängig vom Inkrafttreten des neuen Rahmen-
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lehrplans. Bereits nach den derzeit geltenden Anforderun-

gen der Kultusministerkonferenz (KMK) ist für die bun-

desweite Anerkennung Theorieunterricht im Umfang von 

2.400 Stunden erforderlich.   

 

 

6. Welche Konzepte gibt es für die inhaltliche Ausge-

staltung der zu leistenden Mehrstunden? 

 

Zu 6.: Die Fachschule entscheidet im Rahmen ihrer 

Eigenständigkeit jeweils selbst über Unterrichtsformen 

und inhaltliche Schwerpunktsetzungen, die zur Errei-

chung der Bildungsziele nach § 1 APVO besonders ge-

eignet erscheinen. Die zeitliche Zuordnung der 480 Stun-

den „Unterricht in anderen Lernformen“ zu den Themen-

feldern werden dabei vor der Erstellung des Ausbildungs-

plans  zur Genehmigung bei der Schulaufsichtsbehörde 

eingereicht. 

 

Im Profilunterricht (Verstärkungsunterricht) für den 

fachrichtungsbezogenen Lernbereich sind mindestens 100 

Unterrichtsstunden für die Vermittlung von Kenntnissen 

und Methoden zur Förderung von Spracherwerb und 

Sprachentwicklung bei Kindern und Jugendlichen vorzu-

sehen. 

 

 

7. Mit welchem Vorlauf haben die Fachschulen von 

den umzusetzenden Änderungen erfahren? 

 

Zu 7.: Die Fachschulen sind bereits seit Herbst 2013 

darüber informiert, dass Studierende der berufsbegleiten-

den Ausbildung die bundesweite Anerkennung beanspru-

chen. 

 

  

8. Mit welchem Vorlauf haben die Studierenden von 

diesen Änderungen erfahren? 

 

Zu 8.: Der Senat geht davon aus, dass die Fachschulen 

die Studierenden über diese Entwicklung informiert ha-

ben. 

 

 

9. Wie unterstützt der Senat die Fachschulen in der 

Neukonzeption der Teilzeitausbildung? 

 

Zu 9.: Da die derzeitige Erhöhung der Anzahl der 

Theoriestunden in der berufsbegleitenden Ausbildung 

lediglich die Anteile erhält, die in der Vollzeitausbildung 

verpflichtend anzubieten sind und auch in der berufsbe-

gleitenden Ausbildung mit berücksichtigt werden müssen, 

geht der Senat geht davon aus, dass dies auf der Grundla-

ge der vorhandenen Unterrichtskonzeption erfolgt.   

 

 

10. Wie begründet der Senat die kurze Übergangsre-

gelung? 

 

Zu 10.: Die Übergangsfrist entspricht dem üblichen 

Zeitrahmen. 

 

11. Gibt es die Möglichkeit, ähnlich wie an Universi-

täten/ Hochschulen, sich während der Übergangszeit zu 

entscheiden, ob man nach der alten oder neuen APVO 

studieren möchte? Wenn, ja, welche Fristen sind dafür 

vorgesehen? Wenn nein, warum nicht? 

 

Zu 11.: Dadurch, dass die neue APVO erst mit Beginn 

des Schuljahres 2015/16 wirksam wird, wurde explizit in 

keine bereits bestehende Ausbildung eingegriffen. Somit 

bedarf es keiner solchen Regelung. 

 

 

12. Ist dem Senat bekannt, ob und wenn ja, wie viele 

Ausbildungsverträge aufgrund der neuen Regelungen 

aufgelöst wurden? 

 

Zu 12.: Dem Senat ist nicht bekannt, dass und wenn ja 

wie viele Ausbildungsverträge aufgelöst wurden. 

 

 

13. Welche Unterstützung (zeitlich, personal, Bera-

tung) erhalten  

a) die Fachschulen für die Erstellung eines Konzepts 

für die zu leistenden Mehrstunden,  

b) die Praxiseinrichtungen, die z.T. mit anderen Zeiten 

geplant haben, die neue max. Praxisstundenzahl nun aber 

auf 19,2 h sinkt, um eine 40-STunden-Woche für die 

Auszubildenden/ Studierenden nicht zu überschreiten,  

c) die Studierenden/ Auszubildenden, die ihre Ausbil-

dungsverträge zum Wintersemester, das am 08.02.2015 in 

der Regel, z.T. erst am 09.02.2015 begann, mit anderen 

Bedingungen angenommen haben? 

 

Zu 13.:  

a) Die Fachschulen haben für die Umsetzung ein Se-

mester Vorbereitungszeit, wobei die Inhalte der Vollzeit-

ausbildung entsprechen.  Die Unterrichtsvorbereitung 

gehört zur Aufgabe einer Lehrkraft und wird nicht geson-

dert vergütet.  

b) Da die Gültigkeit der APVO-Änderung erst mit 

dem neuen Schuljahresbeginn 2015/16 in Kraft tritt, ha-

ben die Praxiseinrichtungen einen ausreichenden Vorlauf, 

sich auf die neue Situation einzustellen. Aus arbeitsrecht-

licher Sicht gibt es keine Begrenzung der max. Praxis-

stundenzahl auf 19,2 Wochenstunden. 

c) Der Senat hat festgelegt, dass das Schulhalbjahr 

2014/2015 zum 01. Februar 2015 begonnen hat, der erste 

Schultag war der 09. Februar 2015. Damit sind Verände-

rungen nicht erforderlich. 

 

 

14. Wie begründet der Senat diesen Schritt hinsicht-

lich der Bekämpfung des Fachkräftemangels? Welche 

Verbesserungen erhofft sich der Senat durch eine Ver-

schärfung der Bedingungen auf beiden Seiten? 

 

Zu 14.: Die Anpassung der Theoriestunden an die 

KMK-Vorgaben in der berufsbegleitenden Teilzeitausbil-

dung steht nur insofern im  Zusammenhang mit dem 

Fachkräftebedarf, als das dadurch die Zahlen derer in 

berufsbegleitender Ausbildung stark angestiegen sind und 

dieser Ausbildungsform heute eine viel größere Bedeu-
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tung zukommt als noch vor einigen Jahren. In den letzten 

zwei Jahren war eine zunehmende Beunruhigung unter 

den Studierenden hinsichtlich einer Nichtanerkennung 

ihres Berliner Ausbildungsabschlusses in anderen Bun-

desländern wahrzunehmen. Auch wenn der Senat bestrebt 

ist, die ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher in Ber-

lin zu halten, sollte ihnen dennoch nicht die Option eines 

Wechsels in andere Bundesländer verbaut sein. 

 

 

15. Für die Fachschulen bedeute eine Erhöhung der 

Stunden entsprechende Mehrleistung, wie stellt der Senat 

die Zahl der zusätzlich benötigen Lehrkräfte sicher? 

Wenn es keine zusätzlichen Lehrkräfte gibt, welche 

Kompensationsleistungen sind vorgesehen? Welche 

Übergangszeit ist geplant? 

 

Zu 15.: In den staatlichen Fachschulen für Sozialpä-

dagogik ist der Anteil der berufsbegleitenden Ausbildung 

sehr gering und wird im Rahmen der Einstellungen zum 

Schuljahr 2015/2016 mit berücksichtigt. 

 

 

16. Welchen Ausgleich erhalten die freien Träger, um 

den vom Senat beschlossenen Mehraufwand leisten zu 

können, ohne die Qualität der Ausbildung zu gefährden? 

 

17. Plant der Senat, die Zuwendung für die staatlich 

anerkannten Ersatzschulen (Fachschulen für Pädagogik) 

von derzeit ca. 60% der Gesamtkosten zeitnah zu erhö-

hen, um den Mehraufwand zu kompensieren? 

 

Zu 16. und 17.: Die Finanzierung der Schulen in freier 

Trägerschaft (Ersatzschulen) ist dem Grund und der Höhe 

nach in § 101 des Schulgesetzes geregelt.  

 

Die Zuschüsse für berufliche Schulen betragen 100 

Prozent der Personalkosten der Ersatzschulen (tatsächli-

che Personalkosten), höchstens 93 Prozent der Personal-

kosten entsprechender öffentlicher Schulen (vergleichbare 

Personalkosten) 

 

Nach § 3 der Ersatzschulzuschussverordnung (ESZV) 

liegt der Berechnung der vergleichbaren Personalkosten 

der Lehrkräftebedarf entsprechender öffentlicher Schulen 

zugrunde. Maßgeblich für die Lehrerbedarfsfeststellung 

sind nach § 4 ESZV die Organisationsrichtlinien, die für 

die Ausstattung des zu Beginn des Bewilligungsjahres 

bereits laufenden Schuljahres gelten. Änderungen der 

Arbeitszeit oder der Zahl der Pflichtstunden im Bewilli-

gungsjahr, die zum 30. November des Vorjahres festste-

hen, sind bei der Bedarfsermittlung zu berücksichtigen.  

 

Insofern fließt die Änderung der zu leistenden Unter-

richtsstunden in die Finanzierung des Bewilligungsjahres 

2016 ein, als mit der Erhöhung der Zahl der vorgeschrie-

benen Unterrichtsstunden der Bedarf an Lehrkräften und 

damit die vergleichbaren Personalkosten steigen.  

 

 

18. Wenn der Unterschied in den zu leistenden 

Pflichtstunden zwischen Teilzeitausbildung und Vollzeit-

ausbildung nach der neuen APVO nur noch 200 Stunden 

und die berufsbegleitende Ausbildung zeichnet sich je-

doch eigentlich durch ihren höheren Praxisanteil aus-

zeichnet, welche Gründe gibt es für diese Angleichung? 

 

Zu 18.: Durch KMK-Beschluss ist das Stundenvolu-

men von 2400 Stunden für die Teilzeitausbildung festge-

legt; nur durch die nun vorgenommene Erhöhung ist eine 

bundesweite Anerkennung der Berliner Ausbildung si-

chergestellt. 

 

 

19. Hält der Senat die Ausbildung in den Praxisein-

richtungen für nicht qualitativ ausreichend? Wenn nein, 

welche Maßnahmen plant er für die Sicherung der Quali-

tät in den Praxiseinrichtungen? 

 

Zu 19.: Die Erhöhung der Theoriestunden steht nicht 

im Zusammenhang mit einer möglicherweise qualitativ 

unzureichenden Praxisausbildung, sondern mit dem Er-

fordernis, die Teilzeitausbildung KMK-konform zu ge-

stalten. Die Praxisstunden sind nicht auf fehlende Theo-

riestunden anrechenbar. 

 

 

20. Wie bewertet der Senat die Tatsache, dass er selbst 

kurzfristig zwar keinerlei Varianten für eine Schulgeldbe-

freiung sieht, aber gleichzeitig für alle anderen Beteiligten 

zusätzlichen finanziellen, personellen und zeitlichen 

Aufwand kurzfristig festlegt und damit die Rahmenbedin-

gungen ohne Vorlauf einseitig abändert? 

 

Zu 20.: Der Senat hat die Notwendigkeit erkannt, so 

schnell wie möglich die bundesweite Anerkennung der 

Berliner Ausbildung herzustellen und sieht hier keine 

Verbindung zur Schulgeldbefreiung. 

 

 

Berlin, den 08. April 2015 

 

 

In Vertretung 

 

Mark Rackles 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 13. Apr. 2015) 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Ist es richtig, dass einige Fachschulen in freier Trä-

gerschaft, eine Nachbewilligung ihrer Mittel für das Jahr 

2015 aufgrund des zu erwartenden Mehraufwands durch 

die Änderungen der APVO zum Schuljahr 2015/16 erhal-

ten haben? Wenn ja, welche Schulen betraf dies, in wel-

cher Höhe und auf welcher Grundlage? 

 

2. Sollte es einige Schulen gegeben haben, die eine 

solche Nachbewilligung erhalten haben, welche Pläne 

gibt es für die Schulen, die in dieser Runde nicht berück-

sichtigt wurden, ihren zu erwartenden Mehraufwand 

durch die Erhöhung der Stunden finanziell auszugleichen?  

 

Zu 1. u. 2.: Nein, es gab keine Nachbewilligung von 

Zuschüssen.  

 

Für die Zuschussbewilligung 2015 wurde allen priva-

ten Schulträgern der Fachschulen für Sozialpädagogik die 

Gelegenheit gegeben, die in den Zuschussanträgen 2015 

veranschlagten tatsächlichen Personalkosten an den mit 

der Erhöhung der Stundenzahl einhergehenden Bedarf 

anzupassen. Die erfolgten Anpassungen werden unmittel-

bar bei der Bewilligung der Zuschüsse für 2015 berück-

sichtigt. Grundlage der Bewilligung sind § 101 des 

Schulgesetzes und die Ersatzschulzuschussverordnung.  

 

 

3. Die Berechnung der Zuschüsse für die Fachschulen 

in freier Trägerschaft (Ersatzschulen) erfolgt rückwirkend 

auf der Grundlage der Personalkosten entsprechender 

öffentlicher Schulen des vorherigen Schuljahres (ver-

gleichbare Personalkosten). Wie begründet der Senat, 

dass auf dieser Berechnungsgrundlage die freien Fach-

schulen die entstehende Mehrarbeit durch die Erhöhung 

der Stunden in der Ausbildung und somit das Risiko im 

ersten Jahr komplett allein finanzieren und tragen  müs-

sen, da zum einen die Zuschüsse für das Schuljahr 

2014/15 auf der Grundlage des Vorjahres berechnet wer-

den, die Mehraufwendungen durch die Änderung der 

APVO da jedoch noch nicht einfließen konnten, und zum 

anderen auch die Zuschüsse der kommenden Jahre nicht 

adäquat berechnet werden können, da wie der Antwort 15 

der Anfrage DS 17/15870 zu entnehmen ist, der Anteil 

der berufsbegleitenden Ausbildung an den staatlichen 

Fachschulen sehr gering ist, die Erhöhung der Stunden 

und die damit verbundene Mehrarbeit in der berufsbeglei-

tenden Ausbildung somit nicht oder kaum zum Tragen 

kommen kann?  

 

Zu 3.: Die Finanzierung der Schulen in freier Träger-

schaft (Ersatzschulen) ist dem Grund und der Höhe nach 

in § 101 des Schulgesetzes geregelt. Danach betragen die 

Zuschüsse für berufliche Schulen 100 Prozent der Perso-

nalkosten der Ersatzschulen (tatsächliche Personalkosten), 

höchstens aber 93 Prozent der Personalkosten entspre-

chender öffentlicher Schulen (vergleichbare Personalkos-

ten). 

 

Nach § 3 der Ersatzschulzuschussverordnung (ESZV) 

liegt der Berechnung der vergleichbaren Personalkosten 

der Lehrkräftebedarf entsprechender öffentlicher Schulen 

zugrunde. Maßgeblich für die Lehrkräftebedarfsfeststel-

lung sind nach § 4 ESZV die Organisationsrichtlinien, die 

für die Ausstattung des zu Beginn des Bewilligungsjahres 

bereits laufenden Schuljahres gelten. Änderungen der 

Arbeitszeit oder der Zahl der Pflichtstunden im Bewilli-

gungsjahr, die zum 30. November des Vorjahres festste-

hen, sind bei der Bedarfsermittlung zu berücksichtigen. 

Für davon abweichende Berechnungen gibt es keinen 

Spielraum. 

 

Insofern fließt die Änderung der zu leistenden Unter-

richtsstunden in die Finanzierung des Bewilligungsjahres 

2016 ein, wenn mit der Erhöhung der Zahl der vorge-

schriebenen Unterrichtsstunden der Bedarf an Lehrkräften 

und damit die vergleichbaren Personalkosten im öffentli-

chen Bereich steigen. Die Finanzierung erfolgt dann für 
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alle Teilzeitausbildungen einheitlich, unabhängig davon, 

ob es sich hierbei um noch nach der alten Stundentafel 

auslaufende Bildungsgänge oder neue Bildungsgänge ab 

Schuljahr 2015/2016 handelt. 2014 wurden die Zuschüsse 

überwiegend auf Grundlage der tatsächlichen Personal-

kosten bewilligt, da diese geringer als 93 Prozent der 

vergleichbaren Personalkosten waren.  

 

 

4. Zum Schuljahr 2016/17 kommen durch die geplante 

Einführung des neuen Rahmenlehrplans sowie der damit 

der vorgesehenen zentralen Prüfung erneut organisatori-

sche Mehrarbeit (Vorbereitung, Durchführung, Nachbe-

reitung) auf die staatlichen und freien Fachschulen zu. 

 

a) Wie sind die zur Vorbereitung der kompetenzba-

sierten APVO sowie des kompetenzbasierten Rahmenleh-

rplans eingesetzten Arbeitsgruppen besetzt? Bitte die 

paritätische Verteilung der 5 staatlichen sowie 31 freien 

Fachschulen pro Arbeitsgruppe aufschlüsseln.  

 

Zu 4 a): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsgruppe – Entwicklung des Rahmenlehrplans der Fachrichtung Sozialpädagogik: 

Fachschule      Anzahl der Lehrkräfte 

Jane-Addams-Schule      4 

Ruth-Cohn-Schule       2 

Berufliche Schule für Sozialwesen Pankow   4 

Katholisches Schulzentrum Edith Stein    2 

Elisabeth-Schulen       3 

Pestalozzi-Fröbel-Haus     3 

Landesinstitut für Schule und Medien 

Berlin-Brandenburg (LISUM, Referat 22)   1 

     

Arbeitsgruppe – Überarbeitung der gültigen APVO Sozialpädagogik: 

Schulleiterinnen/Schulleiter der Fachschulen für Sozialpädagogik (siehe oben) und der Projektverantwortliche des 

Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM). 

 

b) In welchen Abständen treffen sich diese Arbeits-

gruppen? Wie viele Treffen gab es seit März 2014? 

 

Zu 4 b): Die Erarbeitung der Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung Sozialpädagogik (APVO) und des Rah-

menlehrplanes begann im Mai 2012. Die Arbeitstreffen 

fanden in der Regel alle sechs Wochen statt. Seit März 

2014 fanden im Rahmen des Schulversuchs „Lernfeldori-

entierte Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher“ 

insgesamt 14 Arbeitstreffen statt. Gegenstand dieser Bera-

tungen waren die schulorganisatorische und unterrichtli-

che Erprobung des neuen Rahmenlehrplans Sozialpäda-

gogik auf der Grundlage der aktuell gültigen APVO sowie 

auf deren neuen Entwurf. 

 

c) Welche Ergebnisse wurden arbeitet? Und wie sind 

sie einsehbar? 

 

Zu 4 c): Ergebnisse bis April 2014: 

- Entwurf der APVO Sozialpädagogik (neu) 

- Rahmenlehrplan Sozialpädagogik (neu) 

 

 

 

 

Der Entwurf der APVO Sozialpädagogik liegt allen 

öffentlichen Fachschulen und Fachschulen in freier Trä-

gerschaft vor. Alle Fachschulen sind aufgerufen, an der 

Neuausrichtung der APVO mitzuwirken. Der Rahmen-

lehrplan Sozialpädagogik wird auf dem Bildungsserver 

Berlin-Brandenburg und in Printform veröffentlicht. Inte-

ressierte Fachschulen haben diesen Rahmenlehrplan be-

reits im LISUM abgerufen. 

 

d) Gab es Fachschulen, die nicht in den Vorberei-

tungsprozess involviert sind? Wenn ja, wie werden diese 

über die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppentreffen infor-

miert? 

 

Zu 4 d): Alle nicht unter a) aufgeführten Fachschulen 

waren bisher nicht am Projekt beteiligt. Jede Fachschule 

ist regelmäßig über den Ablauf des Projekts über das 

LISUM schriftlich informiert worden. Im Schuljahr 

2015/16 bietet das LISUM Fortbildungsveranstaltungen 

zur Begleitung der Implementation des neuen Rahmenleh-

rplans für interessierte Lehrkräfte an. Die Arbeitsergeb-

nisse der am Schulversuch beteiligten Fachschulen wer-

den mittels einer Handreichung allen Fachschulen zur 

Verfügung gestellt. 
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e) Wer nimmt an den AGs Runder Tisch Bildung – 

Schulen in freier Trägerschaft und Runder Tisch Berufli-

che Schulen in freier Trägerschaft teil? Bitte pro Runden 

Tisch aufschlüsseln.  

 

Zu 4 e): Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ar-

beitsgruppe (AG) Runder Tisch Bildung sind jeweils 

Vertreterinnen und Vertreter der Senatsverwaltung für 

Bildung, Jugend und Wissenschaft und der Arbeitsge-

meinschaft der Schulen in freier Trägerschaft Berlin 

(AGFS Berlin).  

 

f) Wie häufig trafen sich diese AGs seit März 2014? 

Wie viele Treffen sind bis zum Inkrafttreten der  Ände-

rungen im Schuljahr 2016/17 noch geplant?  

 

Zu 4 f): Die Arbeitsgemeinschaften treffen sich in der 

Regel dreimal jährlich. Die nächsten Sitzungen sind für 

den 04. November 2015 (AG Runder Tisch) sowie 06. 

Oktober 2015 (AG Runder Tisch – Berufliche Schulen) 

vereinbart. Die zu beratenden Tagesordnungspunkte wer-

den durch die Mitglieder der AGFS Berlin vorab einge-

bracht und mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 

und Wissenschaft abgestimmt. 

 

g) Wie und an wen erfolgt die Kommunikation über 

die erarbeiteten Ergebnisse zur Umsetzung und Finanzie-

rung der neuen APVO sowie des neuen Rahmenlehr-

plans?  

 

Zu 4 g): Alle Fachschulen haben bis Anfang Septem-

ber 2015 die Möglichkeit, ihre Hinweise und Wünsche 

zum Entwurf der APVO zu benennen. Die Arbeitsgruppe 

gibt dazu ihre Stellungnahmen ab. Hinweise und Wün-

sche der Fachschulen sowie die Stellungnahmen der Ar-

beitsgruppe werden über das LISUM an die Senatsver-

waltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft weiterge-

leitet.  

 

h) Wie können die Ergebnisse eingesehen werden? 

 

Zu 4 h): Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 

und Wissenschaft wird die Arbeitsergebnisse den Fach-

schulen vorstellen.  

 

 

5. Welche Herausforderungen sieht der Senat bei der 

Einführung des neuen Rahmenlehrplans sowie einer zent-

ralen Prüfung zum Schuljahr 2016/17? 

 

Zu 5.: Der neue Rahmenlehrplan Sozialpädagogik, der 

als Entwurf  im Rahmen des Modellversuchs „Fachschu-

le“ unter Federführung des LISUM entstanden ist, orien-

tiert sich an den beruflichen Handlungsfeldern, die im 

„Kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil für die Aus-

bildung von Erzieherinnen und Erziehern an Fachschu-

len/Fachakademien“ (Beschluss der Kultusministerkonfe-

renz vom 01. Dezember 2011) dargestellt sind. Damit 

verbunden ist eine Umstrukturierung auf sechs Lernfelder 

(bisher: fünf Lernbereiche) und die Fokussierung auf 

Kompetenz- und Handlungsorientierung. Das LISUM 

wird die Implementierung durch Informationsveranstal-

tungen und Handreichungen begleiten, um einen erfolg-

reichen Start im Schuljahr 2016/17 zu gewährleisten. 

 

Zentrale Prüfungen wird es mit Ausnahme der am 

Modellversuch beteiligten Schulen erst für die Studieren-

den geben, die ihre Ausbildung im Schuljahr 2016/17 

beginnen, so dass die Erfahrungen der Modellschulen 

ausreichend mit allen in den Prozess Involvierten kom-

muniziert werden können. 

 

 

6. Ist eine Anpassung der Schüler-Lehrer-Relation ge-

plant? Wenn ja, ab wann? Wenn nein, warum nicht? 

 

Zu 6.: Nein. Aufgrund des neuen Rahmenlehrplans ist 

aus fachlich-pädagogischer Sicht keine Anpassung der 

Zumessungsfrequenz erforderlich, da die zu vermittelnden 

Kompetenzen in den bislang vorgesehenen schülerbezo-

genen Zumessungen von Lehrkräftestunden entsprechend 

der Verwaltungsvorschriften für die Zumessung von 

Lehrkräften an öffentlichen Berliner Schulen ab Schuljahr 

2015/16 vermittelt werden können. Damit verändert sich 

insoweit auch nicht die Schüler-Lehrer-Relation, die 

Grundlage für die Berechnung der Privatschulzuschüsse 

ist. 

 

 

7. Wie steht der Senat zu einer Verlängerung der be-

rufsbegleitenden Ausbildung auf vier Jahre, um den Qua-

litätsanforderungen in der Ausbildung gerecht zu bleiben? 

 

Zu 7.: Die Anhebung der Pflichtstundenzahl auf den 

von der Kultusministerkonferenz (KMK) geforderten 

Umfang hat zur Folge, dass für Studierende in der berufs-

begleitenden Ausbildung, die die maximal zulässige Ar-

beitszeit mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren, die zeitliche 

Belastung zunehmen wird. Daraus entstand teilweise der 

Wunsch, die Ausbildungszeit zeitlich zu strecken. Der 

Diskussionsprozess bezüglich dieser Forderung nach 

Flexibilisierung der Ausbildungszeit ist noch nicht abge-

schlossen. 

 

 

8. Welche Belastungen sind nach Ansicht des Senates 

den sog. „Quereinsteiger_innen“ bezogen auf die zusam-

mentreffenden Ausbildungs- und Arbeitsaufwende zu-

mutbar, welche Grenzen gibt es?  

 

Zu 8.: Die Bedingungen für die Studierenden in der 

berufsbegleitenden Ausbildung sind in der Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung dahingehend geregelt, dass es 

eine festgelegte Pflichtstundenzahl für die schulische 

Ausbildung gibt. Die Arbeitszeit, die die bzw. der Studie-

rende als Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer zu leisten hat, ist 

mit dem jeweiligen Arbeitgeber jedoch flexibel vereinbar, 

solange sie gemäß § 4 der APVO „mindestens die Hälfte 

der ortsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit“ umfasst. 
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9. Ab welchem Schuljahr ist mit einer völligen Schul-

geldbefreiung für die Erzieher_innen-Ausbildung zu 

rechnen?  

 

Zu 9.: Zur Förderung der Ausbildung an den Fach-

schulen für Sozialpädagogik in freier Trägerschaft wird 

das bisher von den Studierenden zu zahlende Schulgeld 

auf dem Niveau von 2014 durch das Land Berlin über-

nommen. Die Übernahme des Schulgeldes wird mit dem 

Schuljahresbeginn 2016/2017 zum 01. September 2016 

erfolgen. 

 

 

Berlin, den 28. Juli 2015 

 

 

In Vertretung 

 

Sigrid Klebba 

Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Wissenschaft 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 31. Juli 2015) 
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Schriftliche Anfrage 
 

der Abgeordneten Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE)   
 

vom 28. Mai 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 01. Juni 2015) und  Antwort 

 

Erzieher_innen-Ausbildung ï Stand Nicht-Schüler_innen-Prüfung II 
 

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. 
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. 

 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Wie hat sich die Zahl der Anmeldungen, Zulassun-

gen, zzgl. Wiederholungen sowie der bestandenen Prü-

fungen seit April 2013 entwickelt? Bitte nach der Art 

aufschlüsseln ab April 2013, siehe meine Anfrage DS 

17/13843 vom 21. Mai 2014. 

 

Zu 1.: 

 

 

 

 

 

 

 

Zulassungen und Ergebnisse 

Oktober 2013 bis Oktober 2014  

  Zulassungen 

davon  

Wiederholerinnen/ 

Wiederholer 

nicht  

bestanden 
bestanden 

Oktober 13 167 18 60 85 

 

April 14 211 52 94 95 

 

Oktober 14 119 24 Prüfung läuft derzeit 

insgesamt 497 94 154 180 

      

2. Welche Fachschulen für Sozialpädagogik (aufge-

schlüsselt nach staatlich und frei) waren im vergangenen 

Prüfungszeitraum für die Abnahme der Nicht-

Schüler_innen-Prüfung zuständig? 

 

 

Zu 2.: Staatliche Fachschulen: 

Ruth-Cohn-Schule, Jane-Addams-Schule, Marie-

Elisabeth-Lüders Oberschule, Fachschule Pankow, Anna-

Freud-Schule  

private Fachschulen: 

Campus, Katholisches Schulzentrum Edith Stein, Eli-

sabeth-Schulen 

 

 

3. Wie viele Anwärter_innen auf die Prüfung waren 

welcher Fachschule für Sozialpädagogik zugeteilt? 

 

Zu 3.: 
 

staatliche Fachschulen Zulassungen 

Ruth-Cohn-Schule 47 

Jane-Addams-Schule 55 

Marie-Elisabeth-Lüders Oberschule 11 

Fachschule Pankow 11 

Anna-Freud-Schule 23 

private Fachschulen   

Campus 6 

Katholisches Schulzentrum Edith Stein 27 

Elisabeth-Schulen 31 

insgesamt 211 
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